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1. Einleitung  

1.1 Hintergrund des Gutachtens  

Engpässe in der Versorgung mit Hebammenhilfe sind seit mehr als einem Jahr-

zehnt sowohl bundesweit als auch in Brandenburg Gegenstand öffentlicher Diskus-

sion und parlamentarischer Debatten. In der Vergangenheit stand insbesondere 

die starke Anhebung der Haftpflichtprämien für freiberufliche Hebammen, die au-

ßerklinisch und/oder als Beleghebammen in der Geburtshilfe tätig sind, im Mittel-

punkt. Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) hat daher in den Jahren 

2011 und 2012 eine Bestandsaufnahme der Versorgungs- und Vergütungssituation 

in der außerklinischen Hebammenhilfe erstellen lassen (Albrecht et al. 2012). Nach 

Vorlage des Gutachtens wurde eine Interministerielle Arbeitsgruppe zur „Versor-

gung mit Hebammenhilfe“ gegründet, die in ihrem Abschlussbericht eine ausführ-

liche Darstellung der Problemlagen sowie Lösungsvorschläge vorlegte. Seitdem 

wurde die Vergütung für freiberufliche Hebammenleistungen mehrfach angepasst 

und mit § 134a Absatz 1b SGB V für Geburten ab dem 1. Juli 2015 ein Sicherstel-

lungszuschlag (Haftpflichtausgleich) für freiberuflich tätige Hebammen in der Ge-

burtshilfe eingeführt.1 Nach wie vor wird jedoch über Versorgungsengpässe be-

richtet, wonach Schwangere und junge Mütter Schwierigkeiten haben, Hebammen 

für eine außerklinische Geburt oder Beleggeburten in 1:1-Betreuung sowie für die 

Vor- und Nachsorge zu finden.  

Auch die Arbeitssituation und -belastung der angestellten und freiberuflichen Heb-

ammen in den Kliniken steht im Fokus öffentlicher Debatten. Eine bundesweite 

Studie des Picker Instituts im Auftrag des Deutschen Hebammenverbands (DHV) 

zeigt beispielsweise, dass knapp 90 % der angestellten Hebammen nur selten oder 

hin und wieder die Möglichkeit haben, vorgeschriebene Ruhepausen einzuhalten 

(entsprechender Anteil in Vergleichsgruppen anderer am Krankenhaus in der di-

rekten Patientenversorgung tätiger Berufsgruppen: 50 %) (Schirmer und Steppat 

2016). Eine bundesweite Bestandsaufnahme der stationären Hebammenversor-

gung im Jahr 2019 im Auftrag des BMG zeigt, dass vor allem in Großstädten in Ge-

burtskliniken stellenweise erhebliche Versorgungsengpässe existieren, die sich zu-

lasten von Gebärenden und der dort beschäftigten Hebammen auswirken 

(Albrecht et al. 2019). Die Situation der Hebammenversorgung wurde in den letz-

ten Jahren zum einen bundesweit (z. B. Albrecht et al. 2012, Schirmer und Steppat 

2016, Albrecht et al. 2019), zum anderen für einzelne Bundesländer oder Städte 

untersucht, z. B. für Nordrhein-Westfalen (Bauer et al. 2020a), Hessen (Bauer et al. 

2020b), Sachsen (Sander et al. 2019), Berlin (Stengel und Borde 2018), Sachsen-

 

1  Dies hat dazu geführt, dass die Höhe der Haftpflichtprämie für die Berufsausübung freibe-

ruflich in der Geburtshilfe tätiger Hebammen keine wesentliche Hürde mehr ist. Der Sicher-

stellungszuschlag kann beim GKV-Spitzenverband durch die in der Vertragspartnerliste auf-

geführten Hebammen bei Nachweis von mindestens vier Geburten pro Jahr beantragt 

werden.  
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Anhalt (Sander et al. 2018a), Bayern (Sander et al. 2018b), Thüringen (Loos et al. 

2015) und München (AGAS 2014, AGAS 2011).  

Diese Probleme in der Versorgung mit Hebammenhilfe stehen auch in Branden-

burg auf der Tagesordnung. Dabei wird die Situation in Brandenburg – mehr noch 

als in anderen Bundesländern – durch eine spezifische Siedlungsstruktur geprägt: 

Das dicht besiedelte, in den letzten Jahren durch starkes Bevölkerungswachstum 

geprägte Berliner Umland einerseits und andererseits die übrigen Regionen Bran-

denburgs (auch als „erweiterte Metropolregion“ bezeichnet), die zum Teil äußerst 

dünn besiedelt und vielfach – bis in die größeren Städte hinein – durch Schrump-

fungsprozesse gekennzeichnet sind. 

Deshalb hat der Brandenburger Landtag Ende des Jahres 2018 die Entwicklung und 

Durchführung des „Aktionsplanes zur Sicherstellung und dauerhaften Stabilisie-

rung der Versorgung mit Hebammenhilfe“ ins Leben gerufen. Ziel dieses Hebam-

menaktionsplanes ist es, die Versorgung der Versicherten mit Leistungen der Heb-

ammenhilfe zu fördern, drohende Lücken von Angeboten in der Geburtshilfe zu 

vermeiden und Hebammen im Land Brandenburg in ihrer Berufsausübung zu un-

terstützen. Neben der Beauftragung eines Hebammengutachtens umfasst der 

Hebammenaktionsplan zwei weitere Hauptelemente: Die so genannte Hebam-

menförderrichtlinie und die Akademisierung des Hebammenberufs.  

1.2 Ziele des Gutachtens  

Mit dem Hebammengutachten Brandenburg möchte das Ministerium für Soziales, 

Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz (MSGIV) die notwendigen Daten-

grundlagen schaffen, um die Versorgung mit Hebammenhilfe im Land Branden-

burg mittel- und langfristig sicherzustellen. Die Aufgaben des Hebammengutach-

tens sind daher:  

1. die bisherige, aktuelle und künftige Versorgungslage bis zum Jahr 2031 mit am-

bulanter und stationärer Hebammenhilfe regionalspezifisch zu ermitteln bzw. 

zu extrapolieren, 

2. regionalspezifische Handlungsbedarfe und Maßnahmen zu benennen, um ge-

gebenenfalls bereits bestehenden oder zu erwartenden Versorgungslücken und 

-engpässen entgegenwirken zu können, 

3. die künftig regelmäßig statistisch zu erfassenden Parameter zu benennen und 

die Studienplatzkapazitäten zu beziffern, die zur Herstellung der Versorgungssi-

cherheit in den kommenden zehn Jahren notwendig sind. 

Insgesamt sollen mit dem Hebammengutachten sechs Fragestellungen beantwor-

tet werden: 

1. Wie hat sich regionalspezifisch die Versorgungssituation mit Leistungen der am-

bulanten und stationären Hebammenhilfe in Brandenburg seit dem Jahr 2010 

entwickelt und wie sieht sie derzeit aus? Wie viele Hebammen sind aktuell in 

Brandenburg tätig? 
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2. Wie wird sich die Versorgungssituation regionalspezifisch in den nächsten zehn 

Jahren entwickeln? 

3. Wo liegen bereits Engpässe und/oder Lücken in der Versorgung vor bzw. werden 

sich in den kommenden zehn Jahren entwickeln?  

4. Welche Gründe haben diese Engpässe/Lücken und mit welchen Maßnahmen 

kann man ihnen (regionalspezifisch) begegnen? 

5. Welche Studienplatzkapazitäten sind in Brandenburg vorzuhalten, um den Be-

darf an Hebammen in den kommenden zehn Jahren abzudecken?  

6. Welche Parameter sollten statistisch in welchem Turnus vom Land Brandenburg 

erhoben werden, um entstehende Engpässe/Lücken in der Versorgung frühzei-

tig zu erkennen? 

1.3 Struktur des Gutachtens  

Das vorliegende Gutachten gliedert sich in zehn Kapitel. Nach der Einleitung (Kapi-

tel 1) folgen neun Hauptkapitel. 

 Kapitel 2 gibt einen Überblick über das methodische Vorgehen, insbeson-

dere im Hinblick auf die Primärdatenerhebungen. 

 In Kapitel 3 wird die Geburtenentwicklung in Brandenburg dargestellt, die 

einen der wesentlichen Faktoren für den Bedarf an Hebammen darstellt. 

 In Kapitel 4 werden – differenziert für freiberuflich und angestellt tätige 

Hebammen – insbesondere die Entwicklung der Anzahl der in Branden-

burg tätigen Hebammen, ihr Leistungsangebot und dessen Inanspruch-

nahme, ihre Arbeitszeiten und ihre Arbeitsbelastung, ihre Vergütung und 

Förderung sowie ihre Arbeitszufriedenheit und ihre beruflichen Zukunfts-

perspektiven beschrieben. 

 In Kapitel 5 wird die klinische Hebammen- und Geburtshilfe differenziert 

dargestellt, insbesondere im Hinblick auf das Geburtsgeschehen, die in 

den Geburtskliniken beschäftigten Hebammen und Ärztinnen/Ärzte und 

die Aus- und Überlastung der vorhandenen Versorgungskapazitäten.  

 Das Kapitel 6 stellt die außerklinische Geburtshilfe in Brandenburg mit ei-

nem Fokus auf die Ergebnisse der Geburtshaus-Befragung dar. 

 Kapitel 7 enthält die Ergebnisse der Mütterbefragung. Beschrieben wer-

den – regional differenziert für das Berliner Umland und die erweiterte 

Metropolregion – die Bemühungen der Schwangeren um das Finden einer 

Hebamme, ihr subjektiver Informationsstand zu verschiedenen Aspekten 

der Geburts- und Hebammenhilfe, ihre Inanspruchnahme von Hebam-

menleistungen und die Zufriedenheit damit. 
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 Kapitel 8 beleuchtet die Kapazitäten für die (hoch-)schulische Hebam-

menausbildung und die praktische Ausbildung in Krankenhäusern, Ge-

burtshäusern und durch Hebammen. Bei der Darstellung der Ergebnisse 

einer Befragung von Hebammenschülerinnen in Brandenburg geht es ins-

besondere um die Zufriedenheit der Schülerinnen mit der theoretischen 

und praktischen Ausbildung sowie mit dem Ausbildungsort und ihre be-

ruflichen Planungen für die Zeit nach dem Abschluss der Ausbildung. 

 In Kapitel 9 werden der Bedarf an Hebammen in den kommenden zehn 

Jahren und – darauf aufbauend – die Studienplatzkapazitäten ermittelt, 

die in Brandenburg vorzuhalten sind, um den Bedarf an Hebammen abzu-

decken. 

 Kapitel 10 fasst die Ergebnisse zusammen und bewertet die aktuelle und 

zukünftige Situation der Hebammenversorgung in Brandenburg. Darauf 

aufbauend werden Handlungsbedarf und mögliche Handlungsoptionen 

aufgezeigt.  
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2. Methodisches Vorgehen  

Das vorliegende Gutachten basiert im Wesentlichen auf einer Analyse und Aus-

wertung von (Fach-)Literatur zur Versorgung mit Hebammenhilfe, Daten der Ge-

burts-, Bevölkerungs- und Krankenhausstatistik sowie Daten aus fünf Primärdaten-

erhebungen. Dabei handelt es sich um standardisierte quantitative Befragungen 

der: 

 Geburtskliniken, 

 Geburtshäuser, 

 freiberuflich und angestellt tätigen Hebammen,  

 Hebammenschülerinnen, 

 Mütter in Brandenburg.  

Zusätzlich erfolgte eine Abfrage bei den Gesundheitsämtern insbesondere zur An-

zahl der dort gemeldeten freiberuflich tätigen Hebammen sowie deren Leistungs-

spektrum.  

Des Weiteren wurden qualitative Expertengespräche durchgeführt, insbesondere 

um Ergebnisse der Primärdatenerhebungen zu diskutierten und Handlungsansätze 

zu entwickeln.  

Ergänzend wurde eine Analyse zur Erreichbarkeit der Geburtskliniken in Branden-

burg durchgeführt.  

Das MSGIV hat für die fachliche Begleitung der Studie ein Begleitgremium einbe-

rufen. Dieses setzte sich aus Vertreterinnen und Vertretern der folgenden Organi-

sationen zusammen: 

 Akademie der Gesundheit Berlin-Brandenburg e. V., 

 Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg, Fakul-

tät 4, Institut für Gesundheit, FG: Hebammenwissenschaft, 

 Bund freiberuflicher Hebammen Deutschlands e. V. (BfHD), 

 Gesundheit Berlin-Brandenburg e. V., 

 Gesellschaft für Qualität in der außerklinischen Geburtshilfe e. V., 

 Hebammenverband Brandenburg e. V., 

 Landeskrankenhausgesellschaft Brandenburg e. V., 

 Medizinische Schule der Carl-Thiem-Klinikum gGmbH, Fachbereich Heb-

ammenausbildung Cottbus, 

 Mother Hood e. V.  
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2.1 Erreichbarkeitsanalysen 

Die Erreichbarkeit der 25 Standorte der Geburtskliniken in Brandenburg wurde mit 

der Software ArcGIS ermittelt. Berechnet wurden durchschnittliche PKW-Fahrmi-

nuten. Als Datengrundlage diente das klassifizierte Straßennetz des digitalen Land-

schaftsmodells, die Analysen erfolgten auf der Ebene von Rasterzellen (Kanten-

länge 1.000 m). Für diese Rasterzellen lagen auf Basis des Zensus 2011 

Bevölkerungszahlen vor. Diese wurden mit Daten des Statistischen Bundesamtes 

zur Gesamtbevölkerung nach Alter und Geschlecht auf Gemeindeebene fortge-

schrieben und angepasst, so dass der Analyse die Anzahl der Frauen im gebärfähi-

gen Alter (15-49 Jahre) auf Ebene der Rasterzellen zugrunde gelegt werden konn-

ten. Die Erreichbarkeitsschwelle wurde – entsprechend den Richtlinien für die 

Sicherstellungszuschläge für basisversorgungsrelevante Krankenhäuser – mit 40 

PKW-Fahrzeitminuten angesetzt.2 

Für die Berechnung der Fahrzeiten zu den Geburtskliniken sind die angenomme-

nen durchschnittlichen Fahrgeschwindigkeiten ein zentraler Parameter der Ana-

lyse. Für die Modellierung wurden zwei verschiedene Geschwindigkeitsmodelle 

zugrunde gelegt: 

 das Geschwindigkeitsmodell, das die Kassenärztliche Bundesvereinigung 

(KBV) bei der ärztlichen Bedarfsplanung einsetzt („KBV-Modell“) und 

 das Geschwindigkeitsmodell, das üblicherweise in der Verkehrs- und 

Raumplanung („VRP-Modell“) verwendet wird. 

Die im KBV-Modell angesetzten Durchschnittsgeschwindigkeiten, differenziert 

nach Straßentyp, sind im Vergleich zu den Werten des VRP-Modells relativ niedrig 

(Tabelle 1). Dies führt für sich genommen zu längeren Fahrzeiten zu den Geburts-

kliniken im KBV-Modell verglichen zum VRP-Modell. 

 

2  Dieser Schwellenwert wurde in einer Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Heb-

ammenwissenschaft e. V. (Mattern und Pehlke-Milde 2021) als zu hoch kritisiert. 
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Tabelle 1: Unterstellte Durchschnittsgeschwindigkeiten in km/h nach Ge-

schwindigkeitsmodellen 

 Kassenärztliche  
Bundesvereinigung (KBV) 

Verkehrs- und Raumplanung 
(VPR) 

 innerorts außerorts innerorts außerorts 

Bundesautobahn 80 120 100 100 

Bundesstraße 22,5 55 40 75 

Landes-, Staatsstraße 20 50 40 70 

Kreisstraße 10 30 35 60 

Gemeindestraße 10 15 25 35 

Sonstige 10 10 15 15 

Quelle: Albrecht et al. 2019 

Die Ergebnisse der Erreichbarkeitsanalyse wurden aggregiert auf Gemeindeebene 

dargestellt. Eine Inanspruchnahme von Geburtskliniken in anderen Bundesländern 

wurde berücksichtigt, eine Inanspruchnahme von Geburtskliniken im Ausland hin-

gegen nicht. 

2.2 Befragung der Hebammen 

Im Rahmen einer schriftlichen Befragung (Paper & Pencil) wurde angestrebt, alle 

in Brandenburg angestellt und/oder freiberuflich tätigen Hebammen zu befragen. 

2.2.1 Erstellung der Erhebungsunterlagen 

Der Fragebogen wurde vom IGES Institut auf Basis vorheriger Erhebungen (z. B. 

Sander et al. 2019, Sander et al. 2018a, Sander et al. 2018b, Loos et al. 2015, Alb-

recht et al. 2012) und der in den Ausschreibungsunterlagen genannten Fragestel-

lungen entwickelt. Er enthielt im Wesentlichen Fragen zu den folgenden Aspekten: 

 Angaben zur beruflichen Situation (u. a. Berufserfahrung, Beschäftigungs-

verhältnis, Arbeitszeiten, vergangene und geplante Änderungen der Ar-

beitszeiten, berufliche Zukunftspläne), 

 Tätigkeitsbereiche (u. a. angebotene Leistungen, erbrachte Leistungen, 

Auslastung in einzelnen Leistungsbereichen, vergangene und geplante 

Veränderungen im Leistungsspektrum, Auswirkungen der Corona-Pande-

mie), 

 Zufriedenheit mit verschiedenen Aspekten der beruflichen Tätigkeit sowie 

deren Determinanten, Einstellungen zum Hebammenberuf, 

 Pläne im Hinblick auf eine akademische Nachqualifizierung. 
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Der Fragebogen wurde vom Auftraggeber sowie ausgewählten Mitgliedern der Be-

gleitgruppe kommentiert. Auf Basis der Anmerkungen wurde der Fragebogen in 

Abstimmung mit dem Auftraggeber finalisiert.  

Zusätzlich zum Fragebogen wurde ein Anschreiben erstellt, welches Informationen 

zum Hintergrund der Studie und der Datenerhebung sowie Informationen zum Da-

tenschutz enthielt. Zudem wurde eine Kontaktperson am IGES Institut für Rückfra-

gen benannt. Neben dem IGES-Anschreiben wurde den Erhebungsunterlagen ein 

Begleitschreiben des Auftraggebers (unterzeichnet von der Ministerin) sowie ein 

adressierter und frankierter Rückumschlag „Porto zahlt Empfänger“ beigelegt. 

2.2.2 Durchführung der Befragung 

Um möglichst alle in Brandenburg tätigen Hebammen zu erreichen, erfolgte der 

Versand der Erhebungsunterlagen auf vier verschiedenen Wegen: 

 Versand an die Mitglieder des Hebammenverbands Brandenburg e. V., 

 Versand an die Mitglieder des BfHD mit Wohnort in Brandenburg, 

 Versand an die Brandenburger Mitgliedshebammen der Gesellschaft für 

Qualität in der außerklinischen Geburtshilfe e. V., 

 Versand an die Geburtskliniken in Brandenburg mit der Bitte um Weiter-

gabe der Erhebungsunterlagen an die dort tätigen Hebammen. 

Versand an die Mitgliedshebammen der Verbände 

Das IGES Institut hat den drei Verbänden frankierte Briefumschläge mit den Erhe-

bungsunterlagen (d. h. Fragebogen, Anschreiben IGES, Begleitschreiben des Minis-

teriums, Rückumschlag) zur Verfügung gestellt. Die Verbände haben die Um-

schläge mit den Adressen ihrer jeweiligen Mitglieder in Brandenburg beschriftet 

und im August 2021 versendet. Die Verbände haben zusätzlich ihre jeweiligen Mit-

glieder auf unterschiedlichen Wegen (z. B. Newsletter, Veranstaltungen) auf die 

Befragung aufmerksam gemacht und um Teilnahme gebeten.  

Versand an die Geburtskliniken  

Um auch ausschließlich angestellt tätige Hebammen zu erreichen, die i. d. R. nicht 

Mitglied in den Hebammenverbänden sind, sendete das IGES Institut im Septem-

ber 2021 ein Paket mit Erhebungsunterlagen für die Hebammenbefragung an die 

Standorte der Geburtskliniken in Brandenburg. Die Pakete wurden direkt an die 

Kreißsäle versendet; vorab wurden die Geschäftsführungen sowohl postalisch als 

auch per E-Mail über die Befragung informiert. 

Die Anzahl der Unterlagen orientierte sich an der Geburtenzahl der Kliniken sowie 

an Ergebnissen von Internetrecherchen. Dem Paket wurde ein Begleitbrief adres-

siert an die leitende Hebamme/das leitende Kreißsaalteam beigelegt mit der Bitte, 

die Befragungsunterlagen an alle in der Klinik tätigen Hebammen weiterzugeben.  
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Befragungszeitraum 

Die Befragung der Hebammen startete im August 2021 mit dem Versand der Erhe-

bungsunterlagen. Das IGES Institut berücksichtigte bei den Analysen alle Fragebo-

gen, die bis zum 15. November 2021 am IGES Institut eingegangen waren. 

2.2.3 Teilnahme an der Befragung 

Insgesamt haben 280 Hebammen den Fragebogen beantwortet. Von den teilneh-

menden Hebammen war der größte Anteil (53 %, n = 147) im Jahr 2020 ausschließ-

lich freiberuflich tätig, 16 % (n = 46) waren ausschließlich angestellt tätig und 23 % 

(n = 65) waren kombiniert freiberuflich und angestellt tätig (Abbildung 1). Weitere 

8 % (n = 22) der Teilnehmenden waren im Jahr 2020 nicht (mehr) aktiv als Hebam-

men tätig; knapp ein Viertel von ihnen (23 %, n = 5) hatte den Beruf ganz aufgege-

ben bzw. gewechselt.  

Abbildung 1: Verteilung der Hebammen mit Teilnahme an der Befragung nach 

Beschäftigungsform, 2020 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Hebammen  

Anmerkung:  Eine Hebamme machte keine Angaben zu ihrem Beschäftigungsstatus 

Ausgehend von einer Gesamtzahl von 503 freiberuflich tätigen Hebammen in 

Brandenburg im Jahr 2021 gemäß der Vertragspartnerliste des GKV-Spitzenver-

bands (vgl. dazu auch Kapitel 4.1.1), betrug die Rücklaufquote bei den freiberufli-

chen Hebammen knapp 42 %.  
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Im Jahr 2020 waren in den Krankenhäusern in Brandenburg 248 Hebammen fest-

angestellt (vgl. dazu auch Kapitel 4.1.2). Zudem können Hebammen beispielsweise 

auch in einer hebammengeleiteten Einrichtung oder gynäkologischen Praxis ange-

stellt sein. Gemäß den Ergebnissen der Hebammenbefragung waren von den an-

gestellten Hebammen mit einer Ausnahme alle in einem Krankenhaus tätig. Bezo-

gen auf die im Krankenhaus angestellten Hebammen betrug die Rücklaufquote 

somit rund 45 %. 

Hinzu kommen die Hebammen, die sich an der Befragung beteiligten, aber im Jahr 

2020 ihren Beruf nicht ausübten. Diese können – zumindest teilweise – auch auf 

der Vertragspartnerliste des GKV-Spitzenverbands enthalten sein.  

Die Gesamtzahl aller in Brandenburg tätigen Hebammen kann nur geschätzt wer-

den, da Hebammen gleichzeitig kombiniert freiberuflich und angestellt tätig sein 

können. Ausgehend von der – anhand der Befragungsergebnisse zur kombinierten 

Tätigkeit – geschätzten Gesamtzahl an Hebammen in Brandenburg von ungefähr 

601 (vgl. dazu auch Kapitel 4.1.3), beträgt die Rücklaufquote insgesamt rund 43 %. 

Bei dieser Berechnung der Rücklaufquote wurden die Hebammen, die sich an der 

Befragung beteiligt haben, aber im Jahr 2020 ihren Beruf nicht ausgeübt haben 

(n = 22), nicht berücksichtigt. Dies kann tendenziell zu einer Unterschätzung der 

Rücklaufquote führen.  

2.3 Befragung der Hebammenschülerinnen  

Ziel war es, alle Hebammenschülerinnen in Brandenburg im Rahmen einer schrift-

lichen Erhebung (Paper & Pencil) zu befragen. 

2.3.1 Erstellung der Erhebungsunterlagen 

Der Fragebogen wurde vom IGES Institut auf Basis der in den Ausschreibungsun-

terlagen genannten Fragestellungen entwickelt. Er enthielt im Wesentlichen Fra-

gen zu den folgenden Aspekten: 

 Fragen zum Bewerbungsprozess (u. a. Anzahl der Bewerbungen, Anzahl 

der Zusagen, Bewerbungen außerhalb des Hebammenbereichs, Gründe 

für die Wahl des Ausbildungsortes, Beurteilung der Schwierigkeit, einen 

Ausbildungsplatz zu erhalten), 

 Zufriedenheit mit verschiedenen Aspekten der Ausbildung und Gedanken 

an einen Abbruch der Ausbildung, 

 Wünsche und Pläne für die Zeit nach der Ausbildung (u. a. geplante Auf-

nahme einer Tätigkeit als Hebamme, Bleibeabsichten in Brandenburg), 

 sozio-demographische Merkmale (u. a. Alter, Bildungsabschluss, Lebens-

mittelpunkt vor der Ausbildung). 
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Der Fragebogen wurde vom Auftraggeber sowie ausgewählten Mitgliedern der Be-

gleitgruppe kommentiert. Auf Basis der Anmerkungen wurde der Fragebogen in 

Abstimmung mit dem Auftraggeber finalisiert.  

2.3.2 Durchführung der Befragung  

Das IGES Institut sendete im August 2021 ein Paket mit den Erhebungsunterlagen 

für die Befragung der Hebammenschülerinnen an die Hebammenschule an der 

Medizinischen Schule am Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH sowie an die Heb-

ammenschule Eberswalde an der Akademie der Gesundheit Berlin/Brandenburg 

e. V. Die Erhebungsunterlagen wurden durch die Schulen an die Auszubildenden 

verteilt. Die Befragung lief bis November 2021, da ein Ausbildungsjahrgang erst zu 

diesem Zeitpunkt wieder an der Hebammenschule anwesend war.  

2.3.3 Teilnahme an der Befragung  

Insgesamt beteiligten sich 68 Hebammenschülerinnen an der Befragung. Bei einer 

Grundgesamtheit von 80 Hebammenschülerinnen in Brandenburg entspricht dies 

einer Rücklaufquote von rund 85 %. 

2.4 Befragung der Geburtskliniken 

Allen Krankenhausstandorten in Brandenburg mit einer Geburtsklinik wurde im 

Rahmen einer schriftlichen Erhebung (Paper & Pencil) ein Fragebogen zugesandt. 

2.4.1 Erstellung der Erhebungsunterlagen 

Der Fragebogen wurde vom IGES Institut auf Basis vorheriger Erhebungen (z. B. 

Sander et al. 2019, Sander et al. 2018a, Sander et al. 2018b, Loos et al. 2015) und 

der in den Ausschreibungsunterlagen benannten Fragestellungen entwickelt und 

enthielt im Wesentlichen Fragen zu den folgenden Aspekten: 

 Angaben zur geburtshilflichen Einrichtung und ihrer Kapazitäten (u. a. An-

zahl der Entbindungen, Anzahl der Vorwehen- und Entbindungsplätze), 

 Personalsituation (u. a. Anzahl und Tätigkeitsumfang der angestellt täti-

gen Hebammen, der Beleghebammen sowie der Ärztinnen und Ärzte, of-

fene Stellen, Stellenbesetzungsprobleme), 

 Betreuungsschlüssel im Kreißsaal, 

 Zukunft der Geburtshilfe (geplante und umgesetzte Maßnahmen, ge-

plante Schließungen, zukünftiger Personalbedarf). 

Der Fragebogen wurde vom Auftraggeber sowie ausgewählten Mitgliedern der Be-

gleitgruppe kommentiert. Auf Basis der Anmerkungen wurde der Fragebogen in 

Abstimmung mit dem Auftraggeber finalisiert.  
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2.4.2 Durchführung der Befragung  

Die Erhebungsunterlagen für die Geburtskliniken (Fragebogen, Anschreiben des  

IGES Instituts, Begleitschreiben des Auftraggebers, Rückumschlag) wurden Ende 

August 2021 an die Geschäftsführungen der Geburtskliniken versendet. Zusätzlich 

wurde den Geburtskliniken im Nachgang zur postalischen Kontaktierung der Fra-

gebogen als ausfüllbares PDF-Dokument per E-Mail zur Verfügung gestellt. Nach 

Ablauf der Befragungsfrist wurden Anfang Oktober 2021 Erinnerungen per E-Mail 

versendet und es wurde um eine Teilnahme bis zum 22. Oktober 2021 gebeten. 

Ende Oktober 2021 wurden alle Kliniken, die sich bis dahin nicht an der Befragung 

beteiligt hatten, telefonisch kontaktiert und um Teilnahme gebeten. Bei Bedarf 

wurde der Fragebogen nochmals als PDF per E-Mail versendet. Bei den Analysen 

wurden alle Fragebogen berücksichtigt, die bis Anfang Dezember 2021 am IGES 

Institut eingegangen waren.  

2.4.3 Teilnahme an der Befragung  

An der Krankenhausbefragung haben sich 20 Geburtskliniken (und damit 80 % aller 

25 Geburtskliniken in Brandenburg) beteiligt. In diesen 20 Kliniken haben im Jahr 

2020 insgesamt 11.568 stationäre Entbindungen stattgefunden; dies entspricht 

rund 78 % aller stationären Entbindungen in Brandenburger Krankenhäusern.3 Ein 

Krankenhaus hat einen gemeinsamen Fragebogen für seine beiden Geburtsklini-

ken abgegeben, so dass letztlich 19 Datensätze ausgewertet werden konnten. 

2.5 Befragung der Geburtshäuser  

Alle Geburtshäuser in Brandenburg wurden im Rahmen einer schriftlichen Erhe-

bung (Paper & Pencil) angeschrieben. 

2.5.1 Erstellung der Erhebungsunterlagen 

Der Fragebogen wurde vom IGES Institut auf Basis der in den Ausschreibungsun-

terlagen genannten Fragestellungen entwickelt. Er enthielt im Wesentlichen Fra-

gen zu den folgenden Aspekten: 

 Anzahl der im Geburtshaus betreuten Geburten, 

 Leistungsangebot des Geburtshauses, Nachfrage, Leistungseinschränkun-

gen und Planung, 

 Anzahl der beschäftigten Hebammen (Personen und Vollzeitkräfte (VK)), 

 Probleme bei der Findung zusätzlicher Hebammen, 

 Beteiligung an Ausbildung (Externat) und Studium (Praxiseinsatzplätze), 

 

3  Eigene Berechnungen gemäß der Anzahl der Geburten nach der Milupa-Liste (Milupa Nutri-

cia). Eine Klinik hat sich anonym beteiligt.  
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 Einfluss der Corona-Pandemie. 

Der Fragebogen wurde vom Auftraggeber sowie ausgewählten Mitgliedern der Be-

gleitgruppe kommentiert. Auf Basis der Anmerkungen wurde der Fragebogen in 

Abstimmung mit dem Auftraggeber finalisiert.  

2.5.2 Durchführung der Befragung 

Anhand einer Internet-Recherche wurden fünf Geburtshäuser in Brandenburg 

identifiziert: 

 Geburtshaus Am Neuen Garten, Potsdam, 

 Geburtshaus „Apfelbaum“, Potsdam, 

 Hebammenhaus am Hafen, Wendisch-Rietz, 

 Geburtshaus Eberswalde, 

 Geburtshaus Der Hof, Gerswalde. 

Lediglich die ersten vier dieser fünf Häuser waren zum Zeitpunkt der Befragung 

auch auf der Internetseite des Hebammenverbands Brandenburg aufgeführt.4 

Dennoch wurden Anfang Dezember alle fünf Häuser per Post angeschrieben, über 

die Befragung informiert und gebeten, den beiliegenden Fragebogen ausgefüllt bis 

zum 22. Dezember 2021 an das IGES Institut zurückzusenden. Bis Ende Januar 

2022 waren drei ausgefüllte Fragebogen beim IGES Institut eingegangen. Darauf-

hin wurden die übrigen zwei Geburtshäuser Anfang Februar 2022 noch einmal per 

E-Mail angeschrieben und gebeten, den als PDF-Dokument beiliegenden Fragebo-

gen bis spätestens zum 18. Februar 2022 ausgefüllt an das IGES Institut zurückzu-

senden. Dies führte jedoch zu keinen weiteren Rückläufen. Bezogen auf die vier 

bei Befragungsbeginn auf der Seite des Hebammenverbands gelisteten Geburts-

häuser liegt die Rücklaufquote bei 75 %, bezogen auf die fünf insgesamt identifi-

zierten bei 60 %. 

2.6 Befragung der Mütter 

Es wurde eine repräsentative Zufallsauswahl von Müttern, die in Brandenburg 

wohnhaft sind und die zwischen Mai 2020 und Juni 2021 ein Kind geboren haben, 

online befragt. 

2.6.1 Design der Stichprobe und Stichprobenziehung  

In einem ersten Schritt wurde die Grundgesamtheit festgelegt, aus welcher die zu 

befragenden Mütter per Zufallsauswahl gezogen werden. Eine Prämisse für die Be-

stimmung der Grundgesamtheit stellt der Zeitpunkt der Geburt dar: Die Geburt 
 

4  Zum Zeitpunkt der Berichterstellung wurde auch das „Geburtshaus Der Hof, Gerswalde“ auf 

der Seite genannt. 
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sollte möglichst vor relativ kurzer Zeit stattgefunden haben, damit die befragten 

Mütter in der Lage sind, möglichst detailliert Auskunft über die von ihnen in An-

spruch genommenen Hebammenleistungen zu geben. Gleichzeitig sollte die Heb-

ammenbetreuung mit großer Wahrscheinlichkeit bereits abgeschlossen sein, da-

mit die Mütter über das gesamte Spektrum der erhaltenen Hebammenhilfe 

Auskunft geben können. Ausgehend von einer Befragung der Mütter im Oktober 

2021 sollte der Zeitpunkt der Geburt ungefähr zwischen Mai 2020 und Juni 2021 

liegen. Dieser Zeitraum umfasst damit allerdings die zweite und dritte Welle der 

Corona-Pandemie und liegt insgesamt innerhalb der Pandemie. Dies kann ggf. zu 

Nachteilen im Hinblick auf die Übertragbarkeit der Befragungsergebnisse führen, 

da die Pandemie sowohl die Vor- und Nachsorge als auch die Geburt beeinflusst 

hat. Beispielsweise gab es weniger Präsenzveranstaltungen bei Kursen, Einschrän-

kungen bei Wochenbettbesuchen und dem Zugang von Vätern zum Kreißsaal.  

Bei einer Befragung von Müttern, deren Erfahrungen mit der Hebammenversor-

gung nicht durch die Corona-Pandemie geprägt wurden, müsste der Geburtszeit-

punkt ihres letztgeborenen Kindes vor dem März 2020 liegen. Dadurch würde je-

doch die Fehleranfälligkeit der Befragung erhöht: U. a. sinkt das 

Erinnerungsvermögen der Frauen, ein höherer Anteil an Frauen ist erst nach der 

Geburt nach Brandenburg gezogen, ein höherer Anteil an Frauen ist während der 

Befragung erneut schwanger.  

Bei einer Grundgesamtheit von rund 19.000 Müttern pro Jahr in Brandenburg, ei-

ner angestrebten Sicherheit (Vertrauensintervall) von 95 % und einer angestrebten 

Genauigkeit (Stichprobenfehler) von fünf Prozentpunkten liegt die erforderliche 

Mindeststichprobengröße für eine Schätzung relativer Anteile bei rund 380 Perso-

nen. Für eine ausreichend große Beobachtungszahl für bestimmte Auswertungen 

nach Subgruppen wird allerdings eine höhere Anzahl an ausgefüllten Fragebogen 

für notwendig erachtet. Dies ergibt eine Nettostichprobengröße von ca. 1.140 Fra-

gebogen. Basierend auf bisherigen Erfahrungen mit Bevölkerungsbefragungen 

wurde daher mit einer Bruttostichprobengröße von 3.800 zu befragenden Müttern 

geplant. 

Für den Zugang zu den Adressdaten der Mütter mit einer Geburt im definierten 

Zeitraum war nach umfassender technischer und rechtlicher Prüfung durch das 

MSGIV in Zusammenarbeit mit dem Ministerium des Innern und für Kommunales 

des Landes Brandenburgs (MIK) eine zentrale Melderegisterauskunft nicht mög-

lich. Daher war eine dezentrale Einholung der Adressen bei ausgewählten Einwoh-

nermeldeämtern in Brandenburg erforderlich. Um regionale Auswertungen zu er-

möglichen, wurden die Gemeinden in Brandenburg sechs Clustern zugeordnet:  

 Verstädterungsgrad 1 („dicht besiedelt“), Berliner Umland, 

 Verstädterungsgrad 1 („dicht besiedelt“), erweiterte Metropolregion, 

 Verstädterungsgrad 2 („mittlere Besiedlungsdichte“), Berliner Umland, 

 Verstädterungsgrad 2 („mittlere Besiedlungsdichte“), erweiterte Metro-

polregion, 
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 Verstädterungsgrad 3 („gering besiedelt“), Berliner Umland, 

 Verstädterungsgrad 3 („gering besiedelt“), erweiterte Metropolregion. 

Innerhalb der Cluster sollten die Landkreise proportional zu ihrer Geburtenanzahl 

vertreten sein. Gemäß diesem Stichprobenkonzept wurden die Gemeinden zufällig 

ausgewählt. Die ausgewählten Einwohnermeldeämter (bzw. die Landkreise der 

Einwohnermeldeämter) wurden vom MIK über die Befragung informiert und um 

Bereitstellung der erforderlichen Anzahl an Adressdaten gebeten. Meldeämter, die 

daraufhin keine Adressdaten bereitstellten, wurden nochmals vom MIK um Unter-

stützung gebeten. Des Weiteren hat das IGES Institut diese Meldeämter telefo-

nisch kontaktiert und ggf. nochmals die Unterstützungsbitte des MSGIV und die  

E-Mail des MIK an die Meldeämter weitergeleitet.  

Nachdem im Januar 2022 deutlich wurde, dass der angestrebte Rücklauf nicht er-

reicht wird, wurde beschlossen, eine Nachfassaktion durchzuführen und dazu noch 

einmal 3.000 Mütter anzuschreiben. Aus Datenschutzgründen lagen keine Infor-

mation darüber vor, welche Mütter schon in der ersten Runde an der Befragung 

teilgenommen hatten. Deshalb wurden für die Nachfassaktion so weit wie möglich 

Adressen verwendet, die in der ersten Runde nicht genutzt worden waren (z. B., 

weil sie zu spät beim IGES Institut eingegangen waren). Ein Teil der Mütter wurde 

aber auch ein zweites Mal angeschrieben und gebeten, nur dann an der Befragung 

teilzunehmen, wenn sie nicht schon in der ersten Runde daran teilgenommen hat-

ten. Die Stichprobe wurde so konzipiert, dass umso mehr Mütter aus einem Cluster 

angeschrieben wurden, je niedriger die Rücklaufquote in diesem Cluster in der ers-

ten Runde ausgefallen war.  

2.6.2 Erstellung der Erhebungsunterlagen 

Der Fragebogen wurde vom IGES Institut auf Basis der in den Ausschreibungsun-

terlagen genannten Themenbereiche entwickelt. Wesentliche Befragungsinhalte 

waren: 

 Informationsstand der Mütter über die Hebammenbetreuung und Kon-

taktaufnahme mit Hebammen, 

 Erfahrungen der Mütter mit der Hebammenversorgung während der 

Schwangerschaft, 

 Erfahrungen der Mütter mit der Hebammenversorgung bei der Geburt, 

 Erfahrungen der Mütter mit der Hebammenversorgung im Wochenbett,  

 sozio-demografische Informationen. 

Der Fragebogen wurde von ausgewählten Mitgliedern der Begleitgruppe kommen-

tiert und auf Basis der Kommentare final mit dem Auftraggeber abgestimmt.  

Der abgestimmte Papierfragebogen wurde für die Online-Befragung program-

miert. Die Online-Befragung wurde auf einer gesicherten Inhouse-Plattform be-

reitgestellt.  
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2.6.3 Durchführung der Befragung 

Die Frauen, deren Adressen dem IGES Institut von den Melderegistern zur Verfü-

gung gestellt wurden, erhielten einen Brief mit einem Anschreiben des IGES Insti-

tuts sowie einem Begleitschreiben des Auftraggebers. Das Anschreiben enthielt 

eine kurze Einführung zum Hintergrund und den Zielen der Befragung sowie den 

Link zur Befragungsseite. Der Link wurde dabei sprechend gewählt, so dass eine 

schnelle und fehlerfreie Eingabe im Internet möglich war, nämlich www.muetter-

befragung-brandenburg.de. Zusätzlich enthielt das Anschreiben den individuellen 

Zugangscode. Um einen einfachen Zugang zur Befragungsseite mit dem Smart-

phone zu ermöglichen, war auf dem Anschreiben zudem ein QR-Code enthalten, 

mit dem der Online-Fragebogen ohne zusätzliche Eingabe des individuellen Zu-

gangscodes aufgerufen werden konnte. Die Zugangscodes waren einem der sechs 

Cluster zugeordnet, um eine regionale Zuordnung zu ermöglichen. Ansonsten wur-

den sie innerhalb der Cluster zufällig den Adressen zugeordnet (von der Druckerei), 

so dass keine Zuordnung der Adressdaten und des individuellen Zugangscodes 

möglich war. Somit wurde die notwendige Anonymität gewährleistet.  

Die Anschreiben der ersten Erhebungswelle wurden Anfang Dezember 2021 ver-

sendet mit einer Befragungsfrist bis zum 31. Dezember 2021. Da einige Meldeäm-

ter noch im Dezember 2021 Adressdaten zur Verfügung gestellt haben, wurde für 

die im Nachgang versendeten Anschreiben eine Befragungsfrist bis zum 10. Januar 

2022 zugrunde gelegt.  

Die Befragungsunterlagen der Nachfassaktion wurden am 11. Februar 2022 ver-

sendet mit einer Befragungsfrist bis zum 4. März 2022. Um den angestrebten Rück-

lauf zu erreichen, wurde die Befragungsfrist bis zum 7. März 2022 verlängert. 

2.6.4 Teilnahme an der Befragung 

Insgesamt haben 1.099 Mütter an der Befragung teilgenommen. Bezogen auf die 

bereinigte Nettostichprobe von 4.404 angeschriebenen Müttern entspricht dies ei-

ner Rücklaufquote von insgesamt 25 %. Dabei war die Rücklaufquote im Berliner 

Umland insgesamt höher als in der erweiterten Metropolregion. Am niedrigsten 

war die Rücklaufquote in den großen kreisfreien Städten der erweiterten Metro-

polregion (Frankfurt/Oder, Brandenburg a. d. H., Cottbus) mit 21 %. 
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Tabelle 2: Anzahl Teilnehmerinnen an der Mütterbefragung und Rücklauf-

quote nach Strukturraum und Cluster 

Strukturraum Cluster Rücklauf  
ange-

schrieben 

Rücklauf-
quote 

Berliner Umland Cluster 1: dicht besiedelt 273 835 33 % 

 

Cluster 3: mittlere  

Besiedlungsdichte 209 966 22 % 

 

Cluster 5: geringe  

Besiedlungsdichte 42 129 33 % 

 gesamt 524 1.930 27 % 

erweiterte  
Metropolregion Cluster 2: dicht besiedelt 112 539 21 % 

 

Cluster 4: mittlere  

Besiedlungsdichte 152 656 23 % 

 

Cluster 6: geringe  

Besiedlungsdichte 311 1279 24 % 

 gesamt 575 2.474 23 % 

Gesamtergebnis 1.099 4.404 25 % 

Quelle: IGES 

2.7 Abfrage bei den Gesundheitsämtern 

Um Informationen über die in Brandenburg gemeldeten freiberuflichen Hebam-

men zu erhalten, wurde eine E-Mail-Abfrage bei den 18 Gesundheitsämtern in 

Brandenburg durchgeführt. 

Das MSGIV hat dem IGES Institut für diesen Zweck eine Liste mit den Kontaktdaten 

der Gesundheitsämter zur Verfügung gestellt. Zudem wurden die Gesundheitsäm-

ter über die IGES-Abfrage durch das MSGIV vorab informiert. 

Das IGES Institut entwickelte ein Anschreiben und ein Datenraster in Excel, um 

möglichst einheitliche Informationen von den Gesundheitsämtern zu erhalten. Die 

Gesundheitsämter wurden um folgende Auskünfte gebeten: 

 Anzahl der insgesamt gemeldeten freiberuflich tätigen Hebammen in den 

Jahren 2010 bis 2020, 

 Anzahl der gemeldeten freiberuflich tätigen Hebammen in den Jahren 

2010 bis 2020 differenziert nach bestimmten Tätigkeitsbereichen (Mut-

terschaftsvorsorge und Schwangerenbetreuung, Geburtsvorbereitungs-

kurse, Hausgeburten, Geburten in einer hebammengeleiteten Einrichtung 
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[Geburtshaus], Beleggeburten, Wochenbettbetreuung, Tätigkeit als Fami-

lienhebamme5). 

Des Weiteren wurden die Gesundheitsämter um Informationen gebeten, in wel-

cher Regelmäßigkeit die freiberuflich tätigen Hebammen Änderungen des Tätig-

keitsspektrums melden und welche weiteren Informationen ggf. über die Hebam-

mensituation in dem jeweiligen Landkreis bzw. der jeweiligen kreisfreien Stadt 

vorliegen (z. B. Informationen über den Arbeitsumfang der gemeldeten Hebam-

men, haupt- oder nebenberuflich freiberufliche Hebammentätigkeit). Zudem wur-

den die Gesundheitsämter zu ihrer Einschätzung der Qualität der vorliegenden Da-

ten befragt sowie zum Verbesserungsbedarf in Bezug auf die Hebammendaten. 

Das Anschreiben sowie das Datenraster wurden vor dem Versand an die Gesund-

heitsämter mit dem Auftraggeber abgestimmt.  

Insgesamt beteiligten sich elf der 18 Gesundheitsämter an der Abfrage. Dies ent-

spricht einer Rücklaufquote von rund 61 %.  

 

5  „Familienhebammen sind staatlich examinierte Hebammen mit einer Zusatzqualifikation. 

Diese befähigt sie dazu, Eltern und Familien in belastenden Lebenssituationen zu unterstüt-

zen, und zwar bis zu einem Jahr nach der Geburt des Kindes.“ (Quelle: 

https://www.fruehehilfen.de/fileadmin/user_upload/fruehehilfen.de/downloads/Leitfa-

den_Einsatz_Familienhebammen.pdf, Abruf: 15.02.2023) 
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3. Geburten in Brandenburg 

3.1 Entwicklung der Gesamtzahlen der Geburten und der Gebur-
tenziffer 

3.1.1 Stand und bisherige Entwicklung 

Die Anzahl der Geburten ist die primäre Determinante für die Nachfrage nach Heb-

ammenleistungen und damit auch für die Anzahl der „bedarfsnotwendigen“ Heb-

ammen.6 Dabei wurden die zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung aktuellen Da-

ten verwendet.  

Landesebene 

Im Jahr 2020 gab es in Brandenburg (bezogen auf die Wohngemeinde der Mutter7) 

nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 18.999 Geburten und damit in etwa 

so viele wie im Jahr 2010 (18.954 Geburten). Bundesweit ist die Anzahl der Gebur-

ten von 2010 bis 2020 hingegen um 14 % gestiegen (Abbildung 2). Sowohl in Bran-

denburg als auch in Deutschland insgesamt gab es im Betrachtungszeitraum einen 

deutlichen Geburtenanstieg bis zum Jahr 2016. Während dieses Niveau bundes-

weit in etwa gehalten werden konnte, gingen die Geburtenzahlen in Brandenburg 

seitdem relativ kontinuierlich wieder auf das Niveau des Jahres 2010 zurück. 

 

6  Neben der Geburtenzahl beeinflussen weitere Faktoren die Nachfrage bzw. den Bedarf nach 

Hebammenleistungen, wie beispielsweise die Anzahl der Erstgebärenden, die Kaiserschnitt-

rate oder die Wünsche und Bedürfnisse der Frauen bezüglich Art und Umfang der Hebam-

menhilfe. 

7  Diese Zahl ist nicht identisch mit der Zahl der Kinder, die in Brandenburger Krankenhäuern 

geboren wurden; vgl. dazu Kapitel 5.2. Diese Zahl ist deutlich niedriger, weil etwa ein Teil 

der Kinder von Müttern mit Wohnsitz in Brandenburg (in der Mütterbefragung 21 %) in an-

deren Bundesländern (v. a. Berlin) geboren werden. 
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Abbildung 2: Anzahl Geburten in Brandenburg und Deutschland, 2010-2020 

 

Quelle: IGES auf Basis von Daten des Statistischen Bundesamts 

Ebene der Strukturräume 

Das Land Brandenburg wird in zwei Strukturräume unterteilt: das Berliner Umland 

(Abbildung 3) und die erweiterte Metropolregion, welche das übrige Brandenburg 

jenseits des Berliner Umlands umfasst. 
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Abbildung 3: Das Berliner Umland als Strukturraum Brandenburgs 

 

Quelle: Vierter Krankenhausplan des Landes Brandenburg (https://bravors.branden-

burg.de/verwaltungsvorschriften/krankenhausplan_2021) 

Im Berliner Umland lag die Zahl der Geburten im Jahr 2020 bei 8.095 und damit 

um 3,9 % höher als im Jahr 2010. In der erweiterten Metropolregion hingegen gin-

gen die Geburtenzahlen um 2,3 % auf 10.903 Geburten zurück (Abbildung 4). 
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Abbildung 4: Geburtenzahlen im Berliner Umland und der erweiterten Metro-

polregion, 2010-2020 

 

Quelle: IGES auf Basis von Daten des Amts für Statistik Berlin-Brandenburg 

Anmerkung:  Die Geburtenzahlen auf Ebene der Gemeinden des Amts für Statistik Berlin-

Brandenburg weichen aggregiert geringfügig von den Angaben des Statisti-

schen Bundesamtes für das Land Brandenburg ab (18.998 ggü. 18.999).  

Ebene der Landkreise/kreisfreien Städte 

In den einzelnen kreisfreien Städten und Landkreisen Brandenburgs hat sich die 

Anzahl der Geburten in diesem Zeitraum sehr unterschiedlich entwickelt. Einen 

deutlichen Anstieg der Geburtenzahlen von 2010 bis 2020 gab es in den Landkrei-

sen Teltow-Fläming (+14,5 %) und Havelland (+10,1 %), den deutlichsten Rückgang 

in der kreisfreien Stadt Frankfurt/Oder (-13,8 %) und im Landkreis Ostprignitz-Rup-

pin (-16,7 %) (Tabelle 3). 
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Tabelle 3: Entwicklung der Anzahl der Geburten in Brandenburg nach Land-

kreisen bzw. kreisfreien Städten, 2020 im Vergleich zu 2010 

Region Anzahl Geburten 2020 Veränderung 2020 zu 2010 

Teltow-Fläming 1.429 14,5 % 

Havelland 1.259 10,1 % 

Dahme-Spreewald 1.345 7,8 % 

Oder-Spree 1.396 5,5 % 

Potsdam 1.862 5,4 % 

Barnim 1.425 3,5 % 

Potsdam-Mittelmark 1.528 0,9 % 

Brandenburg an der Havel 571 0,4 % 

Brandenburg gesamt 18.998 0,2 % 

Elbe-Elster 689 -2,1 % 

Oberhavel 1.600 -2,7 % 

Cottbus 793 -3,8 % 

Spree-Neiße 720 -4,4 % 

Märkisch-Oderland 1.355 -4,9 % 

Oberspreewald-Lausitz 763 -7,0 % 

Prignitz 481 -9,6 % 

Uckermark 749 -10,5 % 

Frankfurt/Oder 394 -13,8 % 

Ostprignitz-Ruppin 639 -16,7 % 

Quelle: IGES auf Basis der Geburten- und Bevölkerungsstatistik der Datenbank der Sta-

tistischen Ämter des Bundes und der Länder 

Ebene der Gemeinden 

Schließlich zeigt eine Analyse auf Gemeindeebene, dass es auch im Berliner Um-

land Gemeinden gibt, in denen die Zahl der Geburten in den Jahren 2010-2020 

zurückgegangen ist und deren Bevölkerungszuwachs in diesem Zeitraum auf Wan-

derungsbewegungen (primär aus Berlin) zurückgeführt werden kann.8 

 

8  Hier werden absolute Veränderungen der Geburtenzahlen berichtet, weil die Zahl der Ge-

burten auf Gemeindeebene teilweise so gering ist, dass schon geringfügige absolute Verän-

derungen zu extrem hohen, wenig aussagekräftigen prozentualen Veränderungen führen. 
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Abbildung 5: Veränderung der Geburtenzahlen auf Ebene der Gemeinden in 

Brandenburg, 2010-2020 

 

Quelle: IGES auf Basis von Daten des Amts für Statistik Berlin-Brandenburg 

3.1.2 Künftige Entwicklung  

Zur Abschätzung der künftigen Geburtenentwicklung wird die Bevölkerungsvo-

rausberechnung des Amts für Statistik Berlin-Brandenburg aus dem Jahr 2021 her-

angezogen. Danach wird es in Brandenburg im Jahr 2030 je nach Vorausberech-

nungs-Variante noch 16.300 bis 18.300 Lebendgeborene geben (2019 gemäß 

Vorausberechnung: 19.300) (Abbildung 6).9 

 

9  Die Varianten bilden lediglich unterschiedliche Annahmen zu Wanderungsbewegungen (ins-

besondere zwischen Berlin und Brandenburg) ab. Die Annahmen zu Fertilität und Mortalität 

sind hingegen in allen drei Varianten identisch. 
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Abbildung 6: Vorausberechnete Anzahl Lebendgeborener in Brandenburg, 

2019-2030 

 

Quelle: IGES auf Basis der Bevölkerungsvorausberechnung des Amts für Statistik Berlin-

Brandenburg 

In Brandenburg wird es demnach im Jahr 2030 voraussichtlich 1.000 bis 3.000 we-

niger Lebendgeborene geben als noch im Jahr 2019 (Tabelle 4).10 Der schon im 

Zeitraum 2010-2020 beobachtete Geburtenrückgang in der erweiterten Metropo-

lregion wird sich bis 2030 noch beschleunigen: je nach Variante um 1.700 bis 2.400 

Lebendgeborene (-15 % bis -21 %). Im Berliner Umland wird sich der von 2010 bis 

2020 beobachtete Geburtenanstieg nur noch in der oberen Variante mit einem 

Zuwachs von + 7 % fortsetzen. Die mittlere und untere Variante rechnen hingegen 

mit einem Geburtenrückgang um -4 % bzw. -10 %. 

 

10  Allerdings konnte die Vorausberechnung die Effekte des Kriegs in der Ukraine noch nicht 

berücksichtigen. Hier sind unterschiedliche Effekte denkbar: Zum einen kann der Flücht-

lingszuzug aus der Ukraine zu einem Anstieg der Geburtenzahlen führen; zum anderen kann 

die durch den Krieg gestiegene wirtschaftliche Unsicherheit in Brandenburg zu einem Rück-

gang der Geburtenzahlen beitragen. 
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Tabelle 4: Vorausberechnete Veränderung der Anzahl Lebendgeborener in 

Brandenburg nach Regionen, 2019-2030 

 

Veränderung Anzahl Lebendgeborene 2019-2030 

mittlere Variante untere Variante obere Variante 

Brandenburg    

in %  -11 % -16 % -5 % 

absolut -2.100 -3.000 -1.000 

erweiterte Metropolregion   

in %  -17 % -21 % -15 % 

absolut -1.900 -2.400 -1.700 

Umland    

in %  -4 % -10 % 7 % 

absolut -300 -800 600 

Quelle: IGES auf Basis der Bevölkerungsvorausberechnung des Amts für Statistik Berlin-

Brandenburg 

Anmerkung: Werte gemäß Quelle; Summenabweichungen aufgrund von Rundungsungenau-

igkeiten 

3.2 Anzahl Frauen im gebärfähigen Alter und Geburtenziffer 

Eine wichtige Determinante für die Anzahl der Geburten ist die Anzahl der Frauen 

im gebärfähigen Alter (15-49 Jahre). Im Jahr 2020 betrug ihre Anzahl in Branden-

burg 438.529. Die Anzahl der Frauen im gebärfähigen Alter ist in Brandenburg im 

Zeitraum von 2010 bis 2020 um -16 % zurückgegangen und damit deutlich stärker 

als in Deutschland insgesamt (-9 %) (Abbildung 7). 
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Abbildung 7: Entwicklung der Anzahl der Frauen im gebärfähigen Alter in Bran-

denburg und in Deutschland, 2010-2020 

 

Quelle: IGES auf Basis der Geburts- und Bevölkerungsstatistik der Genesis-Online  

Datenbank des Statistischen Bundesamts, Stand: 11.02.2022 

Die durchschnittliche Kinderzahl je Frau ist in Brandenburg von 1,45 im Jahr 2010 

auf 1,57 im Jahr 2020 gestiegen (Abbildung 8). Bundesweit ist die durchschnittliche 

Kinderzahl je Frau im gleichen Zeitraum von 1,39 auf 1,53 gestiegen.  
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Abbildung 8: Entwicklung der zusammengefassten Geburtenziffer in Branden-

burg und in Deutschland, 2010-2020 

 

Quelle: IGES auf Basis der Geburtenstatistik der Genesis-Online Datenbank des  

Statistischen Bundesamts, Stand: 25.04.2022 

Anmerkungen:  Bezogen auf die Altersgruppe der 15- bis unter 50-Jährigen 

Die Anzahl der Frauen im gebärfähigen Alter ist im betrachteten Zeitraum von 2011 

bis 2019 in Brandenburg insgesamt um 11,6 % gesunken (Abbildung 9). Dabei 

nahm die Anzahl der Frauen im gebärfähigen Alter im Beobachtungszeitraum in 

allen Landkreisen und kreisfreien Städten – mit Ausnahme der kreisfreien Stadt 

Potsdam (+7,5 %) – ab, jedoch in unterschiedlichem Ausmaß. Am geringsten war 

der prozentuale Rückgang der Anzahl der Frauen im gebärfähigen Alter in den 

Landkreisen Teltow-Fläming (-7,7 %), Barnim (-7,5 %) und Dahme-Spreewald  

(-7,4 %). Der größte Rückgang war im Landkreis Spree-Neiße mit -25,4 % zu ver-

zeichnen.  

Dass die Geburtenzahl im Zeitraum 2011 bis 2019 zwischenzeitlich teilweise deut-

lich zunahm und ihr Ausgangsniveau nicht wesentlich unterschritt, resultiert daher 

primär aus der gestiegenen durchschnittlichen Kinderzahl pro Frau. 

1,45
1,43

1,47 1,47

1,55
1,54

1,69

1,64
1,62

1,59
1,57

1,39 1,39
1,41

1,42

1,48

1,50

1,59
1,57 1,57

1,54
1,53

1,30

1,35

1,40

1,45

1,50

1,55

1,60

1,65

1,70

1,75

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

zu
sa

m
m

e
n

ge
fa

ss
te

 G
e

b
u

rt
e

n
zi

ff
e

r 
je

 F
ra

u

Brandenburg

Deutschland



IGES 49 

 

Abbildung 9: Entwicklung der Anzahl der Frauen im gebärfähigen Alter in Bran-

denburg nach Landkreisen bzw. kreisfreien Städten, 2019 im Ver-

gleich zu 2011 

 

Quelle: IGES auf Basis der Geburten- und Bevölkerungsstatistik der Datenbank der Sta-

tistischen Ämter des Bundes und der Länder, Stand: 14.06.2021 
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3.3 Entwicklung der Kaiserschnittrate 

Im Jahr 2019 wurden 15.277 Krankenhausentbindungen in Brandenburg verzeich-

net. Darunter waren 3.915 Kaiserschnitte (25,6 %). Die Kaiserschnittrate in Bran-

denburg lag damit geringfügig unter dem bundesweiten Durchschnitt (29,6 %) (Ab-

bildung 10). Die Kaiserschnittrate ist im Zeitraum von 2000 bis 2010/2011 sowohl 

bundesweit als auch in Brandenburg angestiegen, war dann aber bis zum Jahr 2018 

leicht rückläufig.  

Abbildung 10: Entwicklung der Kaiserschnittrate in Deutschland und in Branden-

burg, 2000-2019 

 

Quelle: IGES auf Basis der Grunddaten der Krankenhausstatistik des Statistischen Bun-

desamts in der Datenbank zur Gesundheitsberichtserstattung des Bundes, 

Stand: 27.07.2021 
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Schon seit dem Jahr 2010 ist die Kaiserschnittrate allerdings vor allem in Branden-

burg deutlich zurückgegangen. Sie lag im Jahr 2019 bei 25,6 % und war damit bun-

desweit die drittniedrigste Rate, lediglich Sachsen (24,5 %) und Berlin (24,7 %) hat-

ten niedrigere Kaiserschnittraten (Abbildung 11). Am höchsten war die 

Kaiserschnittrate im Saarland (34,8 %).  

Abbildung 11: Vergleich der Kaiserschnittraten nach Bundesland, 2019 

 

Quelle: IGES auf Basis der Grunddaten der Krankenhausstatistik des Statistischen Bun-

desamts in der Datenbank zur Gesundheitsberichtserstattung des Bundes, 

Stand: 27.07.2021 

Auf Krankenhausebene unterscheiden sich die Kaiserschnittraten in Brandenburg 

deutlich. Darauf wird in Kapitel 5.2.2 näher eingegangen. 

3.4 Geburtsort: klinische und außerklinische Geburtshilfe 

Im Jahr 2020 kamen insgesamt 18.99911 Brandenburger Kinder (bezogen auf die 

Wohngemeinde der Mutter) zur Welt. In den Brandenburger Krankenhäusern wur-

den insgesamt 14.85112 Kinder geboren; außerklinisch kamen in Brandenburg ins-

gesamt 347 Kinder zur Welt. Insgesamt wurden im Jahr 2020 in Brandenburg 380 

 

11  Quelle: Destatis; hierbei werden nur Lebendgeborene berücksichtigt. 

12  Quelle: MSGIV 
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Geburten (2019: 343) geplant außerklinisch begonnen: Davon waren 197 Hausge-

burten und 183 Geburten in einer hebammengeleiteten Einrichtung.13 

Die Daten zeigen, dass ein erheblicher Anteil der Brandenburger Kinder nicht in 

Brandenburg zur Welt kommt, sondern vermutlich vor allem auch in Berliner Kran-

kenhäusern.14 Von den Kindern, die im Jahr 2019 in Brandenburg zur Welt kamen, 

wurden 97,7 % in Krankenhäusern und 2,3 % außerklinisch entbunden. 

Der Anteil der außerklinisch geborenen Kinder in Brandenburg (nach dem Wohn-

sitz der Mutter) in Höhe von rund 1,8 % liegt in etwa auf dem Niveau des bundes-

weiten Durchschnitts. 

3.5 Zusammenfassung 

Geburtenzahlen 

Die Anzahl der Geburten ist eine wichtige Determinante für die Nachfrage nach 

Hebammenleistungen. Im Jahr 2020 betrug die Anzahl der Geburten in Branden-

burg 18.999. Damit lag sie in etwa auf demselben Niveau (+0,2 %) wie im Jahre 

2010, nachdem sie vor allem im Jahr 2016 – maßgeblich bedingt durch den großen 

Zustrom von Flüchtlingen – deutlich angestiegen und in den Folgejahren wieder 

kontinuierlich zurückgegangen war. 

Regional hat sich die Geburtenzahl im Zeitraum 2010-2020 unterschiedlich  

entwickelt: Während sie im Berliner Umland leicht gestiegen ist (+3,9 %), war in 

der erweiterten Metropolregion ein Rückgang zu verzeichnen (-2,3 %). In acht  

Landkreisen/kreisfreien Städten ist die Geburtenzahl um 0,4 % (Brandenburg 

a. d. H.) bis 14,5 % (Teltow-Fläming) angestiegen; in den zehn übrigen Landkrei-

sen/kreisfreien Städten ist sie hingegen um -2,1 % (Elbe-Elster) bis -16,7 % (Ostp-

rignitz-Ruppin) gesunken. 

Gemäß der mittleren Variante der Bevölkerungsvorausberechnung des Amts für 

Statistik Berlin-Brandenburg aus dem Jahr 2021 wird die Geburtenzahl in Branden-

burg bis zum Jahr 2030 um 11 % zurückgehen. In der erweiterten Metropolregion 

wird ein Rückgang um 17 % erwartet, im Berliner Umland hingegen ein Rückgang 

um 4 %. 

Kaiserschnittrate 

Die Kaiserschnittrate ist in Brandenburg im Zeitraum von 2010 bis 2018 deutlich 

zurückgegangen und erst im Jahr 2019 wieder angestiegen. Trotz dieses Anstiegs 

 

13  Loytved (2021); dabei handelt es sich um geplant und ungeplant außerklinisch Geborene 

sowie sowohl um Lebend- als auch um Totgeburten; außerklinisch geborene Zwillinge wur-

den nicht berücksichtigt. 

14  Hierzu enthält die öffentlich verfügbare Statistik keine Angaben, die Ergebnisse der Mütter-

befragung deuten aber darauf hin: Demnach gab mehr als ein Fünftel der Mütter an, ihr Kind 

in einem Krankenhaus außerhalb Brandenburgs zur Welt gebracht zu haben (vgl. Kapi-

tel 7.4.1). 
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wies Brandenburg im Jahr 2019 mit einer Kaiserschnittrate von 25,6 % (Deutsch-

land: 29,6 %) die drittniedrigste Kaiserschnittrate aller Bundesländer auf. Ob und 

wie die Höhe der Kaiserschnittrate im Hinblick auf die Versorgungssituation mit 

Hebammenhilfe bewertet werden kann, ist nicht eindeutig: Die Kaiserschnittrate 

kann durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst werden, die in ganz unterschied-

lichem Bezug zur Versorgung durch Hebammen stehen. Sie kann beispielsweise 

Veränderungen der mütterlichen und kindlichen Risikofaktoren reflektieren. Eine 

unterdurchschnittliche Kaiserschnittrate könnte somit Ausdruck eines günstigeren 

Risikoprofils von Müttern und Neugeborenen sein. Allerdings konnte eine frühere 

Studie für eine Reihe solcher Faktoren – wie beispielsweise ein höheres Durch-

schnittsalter der werdenden Mütter, eine Zunahme an mütterlichen Erkrankungen 

wie z. B. Adipositas oder Diabetes mellitus, die Entwicklung des Anteils überschwe-

rer Kinder, der Mehrlingsgeburten, der Frühgeburten oder der Wunschkaiser-

schnitte – keinen wesentlichen Einfluss auf den generellen Anstieg der Kaiser-

schnittrate feststellen (Bertelsmann Stiftung 2012). Daher müsste eine Reihe 

weiterer potenzieller Einflussfaktoren untersucht werden, um die Entwicklung der 

Kaiserschnittrate bzw. ihr relatives Niveau bewerten zu können. Hierzu zählen auch 

strukturelle Faktoren wie z. B. die Personalsituation im Krankenhaus sowie die 

Planbarkeit des Eingriffs und des Ressourcenverbrauchs, insbesondere bei kleine-

ren oder belegärztlich geführten Kliniken (Bertelsmann Stiftung 2012).  

Geburtsort 

Die Geburten fanden weit überwiegend in Krankenhäusern statt und nur zu einem 

kleinen Teil (1,8 % der Lebendgeborenen) außerklinisch. Schätzungsweise gut ein 

Fünftel der Brandenburger Kinder wurde nicht in Brandenburg geboren15, sondern 

vermutlich vor allem in Berliner Krankenhäusern. 

 

15  In der Mütterbefragung gaben 21 % der Mütter an, ihr Kinder außerhalb Brandenburgs zur 

Welt gebracht zu haben; vgl. Kapitel 7.4.1. 
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4. Hebammen in Brandenburg: Rahmendaten und Er-
gebnisse der Hebammenbefragung 

In Kapitel 4.1 werden einleitend statistische Rahmendaten zur Anzahl der Hebam-

men in Brandenburg präsentiert. In den nachfolgenden Kapiteln werden die Ergeb-

nisse der Hebammenbefragung vorgestellt. 

4.1 Statistische Rahmendaten 

4.1.1 Anzahl der freiberuflich tätigen Hebammen  

Seit der umfassenden Reform des Hebammengesetzes im Jahr 1985 dürfen sich in 

Deutschland alle Hebammen frei niederlassen, wenn sie die Voraussetzungen ge-

mäß Berufsordnung des jeweiligen Bundeslandes erfüllen. Gemäß § 12 Abs. 2 des 

Gesetzes über den Öffentlichen Gesundheitsdienst im Land Brandenburg haben 

freiberuflich tätige Hebammen die Aufnahme und Beendigung ihrer Tätigkeit dem 

zuständigen Gesundheitsamt anzuzeigen. Eine Bedarfsplanung wie etwa im ver-

tragsärztlichen Bereich gibt es für freiberuflich tätige Hebammen nicht. Auch gibt 

es weder bundesweit noch in Brandenburg eine offizielle Statistik zur Anzahl der 

freiberuflich tätigen Hebammen. Um Aussagen über die Anzahl der gemeldeten 

freiberuflichen Hebammen machen zu können, wurde daher eine Abfrage bei den 

Gesundheitsämtern in Brandenburg durchgeführt (vgl. dazu Kapitel 2.7). Da sich – 

pandemiebedingt – nicht alle Gesundheitsämter an der Abfrage beteiligt haben, 

kann auf Basis dieser Datengrundlage keine Aussage zur Anzahl der freiberuflich 

tätigen Hebammen in Brandenburg getroffen werden. Zudem schätzten drei der 

Gesundheitsämter, die sich an der Abfrage beteiligt haben, die Datenqualität als 

nicht aussagekräftig, unvollständig und nicht aktuell ein. Mehrheitlich wird von 

den teilnehmenden Gesundheitsämtern berichtet, dass Veränderungen der Tätig-

keit nur selten oder gar nicht gemeldet werden oder nur nach expliziter Aufforde-

rung.  

Für eine Schätzung der Gesamtzahl der freiberuflich tätigen Hebammen in Bran-

denburg wird daher auf die Daten der Vertragspartnerliste des GKV-Spitzenver-

bands zurückgegriffen. Alle freiberuflich tätigen Hebammen, die ihre Leistungen 

mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen möchten, müssen dem Vertrag 

über die Versorgung mit Hebammenhilfe nach § 134a SGB V – entweder über die 

aktive Mitgliedschaft in einem Hebammenverband (DHV oder BfHD) oder indivi-

duell – beitreten. Auf der Grundlage dieser Beitritte erstellt der GKV-Spitzenver-

band eine sog. Vertragspartnerliste, die in regelmäßigen Abständen aktualisiert 

wird.16 

 

16  Als Vertragspartnerin gemeldet zu sein, bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass eine Heb-

amme auch tatsächlich freiberuflich aktiv tätig ist, da beispielsweise Hebammen, die sich in 

Mutterschutz befinden, i. d. R. Mitglied der Berufsverbände bleiben und somit auf der Ver-

tragspartnerliste stehen, auch wenn sie zeitweise nicht beruflich aktiv sind. Die Anzahl der 

freiberuflich tätigen Hebammen gemäß Vertragspartnerliste des GKV-Spitzenverbands ist 
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Im Jahr 2021 waren für Brandenburg 503 Hebammen als Vertragspartnerinnen 

beim GKV-Spitzenverband gemeldet.17 Gegenüber dem Jahr 2010 (419 Hebam-

men18) entspricht dies einer Steigerung um 20 %. Zum Vergleich: Bundesweit hat 

die Anzahl der freiberuflich tätigen Hebammen gemäß Vertragspartnerliste im 

Zeitraum 2010 bis 2021 nur um 6,4 % auf 18.118 Hebammen zugenommen (Abbil-

dung 12). 

Abbildung 12: Anzahl freiberuflich tätiger Hebammen in Deutschland, 2009-2021 

 

Quelle: IGES auf Basis der Vertragspartnerliste des GKV-Spitzenverbands 

Entsprechend kamen im Jahr 2020 in Brandenburg auf eine freiberuflich tätige 

Hebamme im Mittel knapp 38 Geburten; deutschlandweit waren es im Mittel 42 

Geburten je freiberuflich tätiger Hebamme (Tabelle 5). 
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partner lassen sich zudem keine Aussagen zum (zeitlichen) Umfang der Tätigkeit als freibe-

rufliche Hebamme oder zum Leistungsspektrum (mit Ausnahme der Geburtshilfe) ableiten. 

17  Sonderauswertung des GKV-Spitzenverbands im Oktober 2021 zum Stichtag 16. September 

2021.  

18  Sonderauswertung des GKV-Spitzenverbands, Stichtag 16. September 2010.  
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Tabelle 5: Mittlere Anzahl Geburten je freiberuflich tätiger Hebamme in 

Brandenburg und Deutschland, 2020 

 
Anzahl  

Geburten 
Anzahl freiberuflich  
tätige Hebammen 

mittlere Anzahl Geburten je  
Hebamme 

Brandenburg 18.999 506 38 

Deutschland  773.144 18.335 42 

Quelle: Statistisches Bundesamt; Vertragspartnerliste des GKV-Spitzenverbands 

4.1.2 Anzahl der angestellt tätigen Hebammen und Beleghebammen an den 
Geburtskliniken  

Im Jahr 2020 waren in Brandenburg 248 Hebammen in einem Anstellungsverhält-

nis in Krankenhäusern tätig (Abbildung 13). Die Anzahl der angestellten Hebam-

men hat sich seit dem Jahr 2010 um rund 42 % erhöht. Die Zahl der Beleghebam-

men ist seit dem Höchststand im Jahr 2017 mit 57 Beleghebammen deutlich auf 

40 Beleghebammen im Jahr 2020 zurückgegangen. 

Abbildung 13: Anzahl und Entwicklung der Anzahl der in den Krankenhäusern an-

gestellten und freiberuflich tätigen Hebammen in Brandenburg, 

2010-2020 

 

Quelle: IGES auf Basis von Daten des Statistischen Bundesamtes, Fachserie 12 Reihe 

6.1.1, Grunddaten der Krankenhäuser, Sonderauswertung nach Bundesländern, 

Stand: Mai 2022.  
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Der Anteil der angestellten Hebammen, die in Teilzeit oder als geringfügig Beschäf-

tigte arbeiten, ist in den letzten Jahren konstant geblieben: Er lag im Jahr 2010 bei 

67 % (117 von 175) und im Jahr 2020 bei ebenfalls 67 % (167 von 248).  

Da die Anzahl der Geburten im selben Zeitraum um 1,5 % zurückgegangen ist, ist 

die mittlere Anzahl der Geburten je Hebamme von 79 im Jahr 2010 auf 52 im Jahr 

2020 zurückgegangen (-34 %). Auch im Zeitraum 2016-2020 (annähernd der Zeit-

raum, auf den sich die Fragen in der Hebammenbefragung bezogen) ist ein deutli-

cher Rückgang der mittleren Anzahl an Geburten je Hebamme und Jahr um 19,1 % 

zu beobachten. 
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Tabelle 6: Anzahl angestellter Hebammen und Beleghebammen in Branden-

burger Krankenhäusern, Anzahl Geburten sowie mittlere Anzahl 

Geburten je Hebamme und Jahr, 2010-2020 

Jahr 

Anzahl  
angestellte 

Hebammen* 
Anzahl Beleg-
hebammen* 

Summe 
Anzahl 

Hebam-
men 

Anzahl Gebur-
ten in Branden-

burger Kran-
kenhäusern**  

Anzahl  
Geburten 

je Heb-
amme und 

Jahr 

2010 175 17 192 15.072 79 

2011 177 13 190 14.441 76 

2012 179 47 226 14.422 64 

2013 187 46 233 14.466 62 

2014 195 47 242 15.318 63 

2015 207 43 250 15.139 61 

2016 211 52 263 16.757 64 

2017 220 57 277 16.222 59 

2018 225 44 269 15.792 59 

2019 237 43 280 15.463 55 

2020 248 40 288 14.851 52 

2016-2020 17,5% -23,1% 9,5% -11,4% -19,1% 

2010-2020  41,7% 135,3% 50,0% -1,5% -34,3% 

2020*** 164(VK)*** 38 202 14.851 73 

Quelle: *Statistisches Bundesamt; **MSGIV; ***Strukturierte Qualitätsberichte der 

Krankenhäuser 

Anmerkung: ***Während es sich bei den Angaben zur Anzahl der angestellten Hebammen 

in den Jahren 2010 bis 2019 ausschließlich um Kopfzahlen handelt, liegen für 

das Jahr 2020 auch Angaben zur Anzahl der angestellt beschäftigten Vollzeit-

kräfte vor (s. letzte Zeile der Tabelle). Die Anzahl der in den Strukturierten Qua-

litätsberichten ausgewiesenen Beleghebammen weicht leicht von der vom Sta-

tistischen Bundesamt ausgewiesenen Zahl ab (38 vs. 40). 

Für das Jahr 2020 liegen auch Angaben zur rechnerischen Anzahl der angestellt 

beschäftigten Vollzeitkräfte (VK) vor. Da ein großer Teil der Hebammen in Teilzeit 

arbeitet (gemäß der Hebammenbefragung die Hälfte aller ausschließlich angestellt 

tätigen Hebammen19), ist diese Zahl mit 164 VK deutlich niedriger als die „Kopf-

zahl“ (2020: 248; Tabelle 6). Für Beleghebammen liegen nur Kopfzahlen vor, 

 

19  Gemäß der Krankenhausbefragung arbeitet in der Mehrzahl der Krankenhäuser weniger als 

die Hälfte der angestellt tätigen Hebammen in Vollzeit. 
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wodurch die Anzahl der Vollzeitkräfte überschätzt wird. Im Ergebnis kommen so 

auf 202 Hebammen 14.851 Geburten, was einem Verhältnis von – näherungsweise 

– 73 Geburten je Hebammen-Vollkraft entspricht.  

4.1.3 Gesamtzahl der in Brandenburg tätigen Hebammen  

Um eine Gesamtzahl der in Brandenburg tätigen Hebammen zu ermitteln, können 

die Zahlen der freiberuflich und angestellt tätigen Hebammen nicht einfach auf-

summiert werden, da Hebammen gleichzeitig kombiniert freiberuflich und ange-

stellt tätig sein können. Gemäß den Ergebnissen aus der durchgeführten Hebam-

menbefragung lag dieser Anteil unter den im Jahr 2020 beruflich aktiven 

Hebammen bei rund 25 %.  

Legt man für die Anzahl der freiberuflich tätigen Hebammen die Anzahl der Heb-

ammen gemäß der Vertragspartnerliste (n = 503) und für die Anzahl der angestellt 

tätigen Hebammen die Daten des Statistischen Bundesamts (Jahr 2020: n = 248) 

zugrunde, dann ergibt sich unter Annahme der o. g. Quote von 25 % der Hebam-

men, die kombiniert freiberuflich und angestellt tätig sind, eine rechnerische Ge-

samtzahl von 601 Hebammen in Brandenburg. 

4.2 Soziodemografische und berufliche Situation von Hebammen  

4.2.1 Strukturmerkmale der Hebammen 

Von den Hebammen, die sich an der Befragung beteiligt haben, waren rund 16 % 

(n = 42) zum Zeitpunkt der Befragung 34 Jahre und jünger, 35 % (n = 98) waren 55 

Jahre und älter (Abbildung 14).  
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Abbildung 14: Verteilung der Hebammen nach Altersgruppen (in %), 2021 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Hebammen  

Anmerkungen:  n = 278, drei Hebammen machten keine Angaben bei dieser Frage  

Rund 56 % (n = 157) der Hebammen hatten Abitur bzw. eine (Fach-)Hochschulreife 

(EOS), rund 43 % (n = 119) die Mittlere Reife bzw. einen Schulabschluss nach der 

zehnten Klasse (POS).  

Ungefähr jede sechste Hebamme (17 %, n = 46) hatte einen Universitäts- oder 

Fachhochschulabschluss, rund 41 % (n = 19) davon im Bereich Hebammenwissen-

schaften und rund 42 % (n = 29) davon in einem anderen Studienfach außerhalb 

des Gesundheitsbereichs.  

Bei etwas mehr als der Hälfte der Hebammen (52 %, n = 147) lebt mindestens ein 

Kind im Alter bis zu 18 Jahren im Haushalt. Bei rund 15 % (n = 43) der Hebammen 

leben Kinder im Alter bis zu drei Jahren, bei rund 19 % (n = 53) Kinder im Alter 

zwischen vier und sieben Jahren und bei rund 38 % (n = 108) Kinder zwischen acht 

und 18 Jahren.  

Knapp ein Viertel der Hebammen (23 %, n = 63) hat das Hebammenexamen in 

Brandenburg abgelegt, rund 29 % (n = 80) in Berlin und jeweils rund 12 % (n = 32 

bzw. 33) in Sachsen bzw. Sachsen-Anhalt (Abbildung 15).  
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Abbildung 15: Verteilung der Hebammen nach dem Bundesland, in dem das Heb-

ammenexamen abgelegt wurde (in %), 2021 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Hebammen  

Anmerkungen:  n = 278 

37 Hebammen hatten einen Praxissitz in Potsdam, gefolgt von rund 31 in Potsdam-

Mittelmark. In der Prignitz hingegen hatten nur drei Hebammen einen Praxissitz, 

in Frankfurt/Oder nur zwei (Abbildung 16).  
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Abbildung 16: Anzahl der freiberuflich tätigen Hebammen nach dem Landkreis 

bzw. der kreisfreien Stadt des angemeldeten Praxissitzes, 2021 

 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Hebammen 

Anmerkungen:  n = 267 

Die Hebammen, die im Jahr 2020 im Krankenhaus gearbeitet haben, waren – be-

zogen auf die Anzahl der Kliniken – überproportional häufig in den großen Geburts-

kliniken mit mehr als 1.000 Geburten tätig. Während 43 % der Hebammen anga-

ben, in einer Klinik mit mehr als 1.000 Geburten im Jahr 2020 gearbeitet zu haben, 

waren nur 29 % in einer Klinik mit weniger als 600 Geburten tätig (Abbildung 17). 
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Abbildung 17: Verteilung der Hebammen nach der Geburtenzahl des Kranken-

hauses, in dem sie im Jahr 2020 tätig waren 

 

Quelle: IGES auf Basis der Hebammenbefragung; n = 138 

4.2.2 Berufserfahrung der Hebammen  

Rund 43 % (n = 105) der im Jahr 2020 aktiv als Hebamme tätigen Befragten hatten 

eine Berufserfahrung von mehr als 25 Jahren und rund 20 % (n = 48) hatten eine 

Berufserfahrung von mehr als 15 Jahren (Abbildung 18). Rund 11 % (n = 27) waren 

zum Zeitpunkt der Befragung bis zu fünf Jahre im Beruf.  
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Abbildung 18: Verteilung der Hebammen nach Berufserfahrung (in %), 2021 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Hebammen  

Anmerkungen:  n = 245 

4.3 Tätigkeitsform der Hebammen 

Etwas mehr als die Hälfte der 280 Hebammen (53 %, n = 147), die an der Befragung 

teilgenommen haben, waren ausschließlich freiberuflich tätig. 23 % (n = 65) waren 

kombiniert freiberuflich und angestellt tätig und 16 % (n = 46) ausschließlich ange-

stellt (Abbildung 19). Acht Prozent der Hebammen (n = 22) waren zum Zeitpunkt 

der Befragung nicht als Hebamme in der Betreuung von Frauen tätig (z. B. aufgrund 

von Berufsaufgabe, Verrentung oder Mutterschutz). 

Demzufolge waren insgesamt 212 der teilnehmenden Hebammen freiberuflich tä-

tig, davon 147 (69 %) ausschließlich freiberuflich. Insgesamt 111 Hebammen wa-

ren angestellt tätig, davon 46 (41 %) ausschließlich angestellt. 
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Abbildung 19: Verteilung der Hebammen nach Tätigkeitsform, 2020 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Hebammen 

Anmerkungen:  n = 280 

4.4 Arbeitszeiten der Hebammen  

4.4.1 Wöchentliche Arbeitszeiten  

Im Jahr 2020 arbeiteten 61 % (n = 88) der ausschließlich freiberuflich tätigen Heb-

ammen in Vollzeit, d. h. mindestens 38,5 Stunden pro Woche, bei den ausschließ-

lich angestellt tätigen Hebammen lag der entsprechende Anteil bei rund 50 % 

(n = 23) (Abbildung 20).  

Bei den Hebammen, die kombiniert freiberuflich und angestellt tätig waren, gaben 

17 % (n = 11) an, dass sie als angestellte Hebamme in Vollzeit arbeiteten, und rund 

10 % (n = 6), dass sie eine freiberufliche Tätigkeit von 38,5 Stunden oder mehr aus-

üben. Größere Unterschiede gab es dagegen bei dem Anteil mit einer Wochenar-

beitszeit von bis zu zehn Stunden: Rund 39 % (n = 24) der Hebammen, die kombi-

niert freiberuflich und angestellt tätig waren, übten die freiberufliche Tätigkeit 

lediglich in einem Umfang von bis zu zehn Wochenstunden aus, während der ent-

sprechende Anteil mit Bezug auf die Angestelltentätigkeit nur bei rund 13 % (n = 7) 

lag.  

Insgesamt zeigt sich, dass Hebammen, die kombiniert freiberuflich und angestellt 

tätig sind, seltener in einer dieser Beschäftigungsformen in Vollzeit arbeiten. Zu-

dem wird die freiberufliche Tätigkeit bei kombinierten Beschäftigungsformen häu-

fig nur in einem geringen zeitlichen Umfang ausgeübt. 
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Abbildung 20: Verteilung der Hebammen nach Beschäftigungsform und nach 

Wochenarbeitszeit (in %), 2020 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Hebammen 

Anmerkungen:  Bei einem Wechsel der Wochenarbeitszeit einer Hebamme innerhalb eines  

Jahres wurde für die Abbildung die Wochenarbeitszeit angegeben, die für die 

meiste Zeit des Jahres (nach Anzahl der Monate) angegeben wurde. 

Mit einer Ausnahme20 arbeiteten alle ausschließlich angestellt tätigen Hebammen 

im Jahr 2020 ausschließlich im Krankenhaus.  

Die durchschnittliche vertraglich vereinbarte Arbeitszeit betrug 34,4 Stunden (Mi-

nimum: 15 Stunden, Maximum: 40 Stunden). Von den 65 Hebammen, die kombi-

niert freiberuflich und angestellt tätig waren, arbeiteten 58 als angestellte Heb-

amme in einem Krankenhaus. Die durchschnittliche vertraglich vereinbarte 

Arbeitszeit betrug 25,5 Stunden (Minimum: 4 Stunden, Maximum: 40 Stunden).  

Nahezu alle ausschließlich angestellt tätigen Hebammen (44 von 46, die Angaben 

zur Tätigkeitsform gemacht haben), berichten von Überstunden: Von ihnen leiste-

ten im Jahr 2020 in Bezug auf ihre Angestelltentätigkeit 25 % (n = 11) im Mittel 

weniger als zehn Überstunden pro Monat, 37 % (n = 20) hingegen mindestens 20 

Überstunden (Abbildung 21). 

 

20  Eine Hebamme war in einem Gesundheitsamt tätig. 
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Alle kombiniert freiberuflich und angestellt tätigen Hebammen (n = 58) berichte-

ten von Überstunden: Von ihnen leisteten im Jahr 2020 in Bezug auf ihre Angestell-

tentätigkeit 34 % (n = 20) im Mittel weniger als zehn Überstunden pro Monat, 29 % 

(n = 17) hingegen 20 bis unter 50 Überstunden. 

Abbildung 21: Durchschnittliche Anzahl Überstunden pro Monat im Rahmen der 

Tätigkeit als angestellte Hebamme nach Beschäftigungsform, 2020 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Hebammen 

Die höchste Anzahl im Rahmen der Angestelltentätigkeit gearbeiteter Stunden in 

einem Monat des Jahres 2020 betrug bei den ausschließlich angestellt tätigen Heb-

ammen durchschnittlich 97,2 Stunden (Minimum: 16 Stunden, Maximum: 210 

Stunden; n = 35) und bei den kombiniert freiberuflich und angestellt tätigen Heb-

ammen durchschnittlich 80,1 Stunden (Minimum: 10 Stunden, Maximum: 200 

Stunden; n = 49). 

4.4.2 Veränderungen der Wochenarbeitszeit in den letzten fünf Jahren  

Rund 54 % (n = 51) der angestellt tätigen und rund 60 % (n = 112) der freiberuflich 

tätigen Hebammen gaben an, dass ihre Arbeitszeit pro Woche in den letzten fünf 

Jahren (deutlich) angestiegen ist (Abbildung 22). Eine (deutliche) Reduktion der 

Wochenarbeitszeit gab es dagegen in den letzten fünf Jahren lediglich bei 11 % 

(n = 10) bzw. 14 % (n = 26) der Hebammen.  
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Abbildung 22: Verteilung der Hebammen nach Veränderungen der Arbeitszeit 

und nach Beschäftigungsform (in %), 2016 im Vergleich zu 2021 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Hebammen  

Anmerkungen:  Eine Hebamme kann dabei kombiniert freiberuflich und angestellt tätig gewe-

sen sein und daher eine Antwort für sowohl die freiberufliche als auch die an-

gestellte Tätigkeit gegeben haben. Die Antworten der freiberuflichen Hebam-

men beziehen sich dabei lediglich auf die freiberufliche Tätigkeit, die der 

angestellten Hebammen lediglich auf die Angestelltentätigkeit, auch wenn die 

Hebamme kombiniert freiberuflich und angestellt tätig war. 

Als Grund für eine Veränderung der Arbeitszeit in den letzten fünf Jahren gaben 

die angestellten Hebammen am häufigsten (77 %, n = 72) Veränderungen bei der 

personellen Besetzung am Arbeitsplatz sowie eine Zunahme des bürokratischen 

Aufwands (63 %, n = 59) an (Abbildung 23). Die Zunahme des bürokratischen Auf-

wands wurde von den freiberuflichen Hebammen am häufigsten (58 %, n = 109) 

als Grund für die Veränderung der Arbeitszeit angegeben. Bei den anderen Grün-

den wurden u. a. ein ansteigender Zeitbedarf je zu betreuender Familie, der Heb-

ammenmangel und damit verbundene längere Fahrzeiten im ländlichen Raum, die 

Einarbeitung neuer Kolleginnen sowie die zusätzliche Stationsarbeit oder Arbeit in 

der Ambulanz genannt.  
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Abbildung 23: Verteilung der Hebammen nach den Gründen für eine Arbeitszeit-

veränderung in den letzten fünf Jahren und nach Beschäftigungs-

status (in %), 2020 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Hebammen  

Anmerkungen:  Eine Hebamme kann dabei kombiniert freiberuflich und angestellt tätig gewe-

sen sein und daher eine Antwort für sowohl die freiberufliche als auch die an-

gestellte Tätigkeit gegeben haben. Die Antworten der freiberuflichen Hebam-

men beziehen sich dabei lediglich auf die freiberufliche Tätigkeit, die der 

angestellten Hebammen lediglich auf die Angestelltentätigkeit, auch wenn die 

Hebamme kombiniert freiberuflich und angestellt tätig war. Mehrfachnennun-

gen waren möglich. 

4.4.3 Verhältnis zwischen tatsächlicher und präferierter Arbeitszeit 

Der Vergleich der tatsächlichen Arbeitszeit mit der präferierten Arbeitszeit der 

Hebammen zeigt, dass mehr als zwei Drittel der angestellten Hebammen (67 %, 

n = 74) und der freiberuflichen Hebammen (69 %, n = 145) mehr oder viel mehr 

arbeiteten, als sie wollten (Abbildung 24). Nur wenige Hebammen arbeiteten we-

niger als gewünscht. 
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Abbildung 24: Verteilung der Hebammen nach Abweichung zwischen tatsächli-

chem und präferiertem Arbeitszeitumfang und nach Beschäfti-

gungsform (in %), 2020 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Hebammen  

Anmerkungen:  Eine Hebamme kann dabei kombiniert freiberuflich und angestellt tätig gewe-

sen sein und daher eine Antwort für sowohl die freiberufliche als auch die an-

gestellte Tätigkeit gegeben haben. Die Antworten der freiberuflichen Hebam-

men beziehen sich dabei lediglich auf die freiberufliche Tätigkeit, die der 

angestellten Hebammen lediglich auf die Angestelltentätigkeit, auch wenn die 

Hebamme kombiniert freiberuflich und angestellt tätig war. 

4.5 Leistungsangebot der Hebammen  

4.5.1 Leistungsangebot vor und nach der Geburt  

Die Hebammen wurden zu ihrem Leistungsangebot im Jahr 2020 befragt. Angege-

ben werden sollten dabei sowohl erbrachte Leistungen als auch Leistungen, die 

zwar angeboten, aber nicht nachgefragt wurden.  

Die große Mehrheit der freiberuflich tätigen Hebammen hat im Jahr 2020 eine auf-

suchende Wochenbettbetreuung, Beratungen bei Stillschwierigkeiten oder Ernäh-

rungsproblemen sowie Hilfe bei Schwangerschaftsbeschwerden und Wehen ange-

boten (Abbildung 25). Zudem boten rund 88 % (n = 129) der ausschließlich 

freiberuflich tätigen Hebammen Mutterschaftsvorsorge und Schwangerenbetreu-

ung an. Kurse wurden dagegen deutlich seltener angeboten: Ungefähr die Hälfte 

der ausschließlich freiberuflich tätigen Hebammen bot Geburtsvorbereitungskurse 
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und Rückbildungskurse an. Lehrtätigkeiten oder eine Tätigkeit als Familienheb-

amme wurden nur vereinzelt angeboten. Als weitere Leistungen wurden u. a. Ba-

bymassage, Trageberatungen sowie Fitness für Schwangere genannt.  

Grundsätzlich unterschied sich das Angebot der ausschließlich freiberuflichen und 

der kombiniert freiberuflich und angestellt tätigen Hebammen nicht wesentlich. 

Lediglich die Mutterschaftsvorsorge und Schwangerenbetreuung, Kurse sowie an-

dere Leistungen werden von den kombiniert freiberuflich und angestellt tätigen 

Hebammen relativ seltener angeboten als von den ausschließlich freiberuflich tä-

tigen Hebammen. Die Leistungen vor und nach der Geburt wurden dagegen von 

einem wesentlich geringeren Anteil der ausschließlich angestellt tätigen Hebam-

men angeboten. Eine Ausnahme stellen die Lehrtätigkeiten bzw. Tätigkeiten als Do-

zentin dar: Diese wurden von rund 17 % (n = 6) der ausschließlich angestellt täti-

gen Hebammen angeboten im Vergleich zu 5 % (n = 7) bei den ausschließlich 

freiberuflich tätigen Hebammen.  

Abbildung 25: Verteilung der befragten Hebammen nach Leistungsangebot vor 

und nach der Geburt und nach Beschäftigungsform (in %), 2020  

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Hebammen  

Anmerkungen:  Mehrfachnennungen waren möglich; eine kombiniert freiberuflich und ange-

stellt tätige Hebamme sowie zehn ausschließlich angestellt tätige Hebammen 

machten zu dieser Frage keine Angaben.  
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Im Rahmen der Mutterschaftsvorsorge und Schwangerenbetreuung wurden 

durchschnittlich rund 41 Frauen je freiberuflicher Hebamme versorgt.21 Die Vari-

anz zwischen den Hebammen war vergleichsweise hoch mit einem Minimum von 

zwei betreuten Frauen und einem Maximum von 250 Frauen. Rund 22 % (n = 34) 

der Hebammen betreuten weniger als 20 Frauen im Jahr und rund 28 % (n = 44) 

mehr als 50 Frauen.  

Zur Frage nach der Anzahl durchgeführter Geburtsvorbereitungskurse machten 95 

der 102 freiberuflichen Hebammen, die im Jahr 2020 Geburtsvorbereitungskurse 

anboten, eine Angabe. Mehr als die Hälfte der Hebammen (52 %, n = 49) haben 

bis zu fünf Kurse angeboten, 41 % (n = 39) haben zwischen sechs und zehn Kurse 

angeboten. Durchschnittlich wurden je Hebamme 6,4 Geburtsvorbereitungskurse 

im Jahr 2020 durchgeführt (Minimum: 1 Kurs, Maximum: 50 Kurse).  

Im Rahmen der aufsuchenden Wochenbettbetreuung betreute eine freiberufliche 

Hebamme durchschnittlich rund 45 Frauen.22 Das Minimum lag bei einer betreu-

ten Frau, das Maximum bei 180 betreuten Frauen im Jahr. Rund 19 % (n = 35) der 

Hebammen betreuten weniger als 20 Frauen im Jahr und rund 35 % (n = 63) mehr 

als 50 Frauen.  

Zur Frage nach der Anzahl durchgeführter Rückbildungskurse machten 78 der 94 

freiberuflichen Hebammen, die im Jahr 2020 Rückbildungskurse anboten, eine An-

gabe.23 Rund 55 % (n = 42) der Hebammen führten bis zu fünf Rückbildungskurse 

durch, rund 34 % (n = 26) zwischen sechs und zehn. Durchschnittlich wurden je 

Hebamme 6,3 Rückbildungskurse im Jahr 2020 durchgeführt (Minimum: 1 Kurs, 

Maximum: 40 Kurse).  

Die Hebammen wurden zudem gefragt, ob sie sich ausreichend informiert/qualifi-

ziert fühlen, um Problemlagen (z. B. Gewalterfahrungen) in den (werdenden) Fa-

milien zu erkennen und diese über Beratungs-, Begleitungs- oder Unterstützungs-

angebote zu informieren. Knapp ein Drittel (32 %, n = 66) der befragten 

freiberuflichen Hebammen fühlt sich darüber nicht ausreichend informiert/quali-

fiziert. Rund zwei Drittel (n = 139) fühlen sich ausreichend informiert/qualifiziert, 

rund die Hälfte dieser Hebammen gibt an, keine zeitlichen Ressourcen dafür zu 

haben, und rund 12 % dieser Hebammen betrachten dies nicht als Teil ihrer Heb-

ammentätigkeit.  

 

21  Zur Anzahl der betreuten Frauen machten 155 von 167 freiberuflichen Hebammen, die im 

Jahr 2020 Mutterschaftsvorsorge und Schwangerenbetreuung angeboten haben, eine An-

gabe. 

22  Zur Anzahl der betreuten Frauen machten 182 von 200 freiberuflichen Hebammen, die im 

Jahr 2020 eine aufsuchende Wochenbettbetreuung angeboten haben, eine Angabe. 

23  Davon bot eine Hebamme einen offenen fortlaufenden Kurs an und eine Hebamme bot zwi-

schen einem und drei Kursen wöchentlich an. Diese beiden Angaben wurden daher im Fol-

genden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. 
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4.5.2 Geburtshilfe  

Rund 14 % (n = 21) der ausschließlich freiberuflich tätigen Hebammen boten im 

Jahr 2020 Hausgeburtshilfe bzw. Beleggeburtshilfe im Schichtdienst an (Abbildung 

26). Beleggeburtshilfe in 1:1-Betreuung24 war bei rund 8 % (n = 12) der ausschließ-

lich freiberuflich tätigen Hebammen im Leistungsspektrum, Geburten in einer heb-

ammengeleiteten Einrichtung boten 7 % (n = 11) an. Da Hebammen auch gleich-

zeitig mehrere geburtshilfliche Leistungen anbieten, wurde zusätzlich ausgewer-

tet, wie viele ausschließlich freiberufliche Hebammen mindestens eine geburts-

hilfliche Leistung im Jahr 2020 angeboten haben: Dieser Anteil betrug rund 33 % 

(n = 48).  

Abbildung 26: Verteilung der befragten Hebammen nach dem Geburtshilfeange-

bot und nach Beschäftigungsform (in %), 2020 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Hebammen  

Anmerkungen:  Mehrfachnennungen waren möglich; eine kombiniert freiberuflich und ange-

stellt tätige Hebamme sowie zehn ausschließlich angestellt tätige Hebammen 

machten zu dieser Frage keine Angaben.  

Kombiniert freiberuflich und angestellt tätige Hebammen boten im Jahr 2020 le-

diglich vereinzelt außerklinische Geburtshilfe bzw. Geburtshilfe in 1:1-Betreuung 

 

24  Wenn nicht explizit auf den Schichtdienst bezogen, ist mit „Beleggeburtshilfe in 1:1-Betreu-

ung“ die Betreuung gemeint, bei der die Hebamme ihre zu betreuende Frau in die Klinik 

begleitet.  
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an, rund 53 % (n = 34) boten Geburtshilfe im Krankenhaus an (als angestellte Heb-

amme). Mit einer Ausnahme waren alle ausschließlich angestellten Hebammen in 

der Geburtshilfe im Krankenhaus tätig (97 %, n = 35). 

Anzahl der Geburten  

Die freiberuflich tätigen Hebammen wurden nach der Anzahl der von ihnen be-

treuten Geburten befragt.25 Die freiberuflichen Hebammen betreuten durch-

schnittlich 13,6 Hausgeburten, 16,7 Geburten in einer hebammengeleiteten Ein-

richtung und 32,2 Beleggeburten in 1:1-Betreuung (Tabelle 7). Die Spannweite war 

insbesondere bei den Beleggeburten in 1:1-Betreuung vergleichsweise hoch, mit 

einem Minimum von drei und einem Maximum von 90 Geburten.  

Tabelle 7: Durchschnittliche Anzahl der freiberuflich betreuten Geburten, 

2020 

 Beleggeburten in 
1:1-Betreuung 

Hausgeburten  Geburten in einer 
hebammengeleite-

ten Einrichtung 

Mittelwert 32,2  

(n = 13 Hebammen) 

13,6 

(n = 22 Hebammen) 

16,7 

(n = 11 Hebammen) 

Minimum 3 1 3 

Maximum 90 42 40 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Hebammen  

Anmerkungen:  Eine Hebamme hat die Gesamtzahl der betreuten Geburten angegeben und 

wurde daher bei dieser Auswertung nicht berücksichtigt.  

4.5.3 Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Leistungsangebot  

Von den freiberuflich tätigen Hebammen, die Geburtsvorbereitungs- bzw. Rückbil-

dungskurse angeboten haben, gaben rund 53 % (n = 54) bzw. rund 41 % (n = 39) 

an, dass sie diese Kurse aufgrund der Corona-Pandemie auch online angeboten 

haben. 68 freiberuflich tätige Hebammen gaben an, dass sie auch andere Leistun-

gen online angeboten haben, darunter Schwangerenberatung, Still- und Ernäh-

rungsberatung, Hilfe bei Beschwerden, Wochenbettbetreuung, Erst-/Vorgesprä-

che, Babymassage und Schwangerengymnastik.  

109 freiberuflich tätige Hebammen haben – zumindest zeitweise – manche Leis-

tungen aufgrund der Corona-Pandemie gar nicht mehr angeboten, darunter Rück-

bildungs- und Geburtsvorbereitungskurse, andere Kursangebote (Babyschwim-

men, Geschwisterkurse, Paarkurse, Rückbildungsschwimmen), Beikostfrühstück, 

Still- und Ernährungsberatungsgruppen, Mutter-Kind-Gruppen, Trageberatungen, 

 

25  Dabei wurde nicht nach geplanten bzw. vollendeten Geburten unterschieden. Auch eine Un-

terscheidung nach der Betreuung als erste oder zweite Hebamme wurde nicht vorgenom-

men.  
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offene Familienhebammensprechstunden, Akupunktur sowie die aufsuchende 

Wochenbettbetreuung.  

Zusätzlich wurden vielfältige weitere Einflüsse auf die Tätigkeit erläutert, insbeson-

dere:  

 persönliche Kontakte wie „in den Arm nehmen“/ „trösten“ waren nicht 

oder nur sehr eingeschränkt möglich, 

 zusätzliche Kosten durch die Einrichtung von Internetanschlüssen (die 

vorher in der Hebammenpraxis nicht benötigt wurden), Masken, Schutz-

anzüge, 

 Frauen wollten teilweise keine Hausbesuche oder viel weniger Hausbesu-

che, dies führte zu Umsatzverlusten,  

 gestiegene Nachfrage nach Hausgeburten führte zu einer erhöhten Belas-

tung durch mehr Rufbereitschaften und Nachtdienste sowie zu vermehr-

ten Wochenbettbesuchen, 

 keine/weniger Arbeit möglich durch Betreuungsnotwendigkeit der eige-

nen Kinder,  

 coronabedingte Mehrarbeit (durch Hygienevorgaben), teilweise Schwie-

rigkeiten bei der Materialbeschaffung, 

 häufigere Stillprobleme, da die Frauen (zu) spät Hilfe gesucht haben, 

 weniger Anmeldungen zu Online-Geburtsvorbereitungs- und Rückbil-

dungskursen als zu Präsenzveranstaltungen, 

 Arbeit mit werdenden Vätern war nicht/kaum möglich. 

4.5.4 Vergangene und zukünftige Veränderungen des Leistungsangebots  

Die freiberuflich tätigen Hebammen haben in den letzten fünf Jahren ihr Leistungs-

angebot insbesondere in den Bereichen der Beratungen bei Stillschwierigkeiten 

und Ernährungsproblemen, der Mutterschaftsvorsorge und Schwangerenbetreu-

ung, der Hilfe bei Schwangerschaftsproblemen und Wehen sowie der aufsuchen-

den Wochenbettbetreuung ausgeweitet (Abbildung 27). Bei den Kursangeboten 

sowie bei allen geburtshilflichen Angeboten waren jedoch mehr Einschränkungen 

bzw. komplette Einstellungen des Leistungsangebots zu beobachten als dessen 

Ausbau. 
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Abbildung 27: Verteilung der freiberuflich tätigen Hebammen nach Veränderung 

ihres Leistungsangebots in den letzten fünf Jahren (in %), 2020 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Hebammen  

Anmerkung: Eine Gegenüberstellung mit dem zukünftig geplanten Leistungsangebot (Abbil-

dung 29) enthält Tabelle 10. 

Die Einstellung eines Leistungsangebots in den letzten fünf Jahren begründeten 

zwei Drittel der freiberuflich tätigen Hebammen (66 %, n = 47) mit einer zu hohen 

Arbeitsbelastung (Abbildung 28). Als weiterer Grund wurde von rund 46 % (n = 33) 

der Hebammen genannt, dass die Leistung nicht rentabel zu erbringen sei. Bei den 

sonstigen Gründen wurden familiäre und gesundheitliche Gründe, ein Missverhält-

nis zwischen Aufwand und Vergütung sowie fehlende oder zu kleine Räumlichkei-

ten für Kurse (insbesondere wegen Corona) angeführt.  
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Abbildung 28: Verteilung der freiberuflichen Hebammen nach den Gründen für 

die Einstellung eines Leistungsangebots in den letzten fünf Jahren 

(in %), 2020 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Hebammen  

Anmerkung:  Mehrfachnennungen waren möglich, n = 71 Hebammen, die mindestens ein 

Leistungsangebot in den letzten fünf Jahren eingestellt haben.  

Mehrheitlich planten die freiberuflichen Hebammen zum Zeitpunkt der Befragung 

keine Veränderung ihres Leistungsangebots in den nächsten fünf Jahren (Abbil-

dung 29). Ein Ausbau des Leistungsangebots ist insbesondere für Leistungen au-

ßerhalb des Hebammenvertrags geplant: Rund 19 % (n = 27) planen einen Ausbau 

und jeweils 5 % (n = 7) eine Einschränkung bzw. Einstellung des Angebots. Bei allen 

anderen Leistungen planen zum Zeitpunkt der Befragung mehr Hebammen, das 

Angebot in den nächsten fünf Jahren einzuschränken oder ganz einzustellen als es 

auszubauen. Insbesondere die aufsuchende Wochenbettbetreuung wird planmä-

ßig von einem größeren Anteil an Hebammen eingeschränkt oder ganz eingestellt 

(35 %, n = 69) als ausgebaut (12 %, n = 23). 

Die Hauptgründe für die geplante Einschränkung oder Einstellung des Angebots in 

den nächsten fünf Jahren entsprechen den Gründen für die Einstellung des Ange-

bots in den letzten fünf Jahren (vgl. dazu Abbildung 28), nämlich eine zu hohe Ar-

beitsbelastung sowie die Nichtrentabilität der Leistungserbringung.  
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Abbildung 29: Verteilung der freiberuflichen Hebammen nach ihren Plänen für 

den Aus- bzw. Abbau von Leistungsangeboten in den nächsten 

fünf Jahren nach Leistungsbereichen (in %), 2020 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Hebammen  

Anmerkung: Eine Gegenüberstellung mit der Entwicklung des Leistungsangebots in den letz-

ten fünf Jahren (Abbildung 27) enthält Tabelle 10. 

4.6 Arbeitsbelastung der Hebammen und ihre Veränderung  

Im Folgenden wird zunächst die Arbeitsbelastung der Hebammen anhand des sta-

tionären Betreuungsschlüssels bei der Geburt abgebildet. Anschließend wird dar-

gestellt, wie die Hebammen die Veränderung ihrer Arbeitsbelastung in den letzten 

fünf Jahren bezogen auf alle Tätigkeiten einschätzen.  

Stationärer Betreuungsschlüssel bei der Geburt und Belastungsindikator als Qua-
litätsmerkmal 

Gemäß der Empfehlung 4.1 der S3-Leitlinie „Vaginale Geburt am Termin“ 

(DGGG/DGHW 2020) sollten Frauen ab der aktiven Eröffnungsphase unter der Ge-

burt eine 1:1-Betreuung durch eine Hebamme erhalten. Der Begründung dieser 

Empfehlung zufolge kann „davon ausgegangen werden, dass mit einer Eins-zu-

eins-Betreuung den Bedürfnissen von Frauen nach einer kontinuierlichen Betreu-

ung entsprochen wird und eine Eins-zu-Eins-Betreuung zudem das Fehlerpoten-

zial, das sich aus einem suboptimalen Schnittstellenmanagement ergeben kann, 

reduziert. Die vorhandenen Evidenzen werden als erste Hinweise auf eine inter-

ventionsarme Geburt bedingt durch eine Eins-zu-eins-Betreuung gewertet.“ 
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Für das Jahr 2020 wurden die freiberuflich tätigen Beleghebammen und die ange-

stellten Hebammen, die im Schichtdienst im Krankenhaus tätig waren, daher zu 

den Betreuungsschlüsseln während der Geburt befragt. Rund einem Viertel (25 %, 

n = 7) der Beleghebammen war in einer durchschnittlichen Schicht eine 1:1-Be-

treuung möglich, bei den angestellten Hebammen lag der entsprechende Anteil 

bei rund 15 % (n = 15) (Abbildung 30). Knapp zwei Drittel, sowohl der angestellten 

Hebammen (61 %, n = 15) als auch der Beleghebammen im Schichtdienst (64 %, 

n = 18), betreuten in einer durchschnittlichen Schicht zwei Gebärende zur selben 

Zeit. Knapp jede vierte angestellt tätige Hebamme betreute in einer durchschnitt-

lichen Schicht mindestens drei Gebärende gleichzeitig (24 %, n = 24).  

Abbildung 30: Verteilung der Hebammen nach Anzahl der gleichzeitig zu betreu-

enden Gebärenden während einer „durchschnittlichen“ Schicht 

und nach Beschäftigungsform (in %), 2020 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Hebammen  

In einem Schichtdienst mit einer eher überdurchschnittlich hohen Anzahl an Ge-

bärenden betreute mehr als die Hälfte (53 %, n = 53) der angestellt tätigen Heb-

ammen und rund 31 % (n = 8) der Beleghebammen vier oder mehr als vier Gebä-

rende zur selben Zeit (Abbildung 31).  
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Abbildung 31: Verteilung der Hebammen nach Anzahl der gleichzeitig zu betreu-

enden Gebärenden während einer Schicht mit einer eher über-

durchschnittlichen Anzahl Gebärender und nach Beschäftigungs-

form (in %), 2020 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Hebammen  

In durchschnittlich 13 % der Schichtdienste der Beleghebammen und 21 % der 

Schichtdienste der angestellt tätigen Hebammen war eine überdurchschnittlich 

hohe Anzahl Gebärender gleichzeitig zu betreuen (Abbildung 32). Bei den ange-

stellten Hebammen lag das Minimum der Dienste mit einer überdurchschnittli-

chen Anzahl an Gebärenden bei 0 % und das Maximum bei 50 % (Beleghebammen 

im Schichtdienst: Minimum: 0 % und Maximum: 30 %).  
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Abbildung 32: Geschätzter Anteil der Schichtdienste mit eher über-, unter- bzw. 

durchschnittlicher Anzahl der zu betreuenden Gebärenden nach 

Beschäftigungsform (in %), 2020 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Hebammen  

Anmerkungen:  Angaben der Hebammen, die sich nicht auf 100 % addierten, wurden bei der 

Auswertung nicht berücksichtigt. 

Wenn man die Anzahl der Geburten in einer Geburtsklinik auf die Anzahl der Heb-

ammen (Vollzeitkräfte) bezieht, ist die Arbeitsbelastung der Hebammen zwischen 

den Kliniken deutlich unterschiedlich und insgesamt eher gering: Die Anzahl der 

Geburten je Hebamme und Jahr reichte von 49 Geburten/Hebammen-VK relativ 

kontinuierlich bis zu 99 Geburten/Hebammen-VK; in einer sehr kleinen Klinik lag 

das Verhältnis bei 141 Geburten/Hebammen-VK; im Mittel über alle Häuser waren 

es 74 Geburten je Hebammen-VK (Abbildung 33). 
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Abbildung 33: Anzahl Geburten je Hebammen-VK in Brandenburger Geburtskli-

niken, 2020 

 

Quelle: IGES auf Basis der SQB 2020 und Daten der Milupa-Liste; hier nur Häuser mit 

angestellten Hebammen 

Diese Werte sind niedriger als in Deutschland insgesamt: Dort kamen im Jahr 2017 

auf eine Vollzeitstelle insgesamt 93 zu betreuende Geburten (Albrecht et al. 2019). 

Veränderung der Arbeitsbelastung 

Auch unabhängig von einzelnen Leistungen ist – gemäß den Angaben der befrag-

ten Hebammen – die durchschnittliche tägliche Arbeitsbelastung sowohl bei der 

Angestelltentätigkeit als auch bei der freiberuflichen Tätigkeit stark gestiegen  

(Abbildung 34). Mehr als drei Viertel (78 %, n = 90) der angestellten Hebammen 

berichteten von einem (deutlichen) Anstieg der Arbeitsbelastung in den letzten 

fünf Jahren, bei den freiberuflichen Hebammen lag der entsprechende Anteil bei 

rund 68 % (n = 127).  
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Abbildung 34: Verteilung der Hebammen nach Veränderung der durchschnittli-

chen täglichen Arbeitsbelastung innerhalb der letzten fünf Jahre 

und nach Beschäftigungsform (in %), 2016 im Vergleich zu 2021 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Hebammen  

Anmerkungen:  Eine Hebamme kann dabei kombiniert freiberuflich und angestellt tätig gewe-

sen sein und daher eine Antwort für sowohl die freiberufliche als auch die an-

gestellte Tätigkeit gegeben haben. Die Antworten der freiberuflichen Hebam-

men beziehen sich dabei lediglich auf die freiberufliche Tätigkeit, die der 

angestellten Hebammen lediglich auf die Angestelltentätigkeit, auch wenn die 

Hebamme kombiniert freiberuflich und angestellt tätig war. 

Im Gegensatz dazu ist die Anzahl der Geburten je Hebamme im Krankenhaus in 

Brandenburg in den letzten Jahren – anders als in Deutschland insgesamt – deut-

lich zurückgegangen (Abbildung 35): In den letzten fünf verfügbaren Datenjahren 

von 64 Geburten je Hebamme im Jahr 2016 auf 52 Geburten je Hebamme im Jahr 

2020 (-19 %). Zugleich lag der Wert in Brandenburg im Jahr 2020 rund 21 % unter 

dem Wert für Deutschland insgesamt. Die Arbeitsbelastung der Hebammen in 

Brandenburger Krankenhäusern mit geburtshilflichen Tätigkeiten ist somit im Mit-

tel niedriger als im Bundesschnitt und hat sich in den letzten Jahren auch anders 

entwickelt.  
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Abbildung 35: Anzahl Geburten je Hebamme im Krankenhaus in Brandenburg 

und Deutschland insgesamt, 2010-2020 

 

Quelle: IGES auf Basis von Daten des Statistischen Bundesamts 

Anmerkung: inkl. Beleghebammen 

4.7 Regionale Reichweite und gefahrene Kilometer 

Rund 42 % (n = 87) der freiberuflich tätigen Hebammen haben die Leistungen im 

Jahr 2020 nur in einem Landkreis bzw. einer kreisfreien Stadt angeboten (Abbil-

dung 36). Bei rund 33 % (n = 70) umfasste der Tätigkeitsbereich zwei Landkreise 

bzw. kreisfreie Städte. Jede vierte Hebamme bot ihre Leistungen in drei oder mehr 

Landkreisen bzw. kreisfreien Städten an (25 %, n = 51). In überdurchschnittlich vie-

len Kreisen bzw. kreisfreien Städten waren v. a. Hebammen tätig, die in Potsdam 

und/oder Potsdam-Mittelmark tätig waren. Hebammen aus den Landkreisen Ost-

prignitz-Ruppin, Elbe-Elster, Barnim und Oberspreewald-Lausitz waren hingegen 

überdurchschnittlich häufig nur in einem Kreis tätig. 

Ungefähr jede vierte Hebamme (25 %, n = 50) hat ihre Leistungen auch außerhalb 

von Brandenburg angeboten. Darunter waren vier Hebammen, die ihre Leistungen 

im Jahr 2020 ausschließlich außerhalb Brandenburgs anboten.  
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Abbildung 36: Verteilung der Hebammen nach Anzahl der Landkreise bzw. kreis-

freien Städte mit Leistungsangebot (in %), 2020 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Hebammen  

Anmerkungen:  n = 208; ein Angebot außerhalb Brandenburgs wurde als ein Landkreis bzw. eine 

kreisfreie Stadt gezählt.  

Die freiberuflich tätigen Hebammen stellten im Jahr 2020 für durchschnittlich 

9.552 Kilometer, die sie zu den individuell betreuten Frauen (zu deren Wohnung 

oder ins Krankenhaus) zurückgelegt hatten, Wegegeld in Rechnung. Die Varianz der 

in Rechnung gestellten Kilometer war vergleichsweise hoch mit einem Minimum 

von 50 Kilometern und einem Maximum von 60.000 Kilometern.26  

Kein Wegegeld wurde von den freiberuflich tätigen Hebammen im Jahr 2020 

durchschnittlich für 2.398 Kilometer in Rechnung gestellt (Minimum: 10 Kilometer, 

Maximum: 12.250 Kilometer).27  

Die freiberuflich tätigen Hebammen gaben als durchschnittliche Entfernung zu den 

von ihnen betreuten Frauen im Jahr 2020 durchschnittlich 14,5 Kilometer an (Mi-

nimum: 3 Kilometer, Maximum: 50 Kilometer) (Tabelle 8).28 Die längste Entfernung 
 

26  Diese Auswertungen basieren auf den Angaben von 152 freiberuflich tätigen Hebammen, 

die Angaben zum Wegegeld machten und Wegegeld in Rechnung gestellt hatten. 

27  Diese Auswertungen basieren auf den Angaben von 40 freiberuflich tätigen Hebammen, die 

Angaben zu den gefahrenen Kilometern gemacht haben, für die kein Wegegeld in Rechnung 

gestellt worden war. Zusätzlich gaben 24 Hebammen „0 Kilometer“ an; diese wurden bei 

der Berechnung des Mittelwerts nicht berücksichtigt.  

28  Bei dieser Frage konnten die Angaben von 188 freiberuflichen Hebammen berücksichtigt 

werden. Einige Hebammen haben Spannweiten eingegeben, beispielsweise fünf bis zehn 
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zu Hausbesuchen betrug durchschnittlich 33,7 Kilometer (Minimum: 6 Kilometer, 

Maximum: 150 Kilometer).29 

Neunzehn Hebammen boten im Jahr 2020 Hausgeburten an und machten Anga-

ben zur durchschnittlichen Entfernung der Frauen, die im Rahmen einer Hausge-

burt betreut wurden. Die durchschnittliche Entfernung betrug 27,4 Kilometer (Mi-

nimum: 10 Kilometer, Maximum: 80 Kilometer). Die längste Entfernung zu einer im 

Rahmen einer Hausgeburt zu betreuenden Frau betrug im Durchschnitt 64,7 Kilo-

meter (Minimum: 20 Kilometer, Maximum: 150 Kilometer).  

Tabelle 8: Entfernungen in Kilometern zu den betreuten Frauen, 2020  

 zu den betreuten Frauen zu den betreuten Frauen im Rah-
men einer Hausgeburt 

 Ø Entfernung längste 
Entfernung 

Ø Entfernung längste 
Entfernung 

Mittelwert 14,5 33,7 27,4 64,7 

Minimum 3 6 10 20 

Maximum 50 150 80 150 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Hebammen  

4.8 Nachfrage nach Hebammenleistungen 

Die freiberuflich tätigen Hebammen hatten im Jahr 2020 insbesondere für die auf-

suchende Wochenbettbetreuung sowie für Beleggeburtshilfe in 1:1-Betreuung als 

Begleithebamme (deutlich) mehr Anfragen, als sie annehmen konnten (Abbildung 

37). Für die aufsuchende Wochenbettbetreuung gaben rund 51 % (n = 99) der Be-

fragten an, deutlich mehr und rund 31 % (n = 61) mehr Anfragen zu haben, als sie 

annehmen konnten, obwohl nahezu alle freiberuflich tätigen Hebammen diese 

Leistung im Jahr anboten. Freie Kapazitäten gab es nur vereinzelt in den verschie-

denen Leistungsbereichen.  

 

Kilometer. In diesen Fällen wurde für die Berechnung des Mittelwerts die Mitte zugrunde 

gelegt – im Beispielsfall also 7,5 Kilometer.  

29  Bei dieser Frage machten 166 freiberufliche Hebammen eine Angabe.  
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Abbildung 37: Verteilung der freiberuflich tätigen Hebammen gemäß ihrer Nach-

frage in den einzelnen Leistungsbereichen (in %), 2020 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Hebammen  

Anmerkung:  Die Anteilswerte beziehen sich auf die Hebammen, die die jeweiligen Leistun-

gen anbieten. Daher unterscheiden sich die Fallzahlen zwischen den einzelnen 

Leistungen teilweise beträchtlich.  

4.9 Vergütung und Förderung der freiberuflich tätigen Hebam-
men 

4.9.1 Vergütung der Leistungen der Hebammenhilfe 

Die Leistungen der Hebammenhilfe durch freiberuflich tätige Hebammen im Rah-

men der GKV sowie deren Vergütung werden durch einen Vertrag gemäß 

§ 134a Abs. 1 SGB V zwischen dem GKV-Spitzenverband und den maßgeblichen 

Hebammenverbänden geregelt. Kommt der Vertrag ganz oder teilweise nicht zu 

Stande, wird der Vertragsinhalt durch die Schiedsstelle nach § 134a Abs. 4 SGB V 

festgesetzt. 

Die GKV-Ausgaben für Hebammenhilfe lagen im Jahr 2020 mit rund 

723,4 Mio. Euro etwa 68 % über dem Niveau des Jahres 2010. Zum Vergleich: Die 

Anzahl der Geburten ist in diesem Zeitraum um 14 % gestiegen, die Anzahl der 

freiberuflich tätigen Hebammen gemäß VPL um 8 % (Abbildung 38) und die GKV-

Leistungsausgaben insgesamt um rund 51 %. 
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Abbildung 38: Ausgaben der GKV für Hebammenhilfe, Anzahl der Geburten und 

Anzahl der freiberuflich tätigen Hebammen, 2010-2020 

 

Quelle: IGES auf Basis der KJ1-Statistik des BMG (Konto 551), der Geburtenstatistik des 

Statistischen Bundesamts und der Vertragspartnerliste des GKV-Spitzenver-

bands 

Regionalisierte Daten zur Entwicklung der GKV-Ausgaben für Leistungen der Heb-
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Hebammen finanzielle Unterstützung für die Ausbildungsbegleitung, die Grün-

dung einer eigenen Praxis oder für Fortbildungen beantragen. 

Externatsförderung 

Im Rahmen des Externats begleiten durch das Landesamt für Arbeitsschutz, Ver-

braucherschutz und Gesundheit (LAVG) ermächtigte Hebammen angehende Heb-

ammen in ihren außerstationären Praxiseinsätzen im Rahmen der fachschulischen 

Ausbildung. Erstmalig kann nun über die Externatsförderung eine pauschale Auf-

wandsentschädigung von der begleitenden Hebamme von 20 Euro pro Tag, insge-

samt maximal 1.200 Euro beantragt werden. 

Förderung bei Praxisgründung/-erweiterung 

Diese Förderung können Hebammen beantragen, die im Land Brandenburg eine 

Praxis, Filiale oder ein Geburtshaus gründen, eine freiberufliche Tätigkeit erstmals 

aufnehmen oder wiederaufnehmen oder erstmals eine Erweiterung ihrer freibe-

ruflichen Hebammentätigkeit für kassenfinanzierte Regelleistungen der Hebam-

menhilfe nachweislich anstreben. Dabei werden pauschal 7.500 Euro bei der Grün-

dung/Erweiterung von Hebammenpraxen und Filialen und der erstmaligen bzw. 

Wiederaufnahme/Erweiterung einer freiberuflichen Hebammentätigkeit bewilligt. 

Für die Gründungen/Erweiterungen von hebammengeführten Geburtshäusern ist 

eine pauschale Zuwendung von 15.000 Euro möglich. 

Fortbildungsförderung 

Über die Fortbildungsförderung können berufsbezogene Fortbildungen von in 

Brandenburg tätigen Hebammen mit bis zu 50 Prozent der zuwendungsfähigen Ge-

samtausgaben pro Antrag bezuschusst werden. Der Zuschuss beträgt maximal 500 

Euro pro Antragstellerin/Antragsteller pro Jahr. 

Gemäß der Hebammenbefragung hat mehr als ein Drittel der Hebammen (37,5 %) 

von der Förderrichtlinie nichts gehört; die Hälfte (50,2 %) hat von der Richtlinie 

schon einmal gehört aber keine Förderung beantragt (Tabelle 9). Die drei Förde-

rungen wurden jeweils nur von 3,3 % bis 6,5 % der Hebammen beantragt. Insge-

samt haben 39 Hebammen (14,2 %) eine Förderung beantragt und fünf Hebam-

men (1,8 %) zwei Förderungen. 
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Tabelle 9: Anteil Hebammen in Brandenburg mit Kenntnis der Hebammen-

Förderrichtlinie und mit Beantragung einer Förderung  

 

Anzahl  
Nennungen 

Anteil  
Hebammen 

Ja, ich habe schon einmal davon gehört aber 
nichts beantragt. 

138 50,2 % 

Ja, ich habe Zuwendungen beantragt für die  

Externatsbegleitung von Auszubildenden. 
18 6,5 % 

Ja, ich habe Zuwendungen beantragt für die 

Gründung/Erweiterung von einer Hebammen-

praxis/einem Geburtshaus. 

9 3,3 % 

Ja, ich habe Zuwendungen beantragt für  

Fortbildungen. 
12 4,4 % 

Nein, davon habe ich nichts gehört. 103 37,5 % 

Gesamt 280  

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Hebammen 

Anmerkungen:  Mehrfachnennungen waren möglich. Der Anteil bezieht sich auf die Anzahl der 

Hebammen, die diese Frage beantwortet haben (n = 275).  

4.10 Zufriedenheitsaspekte und Einstellungen zum Hebammenbe-
ruf 

4.10.1 Zufriedenheit mit den Arbeitsbedingungen insgesamt 

Mehr als die Hälfte (54 %, n = 8) der freiberuflich tätigen Hebammen bewertete 

die Arbeitsbedingungen insgesamt als sehr gut oder eher gut (im Vergleich zu le-

diglich 24 % (n = 105) bei den angestellten Hebammen) (Abbildung 39).  
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Abbildung 39: Verteilung der Hebammen nach Bewertung der Arbeitsbedingun-

gen und nach Beschäftigungsstatus (in %), 2020  

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Hebammen  

Anmerkungen:  Eine Hebamme kann dabei kombiniert freiberuflich und angestellt tätig gewe-

sen sein und daher eine Antwort für sowohl die freiberufliche als auch die an-

gestellte Tätigkeit gegeben haben. Die Antworten der freiberuflichen Hebam-

men beziehen sich dabei lediglich auf die freiberufliche Tätigkeit, die der 

angestellten Hebammen lediglich auf die Angestelltentätigkeit, auch wenn die 

Hebamme kombiniert freiberuflich und angestellt tätig war. 

Von den angestellten Hebammen, die die Arbeitsbedingungen als schlecht ein-

schätzten, wurde hauptsächlich der Personalmangel angeführt, der dazu führen 

würde, dass man zu wenig Zeit für die Frauen habe, Pausen nicht einhalten könne, 

mehrere Frauen gleichzeitig während der Geburt betreuen müsse, viele Überstun-

den leisten oder sogar häufig (teilweise unbezahlte) zusätzliche Dienste überneh-

men müsse. Des Weiteren wurden eine mangelnde Wertschätzung, zu viele fach-

fremde Tätigkeiten, veraltete Räumlichkeiten und Ausstattung, eine schlechte 

Bezahlung sowie eine Pathologisierung der Geburt angeführt. Positiv wurde viel-

fach ein nettes Team/nette Kolleginnen und Kollegen erwähnt.  

Von den angestellten Hebammen, die ihre Arbeitsbedingungen als gut bewerte-

ten, wurde vor allem das sichere Einkommen angeführt sowie die Möglichkeit, 

„Kind krank“-Tage zu nehmen, ohne selbst eine Vertretung organisieren zu müs-

sen.  

Von den freiberuflich tätigen Hebammen wurde positiv vor allem die freie, selbst-

ständige Zeiteinteilung sowie das eigenverantwortliche Arbeiten genannt. Als ne-
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gativ wurde insbesondere die zunehmende Bürokratie (u. a. durch Dokumenta-

tion, Qualitätsmanagement) genannt, dass es zu viele Anfragen von Frauen gebe, 

die man ablehnen müsse, die teilweise langen Fahrzeiten, die teure Haftpflichtver-

sicherung sowie mangelnde Vertretungsmöglichkeiten. Auch die hohen Ausgaben 

im Verhältnis zu den Einnahmen wurden negativ erwähnt. Mehrfach wurde die 

schlechte Bezahlung der Wochenbettversorgung hervorgehoben, insbesondere da 

ein Besuch selten in 30 Minuten machbar sei. Zudem wurde bei den negativen As-

pekten die ständige Erreichbarkeit (24/7) für die Familien genannt.  

4.10.2 Zufriedenheit mit verschiedenen Aspekten des Hebammenberufs 

Mehr als 40 % der angestellten Hebammen waren sehr zufrieden oder eher zufrie-

den mit der Zusammenarbeit mit den Ärztinnen und Ärzten (43 %, n = 46) sowie 

mit den Arbeitszeiten (41 %, n = 44) (Abbildung 40). Mehrheitlich unzufrieden wa-

ren die angestellten Hebammen mit der Vergütung der Rufbereitschaften (79 %, 

n = 38), der Vergütung allgemein (62 %, n = 65) sowie dem Einkommen aus ange-

stellter Hebammentätigkeit (60 %, n = 64).  

Abbildung 40: Verteilung der angestellten Hebammen nach der Zufriedenheit 

mit verschiedenen Aspekten der Arbeit (in %), 2020 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Hebammen  

Anmerkungen:  Items sortiert nach dem Anteil „sehr zufrieden“ und „eher zufrieden“; jeweils 

ohne die Hebammen, die „trifft nicht zu“ angekreuzt haben. 
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Unter den freiberuflich tätigen Hebammen waren knapp zwei Drittel sehr oder  

eher zufrieden mit der Anerkennung/Wertschätzung, die sie für ihre Tätigkeit er-

halten haben (65 %, n = 133) sowie mit den Arbeitsbedingungen (64 %, n = 130) 

(Abbildung 41). Mehr als die Hälfte der freiberuflich tätigen Hebammen war mit 

den Arbeitszeiten sowie mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zufrieden. 

Unzufrieden waren die freiberuflichen Hebammen hauptsächlich mit der Vergü-

tung der Rufbereitschaft (60 %, n = 32), der Vergütung allgemein (43 %, n = 79)  

sowie dem Einkommen aus der freiberuflichen Hebammentätigkeit (37 %, n = 75).  

Abbildung 41: Verteilung der freiberuflichen Hebammen nach der Zufriedenheit 

mit verschiedenen Aspekten der Arbeit (in %), 2020 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Hebammen  

Anmerkungen:  Items sortiert nach dem Anteil „sehr zufrieden“ und „eher zufrieden“; jeweils 

ohne die Hebammen, die „trifft nicht zu“ angekreuzt haben.  
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bei den freiberuflich tätigen Hebammen.  
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wenigstens Zustimmung gab es zu der Aussage, dass bei der Arbeit die Zeit aus-

reicht, um die Frauen so betreuen zu können, wie man es für richtig hält: Bei dieser 

Aussage stimmten lediglich rund 15 % (n = 13) (eher) zu, rund 48 % (n = 52) stimm-

ten (eher) nicht zu.  

Abbildung 42: Verteilung der angestellten Hebammen nach Zustimmung zu ver-

schiedenen Aussagen über eine Hebammentätigkeit im Angestell-

tenverhältnis (in %), 2020  

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Hebammen  

Wie bei den angestellten Hebammen war auch bei den freiberuflich tätigen Heb-

ammen die Zustimmung zu den Aussagen, dass die Tätigkeit abwechslungsreich 

und interessant ist (91 %, n = 192) sowie die Kenntnisse und Fähigkeiten so ange-
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Aussage, dass die Tätigkeit die familiäre Situation nicht belastet (37 %, n = 78). Bei 
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bei der Arbeit ausreichend Zeit ist, um die Frauen so betreuen zu können, wie man 
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Abbildung 43: Verteilung der freiberuflichen Hebammen nach Zustimmung zu 

verschiedenen Aussagen über eine freiberufliche Hebammentä-

tigkeit (in %), 2020 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Hebammen  
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Abbildung 44: Verteilung der Hebammen nach Häufigkeit des Nachdenkens über 

eine Berufsaufgabe und nach Beschäftigungsform (in %), 2020 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Hebammen  

Anmerkungen:  Eine Hebamme kann dabei kombiniert freiberuflich und angestellt tätig gewe-

sen sein und daher eine Antwort für sowohl die freiberufliche als auch die an-

gestellte Tätigkeit gegeben haben. Die Antworten der freiberuflichen Hebam-

men beziehen sich dabei lediglich auf die freiberufliche Tätigkeit, die der 

angestellten Hebammen lediglich auf die Angestelltentätigkeit, auch wenn die 

Hebamme kombiniert freiberuflich und angestellt tätig war. 
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(n = 44) der angestellten und rund 42 % (n = 87) der freiberuflichen Hebammen 

dachten im letzten Jahr oft bzw. sehr oft an eine Reduzierung der Arbeitszeit.  
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Abbildung 45: Verteilung der Hebammen nach Häufigkeit des Nachdenkens über 

eine Reduzierung oder Erhöhung der Arbeitszeit und nach Be-

schäftigungsform (in %), 2020 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Hebammen 

Anmerkungen:  Eine Hebamme kann dabei kombiniert freiberuflich und angestellt tätig gewe-

sen sein und daher eine Antwort für sowohl die freiberufliche als auch die an-

gestellte Tätigkeit gegeben haben. Die Antworten der freiberuflichen Hebam-

men beziehen sich dabei lediglich auf die freiberufliche Tätigkeit, die der 

angestellten Hebammen lediglich auf die Angestelltentätigkeit, auch wenn die 

Hebamme kombiniert freiberuflich und angestellt tätig war. 

Die Hebammen, die oft bzw. sehr oft über eine Reduzierung bzw. sogar Aufgabe 

ihrer Hebammentätigkeit nachgedacht hatten, wurden gebeten, Gründe für diese 

Erwägungen zu nennen. Mehr als die Hälfte der angestellten Hebammen nannte 

eine zu hohe Arbeitsbelastung (54 %, n = 42) (Abbildung 46). Weitere häufig ge-

nannte Gründe waren ein zu geringes Einkommen, die Unvereinbarkeit mit Privat-

leben/Familie, eine mangelnde Wertschätzung/Anerkennung der Arbeit sowie 

eine unangemessene Vergütung.  
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Abbildung 46: Verteilung der Hebammen nach Gründen für das Nachdenken 

über eine Reduzierung bzw. Aufgabe der Angestelltentätigkeit als 

Hebamme (in %), 2020 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Hebammen  

Anmerkungen:  Mehrfachnennungen waren möglich, n = 78 

Mehr als zwei Drittel (67 %, n = 88) der freiberuflich tätigen Hebammen nannten 

einen zu hohen bürokratischer Aufwand als Grund für eine Reduzierung bzw. Auf-

gabe der freiberuflichen Hebammentätigkeit (Abbildung 47). Für 52 % (n = 69) der 

Hebammen waren eine zu hohe Arbeitsbelastung und für 43 % (n = 57) eine unan-

gemessene Vergütung Gründe hierfür.  
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Abbildung 47: Verteilung der Hebammen nach Gründen für das Nachdenken 

über eine Reduzierung bzw. Aufgabe der freiberuflichen Hebam-

mentätigkeit (in %), 2020 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Hebammen  

Anmerkungen:  Mehrfachnennungen waren möglich, n = 132 

Die Hebammen wurden nach möglichen Maßnahmen gefragt, die dazu führen 

könnten, dass die Arbeitszeiten nicht reduziert bzw. ausgeweitet werden. Am häu-

figsten nannten sowohl die angestellten als auch die freiberuflich tätigen Hebam-

men eine angemessenere Vergütung (72 %, n = 73 bzw. 65 %, n = 112) (Abbildung 

48). Bei den angestellten Hebammen wurde mehrheitlich zudem eine Reduzierung 

der nicht-originären Hebammentätigkeit genannt (58 %, n = 59).  
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Abbildung 48: Verteilung der Hebammen nach Maßnahmen, damit die Arbeits-

zeit ausgeweitet bzw. nicht reduziert wird und nach Beschäfti-

gungsstatus (in %), 2020 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Hebammen  

Anmerkungen:  Mehrfachnennungen waren möglich; bei den freiberuflich tätigen Hebammen 

inklusive der Hebammen, die nicht in der Geburtshilfe tätig sind. 

4.11 Künftige Hebammentätigkeit 

Der Großteil der angestellten und freiberuflichen Hebammen plante in den nächs-

ten zwei bzw. fünf Jahren weiterhin sehr oder eher wahrscheinlich eine Ausübung 

der Hebammentätigkeit (Abbildung 49). Jeweils knapp ein Fünftel der angestellten 

bzw. freiberuflich tätigen Hebammen gab an, in zehn Jahren wahrscheinlich (eher) 

nicht mehr als angestellte bzw. freiberufliche Hebamme tätig zu sein.  
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Abbildung 49: Verteilung der Hebammen nach Wahrscheinlichkeit der Ausübung 

einer Hebammentätigkeit in den nächsten zwei, fünf bzw. zehn 

Jahren und nach Beschäftigungsstatus (in %), 2020 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Hebammen  

Die große Mehrheit der angestellten und der freiberuflichen Hebammen möchte 

in den nächsten fünf Jahren in Brandenburg als Hebamme tätig sein.  

Rund 16 % (n = 18) der angestellten und rund 9 % (n = 20) der freiberuflich tätigen 

Hebammen planten konkret in den nächsten fünf Jahren eine Einstellung der je-

weiligen Hebammentätigkeit (Abbildung 50). Eine (starke) Reduzierung der Ar-

beitszeit wurde in den nächsten fünf Jahren konkret von knapp der Hälfte der frei-

beruflich tätigen Hebammen (49 %, n = 102) sowie rund 40 % (n = 44) der 

angestellten Hebammen geplant. Rund jede zehnte freiberufliche Hebamme 

plante zum Befragungszeitpunkt für den Zeitraum der nächsten fünf Jahren eine 

Ausweitung der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit; bei den angestell-

ten Hebammen betrug der entsprechende Anteil rund 3 %.  
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Abbildung 50: Verteilung der Hebammen nach der konkret geplanten Verände-

rung der wöchentlichen Arbeitszeit in den nächsten fünf Jahren 

und nach Beschäftigungsstatus (in %), 2020 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Hebammen  

Anmerkungen:  Eine Hebamme kann dabei kombiniert freiberuflich und angestellt tätig gewe-

sen sein und daher eine Antwort für sowohl die freiberufliche als auch die an-

gestellte Tätigkeit gegeben haben. Die Antworten der freiberuflichen Hebam-

men beziehen sich dabei lediglich auf die freiberufliche Tätigkeit, die der 

angestellten Hebammen lediglich auf die Angestelltentätigkeit, auch wenn die 

Hebamme kombiniert freiberuflich und angestellt tätig war. 

4.12 Zusammenfassung und Diskussion  

Ziel dieses Kapitels war es, die berufliche Situation der klinisch und außerklinisch 

tätigen Hebammen in Brandenburg zu beschreiben und bewerten. Dies geschah 

im Wesentlichen auf Grundlage einer Befragung der Hebammen; ergänzend konn-

ten statistische Daten (etwa zur Anzahl der in Kliniken tätigen Hebammen) heran-

gezogen werden.  

Auch die Lebens- und Arbeitssituation der Hebammen war zum Zeitpunkt der Be-

fragung massiv durch die Corona-Pandemie geprägt, die sich unter anderem auch 

im Leistungsangebot der Hebammen niedergeschlagen hat. 

Die Aussagekraft der hier vorgestellten Ergebnisse wird v. a. dadurch limitiert, dass 

– im Gegensatz etwa zur Befragung der Mütter oder der Analyse der klinischen 

Geburtshilfe – nicht möglich ist, regionalisierte Aussagen über die Situation der 

Hebammen und ihrer Sicht auf die außerklinische Geburtshilfe zu treffen. Dies liegt 

einerseits an Datenschutzvorgaben für die Hebammenbefragung, andererseits 
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aber auch daran, dass die meisten Gesundheitsämter (nicht nur wegen der 

Corona-Pandemie) keine Daten zur Anzahl und zum Leistungsgeschehen der Heb-

ammen auf Kreisebene zur Verfügung stellen konnten. 

Weiter ist bei der Ergebnisinterpretation zu beachten, dass die klinisch tätigen 

Hebammen, die sich an der Befragung beteiligten, überproportional häufig aus 

den großen Kliniken mit mehr als 1.000 Geburten im Jahr 2020 kamen: Diese Kli-

niken machen nur 16 % (4 von 25) der Brandenburger Geburtskliniken aus, und in 

ihnen finden 32 % aller Krankenhausgeburten in Brandenburg statt; aber 43 % der 

Hebammen, die an der Befragung teilgenommen haben, kommen aus diesen Kli-

niken (Abbildung 51).  

Abbildung 51: Verteilung der Hebammen, die an der Befragung teilgenommen 

haben, der Krankenhausgeburten und der Geburtskliniken nach 

Krankenhausgrößenklassen 

 

Quelle: IGES auf Basis der Hebammenbefragung und der Milupa-Liste 

Zudem kamen die Hebammen, die an der Befragung teilnahmen, überproportional 

häufig aus Regionen mit einem Geburtenanstieg in den Jahren 2010 bis 2020.  

Anzahl der Hebammen in Brandenburg 

Insgesamt ist die Zahl der sowohl angestellt tätigen als auch der freiberuflich täti-

gen Hebammen in Brandenburg im Zeitraum der Jahre 2010 bis 2020 gestiegen.  

Im Jahr 2021 gab es 503 freiberuflich tätige Hebammen (+20 % im Vergleich zu 

2010). Im Jahr 2021 kamen auf eine freiberuflich tätige Hebamme in Brandenburg 

im Mittel 38 Geburten (Bundesdurchschnitt: 44 Geburten). 
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Auch die Zahl der angestellt tätigen Hebammen in den Krankenhäusern ist im Ver-

gleich der Jahre 2010 zu 2020 deutlich angestiegen (+42 %) auf 248 Hebammen. 

Zusätzlich zu den angestellten Hebammen gab es im Jahr 2020 in den Krankenhäu-

sern 40 Beleghebammen (2010: 17). Da die Geburtenzahlen im Jahr 2020 in etwa 

wieder das Niveau des Jahres 2010 erreicht hatten, lag die Zahl der Geburten je 

Hebamme im Jahr 2020 deutlich niedriger: Im Jahr 2010 waren es im Mittel 79 

Geburten je Hebamme, im Jahr 2020 nur noch 52 Geburten (-34 %); insofern kam 

es zu einer deutlichen Entlastung der Hebammen im Krankenhaus. 

Strukturmerkmale der Hebammen 

Von den Hebammen, die sich an der Befragung beteiligt haben, waren rund 16 % 

zum Zeitpunkt der Befragung 34 Jahre und jünger, 35 % waren 55 Jahre und älter.  

Rund 56 % der Hebammen hatten Abitur bzw. eine (Fach-)Hochschulreife (EOS), 

rund 43 % die Mittlere Reife bzw. einen Schulabschluss nach der zehnten Klasse 

(POS). Ungefähr jede sechste Hebamme hatte einen Universitäts- oder Fachhoch-

schulabschluss.  

Arbeitszeiten der Hebammen  

Im Jahr 2020 arbeiteten rund 61 % der ausschließlich freiberuflich tätigen Hebam-

men in Vollzeit, d. h. 38,5 Stunden pro Woche oder mehr, bei den ausschließlich 

angestellt tätigen Hebammen lag der entsprechende Anteil bei rund 50 %. Zudem 

wurde die freiberufliche Tätigkeit bei kombinierten Beschäftigungsformen häufig 

nur in einem geringen zeitlichen Umfang ausgeübt. 

Die ausschließlich angestellt tätigen Hebammen leisteten im Jahr 2020 im Durch-

schnitt 19,7 Überstunden/Mehrarbeit pro Monat, die kombiniert freiberuflich und 

angestellt tätigen leisteten in ihrer Angestelltentätigkeit Überstunden/Mehrarbeit 

in Höhe von durchschnittlich 13,3 Stunden.  

Für rund 54 % der angestellt tätigen Hebammen hat sich die Wochenarbeitszeit in 

den letzten fünf Jahren (deutlich) erhöht, während sie sich für rund 11 % verrin-

gerte. Von den freiberuflich tätigen Hebammen gaben rund 60 % eine Ausweitung 

der Wochenarbeitszeit an, rund 14 % berichteten von einer Reduktion. Als Gründe 

für die Erhöhung der Arbeitszeit wurden häufig Veränderungen bei der personel-

len Besetzung am Arbeitsplatz bzw. der Anzahl der Kolleginnen im gleichen Tätig-

keitsfeld sowie eine Zunahme der Bürokratie genannt, und zwar sowohl von den 

angestellten als auch den freiberuflichen Hebammen. Dieser berichtete starke An-

stieg der Wochenarbeitszeit ist – im Vergleich zur Situation in anderen Bundeslän-

dern – bemerkenswert groß. Er liegt deutlich über der Steigerung von 39 %, die auf 

Basis der Hebammenbefragung in Mecklenburg-Vorpommern für die Periode 

2015-2020 ermittelt wurde. In Sachsen war der Vergleichswert mit 56 % bei den 

ausschließlich angestellt tätigen Hebammen zwar ähnlich hoch, allerdings um-

fasste der dortige Untersuchungszeitraum die Jahre 2013 bis 2017 und damit den 

deutlichen Geburtenanstieg von 2013 bis 2016, während der Untersuchungszeit-

raum in Brandenburg durch einen deutlichen Geburtenrückgang geprägt war. Es 
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konnten auch keine zusätzlichen bürokratischen Pflichten bzw. administrativen Be-

lastungen identifiziert werden, die einen deutlichen Anstieg des Arbeitszeitauf-

wands in diesem Zeitraum in Brandenburg hätten erklären können. 

Für die Mehrheit der Hebammen entsprach die geleistete Arbeitszeit nicht den Ar-

beitszeitpräferenzen: Mehr als zwei Drittel der angestellt (67 %) und der freiberuf-

lich tätigen Hebammen (69 %) arbeiteten mehr oder viel mehr als von ihnen ge-

wünscht. 

Leistungsangebot und Veränderung des Leistungsangebots 

Nahezu alle freiberuflich tätigen Hebammen haben im Jahr 2020 eine aufsuchende 

Wochenbettbetreuung, Beratungen bei Stillschwierigkeiten oder Ernährungspro-

blemen sowie Hilfe bei Schwangerschaftsbeschwerden und Wehen angeboten. 

Kurse (Rückbildungs- und Geburtsvorbereitungskurse) wurden dagegen deutlich 

seltener angeboten (31 %-52 %). Noch seltener wurden freiberuflich geburtshilfli-

che Leistungen angeboten (Beleggeburtshilfe im Schichtdienst und Hausgeburten: 

Jeweils 14 %, Beleggeburtshilfe in 1:1-Betreuung: 8 %, Geburten in einer hebam-

mengeleiteten Einrichtung: 7 %).  

Zwischen Hebammen, die ausschließlich freiberuflich tätig waren, und Hebam-

men, die kombiniert freiberuflich und angestellt tätig waren, gab es keine wesent-

lichen Angebotsunterschiede, lediglich die Mutterschaftsvorsorge und Schwange-

renbetreuung, Kurse sowie andere Leistungen werden von den kombiniert 

freiberuflich und angestellt tätigen Hebammen relativ seltener angeboten als von 

den ausschließlich freiberuflich tätigen Hebammen. Geburtshilfe wird von den 

auch angestellt tätigen Hebammen freiberuflich nur vereinzelt angeboten.  

Die Entwicklung einzelner Leistungsangebote stellt sich zusammenfassend wie 

folgt dar (vgl. auch Tabelle 10): 

 Wochenbettbetreuung: Im Jahr 2020 wurde die aufsuchende Wochen-

bettbetreuung von fast allen freiberuflichen Hebammen angeboten. Die 

Wochenbettbetreuung war der Leistungsbereich, der in der Vergangen-

heit von den Hebammen am stärksten ausgebaut wurde. Trotzdem hatte 

die Hälfte der Hebammen deutlich mehr Nachfragen, als sie annehmen 

konnten. Zukünftig ist mit einem Rückgang des Angebots in diesem Leis-

tungsbereich zu rechnen, da mehr Hebammen planen, die Wochenbett-

betreuung einzuschränken oder ganz einzustellen als diese auszubauen.  

 Beratung bei Stillschwierigkeiten und Ernährungsproblemen: Im Jahr 2020 

hatte mit rund 84 % der Großteil der freiberuflich tätigen Hebammen die 

Beratung bei Stillschwierigkeiten und Ernährungsproblemen in ihrem 

Leistungsangebot. In den letzten fünf Jahren haben rund 41 % der freibe-

ruflichen Hebammen das Beratungsangebot bei Stillschwierigkeiten und 

Ernährungsproblemen ausgebaut. Rund 27 % der freiberuflichen Hebam-

men hatten einen deutlichen Nachfrageüberhang in diesem Leistungsbe-
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reich. Zukünftig planten zum Befragungszeitpunkt etwas mehr freiberuf-

liche Hebammen eine Einschränkung bzw. Einstellung dieses Leistungsan-

gebots als einen Ausbau.  

 Mutterschaftsvorsorge/Schwangerenbetreuung: Diese Leistung wurde im 

Jahr 2020 von ungefähr 88 % der ausschließlich freiberuflich tätigen Heb-

ammen und von 59 % der kombiniert freiberuflich und angestellt tätigen 

Hebammen angeboten. Ungefähr 35 % der Hebammen erhielten hierzu 

deutlich mehr Anfragen, als sie bedienen konnten, obwohl rund 39 % der 

freiberuflichen Hebammen die Mutterschaftsvorsorge sowie Schwange-

renbetreuung innerhalb der letzten fünf Jahre ausgebaut hatte. Der ge-

plante zukünftige Angebotsauf- und -abbau in diesem Leistungsbereich ist 

ungefähr ausgeglichen.  

 Geburtsvorbereitungs- und Rückbildungskurse: Zwischen 31 % und 52 % 

der freiberuflichen Hebammen boten Geburtsvorbereitungs- bzw. Rück-

bildungskurse an. In der Vergangenheit haben etwas mehr Hebammen 

das Angebot von Rückbildungskursen ausgebaut als eingestellt. Knapp ein 

Drittel der Hebammen hatte für Geburtsvorbereitungskurse deutlich 

mehr Nachfragen, als sie annehmen konnten, bei Rückbildungskursen be-

trug der entsprechende Anteil rund 42 %. Darüber hinaus planen etwas 

mehr Hebammen, ihre Kursangebote zukünftig einzuschränken bzw. ganz 

einzustellen, als sie auszubauen. 

 Familienhebamme: Lediglich rund 7 % der freiberuflich tätigen Hebam-

men waren als Familienhebamme tätig. In den letzten fünf Jahren war das 

Leistungsangebot nahezu stabil. Die Hälfte der Hebammen hatte deutlich 

mehr Anfragen, als sie annehmen konnten. Zukünftig planen etwas mehr 

Hebammen die Einschränkung oder Einstellung des Angebots als dessen 

Ausbau.  

 Leistungen außerhalb des Hebammenvertrags: Rund 46 % der ausschließ-

lich freiberuflichen und rund 34 % der kombiniert freiberuflich und ange-

stellt tätigen Hebammen boten diese Leistungen im Jahr 2020 an. In den 

letzten fünf Jahren haben die freiberuflichen Hebammen dieses Leis-

tungsangebot deutlich ausgebaut. Rund jede vierte Hebamme hatte deut-

lich mehr Anfragen als sie annehmen konnte. In den nächsten fünf Jahren 

planen etwas mehr Hebammen einen Ausbau dieses Leistungsangebots 

als dessen Einschränkung/Einstellung.  

 Geburtshilfe: Im Jahr 2020 zählten bei jeweils rund 14 % der ausschließ-

lich freiberuflichen Hebammen Beleggeburten im Schichtdienst sowie 

Hausgeburten zum Leistungsangebot, gefolgt von Beleggeburten in 1:1-

Betreuung (8 %) sowie Geburten in einer hebammengeleiteten Einrich-

tung (7 %). In den letzten fünf Jahren hat sich das Leistungsangebot dies-

bezüglich nicht wesentlich verändert. Die Beleggeburten in 1:1-Betreuung 

waren die Leistung, bei der die Hebammen den stärksten Nachfrageüber-

hang zu verzeichnen hatten: Rund 64 % der Hebammen hatten deutlich 
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mehr Anfragen als sie annehmen konnten. Zukünftig wollten zum Zeit-

punkt der Befragung etwas mehr Hebammen ihr Leistungsangebot im Be-

reich der freiberuflichen Geburtshilfe einstellen als es auszubauen.  

Unter Berücksichtigung der derzeitigen Nachfrage nach Hebammenleistungen so-

wie der zukünftigen Pläne der Hebammen bzgl. des Ab- bzw. Ausbaus ihres Leis-

tungsangebots zeigt sich, dass es – bei Umsetzung der Pläne – in den Leistungsbe-

reichen der Beleggeburtshilfe in 1:1-Betreuung, der aufsuchenden Wochenbett-

betreuung sowie bei den Geburtsvorbereitungs- und Rückbildungskursen zu Eng-

pässen beim Versorgungsangebot kommen könnte. Obwohl aktuell bereits Nach-

frageüberhänge für diese Leistungsangebote bestehen, planen mehr Hebammen 

diese Leistungen einzuschränken bzw. abzubauen als aufzubauen.  
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Tabelle 10: Übersicht zum Stand und der Entwicklung des Leistungsangebots 

freiberuflicher Hebammen, 2020  

 Anteil der freiberuflichen Hebammen 

 Angebot im 
Jahr 2020 

(ausschließ-
lich freib./ 

freib. u.  
angestellt) 

Ausbau/ 
Einstellung 

des Angebots 
in der 

Vergangen-
heit 

Nachfrage-
überhang 
(deutlich 

mehr) 

geplante Ent-
wicklung des 

Angebots  
(Aufbau/Ein-
schränkung + 

Einstellung) 

aufsuchende Wochenbett-

betreuung  
93 %/100 % 45 %/3 % 51 % 12 %/35 % 

Beratungen bei Still-

schwierigkeiten und Er-

nährungsproblemen 

84 %/84 % 42 %/1 % 27 % 18 %/25 % 

Hilfe bei Schwanger-

schaftsbeschwerden und 

Wehen  

93 %/80 % 39 %/1 % 30 % 19 %/18 % 

Mutterschaftsvorsorge u. 

Schwangerenbetreuung 
88 %/59 % 39 %/3 % 35 % 20 %/21 % 

Geburtsvorbereitungs-

kurse 
52 %/41 % 21 %/19 % 32 % 18 %/26 % 

Rückbildungskurse 50 %/31 % 20 %/12 % 42 % 16 %/20 % 

Leistungen außerhalb des 

Hebammenvertrags 
46 %/34 % 22 %/1 % 25 % 19 %/10 % 

nicht aufsuchende Wo-

chenbettbetreuung 
34 %/25 % 31 %/5 % 20 % 10 %/20 % 

Beleggeburtshilfe im 

Schichtdienst  
14 %/0 % 5 %/5 % n/a 4 %/11 % 

Hausgeburtshilfe  14 %/2 % 7 %/6 % 45 % 8 %/12 % 

Tätigkeiten als Familien-

hebamme 
9 %/3 % 3 %/6 % 50 % 3 %/10 % 

Beleggeburtshilfe in  

1:1-Betreuung  
8 %/2 % 4 %/6 % 64 % 4 %/10 % 

Geburten in einer hebam-

mengeleiteten Einrichtung 
7 %/2 % 6 %/5 % 45 % 6 %/8 % 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Hebammen  

Als Gründe für eine (geplante) Einschränkung des Leistungsangebots wurden viel-

fach eine zu hohe Arbeitsbelastung und eine ungenügende Rentabilität der Leis-

tungserbringung genannt. 
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Arbeitsbelastung und Veränderung der Arbeitsbelastung 

Als Indikator für die Arbeitsbelastung der Hebammen und die Qualität der Hebam-

menversorgung kann der Betreuungsschlüssel unter der Geburt herangezogen wer-

den.  

Hier berichteten 25 % der Beleghebammen im Schichtdienst und 15 % der ange-

stellt tätigen Hebammen, dass sie im Jahr 2020 während einer durchschnittlichen 

Schicht üblicherweise nur eine Gebärende zur gleichen Zeit betreut haben. Rund 

64 % der Beleghebammen im Schichtdienst und 61 % der angestellt tätigen Heb-

ammen betreuten üblicherweise zwei Gebärende gleichzeitig und 7 % bzw. 18 % 

drei gleichzeitig. Diese Zahlen entsprechen in etwa den Werten, die im Rahmen 

einer bundesweiten Erhebung (Albrecht et al. 2019) ermittelt wurden.30 

Auch unabhängig von bestimmten Leistungen berichteten mehr als drei Viertel 

(78 %) der angestellten Hebammen und rund 68 % der freiberuflichen Hebammen 

in Brandenburg von einem (deutlichen) Anstieg der durchschnittlichen täglichen 

Arbeitsbelastung in den letzten fünf Jahren.  

Diese Aussagen stehen allerdings in einem Widerspruch zu den Zahlen zur Entwick-

lung der Geburten und der Zunahme der Hebammen insgesamt. Die Anzahl der 

Geburten je Hebamme im Krankenhaus ist in Brandenburg in den letzten Jahren – 

anders als in Deutschland insgesamt – deutlich zurückgegangen: In den letzten fünf 

verfügbaren Datenjahren von 64 Geburten je Hebamme im Jahr 2016 auf 52 Ge-

burten je Hebamme im Jahr 2020 (-19 %). Zugleich lag der Wert in Brandenburg 

im Jahr 2020 rund 21 % unter dem Wert für Deutschland insgesamt. Weiter ist aus 

Daten des Statistischen Bundesamts bekannt, dass der Anteil der Hebammen, die 

in Teilzeit arbeiten, im Jahr 2020 dem Anteil im Jahr 2010 entsprach. 

Zwar müssen Hebammen im Krankenhaus neben der Geburtshilfe im Kreißsaal 

noch eine Vielzahl von anderen Tätigkeiten übernehmen (Betreuung von Frauen 

prä- und postpartal, administrative Aufgabe etc.); zumindest in der bundesweiten 

Analyse (Albrecht et al. 2019) wurde jedoch deutlich, dass die Geburtshilfe im 

Kreißsaal weiterhin den überwiegenden Teil der Hebammentätigkeit im Kranken-

haus ausmacht. Es bleibt eine offene Frage, ob eine – hier nicht erhobene – Zu-

nahme der Arbeitsbelastungen durch diese anderen Tätigkeiten in Brandenburg in 

den letzten Jahren derart groß war, dass sie den deutlichen Rückgang der unmit-

telbar geburtenbezogenen Arbeitsbelastung überkompensieren konnten. 

Ein weiterer Erklärungsansatz für den Widerspruch könnte darin liegen, dass zwar 

in den Krankenhäusern der Anteil der in Teilzeit tätigen Hebammen in den letzten 

Jahren im Mittel konstant geblieben ist, sich der – hier nicht gemessene – Arbeits-

zeitumfang der in Teilzeit tätigen Hebammen aber weiter reduziert hat. Dagegen 
 

30  Dort gaben 16 % der Hebammen an, in einer üblichen Schicht nur eine aktiv Gebärende 

gleichzeitig im Kreißsaal zu betreuen. 67 % gaben an, zwei aktiv Gebärende gleichzeitig zu 

betreuen, und 14 % betreuten drei Gebärende gleichzeitig. In kleineren Kliniken (<500 Ge-

burten) und in Kliniken in bestimmten ländlichen Gebieten war der Betreuungsschlüssel ten-

denziell besser (Albrecht et al. 2019). 
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spricht allerdings, dass die Hebammen mehrheitlich von einer Erhöhung der Ar-

beitszeit in den letzten fünf Jahren berichtet haben. 

Als möglicher Erklärungsansatz wurde im Begleitgremium zur Erstellung dieses 

Gutachtens auch ein zunehmender Arbeitsaufwand je Fall diskutiert, bedingt etwa 

durch eine Zunahme der Fallkomplexität (mehr Risikoschwangerschaften), wie sie 

mit einem steigenden Durchschnittsalter der Schwangeren einhergeht, oder einen 

höheren Anteil an Schwangeren mit Migrationshintergrund. Demgegenüber steht 

jedoch die Tatsache, dass der Geburtenanstieg in den letzten Jahren primär durch 

einen Anstieg der Zweit- und Mehrfachgebärenden verursacht wurde, bei denen 

der Hebammenversorgungsbedarf tendenziell niedriger ist als bei Erstgebärenden.  

Eine weitere partielle Erklärung könnte darin liegen, dass – wie oben (Kapitel 4.2.1) 

beschrieben – die Hebammen, die an der Befragung teilgenommen haben, über-

proportional häufig aus Geburtskliniken mit hohen Geburtenzahlen bzw. aus Krei-

sen kommen, in denen die Geburtenzahlen – anders als in Brandenburg insgesamt 

– in den letzten Jahren deutlich angestiegen sind. In derartigen Krankenhäusern 

und Regionen – das haben andere Studien bereits gezeigt (Albrecht et al. 2019) – 

sind tatsächlich die von den Hebammen beschriebenen Belastungssituationen zu 

beobachten. 

Letztlich kann dieser Widerspruch in diesem Gutachten auf Grundlage der vorlie-

genden Daten nicht abschließend aufgelöst werden. Dies könnte bei Bedarf über 

weiterführende Untersuchungen aufgeklärt werden. 

Zufriedenheit mit dem Hebammenberuf 

Freiberuflich tätige Hebammen waren mit ihren Arbeitsbedingungen zufriedener 

als angestellte Hebammen: Rund 53 % der freiberuflichen Hebammen bewerteten 

ihre Arbeitsbedingungen als sehr oder eher gut, bei den angestellten Hebammen 

dagegen lediglich 24 %. Mit rund 28 % lag der Anteil der angestellten Hebammen, 

die die Arbeitsbedingungen als (eher) schlecht bewerteten, etwa doppelt so hoch 

wie bei den freiberuflichen Hebammen. Als Begründung für eine schlechte Bewer-

tung der Arbeitsbedingungen führten die angestellten Hebammen hauptsächlich 

den Personalmangel und dessen Folgen (u. a. mangelnde Zeit für die Betreuung 

der Frauen, keine Pausen, viele Überstunden) an. Zur positiven Bewertung der Ar-

beitsbedingungen trugen vielfach eine gute Zusammenarbeit mit den Kolleginnen 

und Kollegen/im Team bei. Von den freiberuflich tätigen Hebammen wurden posi-

tiv vor allem die freie, selbstständige Zeiteinteilung sowie das eigenverantwortli-

che Arbeiten beurteilt. Negativ bewerteten sie insbesondere die Vergütung, zum 

einen im Verhältnis zum Aufwand, zum anderen auch im Verhältnis zur Verantwor-

tung.  

Die angestellten Hebammen waren mit den Arbeitszeiten sowie der Häufigkeit von 

Rufbereitschaftsdiensten zu jeweils etwas mehr als 40 % zufrieden. Größtenteils 

unzufrieden waren sie sowohl mit der Vergütung der Rufbereitschaftsdienste 

(79 %) als auch der Vergütung allgemein (62 %).  
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Die freiberuflich tätigen Hebammen waren mehrheitlich zufrieden mit der Aner-

kennung, die sie für ihre Tätigkeit erhalten haben (65 %) sowie den Arbeitsbedin-

gungen (64 %). Unzufrieden waren sie hauptsächlich mit der Vergütung der Rufbe-

reitschaften (60 %), der Vergütung allgemein (43 %) sowie dem Einkommen aus 

ihrer beruflichen Tätigkeit (37 %).  

Sowohl die angestellten als auch die freiberuflichen Hebammen beurteilten ihre 

Tätigkeit mehrheitlich als abwechslungsreich und interessant. Zustimmung erhielt 

auch mehrheitlich die Aussage, dass die beruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten so 

angewendet werden können, wie man es für richtig hält.  

Bei den freiberuflichen Hebammen stimmten rund 52 % der Aussage zu, dass bei 

der Arbeit ausreichend Zeit sei, die Frauen adäquat zu betreuen. Bei den angestell-

ten Hebammen lag der entsprechende Anteil mit rund 15 % deutlich niedriger. In 

Hebammenbefragungen in den Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Bay-

ern zeigte sich ebenso, dass freiberufliche Hebammen dieser Aussage wesentlich 

häufiger zustimmen als angestellte Hebammen. Die Zustimmungswerte lagen – 

mit einer Ausnahme – unter den Werten von Brandenburg.31 

Reduzierung der Arbeitszeiten und Berufsaufgabe 

Gut zwei Drittel der Hebammen gaben an, dass sie deutlich mehr arbeiten, als sie 

eigentlich wollen. Zudem berichteten mehr als die Hälfte der Hebammen, dass ihre 

wöchentliche Arbeitszeit in den letzten Jahren deutlich angestiegen sei. Als Folge 

dachten jeweils etwas mehr als 40 % der angestellten und der freiberuflichen Heb-

ammen in Brandenburg im letzten Jahr oft bzw. sehr oft daran, ihre Arbeitszeit zu 

verringern. Diese Anteilswerte sind nahezu identisch mit denen aus der bundes-

weiten Befragung von angestellten Hebammen im Krankenhaus (Albrecht et al. 

2019).32 

Eine (starke) Reduzierung der Arbeitszeit wurde in den nächsten fünf Jahren konk-

ret von rund 40 % der angestellt sowie rund 49 % der freiberuflich tätigen Hebam-

men geplant. Rund 3 % der angestellten Hebammen plante eine Ausweitung der 

Arbeitszeit, unter den freiberuflichen Hebammen planten dies rund 9 %. Zum Ver-

gleich: In Mecklenburg-Vorpommern planten sogar 53 % der angestellt tätigen 

Hebammen eine Reduzierung der Arbeitszeit; allerdings war dort die Anzahl derer, 

die eine Einstellung der Hebammentätigkeit planten, mit 6 % deutlich geringer als 

in Brandenburg (16 %). 

Gut jede fünfte angestellte Hebamme (22 %) in Brandenburg machte sich im Laufe 

des letzten Jahres oft oder sehr oft Gedanken über eine Berufsaufgabe. Bei den 

 

31  Anteil trifft völlig zu / trifft eher zu: freiberufliche Hebammen: Sachsen: 49 %, Sachsen-An-

halt: 47 %, Bayern: 31 %; angestellte Hebammen: Sachsen: 11 %, Sachsen-Anhalt: 16 %, Bay-

ern: 8 % (Sander et al. 2018a, Sander et al. 2018b, Sander et al. 2019).  

32  Gemäß der bundesweiten Befragung dachten 43 % der Hebammen oft bzw. sehr oft daran, 

ihre Arbeitszeiten im Krankenhaus zu reduzieren (Albrecht et al. 2019). 
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freiberuflichen Hebammen lag der entsprechende Anteil bei rund 14 %. Bei der 

bundesweiten Befragung (Albrecht et al. 2019) lag der Anteil mit 28 % etwas höher.  

Von den Hebammen, die sich häufig Gedanken über eine Berufsaufgabe oder eine 

Reduzierung der Arbeitszeit machten, wurde als Grund dafür vor allem eine zu 

hohe Arbeitsbelastung genannt. Zusätzlich nannten die angestellten Hebammen 

ein zu geringes Einkommen und die freiberuflich tätigen Hebammen einen zu ho-

hen bürokratischen Aufwand.  

Konkret planten rund 16 % der angestellten und rund 9 % der freiberuflich tätigen 

Hebammen eine Einstellung der Hebammentätigkeit in den nächsten fünf Jahren. 

Darunter sind aber – wie schon die Altersstruktur der Hebammen erwarten lässt – 

auch Hebammen, die in den nächsten fünf Jahren regulär in den Ruhestand oder 

den Vorruhestand wechseln. Ein Wechsel in den Ruhestand wurde von 6 % der Be-

fragten, ein Wechsel in den Vorruhestand von 9 % der Befragten als Grund für eine 

Einstellung der Hebammentätigkeit angegeben. 

Letztlich geben von den freiberuflich tätigen Hebammen 60 % an, in den nächsten 

zehn Jahren noch als Hebamme tätig sein zu wollen; in den nächsten fünf Jahren 

sind es noch 83 % und in den nächsten zwei Jahren noch 91 %. Bei den angestellten 

Hebammen liegen die entsprechenden Anteile bei 48 %, 73 % und 84 %. 
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5. Klinische Geburts- und Hebammenhilfe 

Dieses Kapitel zur Geburts- und Hebammenhilfe im Krankenhaus basiert sowohl 

auf einer Analyse von Routinedaten als auch auf den Daten der Krankenhausbefra-

gung, die im Rahmen dieser Studie durchgeführt wurde (Kapitel 2.4). 

5.1 Geburtskliniken in Brandenburg  

Standorte  

Derzeit (Stand Mai 2022) gibt es in Brandenburg 25 Krankenhausstandorte mit ei-

ner Geburtshilfe (Abbildung 52). Von ihnen verfügen 21 über eine pädiatrische 

Fachabteilung. 

Abbildung 52: Standorte der Geburtskliniken in Brandenburg, 2021 

 

Quelle: IGES auf Basis von Informationen des MSGIV 

Anmerkung:  In Potsdam gibt es zwei Geburtskliniken, die hier aufgrund ihrer räumlichen 

Nähe nicht klar getrennt voneinander dargestellt werden können. 
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Seit dem Jahr 2010 haben in Brandenburg zwei Geburtskliniken den Betrieb einge-

stellt: In Prenzlau (2011) und in Bad Belzig (2015). Der Kreißsaal am Standort 

Rathenow ist seit Anfang 2021 wegen Hebammenmangel geschlossen.  

Erreichbarkeit  

Die Erreichbarkeit der stationären Geburtshilfe ist ein zentrales Kriterium der Si-

cherstellung der geburtshilflichen Versorgung. Auf Basis der Ergebnisse des „Run-

den Tisches Geburtshilfe“ der Bundesregierung sowie der Anhörungsverfahren des 

Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) zur Ergänzung der Regelungen über die 

Vereinbarung von Sicherstellungszuschlägen (Einbeziehung der Geburtshilfe) 

wurde eine Frist von 40 PKW-Fahrzeitminuten festgelegt, innerhalb der jede 

Schwangere eine geburtshilfliche Klinik erreichen können sollte (Bundestag Druck-

sache 19/11674).  

Im Jahr 2019 hat das IGES Institut im Auftrag des BMG ein Gutachten zur stationä-

ren Hebammenversorgung erstellt, im Rahmen dessen auch Analysen zur Erreich-

barkeit der Geburtskliniken erstellt wurden (Albrecht et al. 2019). Die Analysen 

legten zwei verschiedene Geschwindigkeitsmodelle zugrunde, das KBV- und das 

VRP-Geschwindigkeitsmodell (vgl. dazu Kapitel 2.1). Bundesweit betrug die durch-

schnittliche PKW-Fahrzeit zur nächsten Geburtshilfe 17,6 Minuten (KBV-Geschwin-

digkeitsmodell) bzw. 10,2 Minuten (VPR-Geschwindigkeitsmodell) (Tabelle 11). 

Von den Frauen im gebärfähigen Alter in Deutschland müssen 3,2 % (KBV-Ge-

schwindigkeitsmodell) bzw. 1,0 % (VPR-Geschwindigkeitsmodell) bei Bedarf mehr 

als 40 Minuten zur nächstgelegenen Geburtsklinik fahren (Albrecht et al. 2019: 

91ff.).  

Basierend auf diesen zwei Geschwindigkeitsmodellen der Erreichbarkeitsanalyse 

ergibt sich für Brandenburg eine durchschnittliche PKW-Fahrzeit zur nächsten Ge-

burtshilfe von 22,8 Minuten (KBV-Geschwindigkeitsmodell) bzw. 13,5 Minuten 

(VPR-Geschwindigkeitsmodell). Rund 9,5 % (KBV-Geschwindigkeitsmodell) bzw. 

0,0 % (VPR-Geschwindigkeitsmodell) der Frauen im gebärfähigen Alter in Branden-

burg müssen bei Bedarf mehr als 40 Minuten zur nächstgelegenen Geburtsklinik 

fahren (Tabelle 11). Der deutliche Unterschied, wie viele Frauen im gebärfähigen 

Alter länger als 40 Minuten zu „ihrer“ Geburtsklinik je nach Geschwindigkeitsmo-

dell benötigen, ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass bei Anwendung des 

KBV-Geschwindigkeitsmodells die Erreichbarkeit für einen relativ hohen Anteil der 

Frauen nur knapp oberhalb der 40-Minuten-Schwelle liegt. Bei Anwendung des 

VPR-Geschwindigkeitsmodells mit höherer Durchschnittsgeschwindigkeit sinkt die 

Erreichbarkeit dieses relativ großen Anteils dann unter die 40-Minuten-Schwelle.  
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Tabelle 11: Durchschnittliche PKW-Fahrzeit zur nächsten Geburtshilfe und An-

teil der Frauen im gebärfähigen Alter mit einer Fahrzeit von min-

destens 40 Minuten in Deutschland und Brandenburg, 2019 

 KBV-Geschwindigkeitsmodell  VPR-Geschwindigkeitsmodell 

Durchschnittliche Fahrzeit mit dem PKW 

Deutschland  17,6 Minuten 10,2 Minuten  

Brandenburg 22,8 Minuten 13,5 Minuten 

Anteil der Frauen im gebärfähigen Alter mit einer PKW-Fahrzeit von mindestens 40 Minuten  

Deutschland  3,2 % 1,0 % 

Brandenburg  9,5 % 0,0 % 

Quelle: IGES auf Basis von Albrecht et al. 2019 und eigenen Berechnungen  

Die Regionen mit schlechterer Erreichbarkeit liegen überwiegend an den äußeren 

Rändern Brandenburgs (Abbildung 53). 
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Abbildung 53: Erreichbarkeit der Geburtskliniken in Brandenburg in PKW-Fahrmi-

nuten auf Ebene der Gemeinden, 2019 

 

Quelle: IGES auf Basis eigener Berechnungen 

Anmerkung:  Die Kliniken in den kreisfreien Städten sind rot markiert. Die Fahrzeiten sind in 

den dunkelgrünen Regionen am kürzesten und in den dunkelroten Regionen am 

längsten. Auf eine konkrete Parametrisierung wurde hier verzichtet, da diese 

abhängig vom gewählten Geschwindigkeitsmodell ist. 

5.2 Geburtsgeschehen in den Kliniken 

5.2.1 Geburten insgesamt 

Im Jahr 2021 gab es laut Milupa-Liste in den 25 Brandenburger Geburtskliniken 

insgesamt 14.928 Geburten, an einem Standort (Rathenow) erfolgten wegen einer 

Kreißsaalschließung keine Geburten (Abbildung 54). Die Anzahl der Geburten je 
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Geburtsklinik reichte im Jahr 2021 von 112 (Sana Krankenhaus Templin)33 bis 1.775 

(Klinikum Ernst von Bergmann, Potsdam). Insgesamt wiesen elf der 24 Kliniken 

(ohne Rathenow) weniger als 500 Geburten und vier mehr als 1.000 Geburten auf 

(Median: 513 Geburten).34 

Abbildung 54: Anzahl der Geburten in den Brandenburger Geburtskliniken, 2021 

 

Quelle: IGES auf Basis von Daten der Milupa-Liste 

 

33  Dabei handelt es sich um die Geburtsklinik mit der bundesweit geringsten Geburtenzahl. 

Die beiden Kliniken mit – gemäß der Milupa-Liste – noch geringeren Geburtenzahlen (Greiz 

und Mühldorf am Inn) waren schon im Jahr 2021 zeitweise geschlossen. Gemäß dem aktu-

ellen Krankenhausplan (https://bravors.brandenburg.de/br2/sixcms/media.php/76/Amts-

blatt%2028S_21.pdf) des Landes Brandenburg soll der Leistungsstand und die Leistungsent-

wicklung des Teilbereiches Geburtshilfe der Fachabteilungen für Frauenheilkunde und 

Geburtshilfe des Sana Krankenhauses Templin im ersten Quartal 2023 einer Prüfung unter-

zogen werden. Im Jahr 2018 lag die Geburtenzahl an diesem Standort noch bei 212. 

34  In den an der Befragung teilnehmenden Kliniken fanden im Jahr 2020 im Median 565 Ge-

burten statt; dabei reichte die Anzahl der Geburten von 116 bis hin zu 1.565 Geburten. So-

wohl hinsichtlich des Medians (575 Geburten bei allen Geburtskliniken) als auch der Spann-

weite der Geburtenzahlen bilden die Krankenhäuser, die an der Befragung teilgenommen 

haben, die Geburtskliniken in Brandenburg insgesamt relativ gut ab.  
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Im Vergleich zum Jahr 2010 kam es lediglich in zehn der 25 Geburtskliniken zu ei-

nem Anstieg der Geburtenzahlen. Fünf Kliniken weisen einen deutlichen Anstieg 

der Geburtenzahlen um mindestens ein Drittel auf, fünf andere Kliniken einen 

deutlichen Rückgang in vergleichbarer Größenordnung. Seit dem landesweiten 

Höchststand der Geburten im Jahr 2016 sind die Geburtenzahlen nur in vier Klini-

ken weiter angestiegen.  

5.2.2 Art der Entbindungen und Kaiserschnittraten 

Etwa zwei Drittel der Entbindungen in Brandenburger Geburtskliniken erfolgten im 

Jahr 2020 ohne operative Eingriffe (Abbildung 55). Die Kaiserschnittrate lag insge-

samt bei rund 26 %.  

Abbildung 55: Art der Entbindung in Brandenburger Geburtskliniken, 2020 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Geburtskliniken 

Zwischen den Geburtskliniken in Brandenburg gab es deutliche Unterschiede hin-

sichtlich der Kaiserschnittrate: Diese reichte im Jahr 2020 von 20 % bis zu 59 %. 

Einen deutlichen Zusammenhang zwischen der Anzahl der Geburten in einer Klinik 

und der Sectiorate gab es in Brandenburger Kliniken nicht. Tendenziell war die Sec-

tiorate in Kliniken mit niedrigeren Geburtenzahlen höher: Von den zehn Kliniken 

mit den höchsten Sectioraten hatten sechs weniger als 500 Geburten; von den 

zehn Kliniken mit den niedrigsten Sectioraten waren es nur drei. Und in den zehn 

Kliniken mit den wenigsten Geburten lag die Sectiorate zusammen bei 34 %, in den 

zehn Kliniken mit den höchsten Geburtenzahlen hingegen bei 29 %. 

Verweildauer 

Angaben zur mittleren Verweildauer der Mütter in den Kliniken machten insge-

samt 15 Kliniken. Diese lag über alle Kliniken hinweg im Jahr 2020 bei 3,3 Tagen 
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(2018: 3,6 Tage; 2019: 3,4 Tage). Die niedrigste mittlere Verweildauer lag bei 2,5 

Tagen, die höchste bei 4,6 Tagen. Ein eindeutiger Zusammenhang zwischen der 

Größe der Klinik (Anzahl Geburten) und der mittleren Verweildauer lässt sich nicht 

erkennen: Die niedrigste mittlere Verweildauer von 2,5 Tagen hatten das Kranken-

haus mit der zweitniedrigsten Geburtenzahl und das Krankenhaus mit der höch-

sten Geburtenzahl. 

Der Anteil der Geburten mit einer Krankenhausverweildauer der Mutter von we-

niger als 24 Stunden lag im Jahr 2020 im Mittel über alle Kliniken bei 2,9 %. Im 

Vergleich zum Jahr 2018 (1,5 %) hat sich dieser Anteil nahezu verdoppelt. Zwischen 

den Kliniken variiert dieser Anteil deutlich von 1-9 %. Die absoluten Fallzahlen lie-

gen aber weit überwiegend auf sehr geringem Niveau (zwei bis 59 Fälle je Klinik). 

Bezüglich des Einflusses der Corona-Pandemie auf die Verweildauer der Mütter 

berichteten zwei Drittel der Krankenhäuser, dass die Pandemie keinen Einfluss auf 

die stationäre Verweildauer gehabt habe; 28 % berichteten hingegen von einem 

verweildauerreduzierenden Einfluss. Rund 44 % der Krankenhäuser geben an, die 

Pandemie habe zu einem Anstieg der Fälle mit einer Verweildauer von weniger als 

24 Stunden und korrespondierend zu einem Rückgang der Fälle mit einer längeren 

Verweildauer geführt (Abbildung 56). 

Abbildung 56: Einfluss der Corona-Pandemie auf die Krankenhausverweildauer 

der Mütter 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Geburtskliniken 
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In dem Freitext-Feld zu dieser Frage berichtete ein Krankenhaus von einem Rück-

gang der klinischen Geburtenzahlen aufgrund des Besuchsverbots im Kranken-

haus; ein anderes berichtete von einer Zunahme der „ambulanten“ Geburten im 

Krankenhaus, da die Frauen die Klinik so schnell wie möglich verlassen wollten. Ein 

Krankenhaus nahe der polnischen Grenze berichtete von einem deutlichen Gebur-

tenrückgang, da polnische Patientinnen und Patienten durch die Grenzschließung 

infolge der Pandemie nicht in deutschen Krankenhäusern versorgt werden konn-

ten. 

5.3 Analysen zu den in den Kliniken tätigen Hebammen 

5.3.1 Anzahl der in den Kliniken tätigen Hebammen  

Die Kliniken wurden gebeten, Angaben zu den bei ihnen tätigen Hebammen zu 

machen.  

Im Jahr 2020 beschäftigten von den 19 Krankenhäusern mit Geburtskliniken, wel-

che hierzu Angaben im Rahmen der Befragung gemacht hatten, 15 Krankenhäuser 

ausschließlich angestellte Hebammen (eine Klinik hat im Jahr 2020, anders als in 

den beiden Jahren zuvor, angestellte Hebammen statt Beleghebammen beschäf-

tigt). In drei Kliniken waren ausschließlich Beleghebammen tätig, in einer Klinik so-

wohl angestellte Hebammen als auch Beleghebammen. Das Nichtvorhandensein 

von Beleghebammen wurde von den Kliniken überwiegend zum einen mit einem 

mangelnden Bedarf an Beleghebammen ihrerseits, zum anderen mit einer man-

gelnden Verfügbarkeit von Beleghebammen auf dem Arbeitsmarkt begründet. 

Die Beleghebammen waren entweder im Schichtdienst mit zwei Schichten oder als 

Beleghebammen im 1:1-Begleit-/Betreuungssystem tätig. Im Jahr 2020 waren die 

Beleghebammen in einer Klinik ausschließlich im Zwei-Schicht-Betrieb tätig, in 

zwei Kliniken ausschließlich im 1:1-Begleit-/Betreuungssystem und in einer Klinik 

in beiden Beschäftigungsformen.  

In den 16 Kliniken mit angestellten Hebammen waren jeweils vier bis 21 ange-

stellte Hebammen tätig. In den vier Kliniken mit Beleghebammen waren je zwei bis 

15 Beleghebammen tätig.  

Darüber hinaus beschäftigten zwei Kliniken (beide ansonsten ausschließlich mit 

angestellten Hebammen) im Jahr 2020 zusätzlich noch Honorarhebammen, und 

zwei Kliniken beschäftigten im Jahr 2020 Leihhebammen. Die Leihhebammen wur-

den überwiegend zur Überbrückung von krankheitsbedingten Personalausfällen 

aber auch zur Kompensation von Personalausfällen aufgrund von vakanten Stellen 

und Ausfällen aufgrund von Elternzeit/Pflegezeit genutzt. 

Im Jahr 2020 beschäftigten die 19 an der Befragung teilnehmenden Kliniken insge-

samt 214 Hebammen (Tabelle 12). 
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Tabelle 12: Anzahl der in den Geburtskliniken tätigen Hebammen nach Klini-

ken und nach Beschäftigungsform, 2020 

Kranken-
haus* 

ange-
stellte 

Hebam-
men 

Belegheb-
ammen  

(2-Schicht) 

Belegheb-
ammen 
(1:1 Sys-

tem) 

Honorar-
hebam-

men 

Leih- 
hebammen 

Gesamt 

1 5     5 

2 0 14 1 0  15 

3 10 0 0 4 Ja** 14 

4 5     5 

5 0 9 0   9 

6 10     10 

7 5     5 

8 7     7 

9 21 0 4   25 

10 6     6 

11 15 0 0 3 2 20 

12 20 0 0 0  20 

13 4     4 

14 17 0 0 0  17 

15 10 0 0 0  10 

16 10 0 0 0  10 

17 16     16 

18 10  2 0  12 

19 4     4 

Gesamt 175 23 7 7 2 214 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Geburtskliniken 

Anmerkung:  Bei den Angaben zu den Leihhebammen handelt es sich um VK, bei den übrigen 

Angaben um Personen; *Die Nummerierung der Standorte ist zufällig gewählt 

**keine Angabe zur Anzahl 

Betrachtet man nur die 17 Kliniken, die sowohl für das Jahr 2018 als auch für das 

Jahr 2020 Daten geliefert haben, so hat sich die Anzahl der in den Kliniken tätigen 

Hebammen in der Summe kaum geändert (von 176 auf 177) (Tabelle 13). Den 

Rückgängen bei den Beleghebammen standen Anstiege bei den angestellten Heb-

ammen und den Honorarhebammen gegenüber. 
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Tabelle 13: Anzahl der in den Geburtskliniken tätigen Hebammen nach Be-

schäftigungsform, 2018 und 2020 

 
angestellte 
Hebammen 

Belegheb-
ammen 

(2-Schicht) 

Beleghebam-
men 

(1:1 System) 

Honorar-
hebam-

men 

Leihheb-
ammen 

Gesamt 

2018 139 29 8 0 0 176 

2020 143 23 7 4 0 177 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Geburtskliniken 

Anmerkung: Nur Kliniken (n = 17), die Daten für beide Jahre angegeben haben. 

Auf Grundlage der Strukturierten Qualitätsberichte für das Jahr 2020 können Aus-

sagen zur Anzahl der in den Kliniken beschäftigten Hebammen in VK getroffen wer-

den: Demnach waren im Jahr 2020 insgesamt 162,19 Hebammen (VK) direkt bei 

den 23 Geburtskliniken mit angestellt tätigen Hebammen in Brandenburg beschäf-

tigt (Tabelle 14). Zwei Klinken gaben an, insgesamt 2,04 Hebammen (VK) in einem 

indirekten Beschäftigungsverhältnis zu beschäftigen; und drei Kliniken gaben an, 

insgesamt 38 Beleghebammen zu beschäftigen. 
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Tabelle 14: Anzahl Hebammen in direktem/indirektem Beschäftigungsver-

hältnis (VK) und Beleghebammen (Köpfe) in Brandenburger Ge-

burtskliniken, 2020 

 Direkt VK 
Indirekt 

VK 
Beleghebam-
men (Köpfe) 

Immanuel Klinikum Bernau    9 

Krankenhaus Märkisch-Oderland, Strausberg 4,94   

Immanuel Klinik Rüdersdorf 1  17 

Havellandkliniken, Rathenow 3,45 0,36  

Havellandkliniken, Nauen 4,35 1,68  

Klinikum Niederlausitz, Lauchhammer 8,71   

Lausitz Klinik Forst 3,74   

Asklepios Klinikum Uckermark, Schwedt 4,45   

Ev. Krankenhaus Ludwigsfelde-Teltow  6,31   

Klinikum Ernst von Bergmann, Potsdam 16,58   

Klinikum Frankfurt (Oder)  13,5   

Städtisches Krankenhaus Eisenhüttenstadt  3,44   

Städtisches Klinikum Brandenburg 13,48   

Klinikum Barnim, Werner Forßmann Kranken-

haus, Eberswalde 
13,18   

Klinikum Dahme-Spreewald, Standort Lübben 5,07   

Klinikum Dahme-Spreewald, Standort Königs 

Wusterhausen 
7,37   

Sana Krankenhaus Templin 0,82   

Carl-Thiem-Klinikum Cottbus 12,51   

St. Josefs-Krankenhaus Potsdam    12 

Ruppiner Kliniken, Neuruppin 10,05   

Oberhavel Kliniken, Oranienburg 10,3   

Elbe-Elster-Klinikum, Herzberg 5,44   

Kreiskrankenhaus Prignitz, Perleberg 4,9   

HELIOS Klinikum Bad Saarow 8,6*   

Summe 162,19 2,04 38 

Quelle: Strukturierte Qualitätsberichte der Krankenhäuser  

Anmerkung: *Die Klinik gab an, dass davon 4,3 VK in der ambulanten Versorgung tätig waren. 
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5.3.2 Altersstruktur der Hebammen 

Rund 43 % der angestellt tätigen Hebammen sind mindestens 50 Jahre alt, nur 

23 % jünger als 30 Jahre. Bei den Beleghebammen im Schichtdienst sind sogar 

mehr als zwei Drittel aller Hebammen mindestens 50 Jahre alt, und keine Beleg-

hebamme im Schichtdienst ist jünger als 30 Jahre (Abbildung 57). 

Abbildung 57: Altersstruktur der angestellten Hebammen und der Beleghebam-

men im Schichtdienst, 2020 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Geburtskliniken 

In drei Kliniken beträgt der Anteil der mindestens 50 Jahre alten angestellten Heb-

ammen mindestens 75 % (75 %, 83 %, 100 %). 

5.3.3 Vertraglich vereinbarte Arbeitszeit 

In den 16 Kliniken mit entsprechenden Angaben war im Mittel nur ein Drittel der 

angestellten Hebammen in Vollzeit (Arbeitszeitumfang: 100 %) tätig. In vier Klini-

ken (alle mit insgesamt nur 4-5 Hebammen) gab es im Jahr 2020 überhaupt keine 

in Vollzeit tätigen angestellten Hebammen. Lediglich in vier anderen Kliniken (da-

von drei mit mindestens zehn Hebammen) war mindestens die Hälfte aller ange-

stellten Hebammen in Vollzeit tätig (Abbildung 58). 
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Abbildung 58:  Vertraglich vereinbarter Arbeitszeitumfang bei angestellten Heb-

ammen, 2020 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Geburtskliniken 

Anmerkung:  Dargestellt werden nur die Kliniken mit angestellt tätigen Hebammen 

5.3.4 Vakanzen und Stellenbesetzungsprobleme 

In den 13 Kliniken, die dazu entsprechende Angaben gemacht haben, gab es zum 

Zeitpunkt der Befragung insgesamt 17 vakante bei 77,8 besetzten Planstellen für 

angestellte Hebammen: Fünf der 13 Kliniken gaben an, keine vakanten Stellen zu 

haben. Die Anzahl vakanter Stellen reichte von 0,4 bis vier Stellen. Der Anteil va-

kanter Stellen reichte in sieben Kliniken von 7 % bis 41 %, in einer Klinik waren 80 % 

aller Planstellen vakant.  

Gut drei Viertel der befragten Kliniken, die entsprechende Angaben gemacht ha-

ben, fanden es zum Zeitpunkt der Befragung sehr schwer, angestellte Hebammen 

(n = 15) oder Beleghebammen für vakante Stellen zu finden (Abbildung 59). 
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Abbildung 59: Schwierigkeit, unbesetzte Stellen mit angestellten Hebammen 

bzw. Beleghebammen zu besetzen, in Kliniken, 2021  

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Geburtskliniken 

Als Hauptgründe für diese Schwierigkeiten, vakante Stellen zu besetzten, nannten 

die Kliniken insbesondere: 

 mangelnde Verfügbarkeit von Hebammen auf dem Arbeitsmarkt (16 Nen-

nungen), 

 zu niedrige Vergütung (acht Nennungen), 

 zu hohe Arbeitsbelastung (acht Nennungen), 

 mangelnde Vereinbarkeit von Familie und Beruf (sechs Nennungen), 

 Unzufriedenheit mit Arbeitszeitgestaltung (z. B. Schichtarbeit, Bereit-

schaftsdienste, unflexible Dienstplangestaltung) (sechs Nennungen). 

5.3.5 Personalausfälle 

Knapp die Hälfte der Kliniken war im Jahr 2020 in der Lage, kurzfristige Personal-

ausfälle (kürzer als sechs Wochen) zu kompensieren; ein weiteres Drittel konnte 

derartige Ausfälle überwiegend ausgleichen. Dies geschah vor allem dadurch, dass 

die verbliebenen Hebammen Überstunden machen mussten (15 Nennungen), in 

mehreren Fällen auch durch die Aufstockung bestehender Arbeitsverträge (fünf 

Nennungen) (Abbildung 60). 
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Abbildung 60: Fähigkeit, kurzfristige Personalausfälle unter den Hebammen aus-

zugleichen, 2020 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Geburtskliniken 

Zwölf Kliniken machten Angaben zur Anzahl der Ausfalltage aufgrund längerfristi-

ger Personalausfälle (mindestens sechs Wochen). Im Mittel waren dies 411 Aus-

falltage je Klinik im Jahr 2020 (Minimum: 43 Tage, Maximum: 720 Tage). Länger-

fristige Personalausfälle waren in nahezu der Hälfte aller Fälle krankheitsbedingt 

und in einem guten Drittel aller Fälle bedingt durch eine Eltern- oder Pflegezeit 

(Abbildung 61). 
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Abbildung 61: Gründe für längerfristige Personalausfälle, 2020 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Geburtskliniken 

Längerfristige Personalausfälle konnten nur von einem kleinen Teil der Kliniken 

vollständig ausgeglichen werden. 

5.3.6 Weitere Tätigkeiten von Hebammen neben der Geburtshilfe 

Ambulante Tätigkeiten 

Von 16 Kliniken gaben 13 (81 %) an, dass die angestellten Hebammen ihrer Ge-

burtshilfe im Jahr 2020 auch in der ambulanten Versorgung am Krankenhaus tätig 

waren. Dabei wurden die Hebammen mit den folgenden Tätigkeiten betraut: 

 Hebammensprechstunde (neun Nennungen), 

 Schwangerenvorsorge (neun Nennungen), 

 Anmeldesprechstunde (sechs Nennungen), 

 Hilfe bei Schwangerschaftsbeschwerden (sieben Nennungen), 

 Still- und Ernährungsberatung (sechs Nennungen), 

  Geburtsvorbereitungs- oder Rückbildungskurse (fünf Nennungen), 

 andere Tätigkeiten (fünf Nennungen). 

Weitere Tätigkeiten neben der Geburtshilfe im engeren Sinne 

In 17 der 18 Kliniken, die diese Frage beantwortet haben, wurden angestellte Heb-

ammen und Beleghebammen im Schichtdienst im Jahr 2020 zu weiteren Tätigkei-

ten neben der Geburtshilfe im engeren Sinne herangezogen. Dabei handelte es 
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 Reinigungstätigkeiten (15 Nennungen), 

 Bestellwesen (Apotheke, Verbrauchsmaterialien) (14 Nennungen), 

 Assistenz bei PDA (zehn Nennungen), 

 Pflegetätigkeiten (zehn Nennungen), 

 Dokumentations- und Verwaltungsaufgaben über die Dokumentation ei-

gener Tätigkeiten hinaus (fünf Nennungen), 

 Assistenz bei Operationen (fünf Nennungen), 

 Sonstige Tätigkeiten (zwei Nennungen). 

5.4 Analysen zu den in der Geburtshilfe tätigen Ärztinnen und 
Ärzten 

Anzahl der tätigen Ärztinnen und Ärzte sowie Vakanzen 

In den 18 Kliniken waren im Mittel je Klinik fünf angestellte Fachärztinnen und 

Fachärzte für Gynäkologie und Geburtshilfe tätig (Minimum: 2; Maximum: 24; 

n = 18).35 In sechs der 18 Kliniken wurden nur jeweils zwei bis vier Fachärztinnen 

und Fachärzte beschäftigt. 

Nur 15 Kliniken gaben an, angestellte Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung zu be-

schäftigen (Minimum: 1; Maximum: 10; n = 15). Nur in einer Klinik war eine Beleg-

ärztin bzw. ein Belegarzt in der Gynäkologie und Geburtshilfe tätig. Acht der 18 

Klinken gaben an, Honorarärztinnen bzw. -ärzte zu beschäftigen (Minimum: 1; Ma-

ximum: 5; n = 8).  

Insgesamt wurden im Jahr 2020 in den 18 Klinken rund 104 Fachärztinnen und 

Fachärzte, 62 Ärztinnen/Ärzte in Weiterbildung (in 15 Kliniken), eine Belegärz-

tin/ein Belegarzt (in einer Klinik) und 20 Honorarärztinnen/-ärzte (in acht Kliniken) 

beschäftigt. 

Zwölf Kliniken gaben an, derzeit insgesamt 19 Fachärztinnen und Fachärzte zu su-

chen (Minimum: 1, Maximum: 3); das entspricht rund 18 % der angestellt beschäf-

tigten Fachärztinnen und -ärzte. Zudem gaben sechs Kliniken an, Ärztinnen und 

Ärzte in Weiterbildung zu suchen (fünf davon eine Person, eine Klinik zwei Ärztin-

nen und Ärzte). 

Schwierigkeiten bei der Besetzung von freien Arztstellen 

Insbesondere die Besetzung von freien Facharztstellen fällt den Kliniken (sehr) 

schwer (Abbildung 62). 

 

35  Nur vier Kliniken konnten die in der Geburtshilfe tätigen Fachärztinnen und Fachärzte sepa-

rat ausweisen. 
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Abbildung 62: Schwierigkeit/Leichtigkeit mit der unbesetzte Arztstellen in der 

Gynäkologie und Geburtshilfe von den Kliniken besetzt werden 

können, 2021 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Geburtskliniken 

Als Gründe für Schwierigkeiten bei der Stellenbesetzung werden genannt: 

 mangelnde Verfügbarkeit von geeigneten (Fach-)Ärztinnen und -Ärzten 

auf dem Arbeitsmarkt (16 Nennungen), 

 mangelnde Vereinbarkeit von Familie und Beruf (sieben Nennungen), 

 Unzufriedenheit mit Arbeitszeitgestaltung (z. B. Schichtarbeit, Bereit-

schaftsdienste, unflexible Dienstplangestaltung) (fünf Nennungen), 

 zu hohe Arbeitsbelastung (vier Nennungen), 

 zu niedrige Vergütung (drei Nennungen), 

 mangelnde Betreuungsmöglichkeiten für Kinder (drei Nennungen), 

 mangelnde Attraktivität des Klinikstandorts, weil Klinik auf dem Land 

(zwei Nennungen), 

 mangelnde Attraktivität des Klinikstandorts, weil geringe Fallzahlen/zu 

weit weg von Berlin/ländliche Gegend (eine Nennung). 
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5.5 Aus- und Überlastung der vorhandenen Kapazitäten 

5.5.1 Vorwehen- und Entbindungsplätze 

Die Kliniken wurden gefragt, über wie viele Vorwehen- und Entbindungsplätze sie 

im Jahr 2020 verfügten und wie diese im Mittel ausgelastet waren. Demnach ver-

fügten die Kliniken über keine bis maximal vier Vorwehenplätze (Median: 2, n = 15) 

und über einen bis fünf Entbindungsplätze (Median: 2, n = 25). 

Zur mittleren Auslastung dieser Plätze machte nur ein kleiner Teil der Kliniken An-

gaben: Die mittlere Auslastung der Vorwehenplätze lag demnach zwischen 20 % 

und 80 % (n = 4), die mittlere Auslastung der Entbindungsplätze zwischen 50 % 

und 99 % (Median: 72,5 %, n = 8). 

Die Kliniken wurden weiter gefragt, wie häufig es im Jahr 2020 durchschnittlich 

vorkam, dass für eine Gebärende bei Bedarf kein (sofortiger) Entbindungsplatz im 

Kreißsaal zur Verfügung stand. Von den 13 Kliniken, die diese Frage beantwortet 

haben, gaben vier an, dass dies einmal im Quartal vorkomme; in vier weiteren Kli-

niken kam es seltener als einmal im Quartal vor und in drei weiteren Kliniken über-

haupt nicht (Abbildung 63). 

Abbildung 63: Überlastung der Entbindungsplatz-Kapazitäten im Kreißsaal, 2020 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Geburtskliniken 

Als Grund für diesen Mangel an Entbindungsplätzen wurde vielfach angegeben 

(hier waren Mehrfachantworten möglich), dass ein sehr hohes Aufkommen von 

Gebärenden zu verzeichnen war (n = 11). Fünf Kliniken gaben an, dass nach der 
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Geburt keine zeitnahe Verlegung auf die Wochenstation stattfinden konnte. Ein 

Mangel an Ärzten/Ärztinnen bzw. Hebammen zur Betreuung der Frau wurde je-

weils von zwei Kliniken als Grund angegeben. 

5.5.2 Betreuungsschlüssel bei Geburten  

In den Kliniken betreute eine Hebamme im Schichtdienst zum Zeitpunkt der Befra-

gung üblicherweise eine bis drei Frauen und eine bis zwei Entbindungen gleichzei-

tig im Kreißsaal (Mittelwert 2,3 mit n = 16 bzw. 1,4 mit n = 17).36 14 Kliniken mach-

ten vollständige und (annähernd)37 plausible Angaben zu den Betreuungs-

schlüsseln in den letzten sieben Tagen vor der Befragung. Sechs Kliniken gaben an, 

dass mindestens 90 % aller Geburten in den letzten sieben Tagen im 1:1-Verhältnis 

betreut wurden; in vier Kliniken wurden weniger als die Hälfte der Geburten im 

1:1-Verhältnis betreut und in zwei Kliniken wurde ein nennenswerter Teil der Ge-

burten im Verhältnis 1:3 oder geringer betreut (Abbildung 64). Allerdings fanden 

nur 43 % der Geburten im 1:1-Verhältnis statt, weil es vor allem in Kliniken mit 

hohen Geburtenzahlen geringere Werte des Betreuungsschlüssels gab. 

Ausgehend von den Mittelwerten 2,3 Frauen und 1,4 Entbindungen, die eine Heb-

amme im Schichtdienst durchschnittlich in einer üblichen Schicht gleichzeitig im 

Kreißsaal betreute, ergibt sich eine personell günstigere Betreuungssituation, als 

sie vergleichbar im Bundesdurchschnitt im Jahr 2019 ermittelt wurde (3,0 Frauen 

bzw. 1,8 Entbindungen) sowie für das Bundesland Sachsen im Jahr 2018 (2,8 

Frauen und 1,5 Entbindungen) (Albrecht et al. 2019, Sander et al. 2019). Für Meck-

lenburg-Vorpommern ergaben sich im Jahr 2020 hingegen ähnliche Vergleichs-

werte (2,1 Frauen und 1,5 Entbindungen) (Sander et al. 2021). 

 

36  Eine Klinik, die angegeben hat, dass eine Hebamme üblicherweise 100 Frauen gleichzeitig 

im Kreißsaal betreue, wurde dabei nicht berücksichtigt. 

37  Annähernd plausibel bedeutet, dass die Summe der Anteilswerte nahe bei 100 % lag. 
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Abbildung 64: Betreuungsschlüssel von Geburten in den letzten sieben Tagen vor 

der Befragung nach Kliniken, 2020 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Geburtskliniken 

5.5.3 Kritische Situationen 

Die Kliniken wurden gefragt, ob bei ihnen im Jahr 2020 drei bestimmte Situationen 

aufgetreten sind, die auf einen Mangel an Betreuungskapazitäten hinweisen. 

Die Hälfte der Kliniken, die diese Frage beantwortet haben, gaben an, dass es im 

Jahr 2020 mindestens einmal vorkam, dass Frauen schneller vom Kreißsaal auf die 

Station verlegt wurden als die vorgesehenen zwei Stunden postpartaler Überwa-

chung, da der Raum für die nächste Geburt gebraucht wurde. Ein Drittel der Klini-

ken gab an, dass es mindestens einmal zu einer ungeplanten Geburt auf Station 

anstatt im Geburtsraum/Kreißsaal kam. Und gut ein Fünftel der Kliniken gab an, 

dass mindestens einmal die betreuende Ärztin bzw. der betreuende Arzt eine Ge-

burt alleine betreuen musste, weil keine Hebamme zur Verfügung stand. Sechs Kli-

niken gaben an, dass diese drei Situationen bei ihnen im Jahr 2020 nie aufgetreten 

sind (Tabelle 15). 
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Tabelle 15: Ungeplante Ereignisse in den Geburtskliniken, 2020 

 Anzahl 
Kliniken 

Anteil 
Kliniken 

Frauen wurden schneller als die vorgesehenen zwei Stunden 

postpartaler Überwachung vom Kreißsaal auf die Station 

verlegt, da der Raum für die nächste Geburt gebraucht 

wurde 

9 50% 

Es kam zu einer ungeplanten Geburt auf der Station anstatt 

im Geburtsraum/Kreißsaal 
6 33% 

Die diensthabende Ärztin/der diensthabende Arzt musste 

Geburten alleine betreuen, weil keine Hebamme zur Verfü-

gung stand 

4 22% 

Nein, keine dieser Situationen 6 33% 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Geburtskliniken 

Anmerkungen:  Mehrfachantworten waren möglich, n = 18 

Die Einrichtungen wurden weiter gebeten zu schätzen, wie häufig diese Situatio-

nen im Jahr 2020 in etwa aufgetreten sind. Auf Grundlage dieser Schätzungen 

wurde ermittelt, dass eine vorzeitige Verlegung auf Station bei den neun Kliniken 

in 0,6 % bis 4,9 % aller Fälle aufgetreten ist. 

Zu einer ungeplanten Geburt auf Station kam es in den sechs Kliniken bei einer bis 

maximal fünf Geburten (0,1 % bis 0,6 % aller Geburten). Zur Häufigkeit der Ge-

burtsbetreuung ausschließlich durch einen Arzt/eine Ärztin machten die vier Klini-

ken sehr unterschiedliche Angaben: In drei Kliniken kam dies nur einmal oder zwei-

mal im Jahr 2020 vor; die vierte Klinik gab an, dass dies in weniger als 30 Fällen 

vorgekommen sei (dabei würden 30 Fälle etwa 2,8 % aller Entbindungen in dieser 

Klinik entsprechen).  

5.5.4 Kreißsaalschließungen 

Die Kliniken wurden gefragt, ob und in welchem Umfang es in den Jahren 2018 bis 

2021 zu Kreißsaalschließungen kam. Diese Frage wurde von 19 Kliniken zumindest 

teilweise beantwortet. In sieben dieser Kliniken ist es in mindestens einem der vier 

Jahre zu einer mindestens teilweisen Kreißsaalschließung gekommen. Da es in 

manchen dieser sieben Kliniken in mehreren Jahren zu Kreißsaalschließungen kam, 

liegen für insgesamt 15 Jahr-Klinik-Kombinationen Angaben zu Schließungen vor. 

In elf Fällen kam es zu einer teilweisen Schließung der Kreißsäle, in vier Fällen zu 

einer vollständigen Schließung. Zwölf der 15 Kliniken machten Angaben zur Dauer 

der Kreißsaalschließung. In zehn Fällen dauerte die Kreißsaalschließung nur einen 

bis zehn Tage pro Jahr. In dem Krankenhaus mit den zwei Geburtskliniken wurde 

hingegen der Kreißsaal an einem Standort für ein ganzes Jahr geschlossen, der an-

dere Standort in der Folge für 120 Tage. Als Gründe für die Kreißsaalschließungen 
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wurden insbesondere ein Mangel an Hebammen und ein Mangel an Ärztinnen und 

Ärzten genannt (Tabelle 16). 

Tabelle 16: Häufigkeit von Kreißsaalschließungen, 2018-2021 

Klinik Nr.* 2018 2019 2020 2021 

1 
k. A. 

ja, komplett für 

fünf Tage 

ja, komplett für 

acht Tage 
k. A. 

2 

ja, teilweise für 

zwei Tage 

ja, teilweise für 

drei Tage 

ja, teilweise für  

drei Tage 

ja, teilweise für  

einen Tag 

3 
k. A. 

ja, komplett für 

365 Tage 

ja, teilweise für  

120 Tage 
k. A. 

4 nein nein nein nein 

5 k. A. nein nein nein 

6 nein nein nein nein 

7 nein nein nein nein 

8 nein nein nein nein 

9 
nein nein 

ja, teilweise für  

vier Tage 
nein 

10 k. A. nein nein nein 

11 nein nein nein nein 

12 k. A. nein nein nein 

13 nein nein nein k. A. 

14 

nein nein 

ja, teilweise  

(k. A. zur Anzahl 

der Tage) 

ja, teilweise 

 (k. A. zur Anzahl 

der Tage) 

15 
k. A. nein 

ja, teilweise für 

fünf Tage 

ja, teilweise für 

fünf Tage 

16 k. A. nein nein nein 

17 nein nein nein nein 

18 

nein nein 

ja, teilweise  

(k. A. zur Anzahl 

der Tage) 

ja, komplett für 

zwei Tage 

19 nein nein nein nein 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Geburtskliniken 

Anmerkung:  *Die Nummerierung der Kliniken ist zufällig gewählt. 
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5.5.5 Überlastungsanzeigen 

Abschließend wurden die Kliniken noch gefragt, wie häufig in den Jahren 2018 bis 

2021 Überlastungsanzeigen aus dem Kreißsaal heraus an die Leitungsebene ge-

stellt wurden. 

Während im Jahr 2020 nur in einer Klinik derartige Überlastungsanzeigen gestellt 

wurden, waren es in den anderen Jahren drei (2019, 2021) bzw. sechs Kliniken 

(2018). Nur eine Klinik gab an, dass in allen vier betrachteten Jahren Überlastungs-

anzeigen gestellt wurden, mit zehn bis 35 Überlastungsanzeigen pro Jahr sogar in 

vergleichsweise hohem Umfang. Vier Kliniken berichteten nur für ein Jahr von 

Überlastungsanzeigen, zwei Kliniken berichteten diese für zwei Jahre. In drei dieser 

sechs Kliniken gab es pro Jahr nur eine Überlastungsanzeige, in den anderen drei 

Kliniken gab es zwischen zwei und zehn Überlastungsanzeigen pro Jahr. 

5.6 Maßnahmen in der Geburtshilfe zur Steigerung der Attraktivi-
tät des Arbeitsplatzes von Hebammen 

Die befragten Krankenhäuser haben schon eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, 

um die Attraktivität des Arbeitsplatzes der Hebammen zu verbessern oder planen 

solche Maßnahmen. Dazu gehören insbesondere:  

 Suche nach und Einstellung von zusätzlichen Hebammen und Einsatz zu-

sätzlicher Dienste,  

 Verbesserung der Vergütung, 

 stärkere Individualisierung der Dienstsysteme (insbesondere Teilzeit, Frei-

zeitkonten, besseres Ausfall-Management), 

 stärkere Einbindung der Hebammen in Entscheidungsprozesse, 

 Unterstützung der Hebammen im privaten Bereich (Hilfe bei Suche nach 

Wohnung/Kindergartenplatz), 

 verstärkte eigene Ausbildung von Hebammen (und Absolventenbindung), 

 bauliche Neugestaltung des Kreißsaals, 

 Verbesserung der Außendarstellung (Website, Onlinewerbung, Image-

film). 

Zu den Maßnahmen, welche die Kliniken von anderer Seite erwarten, um die Ar-

beitsbedingungen von Hebammen zu verbessern, gehört insbesondere eine Ver-

besserung der finanziellen Situation sowohl der stationär tätigen Hebammen als 

auch der klinischen Geburtshilfe insgesamt: Dabei geht es primär um eine bessere 

Vergütung der bestehenden Hebammenleistungen und eine erweiterte Pauschal-

finanzierung der Geburtskliniken aber auch zusätzliche Abrechnungsmöglichkeiten 

(z. B. im ambulanten Bereich oder für „stille Geburten“). Gefordert wird von den 

Kliniken vereinzelt aber auch, die Preise für Leihpersonal zu regulieren und Vergü-

tungsunterschiede zwischen verschiedenen Versorgungsbereichen einzuführen 
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(unterschiedliche Versorgungsstufen im stationären Bereich: Aufwertung der un-

teren Stufen, klinische und außerklinische Hebammentätigkeit: Aufwertung der 

klinischen Hebammentätigkeit). 

Auch wird von einigen Kliniken an anderer Stelle gefordert, die klinische Hebam-

mentätigkeit gegenüber der ambulanten Hebammentätigkeit zu stärken, z. B. 

durch eine verpflichtende Tätigkeit von „Junghebammen“ im Krankenhaus vor ei-

ner Niederlassung und eine verpflichtende Einbindung aller Hebammen in die Ge-

burtshilfe (etwa durch eine Mindestanzahl jährlich zu betreuender Geburten). 

Weiter sollten die Personaleinsatzmöglichkeiten in der Geburtshilfe etwa durch die 

Einführung des Berufsbildes „Hebammenhelferin/Hebammenhelfer“ differenziert, 

Kinderbetreuungsmöglichkeiten verbessert und der bürokratische Aufwand redu-

ziert werden. 

Zur Beantragung von Fördermitteln aus dem Hebammenstellen-Förderprogramm 

des Bundes haben 13 Kliniken Angaben gemacht. Nur eine Klinik plante zum Zeit-

punkt der Befragung die Beantragung von Fördermitteln. Die übrigen zwölf Klini-

ken hatten zu diesem Zeitpunkt keine Fördermittel beantragt und planten auch 

nicht, dies zu tun, insbesondere, weil sie aufgrund der geringen Geburtenzahlen 

(<500 Geburten im Jahr) in ihrer Klinik nicht antragsberechtigt waren. 

5.7 Zusammenfassung und Diskussion 

Dieses Kapitel dient dazu, die klinische Hebammen- und Geburtshilfe an den 25 

Geburtskliniken in Brandenburg zu beschreiben und zu bewerten. Dies geschah im 

Wesentlichen auf Basis von statistischen Daten und einer Befragung der Geburts-

kliniken, an der sich 20 der 25 Geburtskliniken (80 %) beteiligt haben. In diesen 

Kliniken fanden 78 % aller Krankenhausgeburten statt, so dass die Kliniken insofern 

das Spektrum der Brandenburger Geburtskliniken gut abbilden. Weitere Aspekte 

der klinischen Geburtshilfe werden auch in anderen Kapiteln (insbesondere Kapi-

tel 4 und Kapitel 7) behandelt. 

Auch bei der Interpretation der Ergebnisse, die in diesem Kapitel vorgestellt wer-

den, muss berücksichtigt werden, dass damit schwerpunktmäßig die Situation der 

klinischen Geburtshilfe in den Jahren 2020 und 2021 abgebildet wird, in denen das 

Versorgunggeschehen in den Kliniken durch die Corona-Pandemie maßgeblich be-

einflusst wurde, sei es durch einen gestiegenen Anteil ambulanter Geburten, stark 

eingeschränkte Besuchsmöglichkeiten oder durch pandemiebedingte Personal-

ausfälle und Einschränkungen bei den Behandlungsmöglichkeiten. 

Anzahl Kliniken und Geburtenzahlen 

Wie in anderen Bundesländern auch, finden in Brandenburg nahezu alle Geburten 

(rund 98 %) in Krankenhäusern statt. Seit der Schließung der Geburtshilfe in Bad 

Belzig im Jahr 2015 gibt es in Brandenburg 25 Geburtskliniken. Elf Kliniken ver-

zeichneten im Jahr 2021 jeweils weniger als 500 Geburten. Von den darin enthal-

tenen sieben Kliniken mit weniger als 400 Geburten befinden sich sechs in der er-

weiterten Metropolregion. 
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Die Gesamtzahl der Geburten in den Brandenburger Krankenhäusern ist seit dem 

Höhepunkt im Jahr 2016 deutlich zurückgegangen und befand sich im Jahr 2020 

wieder in etwa auf dem Niveau von 2010.  

Bei den fünf Kliniken mit einem außerordentlich starken Geburtenanstieg von 2010 

bis 2021 (mindestens 35 %) handelte es sich um Kliniken mit 520 bis 1.122 Gebur-

ten im Jahr 2021; davon befinden sich drei im Berliner Umland.  

Die drei Geburtskliniken mit einem außerordentlich starken Geburtenrückgang 

(mindestens -35 %) befinden sich alle in der erweiterten Metropolregion und ha-

ben alle eine Geburtenzahl von weniger als 300 Geburten im Jahr 2021. Angesichts 

des erwarteten starken Geburtenrückgangs in der erweiterten Metropolregion 

wird sich die Situation für diese Kliniken perspektivisch weiter verschärfen. Auf-

grund der geringen Fallzahlen ist ein wirtschaftlicher Betrieb dieser Kliniken nur 

unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Mit der geringen Geburtenzahl geht 

vielfach auch eine dünne Personaldecke (Hebammen und ärztlicher Dienst) einher, 

die eine ständige Versorgungsbereitschaft der Kliniken erschwert. Beides – geringe 

Geburten- als auch Personalzahlen – führt zu eingeschränkten Aus- und Weiterbil-

dungskapazitäten und erschwert so die Gewinnung von (Fach-)ärztinnen und -ärz-

ten sowie von Hebammen. 

Erreichbarkeit der Geburtskliniken 

In einem Gutachten zur stationären Hebammenversorgung in Deutschland (Alb-

recht et al. 2019) wurde auch eine Erreichbarkeitsanalyse für Geburtskliniken in 

und um Brandenburg durchgeführt. In welcher Zeit das nächstgelegene Kranken-

haus mit dem PKW erreicht werden kann, hängt von der durchschnittlichen Fahr-

geschwindigkeit ab. Unter Zugrundelegung eines Geschwindigkeitsmodells mit hö-

heren Durchschnittsgeschwindigkeiten (z. B. 60 km/h auf Kreisstraßen außerorts) 

muss keine Frau im gebärfähigen Alter länger als 40 Minuten mit dem PKW zur 

nächsten Geburtsklinik fahren. Wenn man ein Geschwindigkeitsmodell mit ver-

gleichsweise niedrigen Durchschnittsgeschwindigkeiten (z. B. 30 km/h auf Kreis-

straßen außerorts) zugrunde legt, müssen hingegen etwa 10 % der Frauen mindes-

tens 40 Minuten bis zur nächsten Geburtsklinik fahren.  

Ein Wegfall von kleineren Geburtshilfestandorten mit deutlichen Fallzahlrückgän-

gen seit 2010 würde allerdings die Erreichbarkeit in den ländlichen Gebieten z. T. 

deutlich verschlechtern, was sich auch negativ auf die Versorgungsqualität auswir-

ken könnte. 

Verweildauer 

Die Verweildauer in den Brandenburger Geburtskliniken ist in den letzten Jahren 

weiter zurückgegangen; in den an der Befragung teilnehmenden Kliniken lag sie 

2020 nur noch bei 3,3 Tagen (2018: 3,6 Tage). Auch der Anteil der Entbindungen 

mit einer Verweildauer der Mütter von weniger als 24 Stunden hat sich in diesen 

Krankenhäusern – z.  T. auch bedingt durch die Corona-Pandemie – in den Jahren 

2018-2020 auf niedrigem Niveau deutlich erhöht auf insgesamt 2,9 % aller Gebur-

ten im Krankenhaus. 
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Beschäftigte Hebammen 

Die Anzahl der in den Brandenburger Geburtskliniken angestellt tätigen Hebam-

men ist im Vergleich der Jahre 2010 zu 2020 um 42 % auf 248 Hebammen gestie-

gen. Daneben gab es in den Krankenhäusern im Jahr 2020 noch 40 Beleghebam-

men (2010 waren es 17).  

Wie auch in den Brandenburger Geburtskliniken insgesamt, arbeiteten die Hebam-

men in den Kliniken, die an der Befragung teilgenommen haben, überwiegend in 

Teilzeit. 

Schon bei den angestellten Hebammen, die den Großteil der Hebammen ausma-

chen, überwiegen die Hebammen im Alter von 50 Jahren und älter mit einem An-

teil von rund 43 % deutlich die Hebammen im Alter unter 30 Jahren mit einem 

Anteil von 23 %. Zum Vergleich: Die bundesweite Erhebung im Jahr 2018 ergab 

einen Anteil von lediglich 31 % angestellter Hebammen über 50 Jahren, allerdings 

war der Anteil unter 30 Jahren mit 22 % vergleichbar (Albrecht et al. 2019). In drei 

kleineren Geburtskliniken Brandenburgs sind 75 % bis 100 % aller Hebammen älter 

als 50 Jahre. Diese hohen Anteile deuten schon darauf hin, dass es in der Vergan-

genheit nicht gelungen ist, in ausreichendem Maß jüngere Hebammen einzustel-

len. Aufgrund der vielfach nur einstelligen Anzahl an beschäftigten Hebammen in 

den Kliniken können schon einzelne altersbedingte Berufsausstiege die Versor-

gungssicherheit in den Kliniken gefährden. 

Von den Beleghebammen hingegen ist keine jünger als 30 Jahre, während mehr 

als zwei Drittel schon mindestens 50 Jahre alt sind. Hier ist abzusehen, dass es 

ohne grundsätzliche Änderungen bereits in wenigen Jahren kaum noch Belegheb-

ammen in Brandenburg geben wird.  

Kurz- und längerfristige Personalausfälle 

Doch nicht nur der altersbedingte Berufsausstieg macht den Kliniken zu schaffen; 

sie sind auch mit kurz- und längerfristigen Personalausfällen (bedingt vor allem 

durch Krankheit und Elternzeit) konfrontiert. Während schon die kurzfristigen Aus-

fälle nicht von allen Kliniken kompensiert werden konnten (z. B. durch Überstun-

den der übrigen Hebammen), waren die meisten Kliniken nicht in der Lage, länger-

fristige Ausfälle voll zu kompensieren, was dann zu Einschränkungen des 

Versorgungsangebots führte. 

Vakante Stellen 

Von 13 Kliniken mit entsprechenden Angaben haben fünf berichtet, keine vakanten 

Stellen für angestellte Hebammen zu haben, die übrigen acht Kliniken berichteten 

von insgesamt 17 vakanten Planstellen. Rund drei Viertel aller Kliniken haben an-

gegeben, dass ihnen die Besetzung vakanter Stellen sehr schwer fällt, weil nicht 

genügend Hebammen auf dem Arbeitsmarkt verfügbar seien und die von den Häu-

sern angebotenen Vergütungen von Bewerberinnen als zu niedrig, die Arbeitsbe-

lastung als zu hoch und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf (z.  B. wegen Ruf-

bereitschaften, Schichtarbeit) als unzureichend angesehen werde. In der 
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bundesweiten Erhebung im Jahr 2018 war der Anteil der Kliniken, die angaben, 

dass ihnen die die Besetzung vakanter Stellen sehr schwer fällt, mit 57 % geringer 

(Albrecht et al. 2019). 

Überlastung der Kapazitäten 

Die unterschiedliche Geburtenentwicklung in den Kliniken spiegelt sich zum Teil 

auch in der Auslastung der Entbindungsplätze wider, die in den Kliniken jeweils im 

Mittel von 50 % bis 99 % reichte. Zu einer Überlastung der personellen und räum-

lichen Klinikkapazitäten kam es in den Kliniken nur selten (max. einmal pro Quartal, 

in vielen Kliniken gar nicht). Dafür wurde in einigen wenigen der befragten Kliniken 

der Kreißsaal aufgrund von Personalmangel vorübergehend ganz geschlossen. Eine 

flächendeckende Überlastung der Kapazitäten besteht jedoch nicht; angesichts 

der niedrigen Geburtenzahlen mehrerer Kliniken ist eher von einer Unterauslas-

tung auszugehen. 

Betreuungsschlüssel 

Von den 14 Kliniken, die entsprechende Angaben gemacht haben, gaben sechs Kli-

niken an, dass mindestens 90 % aller Geburten in den letzten sieben Tagen im 1:1-

Verhältnis betreut wurden; nur in zwei Kliniken wurde ein erheblicher Anteil der 

Geburten in einem Verhältnis von 1:3 und schlechter betreut. Da aber v.  a. stark 

ausgelastete Kliniken mit hohen Geburtenzahlen häufiger ein Betreuungsverhält-

nis von 1:2 oder schlechter aufwiesen, wurden insgesamt nur 43 % der Geburten 

im 1:1-Verhältnis betreut. Dieser Anteil liegt auf demselben Niveau wie in Deutsch-

land insgesamt: Nach der bundesweiten Erhebung im Jahr 2018 (Albrecht et al. 

2019) lag der Anteil der Geburten in 1:1-Betreuung insgesamt bei 40 %, und er war 

in Geburtskliniken mit 51 % deutlich höher als in Perinatalzentren Level 1 mit 29 %.  

In der im Rahmen dieser Studie durchgeführten Hebammenbefragung hingegen 

gaben 25 % der Beleghebammen im Schichtdienst und 15 % der angestellt tätigen 

Hebammen im Schichtdienst an, dass sie in einer durchschnittlichen Schicht im 

Jahr 2020 üblicherweise jeweils nur eine Gebärende zur gleichen Zeit betreut ha-

ben und weitere 64 % bzw. 61 % jeweils zwei Gebärende zur gleichen Zeit. Diese 

Diskrepanz zwischen den Ergebnissen der Krankenhausbefragung und den Ergeb-

nissen der Hebammenbefragung kann zunächst befragungstechnische Ursachen 

haben: So waren die Fragen unterschiedlich formuliert und bezogen sich auf un-

terschiedliche Zeiträume; auch waren die Personen, die den Fragebogen beant-

worteten, nicht identisch. Sie lässt sich aber auch damit erklären, dass an der Heb-

ammenbefragung (entsprechend ihrem größeren Anteil an der Grundgesamtheit) 

mehr Hebammen aus geburtenstarken Kliniken als Hebammen aus Kliniken mit 

niedrigen Geburtenzahlen teilgenommen haben. 

Kritische Situationen 

Kritische Situationen, die auf eine Überlastung der Kliniken hindeuten, kamen in 

verschiedenen Kliniken vor. So gab die Hälfte der 18 Kliniken, die dazu Angaben 

gemacht haben, an, dass Frauen im Jahre 2020 mindestens einmal schneller als die 
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vorgesehenen zwei Stunden postpartaler Überwachung vom Kreißsaal auf die Sta-

tion verlegt wurden, da der Raum für die nächste Geburt gebraucht wurde (0,6 % 

bis 4,9 % aller Geburten). Von einer ungeplanten Geburt auf Station berichteten 

sechs der 18 Kliniken (jeweils aber nur einer bis hin zu zwei Fällen im Jahr). Davon, 

dass die diensthabende Ärztin/der diensthabende Arzt Geburten allein betreuen 

musste, weil keine Hebamme zur Verfügung stand, berichteten vier Kliniken (in 

drei Kliniken ebenfalls einer bis zu zwei Fälle, in einer Klinik <30 Fälle). Sechs Klini-

ken berichteten, dass keine dieser Situationen im Jahr 2020 vorgekommen sei. Ins-

gesamt wird deutlich, dass derartige kritische Situationen in den meisten Kliniken 

die Ausnahme sind. 

Ausbildung/Studium 

Die Mehrheit der befragten Kliniken beteiligte sich in unterschiedlichem Ausmaß 

an der Hebammenausbildung. Diejenigen, die dies nicht taten, gaben überwiegend 

an, keine Bewerbungen erhalten zu haben. Knapp die Hälfte der Kliniken koope-

riert bereits mit einer Hochschule (insb. mit der BTU am Campus Senftenberg) und 

bietet Praxiseinsatzplätze für Studierende der Hebammenwissenschaften an.  

Ärztliches Personal 

Die Kliniken beschäftigten im Mittel fünf Fachärztinnen und Fachärzte in der Gynä-

kologie und Geburtshilfe sowie drei Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung; ein 

Großteil davon sind Frauen. Einige Kliniken beschäftigten zusätzlich in erheblichem 

Umfang Honorarärztinnen bzw. -ärzte. Vor allem die kleineren Kliniken mit zwei bis 

drei Fachärztinnen/Fachärzten haben Probleme, eine durchgängige fachärztliche 

Versorgung sicherzustellen. Mehr als die Hälfte der Kliniken gab an, Fachärztinnen 

bzw. Fachärzte zu suchen; die Besetzung von Facharztstellen sei aber (sehr) schwer 

und scheitere vor allem an der mangelnden Verfügbarkeit von Fachärztinnen bzw. 

Fachärzten und Problemen bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.  

Künftige Entwicklung 

Zwei Drittel der befragten Kliniken gehen davon aus, dass der Bedarf an Hebam-

men in den nächsten fünf Jahren ansteigen wird; keine Klinik erwartet einen Rück-

gang des Bedarfs an Hebammen. Dies kann – angesichts tendenziell eher sinkender 

Geburtenzahlen – wohl darauf zurückgeführt werden, dass die Kliniken planen, 

durch zusätzliche Hebammen eine aus vielen Kliniken berichtete Unterversorgung 

und Überlastung der Hebammen abzubauen.  

Gut die Hälfte (53 %) der Geburtskliniken plant in den nächsten fünf Jahren einen 

Ausbau der Kapazitäten; 47 % planen mit konstanten Kapazitäten, und keine Klinik 

plant eine Reduktion. Ähnliche Anteilswerte ergab die bundesweite Erhebung im 

Jahr 2018 (Albrecht et al. 2019). Diese Pläne stehen weder mit der absoluten Zahl 

der Geburten in den Kliniken Brandenburgs noch mit der Geburtenentwicklung in 

den letzten drei Jahren sowie mit der insgesamt erwarteten Entwicklung der Ge-

burtenzahlen in Brandenburg in einem ersichtlichen Zusammenhang. Nur eine Kli-

nik äußerte konkrete Überlegungen zur Schließung des Standorts, sollte es künftig 
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nicht gelingen, ausreichend Fachärztinnen bzw. Fachärzte für die Geburtshilfe zu 

gewinnen.  
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6. Außerklinische Geburtshilfe in Brandenburg: Ergeb-
nisse der Befragung der Geburtshäuser 

Auf die außerklinische Geburtshilfe in Form von Hausgeburten wird an verschiede-

nen Stellen in Kapitel 4 eingegangen. Nachfolgend werden die Ergebnisse der Be-

fragung der Geburtshäuser in Brandenburg vorgestellt. 

Geburtenzahlen und Einzugsgebiete 

An der Befragung haben drei der fünf angeschriebenen Einrichtungen teilgenom-

men. Alle drei Geburtshäuser existieren schon seit mehreren Jahren. Im Zeitraum 

von 2019 bis 2021 fanden in den drei Häusern zusammen rund 100 Geburten pro 

Jahr statt. 

Abbildung 65: Anzahl betreuter Geburten in drei Geburtshäusern in Branden-

burg, 2018-2021 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Geburtshäuser 

Nur ein Haus berichtete davon, dass die Corona-Pandemie zu einem Anstieg der 

Geburten im Geburtshaus geführt habe; die übrigen beiden sehen keinen Einfluss 

der Pandemie auf die Anzahl der bei ihnen betreuten Geburten. 

Die Einzugsgebiete der drei Häuser konzentrieren sich jeweils auf wenige benach-

barte Kreise; weitere Teile Brandenburgs werden von ihnen nicht abgedeckt. 

Leistungsangebot 

Alle drei Geburtshäuser haben ein umfassendes prä-, peri- und postpartales Leis-

tungsangebot; lediglich die nicht aufsuchende Wochenbettbetreuung und die Leis-

tungen einer Familienhebamme werden nicht überall angeboten.  
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Auslastung 

Mit Blick auf die verschiedenen angebotenen Leistungen hatten die Geburtshäuser 

im Jahr 2021 oftmals in etwa genauso viele Anfragen, wie sie auch annehmen 

konnten: Ein Haus hatte in keinem Leistungsbereich mehr Anfragen, als es anneh-

men konnte; eines hatte genauso viele oder mehr Anfragen, als es annehmen 

konnte, das dritte Haus lag zwischen den beiden anderen. 

Leistungseinschränkungen 

Eines der drei Häuser berichtete davon, dass es in den Jahren 2020 und 2021 zeit-

weise dazu kam, dass nur eine verminderte Anzahl von Geburten betreut werden 

konnte; als Grund dafür wurde ein Mangel an Hebammen angegeben. 

Die Corona-Pandemie hat aus Sicht der Häuser insbesondere dazu geführt, dass 

ihr Kursangebot reduziert wurde. 

Planungen 

Zwei Häuser planen, ihre Angebotskapazitäten in allen von ihnen angebotenen 

Leistungsbereichen in den nächsten fünf Jahren konstant zu halten. Ein Haus plant, 

das Leistungsangebot „Hilfe bei Schwangerschaftsbeschwerden und Wehen“ und 

„Geburtshilfe im Geburtshaus“ auszubauen, die übrigen Leistungsangebote aber 

nicht zu verändern. 

Personal 

In den drei Häusern waren im Jahr 2020 insgesamt 20 Hebammen tätig. Nur ein 

Haus berichtete für den Zeitraum 2018-2021 von einer Zunahme bei der Anzahl 

der Hebammen (VK). Alle Hebammen in den Geburtshäusern waren freiberuflich 

tätig. Zwei Häuser suchen derzeit weitere Hebammen und empfinden die Suche 

als schwer bzw. sehr schwer. Als Gründe führen sie hohe Erwartungen der Nach-

wuchshebammen an die Work-Life-Balance an und – damit verbunden – deren 

mangelnde Bereitschaft, Rufbereitschaften zu übernehmen. 



IGES 145 

 

7. Ergebnisse der Mütterbefragung 

7.1 Soziodemografische Situation und persönliche Geburtserfah-
rungen von Müttern  

7.1.1 Beschreibung der befragten Mütter 

Von den 1.099 Müttern aus Brandenburg, die an der Befragung teilgenommen ha-

ben, waren die meisten Mütter zwischen 31 und 35 Jahre alt (46 %, n = 502) (Ab-

bildung 66). Rund 29 % (n = 319) der Mütter waren zum Zeitpunkt der Befragung 

36 Jahre alt und älter. Ein Viertel der Mütter (25 %, n = 278) waren hingegen 30 

Jahre alt und jünger. Im Berliner Umland waren die Mütter im Mittel etwas älter 

als in der erweiterten Metropolregion: Von den 524 Müttern, die aus dem Berliner 

Umland an der Befragung teilnahmen, waren zum Zeitpunkt der Befragung rund 

20 % (n = 104) der Mütter 30 Jahre alt und jünger. Von den 575 Müttern, die aus 

der erweiterten Metropolregion kamen, waren es hingegen rund 30 % (n = 174). 

Abbildung 66: Altersstruktur der Mütter, die an der Befragung teilgenommen ha-

ben (in %) 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Mütter 

Anmerkung: n = 1.099  

Der dominierende Schulabschluss unter den Müttern in Brandenburg, die sich an 

der Befragung beteiligt haben, war mit rund 78 % (n = 852) das Abitur bzw. die 

Fachhochschulreife (Abbildung 67). Nur rund 21 % (n = 235) der Mütter hatten 
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zum Zeitpunkt der Befragung entweder einen Hauptschulabschluss, die mittlere 

Reife (10.  Klasse) oder noch keinen Schulabschluss. Dabei lag die Quote der Müt-

ter mit Abitur bzw. Fachhochschulreife im Berliner Umland mit rund 82 % (n = 430) 

deutlich höher als bei den Müttern aus der erweiterten Metropolregion mit rund 

73 % (n = 422).38 

Abbildung 67: Höchster Schulabschluss der Mütter (in %) 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Mütter 

Anmerkung: n = 1.099 

Damit ist der Anteil der Mütter mit Abitur/Fachhochschulreife in der Befragung 

überrepräsentiert: Gemäß des Mikrozensus 2019 lag der Anteil der weiblichen Be-

völkerung im Alter von 15 bis unter 50 Jahre („Frauen im gebärfähigen Alter“) mit 

(Fach-)Hochschulreife an der weiblichen Bevölkerung in dieser Altersgruppe insge-

samt bei 45 % und bei den Frauen im Alter von 20 bis 50 Jahren (an der Befragung 

hat keine Mutter unter 18 Jahren teilgenommen) bei 49 %.  

Warum sich überproportional viele Mütter mit Abitur/Fachhochschulreife an der 

Befragung beteiligt haben, kann auf Basis der vorliegenden Daten nicht geklärt 

werden. Denkbar ist einerseits, dass Mütter mit einem Abitur/Fachhochschulreife 

einen höheren Nutzen in der Teilnahme an der Befragung sahen, andererseits aber 

auch, dass für Mütter mit Hauptschulabschluss/mittlerer Reife der Aufwand für die 

Beteiligung zu hoch war. Eindeutige Erkenntnisse darüber, ob bzw. in welcher Art 

 

38  Diese Mütter mit Abitur waren im Mittel älter als die Mütter mit einem Hauptschulabschluss 

bzw. mit mittlerer Reife. 
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hierdurch die Befragungsergebnisse systematisch verzerrt werden, liegen nicht 

vor. 

Insgesamt waren die Mütter aus dem Berliner Umland tendenziell etwas älter, hat-

ten häufiger ein Abitur bzw. die Fachhochschulreife, waren häufiger privatversi-

chert bzw. beihilfeberechtigt und gebaren im Jahr 2020/21 häufiger ihr erstes Kind 

als die Mütter aus der erweiterten Metropolregion. 

Der überwiegende Anteil der Mütter in Brandenburg war zum Zeitpunkt der Befra-

gung gesetzlich krankenversichert (90 %, n = 992). Zwischen den Regionen in Bran-

denburg konnten dabei Unterschiede bei der Verteilungsquote der Krankenversi-

cherungsart beobachtet werden: Während im Berliner Umland rund 87 % 

(n = 454) der Mütter gesetzlich krankenversichert und 13 % (n = 68) privat kran-

kenversichert bzw. beihilfeberechtigt waren, lag der Anteil der gesetzlich kranken-

versicherten Mütter in der erweiterten Metropolregion bei rund 94 % (n = 538) 

und der privat krankenversicherten bzw. beihilfeberechtigten Mütter nur bei rund 

6 % (n = 32). 

7.1.2 Persönliche Geburtserfahrung der Mütter 

Etwas mehr als die Hälfte der Mütter in Brandenburg (52 %, n = 568), die sich an 

der Befragung beteiligt haben, hatte im Jahr 2020/2021 ihr erstes Kind geboren 

(Abbildung 68). Im Berliner Umland lag die Quote der Mütter, die im Jahr 

2020/2021 ihr erstes Kind bekamen, dabei mit rund 55 % (n = 286) etwas über dem 

Landesdurchschnitt. Demgegenüber lag die Quote bei den Müttern aus der erwei-

terten Metropolregion mit 49 % (n = 282) etwas unter dem Landesdurchschnitt. 
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Abbildung 68: Anteil der Mütter, die im Jahr 2020/2021 ihr erstes Kind geboren 

haben (in %) 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Mütter 

Anmerkung: n = 1.099 

Im Hinblick auf ihre persönliche Situation nach der Geburt, stimmten rund 67 % 

(n = 735) der teilnehmenden Mütter in Brandenburg der Aussage voll und ganz 

bzw. eher zu, ausreichende praktische Unterstützung im Alltag (z.  B. Haushalt, Ein-

kaufen) durch Familie, Freundinnen/Freunde und Bekannte erhalten zu haben (Ab-

bildung 69). Rund 16 % (n = 180) der Mütter stimmten der Aussage hingegen eher 

nicht bzw. gar nicht zu. Leicht höher lag hierbei die Zustimmungsquote in der er-

weiterten Metropolregion im Vergleich zum Berliner Umland. Rund 69 % (n = 395) 

der Mütter aus der erweiterten Metropolregion stimmten der Aussage, ausrei-

chende praktische Alltagsunterstützung erhalten zu haben, voll und ganz bzw. eher 

zu. Von den Müttern aus dem Berliner Umfeld stimmten der Aussagen rund 65 % 

(n = 340) voll und ganz bzw. eher zu. 
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Abbildung 69: Zustimmungsverteilung der Mütter zu der Aussage, dass sie aus-

reichende praktische Unterstützung im Alltag nach der Geburt er-

halten haben (in %) 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Mütter 

Anmerkung: n = 1.099 

Ausreichende emotionale Unterstützung durch Familie, Freundinnen/Freunde und 

Bekannte erhielten nach der Geburt rund drei Viertel (73 %, n = 801) der Mütter in 

Brandenburg (Abbildung 70): Sie stimmten der Aussage voll und ganz bzw. eher zu. 

Rund 11 % (n = 116) der Mütter stimmten der Aussage hingegen eher nicht bzw. 

gar nicht zu. Unterschiede zwischen den Regionen in der Zustimmungsquote zu 

dieser Aussage konnten dabei nicht festgestellt werden.  
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Abbildung 70: Zustimmungsverteilung der Mütter zu der Aussage, dass sie aus-

reichende emotionale Unterstützung im Alltag nach der Geburt er-

halten haben (in %) 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Mütter 

Anmerkung: n = 1.099 

Rund 53 % (n = 585) der teilnehmenden Mütter in Brandenburg stimmten der Aus-

sage voll und ganz zu, dass sie zu jeder Zeit wussten, an wen sie sich wenden kön-

nen, wenn sie nach der Geburt Hilfe oder Unterstützung brauchten (Abbildung 71). 

Nur rund 10 % (n = 106) der Mütter wussten nicht, an wen sie sich wenden kön-

nen; sie stimmten der Aussage eher nicht bzw. gar nicht zu. Auch im Hinblick auf 

die Zustimmungsquote zu dieser Aussage konnte kein signifikanter Unterschied 

zwischen den Regionen festgestellt werden: Während rund 52 % (n = 271) der 

Mütter aus dem Berliner Umland der Aussage voll und ganz zustimmten, lag die 

Zustimmungsquote bei den Müttern aus der erweiterten Metropolregion mit rund 

55 % (n = 341) etwas höher. 
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Abbildung 71: Zustimmungsverteilung der Mütter zu der Aussage, dass sie nach 

der Geburt zu jeder Zeit wussten, an wen sie sich für Hilfe oder 

Unterstützung wenden können (in %) 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Mütter 

Anmerkung: n = 1.099 

7.1.3 Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Geburtserfahrung 

Uneinig waren sich die teilnehmenden Mütter in Brandenburg bei der Bewertung 

der Auswirkung der Corona-Pandemie auf die Geburtserfahrung (Abbildung 72). 

Rund 41 % (n = 447) der Mütter stimmten der Aussage voll und ganz bzw. eher zu, 

dass sich die Corona-Pandemie nicht negativ auf ihr Geburtserlebnis ausgewirkt 

hat. Hingegen bewerteten rund 36 % (n = 398) der Mütter die Auswirkungen der 

Corona-Pandemie eher negativ im Hinblick auf ihr Geburtserlebnis. Auch im Ver-

gleich zwischen den Regionen konnte eine ähnliche Zustimmungsverteilung beo-

bachtet werden: Während rund 41 % (n = 215) der Mütter aus dem Berliner Um-

land der Aussage voll und ganz bzw. eher zustimmten, gaben rund 40 % (n = 232) 

der Mütter aus der erweiterten Metropolregion an, der Aussage voll und ganz bzw. 

eher zuzustimmen.  
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Abbildung 72: Zustimmungsverteilung der Mütter zu der Aussage, dass sich die 

Corona-Pandemie nicht negativ auf ihr Geburtserlebnis ausge-

wirkt hat (in %) 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Mütter 

Anmerkung: n = 1.099 

Die teilnehmenden Mütter in Brandenburg, die bereits vor 2020/2021 ein Kind ge-

boren hatten (n = 531), nannten als Unterschied, den sie aufgrund der Corona-Pan-

demie im Vergleich zu vorherigen Geburten erfahren hatten, am häufigsten die 

nicht gestattete bzw. eingeschränkte Besuchsmöglichkeit von Angehörigen auf der 

Wochenbettstation (50 %, n = 265 bzw. 37 %, n = 196) (Tabelle 17). Auch der Um-

stand, dass Vor- und Nachbereitungskurse ausschließlich online stattfanden, 

wurde von rund 45 % (n = 237) der Mütter als Unterschied im Vergleich zu vorhe-

rigen Geburten genannt. Allerdings haben nur rund 4 % (n = 20) der Mütter Vor- 

und Nachsorgetermine aus Angst vor Ansteckung nicht wahrgenommen. Andere 

Unterschiede wurden von 19 % (n = 101) der Mütter festgestellt. Im Hinblick auf 

regionsspezifische Unterschiede ist auffällig, dass von den Müttern im Berliner 

Umland der Umstand „Vor- und Nachbereitungskurse fanden ausschließlich online 

statt“ mit rund 50 % (n = 118) prozentual häufiger als von den Müttern aus der 

erweiterten Metropolregion (41 %, n = 119) genannt wurde.  
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Tabelle 17: Häufigkeitsverteilung der Unterschiede, die die Mütter aufgrund 

der Corona-Pandemie im Vergleich zu ihrer vorherigen Schwanger-

schaft/Geburt ihres Kindes erfahren haben (in %) 

 Anteil Mütter 

 Brandenburg 
Berliner 
Umland 

erweiterte 
Metropolregion 

Besuche von Angehörigen auf der 

Wochenbettstation waren nicht 

möglich. 

49,9 % 45,8 % 53,2 % 

Vor- und Nachbereitungskurse fan-

den ausschließlich online statt. 
44,6 % 49,6 % 40,6 % 

Besuche von Angehörigen auf der 

Wochenbettstation waren nur einge-

schränkt möglich. 

36,9 % 40,3 % 34,1 % 

andere Unterschiede 19,0 % 20,6 % 17,8 % 

Ich habe mich im Krankenhaus insge-

samt schlechter betreut gefühlt. 
13,9 % 12,6 % 15,0 % 

Bei der Geburt durfte keine Begleit-

person dabei sein. 
9,8 % 7,6 % 11,6 % 

Es war schwieriger, eine Hebamme 

zu finden. 
7,2 % 8,0 % 6,5 % 

keine Angabe 6,0 % 5,9 % 6,1 % 

Aus Angst vor Ansteckung habe ich 

Vor- und Nachsorgetermine nicht 

wahrgenommen. 

3,8 % 2,9 % 4,4 % 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Mütter 

Anmerkung: Mehrfachnennungen waren möglich, n = 531 

7.2 Hebammenbetreuung und Kontaktaufnahme 

7.2.1 Zeitpunkt des erstmaligen Kontakts zu einer Hebamme 

Knapp die Hälfte der teilnehmenden Mütter in Brandenburg (47 %, n = 519) hatte 

zwischen der achten und der 13. Schwangerschaftswoche (erstes Schwanger-

schaftsdrittel) erstmals Kontakt zu einer Hebamme aufgenommen (Abbildung 73). 

Bereits vor der achten Schwangerschaftswoche hatten rund 21 % (n = 236) der 

Mütter Kontakt zu einer Hebamme. Im Berliner Umland erfolgte der Erstkontakt 

mit einer Hebamme etwas früher: Dort lag der Anteil bei 25 % (n = 133; erweiterte 
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Metropolregion: 18 % mit n = 103). 2,8 % (n = 31) der Mütter hatten keinen Kon-

takt zu einer Hebamme aufgenommen (Berliner Umland: 1,8 % mit n = 8, erwei-

terte Metropolregion: 4,0 % mit n = 23). 

Abbildung 73: Zeitpunkt, zu dem die Mütter erstmals Kontakt zu einer Hebamme 

aufgenommen haben (in %) 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Mütter 

Anmerkung: n = 1.099 

7.2.2 Anzahl angefragter Hebammen 

Gut drei Viertel der teilnehmenden Mütter in Brandenburg (76 %, n = 814) haben 

insgesamt bei maximal drei Hebammen anfragt, bevor sie eine Hebamme für sich 

gefunden hatten (Abbildung 74). Rund die Hälfte der Mütter (52 %, n = 553) hatte 

insgesamt lediglich eine Hebamme angefragt. In der erweiterten Metropolregion 

lag der Anteil der Mütter, die nur eine Hebamme angefragt haben, deutlich höher 

(61 %, n = 336) als im Berliner Umland (42 %, n = 217). 
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Abbildung 74: Anzahl der Hebammen, die von den Müttern insgesamt angefragt 

wurden (in %) 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Mütter 

Anmerkung: n = 1.068 

7.2.3 Gründe für das Anfragen mehrerer Hebammen 

Von den 513 teilnehmenden Müttern in Brandenburg, die mehrere Hebammen 

angefragt haben, gaben gut drei Viertel (78 %, n = 402) an, dass die angefragte(n) 

Hebamme(n) die Betreuung aus zeitlichen Gründen nicht übernehmen konnte(n) 

(Tabelle 18).  
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Tabelle 18: Häufigkeitsverteilung der Hauptgründe, warum mehrere Hebam-

men angefragt wurden (in %) 

 Anteil Mütter 
 

Branden-
burg 

Berliner 
Umland 

erweiterte 
Metropolre-

gion 

Die Hebamme(n) konnte(n) meine Betreuung aus 

zeitlichen Gründen nicht übernehmen. 
78,4 % 79,2 % 77,2 % 

aus einem anderen Grund 9,4 % 8, 4 % 10,7 % 

Die Hebammen arbeiten gemeinschaftlich in einer 

Praxis/Hebammengemeinschaft. 
4,5 % 6,0 % 2,3 % 

Die Hebamme(n) bot(en) nicht die Leistungen an, die 

ich mir wünschte. 
4,1 % 4,4 % 3,7 % 

Die Hebamme(n) war(en) mir nicht sympathisch. 2,5 % 1,3 % 4,2 % 

keine Angabe 1,0 % 0,7 % 1,4 % 

Die Hebamme(n) schien(en) mir fachlich nicht kom-

petent. 
0,2 % 0,0 % 0,5 % 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Mütter 

Anmerkung: Mehrfachnennungen waren möglich, n = 513 

7.2.4 Zugang zu Hebammen 

Die meisten teilnehmenden Mütter (39 %, n = 415) in Brandenburg wurden durch 

Familie/Freundinnen und Freunde/Bekannte auf ihre Hebamme aufmerksam (Ta-

belle 19). Dabei lag der Anteil der Mütter, die auf diesem Wege ihre Hebamme 

fanden, in der erweiterten Metropolregion mit rund 46 % (n = 253) deutlich höher 

als im Berliner Umland (31 %, n = 162). 

Auch durch das Internet und/oder soziale Medien fanden viele Mütter ihre Heb-

amme (35 %, n = 367): Im Berliner Umland mit rund 39 % (n = 199) deutlich häufi-

ger als in der erweiterten Metropolregion mit rund 30 % (n = 168).  

Rund 13 % (n = 137) der Mütter gaben an, dass eine Ärztin/ein Arzt sie auf ihre 

Hebamme aufmerksam gemacht hat. Öffentliche Institutionen wie Schwangeren-

/Familienberatungsstellen, Krankenkassen und Gesundheitsämter spielten hinge-

gen kaum eine Rolle. 
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Tabelle 19: Häufigkeitsverteilung der Umstände, wie die Mütter auf ihre Heb-

amme aufmerksam wurden (in %) 

 Anteil Mütter 

 

Brandenburg 
Berliner 
Umland 

erweiterte 
Metropolregion 

Familie/Freundinnen und Freunde/Be-

kannte 
38,9 % 31,4 % 45,8 % 

Internet und/oder soziale Medien 34,4 % 38,6 % 30,4 % 

Ich kannte die Hebamme von einer vor-

herigen Schwangerschaft/Geburt. 
23,3 % 19,8 % 26,6 % 

Ärztin/Arzt 12,8 % 13,2 % 12,5 % 

hebammensuche.de 6,4 % 7,0 % 5,8 % 

Klinik/Krankenhaus 4,8 % 6,2 % 3,4 % 

andere Quellen 4,4 % 5,4 % 3,4 % 

Flyer/Prospekte 4,2 % 2,5 % 5,8 % 

Schwangeren- bzw. Familienberatungs-

stelle 
1,1 % 0,6 % 1,6 % 

Krankenkasse/Krankenversicherung 0,8 % 1,2 % 0,5 % 

Jugendamt/Gesundheitsamt 0,4 % 0,2 % 0,5 % 

keine Angabe 0,3 % 0,6 % 0,0 % 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Mütter 

Anmerkung: Mehrfachnennungen waren möglich, n = 1.068 

7.2.5 Erfahrungen und Einschätzungen über die Informationssituation zu Heb-
ammenleistungen  

Knapp zwei Drittel (65 %, n = 714) der Mütter, die sich an der Befragung beteiligt 

hatten, fühlten sich bei ihrer Schwangerschaft voll bzw. eher ausreichend über 

Hebammenleistungen vor und nach der Geburt informiert (Abbildung 75). Nur 

rund 16 % (n = 179) fühlten sich eher bzw. gar nicht ausreichend informiert. Müt-

ter, die aus dem Berliner Umland an der Befragung teilgenommen hatten, fühlten 

sich dabei geringfügig besser informiert als Mütter aus der erweiterten Metropol-

region. 
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Abbildung 75: Zustimmungsverteilung der Mütter zu der Aussage, dass sie sich 

ausreichend über Hebammenleistungen vor und nach der Geburt 

informiert gefühlt haben (in %) 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Mütter 

Anmerkung: n = 1.099 

Der Aussage „Ich fühlte mich vor der Geburt ausreichend über die für meine Ent-

bindung in Frage kommenden Krankenhäuser informiert“ stimmten rund 70 % 

(n = 765) der teilnehmenden Mütter in Brandenburg voll und ganz bzw. eher zu 

(Abbildung 76). Rund 13 % (n = 145) der Mütter stimmten der Aussage eher nicht 

bzw. gar nicht zu. Der Anteil der (eher) ausreichend informierten Mütter lag im 

Berliner Umland mit rund 73 % (n = 380) etwas höher als in der erweiterten Met-

ropolregion (67 %, n = 385). 
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Abbildung 76: Zustimmungsverteilung der Mütter zu der Aussage, dass sie sich 

vor der Geburt ausreichend über die für ihre Entbindung in Frage 

kommenden Krankenhäuser informiert gefühlt haben (in %) 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Mütter 

Anmerkung: n = 1.099 

Ausreichend informiert über die Möglichkeit einer Geburt außerhalb des Kranken-

hauses fühlten sich rund 41 % (n = 452) der teilnehmenden Mütter (Abbildung 77). 

Sie stimmten der Aussage voll und ganz bzw. eher zu. Rund 31 % (n = 336) fühlten 

sich hingegen nicht ausreichend informiert. Sie stimmten der Aussage eher nicht 

bzw. gar nicht zu. Der Anteil der (eher) ausreichend informierten Mütter lag in der 

erweiterten Metropolregion mit rund 37 % (n = 210) etwas niedriger als im Berli-

ner Umland mit 46 % (n = 242). 
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Abbildung 77: Zustimmungsverteilung der Mütter zu der Aussage, dass sie sich 

vor der Geburt ausreichend über die Möglichkeit einer Geburt au-

ßerhalb des Krankenhauses informiert gefühlt haben (in %) 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Mütter 

Anmerkung: n = 1.099 

Rund 45 % (n = 495) der teilnehmenden Mütter in Brandenburg stimmten der Aus-

sage, dass sie vor der Geburt wussten, welche Hebammenleistungen (Art und An-

zahl) vor, während und nach der Geburt von ihrer Krankenkasse bezahlt werden, 

voll und ganz bzw. eher zu (Abbildung 78). Rund 35 % (n = 383) stimmten der Aus-

sage eher nicht bzw. gar nicht zu. Bezüglich dieser Aussage konnten bei der Zustim-

mungsquote keine wesentlichen Unterschiede zwischen den Regionen festgestellt 

werden. 
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Abbildung 78: Zustimmungsverteilung der Mütter zu der Aussage, dass sie vor 

der Geburt wussten, welche Hebammenleistungen vor, während 

und nach der Geburt von ihrer Krankenkasse bezahlt werden (in %) 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Mütter 

Anmerkung: n = 1.099 

7.2.6 Informationen von der Frauenärztin bzw. dem Frauenarzt über die Mög-
lichkeit der Hebammenhilfe 

Von ihrer Frauenärztin bzw. ihrem Frauenarzt wurden rund 47 % (n = 509) der teil-

nehmenden Mütter in Brandenburg über die Möglichkeit der Hebammenhilfe vor 

und nach der Geburt informiert. Bei den Müttern aus dem Berliner Umland lag der 

Anteil mit rund 49 % (n = 256) prozentual etwas höher als bei den Müttern aus der 

erweiterten Metropolregion. Dort gaben nur rund 44 % (n = 253) an, über die 

Möglichkeit der Hebammenhilfe von ihrer Frauenärztin bzw. ihrem Frauenarzt in-

formiert worden zu sein.  

7.3 Erfahrungen mit der Hebammenbetreuung in der Schwanger-
schaft 

7.3.1 Durchführung von Schwangerschaftsvorsorgeuntersuchungen 

Rund 79 % (n = 865) der teilnehmenden Mütter in Brandenburg haben die 

Schwangerschaftsvorsorgeuntersuchungen ausschließlich bzw. mehrheitlich bei 

der Frauenärztin/beim Frauenarzt durchführen lassen (Abbildung 79). Dieser An-

teil lag in der erweiterten Metropolregion mit rund 85 % (n = 478) deutlich höher 
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als im Berliner Umland mit rund 72 % (n = 378). Nur rund 3 % (n = 34) ließen die 

Schwangerschaftsvorsorgeuntersuchungen ausschließlich bzw. mehrheitlich bei ei-

ner Hebamme durchführen. 

Abbildung 79: Stelle, bei der die Mütter ihre Schwangerschaftsvorsorgeuntersu-

chung haben durchführen lassen (in %) 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Mütter 

Anmerkung: n = 1.099 

7.3.2 Inanspruchnahme einer Schwangerenbetreuung durch Hebammen  

Auf die Frage, ob sie vor der Geburt ihres Kindes eine Schwangerenbetreuung 

durch Hebammen in Anspruch genommen haben, antwortete die deutliche Mehr-

heit der teilnehmenden Mütter in Brandenburg (72 %, n = 790) mit „ja“. Rund 28 % 

(n = 309) der Mütter verneinten dies.  

Von den teilnehmenden Müttern aus dem Berliner Umland hat mit 77 % (n = 401) 

ein deutlich größerer Teil eine Schwangerenbetreuung durch eine Hebamme in An-

spruch genommen als von den Müttern in der erweiterten Metropolregion mit 

68 % (n = 389). 

Von den 790 teilnehmenden Müttern in Brandenburg, die eine Schwangerenbe-

treuung durch eine Hebamme in Anspruch genommen haben, gaben mehr als die 

Hälfte (57 %, n = 448) an, dass es sehr bzw. eher leicht für sie war, eine Hebamme 

für eine individuelle Betreuung zu finden (Abbildung 80). Nur rund 16 % (n = 203) 

gaben an, dass es eher bzw. sehr schwierig war, eine Hebamme zu finden. Von den 

Müttern aus dem Berliner Umland war es für rund 53 % (n = 218) sehr bzw. eher 
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leicht eine Hebamme für eine individuelle Betreuung zu finden. Demgegenüber 

gaben rund 59 % (n = 230) der Mütter aus der erweiterten Metropolregion an, 

dass es für sie sehr bzw. eher leicht war, eine Hebamme für eine Betreuung zu 

finden. 

Abbildung 80: Verteilung der Angaben der Mütter, wie leicht bzw. schwierig es 

für sie war, eine Hebamme für eine individuelle Betreuung wäh-

rend der Schwangerschaft zu finden (in %) 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Mütter 

Anmerkung: n = 790 

Dabei waren mehr als vier Fünftel der teilnehmenden Mütter (84 %, n = 666) mit 

der individuellen Hebammenbetreuung insgesamt sehr bzw. eher zufrieden (Ab-

bildung 81). Nur rund 6 % (n = 43) waren eher bzw. sehr unzufrieden. Regionsspe-

zifisch konnten diesbezüglich keine Unterschiede festgestellt werden.  
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Abbildung 81: Verteilung der Mütter nach ihrer Zufriedenheit mit der individuel-

len Hebammenbetreuung während der Schwangerschaft (in %) 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Mütter 

Anmerkung: n = 790 

In Bezug auf die Betreuungssituation durch die Hebammen stimmten rund 66 % 

(n = 524) der teilnehmenden Mütter in Brandenburg der Aussage zu, dass sie noch-

mals eine individuelle Hebammenbetreuung in ungefähr gleichem Umfang in An-

spruch nehmen würden (Tabelle 20). Rund 29 % (n = 232) würden sich eine um-

fangreichere Hebammenbetreuung wünschen. Nur rund 4 % (n = 28) der Mütter 

wünschen sich eine weniger umfangreichere Hebammenbetreuung oder würden 

sogar gänzlich auf die Inanspruchnahme individueller Betreuungsleistungen ver-

zichten. Auch hier konnten regionsspezifisch keine Unterschiede festgestellt wer-

den. 
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Tabelle 20: Häufigkeitsverteilung zu den Aussagen, die am ehesten auf die 

Mütter zutreffen würden, wenn sie nochmals schwanger werden 

würden (in %) 

 Anteil Mütter 

 

Branden-
burg 

Berliner 
Umland 

erweiterte 
Metropol-

region 

Ich würde nochmals eine individuelle Hebammen-

betreuung in ungefähr gleichem Umfang in An-

spruch nehmen. 

66,3 % 66,1 % 66,6 % 

Ich würde mir eine umfangreichere Hebammenbe-

treuung wünschen und mehr individuelle Betreu-

ungs- bzw. Vorsorgeleistungen bei einer Hebamme 

in Anspruch nehmen. 

29,4 % 29,7 % 29,1 % 

Ich würde mir eine weniger umfangreiche Hebam-

menbetreuung wünschen und weniger individuelle 

Betreuungs- bzw. Vorsorgeleistungen bei einer 

Hebamme in Anspruch nehmen. 

1,8 % 1,8 % 1,8 % 

Ich würde gänzlich auf die Inanspruchnahme indi-

vidueller Betreuungs- bzw. Vorsorgeleistungen bei 

einer Hebamme verzichten. 

1,8 % 1,8 % 1,8 % 

keine Angabe 0,8 % 0,8 % 0,8 % 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Mütter 

Anmerkung: n = 790 

Von den Müttern in Brandenburg, die nicht von einer Hebamme betreut wurden, 

gaben rund 44 % (n = 135) als Grund hierfür an, dass sie durch ihre Ärztin/ihren 

Arzt ausreichend betreut wurden (Tabelle 21). Rund 21 % (n = 66) gaben an, dass 

die von ihnen ausgewählte(n) Hebamme(n) nur eine Betreuung im Wochenbett 

anbot(en). Als weitere Gründe wurden u. a. angegeben: „Ich brauchte keine Heb-

amme, da ich mich selbst gut auskenne“ (17 %, n = 53), „Die von mir angefragte(n) 

Hebamme(n) war(en) bereits ausgebucht“ (16 %, n = 48) oder „Ich wusste nicht, 

dass eine Schwangerenbetreuung vor der Geburt durch die Krankenkasse bezahlt 

wird“ (14 %, n = 44).  
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Tabelle 21: Häufigkeitsverteilung der Gründe, warum die Mütter in ihrer 

Schwangerschaft nicht von einer Hebamme betreut wurden (in %) 

 Anteil Mütter 
 

Bran-
denburg 

Berliner 
Umland 

erweiterte 
Metropol-

region 

Ich wurde durch meine Ärztin/meinen Arzt ausreichend 

betreut. 
43,8 % 43,1 % 44,3 % 

Die von mir ausgewählte(n) Hebamme(n) bot(en) nur 

eine Betreuung im Wochenbett an. 
21,4 % 22,0 % 21,1 % 

Ich brauchte keine Hebamme, da ich mich selbst gut 

auskenne. 
17,2 % 15,5 % 18,4 % 

Ich wusste nicht, dass Hebammen auch Schwangeren-

betreuung vor der Geburt anbieten. 
14,6 % 14,6 % 14,6 % 

Die von mir angefragte(n) Hebamme(n) war(en) bereits 

ausgebucht. 
15,6 % 17,1 % 14,6 % 

keine Angabe 14,3 % 13,8 % 14,6 % 

Ich wusste nicht, dass eine Schwangerenbetreuung vor  

der Geburt durch die Krankenkasse bezahlt wird. 
14,3 % 11,4 % 16,2 % 

aus anderen Gründen 6,2 % 8,9 % 4,3 % 

Die angebotenen Leistungen entsprachen nicht meinen 

Bedürfnissen. 
2,9 % 4,9 % 1,6 % 

Ich habe schon einmal schlechte Erfahrungen mit der 

Hebammenbetreuung gemacht. 
2,0 % 0,0 % 3,2 % 

Meine Ärztin/Mein Arzt hätte bei Inanspruchnahme ei-

ner Hebamme die weitere Betreuung verweigert. 
1,3 % 0,8 % 1,6 % 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Mütter 

Anmerkung: Mehrfachnennungen waren möglich, n = 308 

7.3.3 Teilnahme an einem Geburtsvorbereitungskurs 

Mehr als die Hälfte der an der Befragung teilnehmenden Mütter in Brandenburg 

(55 %, n = 602) haben nicht an einem Geburtsvorbereitungskurs (in der Gruppe) 

teilgenommen. Rund 23 % (n = 255) der Mütter haben an einem Geburtsvorberei-

tungskurs als Präsenzveranstaltung teilgenommen, rund 22 % (n = 242) an einem 

Onlinekurs. Dabei haben prozentual mehr Mütter aus der erweiterten Metropol-

region (59 %, n = 338) als Mütter aus dem Berliner Umland (50 %, n = 264) keinen 

Geburtsvorbereitungskurs besucht. 
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Von den 602 Müttern, die nicht an einem Geburtsvorbereitungskurs teilgenom-

men hatten, gaben rund 42 % (n = 251) als Grund hierfür an, schon in der vorheri-

gen Schwangerschaft einen Kurs besucht zu haben (Tabelle 22). Rund 9 % (n = 116) 

der Mütter kannten sich gut aus und sahen keinen Bedarf für einen Kurs. Von rund 

19 % (n = 115) der Mütter wurde als Grund angegeben, dass die Kurse aufgrund 

von Corona ausschließlich online angeboten wurde und sie keine ausreichende In-

ternetverbindung für eine Teilnahme hatten. Bei der Betrachtung der Regionen 

konnten wesentliche Unterschiede u. a. bei folgenden Gründen beobachtet wer-

den:  

 „Ich habe schon in der vorherigen Schwangerschaft einen Kurs besucht“ 

wurde von rund 48 % (n = 126) der Mütter aus dem Berliner Umland als 

Grund angegeben, aber nur von 37 % (n = 125) der Mütter aus der erwei-

terten Metropolregion, 

 „Die angebotenen Kurse entsprachen nicht meinen Bedürfnissen“ wurde 

von 11 % (n = 29) der Mütter aus dem Berliner Umland und nur von rund 

6 % (n = 20) der Mütter aus der erweiterten Metropolregion angegeben. 
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Tabelle 22: Häufigkeitsverteilung der Gründe, warum die Mütter keinen Ge-

burtsvorbereitungskurs besucht haben (in %) 

 Anteil Mütter 
 

Brandenburg 
Berliner 
Umland 

erweiterte 
Metropolregion 

Ich habe schon in der vorherigen 

Schwangerschaft einen Kurs besucht. 
41,7 % 47,7 % 37,0 % 

anderer Grund 22,6 % 22,0 % 23,1 % 

Ich kenne mich gut aus und habe keinen 

Bedarf gesehen. 
19,3 % 20,8 % 18,1 % 

Die Kurse wurden aufgrund von Corona 

ausschließlich online angeboten, und ich 

hatte keine ausreichende Internetver-

bindung für eine Teilnahme. 

19,1 % 15,5 % 21,9 % 

In meiner Nähe gab es kein solches An-

gebot. 
9,6 % 8,3 % 10,7 % 

Die angebotenen Kurse entsprachen 

nicht meinen Bedürfnissen. 
8,1 % 11,0 % 5,9 % 

Alle Kurse waren ausgebucht. 7,6 % 8,0 % 7,4 % 

keine Angabe 3,3 % 2,3 % 4,1 % 

Ich wusste nicht, dass ein Geburtsvorbe-

reitungskurs durch die Krankenkasse be-

zahlt wird. 

2,0 % 1,9 % 2,1 % 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Mütter 

Anmerkung: Mehrfachnennungen waren möglich, n = 602 

7.4 Erfahrungen mit der Hebammenbetreuung während der Ge-
burt 

7.4.1 Ort der Geburt 

Die meisten teilnehmenden Mütter in Brandenburg haben ihr Kind in einem Kran-

kenhaus zur Welt gebracht (Abbildung 82): Rund 73 % (n = 798) der Mütter haben 

ihr Kind in einem Krankenhaus in Brandenburg und 21 % (n = 231) in einem Kran-

kenhaus außerhalb Brandenburgs zur Welt gebracht. Rund 6 % (n = 65) der Mütter 

haben ihr Kind zu Hause oder in einer hebammengeleiteten Einrichtung zur Welt 

gebracht. Von den Müttern aus der erweiterten Metropolregion haben rund 80 % 
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(n = 461) ihr Kind in einem Krankenhaus in Brandenburg zur Welt gebracht und 

rund 13 % (n = 77) in einem Krankenhaus außerhalb Brandenburgs. Demgegen-

über haben von den Müttern aus dem Berliner Umland nur rund 64 % (n = 337) ihr 

Kind in einem brandenburgischen Krankenhaus und rund 29 % (n = 154) in einem 

Krankenhaus außerhalb Brandenburgs zur Welt gebracht. 

Abbildung 82: Ort, an dem die Mütter ihr Kind zur Welt gebracht haben (in %) 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Mütter 

Anmerkung: n = 1.099 

7.4.2 Geburt im Krankenhaus 

Gründe für die Wahl des Wunsch-Krankenhauses  

Rund 50 % (n = 518) der teilnehmenden Mütter gaben als Grund für die Auswahl 

ihres Wunsch-Krankenhauses an, dass es für sie gut erreichbar war (Tabelle 23). 

Für jeweils rund 38 % war das Vorhandensein einer Kinderklinik oder einer Neona-

tologie der Grund für die Auswahl ihres Wunsch-Krankenhauses. 55 % (n = 566) 

der Mütter haben aufgrund des guten Rufs des Krankenhauses bzw. der Geburts-

hilfe ihr Wunsch-Krankenhaus ausgewählt. Regionsspezifisch konnten zum Teil sig-

nifikante Unterschiede festgestellt werden. So gaben rund 28 % (n = 150) der Müt-

ter aus der erweiterten Metropolregion an, dass ihr Wunsch-Krankenhaus das 

einzige Krankenhaus mit einer Geburtshilfe in ihrer Nähe war. Darüber hinaus 

zeigte sich, dass für die Mütter aus dem Berliner Umland häufiger der gute Ruf des 

Krankenhauses im Allgemeinen bzw. der Geburtshilfe (67 %, n = 327) als Gründe 

für die Auswahl ihres Wunsch-Krankenhaus eine Rolle spielten als für die Mütter 

aus der erweiterten Metropolregion (44 %, n = 239). 
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Tabelle 23: Häufigkeitsverteilung der Gründe, warum die Mütter ihr Wunsch-

Krankenhaus ausgewählt haben (in %) 

 Anteil Mütter 

 

Bran-
denburg 

Berliner 
Umland 

erweiterte 
Metropol-

region 

Das Krankenhaus ist für mich gut erreichbar (mit dem 

Auto oder öffentlichen Nahverkehr). 
50,3 % 51,7 % 49,1 % 

Das Krankenhaus verfügt über eine Neonatologie (Kin-

derklinik mit intensivmedizinischer Versorgungsmöglich-

keit für Neugeborene und Frühgeborene). 

38,8 % 41,6 % 36,3 % 

Das Krankenhaus verfügt über eine Kinderklinik. 38,1 % 36,7 % 39,4 % 

Die Geburtshilfe des Krankenhauses hat einen guten 

Ruf. 
34,7 % 41,8 % 28,3 % 

Bei Besichtigung der Geburtsklinik/Vorgesprächen habe 

ich einen positiven Eindruck gewonnen. 
26,1 % 28,1 % 24,4 % 

Ich habe in diesem Krankenhaus bei früheren Entbin-

dungen bereits gute Erfahrungen gemacht. 
22,9 % 23,2 % 22,7 % 

Es ist das einzige Krankenhaus mit Geburtshilfe in mei-

ner Nähe (d. h. Erreichbarkeit in unter 40 Minuten). 
18,2 % 7,5 % 27,9 % 

Das Krankenhaus hat allgemein einen guten Ruf. 20,3 % 24,9 % 16,2 % 

Über andere in Frage kommende Krankenhäuser habe 

ich Negatives gehört. 
13,7 % 14,9 % 12,6 % 

aus einem anderen Grund 11,4 % 12,2 % 10,6 % 

Ich habe in diesem Krankenhaus bereits als Patien-

tin/bei anderen Anlässen gute Erfahrungen gemacht. 
10,4 % 9,8 % 11,0 % 

Es ist das Krankenhaus der Beleghebamme, die mich 1:1 

vor, während und nach der Geburt betreut hat. 
9,4 % 7,9 % 10,8 % 

Das Krankenhaus hat besondere Angebote in der Ge-

burtshilfe (z. B. Anthroposophie). 
7,1 % 11,2 % 3,4 % 

keine Angabe 0,1 % 0,2 % 0,0 % 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Mütter 

Anmerkung: Mehrfachnennungen waren möglich, n = 1.029 

Von den 1.029 teilnehmenden Müttern, die in einem Krankenhaus ihr Kind zur 

Welt gebracht haben, konnten dabei rund 92 % (n = 942) in dem Krankenhaus ent-

binden, das sie für sich ausgewählt hatten. Dabei gab es keinen Unterschied, ob 

die Mutter aus dem Berliner Umland oder der erweiterten Metropolregion kam.  
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Als Grund, warum die Geburt im Krankenhaus erfolgte, gaben rund 85 % (n = 876) 

der Mütter an, dass im Krankenhaus auch in einer Notfallsituation die medizinische 

Versorgung sichergestellt ist (Tabelle 24). Rund 21 % (n = 213) der Mütter gaben 

an, dass eine außerklinische Geburt für sie aus medizinischen Gründen nicht mög-

lich war. Rund 13 % (n = 131) der Mütter hatten keine Hebamme bzw. kein Angebot 

in einer hebammengeleiteten Einrichtung gefunden und deswegen für die Geburt 

ein Krankenhaus ausgewählt. Dabei haben mit rund 18 % (n = 94) mehr Mütter aus 

der erweiterten Metropolregion keine Hebamme bzw. kein Angebot in einer heb-

ammengeleiteten Einrichtung gefunden als Mütter aus dem Berliner Umland (7 %, 

n = 73). 

Tabelle 24: Häufigkeitsverteilung der Gründe, warum die Mütter sich für eine 

Geburt im Krankenhaus entschieden haben (in %) 

 Anteil Mütter 

 

Bran-
denburg 

Berliner 
Umland 

erweiterte 
Metropol-

region 

Im Krankenhaus ist auch in einer Notfallsituation (bei 

Mutter oder Kind) die medizinische Versorgung sicher-

gestellt. 

85,1 % 86,4 % 84,0 % 

Eine außerklinische Geburt war für mich aus medizini-

schen Gründen nicht möglich. 
20,7 % 21,8 % 19,7 % 

Eine Entbindung im Krankenhaus ist einfach „normal“. 17,5 % 14,9 % 19,9 % 

Das Krankenhaus war für mich besser erreichbar als 

eine hebammengeleitete Einrichtung. 
7,5 % 6,3 % 8,6 % 

Ich habe keine Hebamme gefunden, die eine Hausge-

burt betreut hätte. 
6,7 % 4,1 % 9,1 % 

Ich habe kein Angebot in einer hebammengeleiteten 

Einrichtung gefunden. 
6,0 % 3,5 % 8,4 % 

aus anderen Gründen 4,0 % 4,9 % 3,2 % 

Ich kenne/kannte keine andere Möglichkeit. 2,1 % 0,8 % 3,4 % 

Eine außerklinische Geburt war zuerst geplant, musste 

dann aber in das Krankenhaus verlegt werden bzw. vor 

Beginn der Geburt wurde aus medizinischen Gründen 

eine Geburt im Krankenhaus empfohlen. 

2,0 % 2,7 % 1,5 % 

keine Angabe 0,7 % 0,8 % 0,6 % 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Mütter 

Anmerkung: Mehrfachnennungen waren möglich, n = 1.029 
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Art der Entbindung und Interventionen während der Geburt 

Von den Müttern in Brandenburg, die in einem Krankenhaus ihr Kind zur Welt ge-

bracht haben, haben rund 65 % (n = 668) der Mütter ihr Kind mit einer vaginalen 

Geburt ohne Unterstützung durch eine Saugglocke/Zange auf die Welt gebracht. 

Rund 27 % (n = 277) der Mütter haben ihr Kind mit einem geplanten bzw. unge-

planten Kaiserschnitt zur Welt gebracht. Dabei gab es keinen Unterschied, ob die 

Mütter aus dem Berliner Umland oder aus der erweiterten Metropolregion ka-

men.  

Bei rund 40 % (n = 394) der Mütter wurde bei der Geburt ein Zugang gelegt und 

bei rund 39 % (n = 373) dauerhaft ein CTG abgeleitet. Die Geburt wurde bei rund 

32 % (n = 316) der Mütter eingeleitet. Auch hier konnten zwischen den Müttern 

aus dem Berliner Umland und den Müttern aus der erweiterten Metropolregion 

keine regionalen Unterschiede festgestellt werden. 

Zufriedenheit mit der Betreuung während der Geburt und Geburtserfahrung im 
Krankenhaus 

Insgesamt waren die 1.029 Mütter in Brandenburg, die ihr Kind im Krankenhaus 

geboren hatten, mit der Betreuung während der Geburt wie folgt zufrieden: 

 Rund 78 % (n = 803) der Mütter waren sehr bzw. eher zufrieden mit der 

Hebammenbetreuung während der Geburt (Abbildung 83).  

 Rund 77 % (n = 796) waren sehr bzw. eher zufrieden mit der ärztlichen 

Betreuung.  

 Mit der Betreuung auf der Wochenbettstation oder auf der Neu-/Frühge-

borenenstation waren knapp zwei Drittel der Mütter (63 %, n = 647) sehr 

bzw. eher zufrieden.  

 Auch mit der Erreichbarkeit des Krankenhauses war die deutliche Mehr-

heit der Mütter (87 %, n = 896) sehr bzw. eher zufrieden.  

Die hohen Zufriedenheitsquoten mit der Betreuungssituation während der Geburt 

zeigten sich auch unabhängig davon, ob die Mütter aus dem Berliner Umland oder 

aus der erweiterten Metropolregion kamen. Nur im Hinblick auf die Erreichbarkeit 

des Krankenhauses lag die Zufriedenheitsquote bei den Müttern aus dem Berliner 

Umland etwas höher. Rund 64 % (n = 315) der Mütter waren mit der Erreichbarkeit 

sogar sehr zufrieden, wohingegen es von den Müttern aus dem Berliner Umland 

nur rund 54 % (n = 290) waren.  
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Abbildung 83: Verteilung der Angaben der Mütter, wie zufrieden sie insgesamt 

mit der Hebammenbetreuung während der Geburt waren (in %) 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Mütter 

Anmerkung: n = 1.029 

Hinsichtlich bestimmter Aspekte der Hebammenbetreuung gab es leichte Unter-

schiede im Grad der Zufriedenheit:39  

 Rund 90 % (n = 984) der Mütter erschien die Hebamme fachlich kompe-

tent.  

 Rund 90 % (n = 981) der Mütter bescheinigten der Hebamme ein freund-

liches und respektvolles Auftreten.  

 Rund 82 % (n = 900) der Mütter berichteten, dass die Hebamme im Rah-

men ihrer Tätigkeit auf ihre Bedürfnisse eingegangen ist. 

 Rund 80 % (n = 879) der Mütter hatten das Gefühl, dass sie von der Heb-

amme die Unterstützung bekamen, die sie brauchten.  

 Für rund 77 % (n = 853) der Mütter war die Hebamme immer gleich da, 

wenn sie die Hebamme brauchten.  

 Rund 77 % (n = 844) der Mütter hatten den Eindruck, dass die Hebamme 

ihnen alles erklärt und sie in die Entscheidungsfindung einbezieht.  

 

39  Die folgenden Prozentwerte entsprechen jeweils dem Anteil der Mütter, die der Aussage 

(z. B. „Die Hebamme war fachlich kompetent“) voll und ganz bzw. eher zustimmten. 
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 Rund 73 % (n = 796) vertraten die Ansicht, dass die Hebamme genug Zeit 

für sie hatte. 

 Rund 71 % (n = 783) der Mütter gaben an, die Hebamme habe ihnen wei-

terführende Hinweise gegeben.  

Im Hinblick auf die Zustimmungsquoten konnten dabei keine wesentlichen regio-

nalen Unterschiede zwischen den Müttern aus dem Berliner Umland und den Müt-

tern aus der erweiterten Metropolregion festgestellt werden. 

Auch mit der Verweildauer im Krankenhaus war die große Mehrheit der Mütter 

zufrieden. Für knapp vier Fünftel (80 %, n = 797) der Mütter war die Verweildauer 

richtig. Nur für rund 12 % (n = 125) war sie zu lang. Die Zufriedenheit mit der Ver-

weildauer war dabei unabhängig davon, aus welcher Region die Mütter kamen. 

In den meisten Fällen mussten die Mütter auch nach der Entlassung aus dem Kran-

kenhaus nicht mehr erneut aufgenommen werden. Bei rund 6 % (n = 61) der Müt-

ter kam es aufgrund von Komplikationen zu einer erneuten Krankenhausauf-

nahme. Auch hier konnte kein regionsspezifischer Unterschied festgestellt werden. 

Aufgrund der insgesamt hohen Zufriedenheit der Mütter mit den Erfahrungen im 

Krankenhaus würden sich daher rund 91 % (n = 938) der Mütter wieder für eine 

Geburt im Krankenhaus entscheiden. Dies ist unabhängig von der Region, aus de-

nen die Mütter kamen.  

Beleghebamme für eine 1:1-Betreuung 

Rund 12 % (n = 125) der teilnehmenden Mütter in Brandenburg wurden durchge-

hend während der Geburt im Krankenhaus von einer Begleit-Beleghebamme be-

treut. Damit lag der Anteil in Brandenburg höher als der bundesweite Durchschnitt 

(7 %) (Albrecht et al. 2019).  

Der Anteil der Mütter, die eine Beleghebamme für eine 1:1-Betreuung hatten, war 

in der erweiterten Metropolregion mit rund 14 % (n = 76) etwas höher als bei den 

Müttern aus dem Berliner Umland (10 %, n = 49).  

Dabei zeigte sich der überwiegende Teil (90 %, n = 112) von den 125 Müttern, die 

1:1 von einer Beleghebamme betreut wurden, mit den Leistungen der Belegheb-

amme sehr bzw. eher zufrieden (Abbildung 84). Lediglich rund 2 % (n = 3) waren  

eher unzufrieden mit den Leistungen. Die Zufriedenheitsquote war dabei bei den 

Müttern aus dem Berliner Umland deutlich höher. Dort waren 96 % (n = 46) der 

Mütter mit den Leistungen der Beleghebamme sehr bzw. eher zufrieden. In der 

erweiterten Metropolregion lag dieser Anteil mit rund 86 % (n = 65) der Mütter 

etwas niedriger.  
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Abbildung 84: Verteilung der Angaben der Mütter, wie zufrieden sie mit den Leis-

tungen der Beleghebamme in der 1:1-Betreuung waren (in %) 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Mütter 

Anmerkung: n = 1.029 

Allerdings war es für die teilnehmenden Mütter in Brandenburg nicht ganz so 

leicht, eine Beleghebamme für eine 1:1-Betreuung zu finden. Nur für rund 55 % 

(n = 40) der Mütter war es sehr bzw. eher leicht, eine Beleghebamme zu finden. 

Dabei gab es deutliche regionale Unterschiede: Während es für rund 59 % (n = 45) 

der Mütter aus der erweiterten Metropolregion sehr bzw. eher leicht war, eine Be-

leghebamme zu finden, war es bei den Müttern aus dem Berliner Umland nur für 

rund 49 % (n = 24) sehr bzw. eher leicht. 

Der häufigste Grund, warum die teilnehmenden Mütter in Brandenburg keine Be-

leghebamme für die Geburt im Krankenhaus für eine 1:1-Betreuung hatten, war 

daher auch der Umstand, dass sie keine Hebamme für eine Betreuung gefunden 

haben (29 %, n = 263) (Tabelle 25). Allerdings erachteten auch rund 27 % (n = 247) 

der Mütter dieses Angebot nicht für notwendig. Bei rund 24 % (n = 215) der Müt-

ter wurde ihnen die Möglichkeit von dem Krankenhaus nicht angeboten und rund 

23 % (n = 210) der Mütter kannten diese Möglichkeit der Hebammenbetreuung 

überhaupt nicht. Insgesamt konnten dabei z. T. deutliche regionale Unterschiede 

festgestellt werden:  

 Während im Berliner Umland nur rund 16 % (n = 73) der Mütter diese 

Möglichkeit nicht kannten, waren es bei den Müttern aus der erweiterten 

Metropolregion mit rund 30 % (n = 137) deutlich mehr. 
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 Auch gaben deutlich mehr Mütter (28 %, n = 128) aus der erweiterten 

Metropolregion an, dass ihr Krankenhaus diese Möglichkeit nicht angebo-

ten hat. Im Berliner Umland waren es nur rund 20 % (n = 87) der Mütter. 

 Demgegenüber erschien jedoch die Suche nach einer Beleghebamme für 

mehr Mütter aus dem Berliner Umland zu aufwändig (20 %, n = 87) als für 

Mütter aus der erweiterten Metropolregion (9 %, n = 42). 

Tabelle 25: Häufigkeitsverteilung der Gründe, warum die Mütter für die Ge-

burt im Krankenhaus keine Beleghebamme in 1:1-Betreuung hat-

ten (in %) 

 Anteil Mütter 

 

Brandenburg 
Berliner 
Umland 

erweiterte 
Metropolregion 

Ich habe keine Hebamme gefunden, die 

die 1:1-Betreuung übernehmen konnte. 
29,2 % 30,5 % 28,0 % 

Ich habe dieses Angebot nicht für not-

wendig erachtet. 
27,4 % 30,2 % 24,8 % 

Meine Klinik hat diese Möglichkeit nicht 

angeboten. 
23,9 % 19,8 % 27,8 % 

Ich kenne/kannte diese Möglichkeit 

nicht. 
23,3 % 16,6 % 29,8 % 

Die Suche nach einer Beleghebamme er-

schien mir zu aufwändig. 
14,3 % 19,8 % 9,1 % 

Die Kosten einer 1:1-Betreuung (Rufbe-

reitschaftspauschale) werden von mei-

ner Krankenkasse nicht (vollständig) er-

stattet. 

9,3 % 12,1 % 6,7 % 

aus anderen Gründen 7,1 % 8,6 % 5,7 % 

keine Angabe 3,2 % 3,0 % 3,5 % 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Mütter 

Anmerkung: Mehrfachnennungen waren möglich, n = 900 

7.4.3 Außerklinische Geburt 

Von den 70 befragten Müttern, die sich für eine außerklinische Geburt entschieden 

hatten, gaben rund 71 % (n = 50) als Grund für die Entscheidung an, dass aus ihrer 

Sicht im Krankenhaus zu schnell in den natürlichen Geburtsverlauf eingegriffen 

wird (Tabelle 26). 70 % (n = 49) der Mütter wollten ihr Kind in einer vertrauten Um-

gebung zur Welt bringen und für rund 71 % (n = 50) war es wichtig, die Hebamme 

vorher zu kennen bzw. ein Vertrauensverhältnis zur Hebamme zu haben. Nur rund 
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9 % (n = 6) gaben an, dass sie es nicht mehr rechtzeitig in das Krankenhaus ge-

schafft haben. Regional auffällig war dabei der Umstand, dass fast doppelt so viele 

Mütter aus der erweiterten Metropolregion (22 %, n = 8) schon einmal schlechte 

Erfahrungen im Krankenhaus gemacht hatten und sich daher für eine außerklini-

sche Geburt entschieden haben. Demgegenüber waren es bei den Müttern aus 

dem Berliner Umland nur rund 12 % (n = 4). Auch war es für mehr Mütter aus der 

erweiterten Metropolregion (78 %, n = 29) wichtig, die Hebamme vorher zu ken-

nen, als für die Mütter aus dem Berliner Umland (64 %, n = 21). 

Tabelle 26: Häufigkeitsverteilung der Gründe, warum die Mütter sich für eine 

außerklinische Geburt entschieden hatten (in %) 

 Anteil Mütter 

 

Brandenburg 
Berliner 
Umland 

erweiterte 
Metropolregion 

Im Krankenhaus wird zu schnell in den 

natürlichen Geburtsverlauf eingegriffen. 
71,4 % 75,8 % 67,6 % 

Es war mir wichtig, die Hebamme vorher 

zu kennen bzw. ein Vertrauensverhältnis 

zur Hebamme zu haben. 

71,4 % 63,6 % 78,4 % 

Ich wollte mein Kind in einer vertrauten 

Umgebung zur Welt bringen. 
70,0 % 69,7 % 70,3 % 

Ich wünschte mir eine 1:1-Betreuung. 67,1 % 63,6 % 70,3 % 

Ich habe schon einmal schlechte Erfah-

rungen im Krankenhaus gemacht. 
17,1 % 12,1 % 21,6 % 

aus anderen Gründen 10,0 % 15,2 % 5,4 % 

Ich habe es nicht mehr rechtzeitig in das 

Krankenhaus geschafft. 
8,6 % 12,1 % 5,4 % 

keine Angabe 5,7 % 6,1 % 5,4 % 

Ich konnte keine Beleghebamme für 

eine 1:1-Betreuung im Krankenhaus fin-

den. 

2,9 % 3,0 % 2,7 % 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Mütter 

Anmerkung: Mehrfachnennungen waren möglich, n = 70 

Die überwiegende Mehrheit der teilnehmenden Mütter (84 %, n = 59) war mit der 

Hebammenbetreuung bei der außerklinischen Geburt sehr bzw. eher zufrieden. 

Dabei lag die Quote bei den Müttern, die sehr bzw. eher zufrieden waren, aus der 

erweiterten Metropolregion mit rund 87 % (n = 32) etwas höher als die Quote bei 

den Müttern aus dem Berliner Umland (82 %, n = 27). 
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Keine eindeutige Tendenz zu erkennen ist im Hinblick auf die Frage, wie leicht bzw. 

schwierig es für die Mütter war, eine Hebamme für eine außerklinische Geburt zu 

finden (Abbildung 85). Während es für rund 43 % (n = 30) der Mütter sehr bzw. 

eher leicht war, eine Hebamme zu finden, war es für rund 24 % (n = 17) eher bzw. 

sehr schwierig. Rund 17 % (n = 12) der Mütter antworteten auf die Frage mit „teils, 

teils“. Regional konnten in der Summe keine großen Unterschiede festgestellt wer-

den. Allerdings gaben deutlich mehr Mütter aus der erweiterten Metropolregion 

an (27 %, n = 10), dass es für sie eher leicht war, eine Hebamme zu finden, als Müt-

ter aus dem Berliner Umland (12 %, n = 4). 

Abbildung 85: Verteilung der Angaben der Mütter, wie leicht bzw. schwierig es 

für sie war, eine Hebamme für eine außerklinische Geburt zu fin-

den (in %) 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Mütter 

Anmerkung: n = 70 

Die deutliche Mehrheit der Mütter würde sich bei einer weiteren Schwangerschaft 

wieder eine außerklinische Geburt wünschen (87 %, n = 61). Dabei lag die Quote 

bei den Müttern aus der erweiterten Metropolregion mit rund 92 % (n = 34) höher 

als bei den Müttern aus dem Berliner Umland (82 %, n = 27). 
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7.5 Erfahrungen mit der Hebammenbetreuung nach der Geburt 

7.5.1 Inanspruchnahme einer Wochenbettbetreuung 

Von den teilnehmenden Müttern in Brandenburg haben rund 95 % (n = 1.039) 

nach der Geburt ihres Kindes eine Wochenbettbetreuung durch Hebammen in An-

spruch genommen. Nur 5 % (n = 60) nahmen keine Betreuung in Anspruch. Von 

den Müttern aus dem Berliner Umland nahmen sogar rund 98 % (n = 509) eine 

Wochenbettbetreuung in Anspruch. In der erweiterten Metropolregion waren es 

mit rund 92 % (n = 530) etwas weniger Mütter. 

Verfügbarkeit einer Wochenbettbetreuung 

Von den 1.039 Müttern, die eine Wochenbettbetreuung in Anspruch genommen 

hatten, war es für rund 65 % (n = 674) sehr bzw. eher leicht, eine Hebamme für 

eine Wochenbettbetreuung nach der Geburt zu finden (Abbildung 86). Für rund 

20 % (n = 206) der Mütter war es hingegen eher bzw. sehr schwierig, eine Heb-

amme zu finden. Für die Mütter aus der erweiterten Metropolregion schien es da-

bei leichter zu sein, eine Hebamme für eine Wochenbettbetreuung zu finden: Rund 

39 % (n = 208) der Mütter gaben an, dass es für sie sehr leicht war, eine Hebamme 

zu finden. Von den Müttern aus dem Berliner Umland gaben nur rund 31 % 

(n = 156) an, dass es sehr leicht gewesen sei, eine Hebamme zu finden. Auch war 

es für rund 11 % (n = 58) der Mütter aus dem Berliner Umland sehr schwierig, eine 

Hebamme zu finden.  
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Abbildung 86: Verteilung der Angaben der Mütter, wie leicht bzw. schwierig es 

für sie war, eine Hebamme für eine Wochenbettbetreuung nach 

der Geburt zu finden (in %) 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Mütter 

Anmerkung: n = 1.039 

Beginn des Wochenbettbesuchs nach Entlassung aus dem Krankenhaus 

Bei rund 73 % (n = 754) der Mütter in Brandenburg kam die Hebamme am gleichen 

oder am ersten Tag nach der Entlassung aus dem Krankenhaus zu einem Wochen-

bettbesuch nach Hause. Nur bei rund 8 % (n = 87) kam die Hebamme am dritten 

Tag oder noch später nach Hause. Bei den Müttern aus dem Berliner Umland kam 

bei rund 77 % (n = 394) die Hebamme am gleichen oder am ersten Tag nach der 

Entlassung aus dem Krankenhaus nach Hause, bei den Müttern aus der erweiter-

ten Metropolregion hingegen nur bei rund 68 % (n = 360). 

Persönliche und telefonische Kontakte zur Hebamme 

Rund 66 % (n = 686) der Mütter hatten zwischen sechs und 15-mal persönlichen 

Kontakt zur ihrer Hebamme nach der Geburt im Rahmen der Wochenbettbetreu-

ung. Telefonischen Kontakt mit der Hebamme hatte die Mehrheit der Mütter 

(61 %, n = 636) dabei nur zwischen einem und fünf Mal. Regionsspezifisch konnte 

bei der Anzahl der persönlichen bzw. telefonischen Kontakte zur Hebamme kein 

Unterschied festgestellt werden. 

Anzahl der Kontakte zur Hebamme 

Die Anzahl der Kontakte mit ihrer Hebamme nach der Geburt beurteilte die deut-

liche Mehrheit der Mütter (83 %, n = 859) als genau richtig (Abbildung 87). Dabei 
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machte es keinen Unterschied, ob die Mütter aus dem Berliner Umland oder der 

erweiterten Metropolregion kamen.  

Abbildung 87: Verteilung der Beurteilung der Anzahl der Kontakte mit der Heb-

amme nach der Geburt/im Wochenbett durch die Mütter (in %) 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Mütter 

Anmerkung: n = 1.039 

Zufriedenheit Wochenbett 

Von den teilnehmenden Müttern in Brandenburg, die eine Wochenbettbetreuung 

in Anspruch genommen haben, waren rund 84 % (n = 871) insgesamt sehr bzw.  

eher zufrieden mit der Hebammenbetreuung nach der Geburt (Abbildung 88). Nur 

rund 7 % (n = 71) der Mütter waren eher bzw. sehr unzufrieden. Regionsspezifisch 

konnten im Hinblick auf die Zufriedenheit der Wochenbettbetreuung keine Unter-

schiede zwischen Müttern aus dem Berliner Umland und Müttern aus der erwei-

terten Metropolregion beobachtet werden.  
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Abbildung 88: Verteilung der Mütter nach ihrer Zufriedenheit mit der Hebam-

menbetreuung nach der Geburt/im Wochenbett (in %) 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Mütter 

Anmerkung: n = 1.039 

Im Hinblick auf die Zufriedenheit mit verschiedenen Elementen der Wochenbett-

versorgung konnte festgestellt werden:  

 Rund 94 % (n = 974) der Mütter waren sehr bzw. eher zufrieden mit der 

Untersuchung ihres Kindes. 

 Rund 87 % (n = 898) der Mütter waren sehr bzw. eher zufrieden mit der 

praktischen Anleitung und Beratung zur Babypflege und im Umgang mit 

dem Kind.  

 Rund 83 % (n = 862) der Mütter waren sehr bzw. eher zufrieden mit der 

Untersuchung an sich selbst. 

 Rund 80 % (n = 827) der Mütter waren mit der emotionalen Unterstüt-

zung sehr bzw. eher zufrieden.  

 Mit der Beratung und praktischen Anleitung zum Stillen und bei Stillpro-

blemen waren rund 76 % (n = 790) der Mütter sehr bzw. eher zufrieden. 

 Mit der Vermittlung von weiteren Angeboten/Ansprechpartnern waren 

rund 72 % der Mütter sehr bzw. eher zufrieden.  

Rund 76 % (n = 790) der Mütter stimmten dabei der Aussage zu, dass sie nach der 

Geburt nochmals eine Hebammenbetreuung in ungefähr gleichem Umfang in An-
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eine umfangreichere Hebammenbetreuung wünschen. Wesentliche Unterschiede 

zwischen Müttern aus dem Berliner Umland und Müttern aus der erweiterten 

Metropolregion in den Zustimmungsquoten zu den Aussagen waren nicht festzu-

stellen. 

Tabelle 27: Häufigkeitsverteilung zu den Aussagen, die am ehesten auf die 

Mütter zutreffen würden, wenn sie nochmals ein Kind bekämen 

(in %) 

 Anteil Mütter 

 

Brandenburg 
Berliner 
Umland 

erweiterte 
Metropolregion 

Ich würde nach der Geburt nochmals 

eine Hebammenbetreuung in ungefähr 

gleichem Umfang in Anspruch nehmen. 

76,0 % 76,8 % 75,3 % 

Ich würde mir nach der Geburt eine um-

fangreichere Hebammenbetreuung 

wünschen und mehr Leistungen bei ei-

ner Hebamme in Anspruch nehmen. 

17,8 % 16,7 % 18,9 % 

Ich würde mir nach der Geburt eine we-

niger umfangreiche Hebammenbetreu-

ung wünschen und weniger Leistungen 

bei einer Hebamme in Anspruch neh-

men. 

3,5 % 4,1 % 2,8 % 

Ich würde nach der Geburt gänzlich auf 

die Betreuung durch eine Hebamme ver-

zichten. 

1,9 % 1,8 % 2,1 % 

keine Angabe 0,8 % 0,6 % 0,9 % 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Mütter 

Anmerkung: n = 1.039 

Gründe für die Nichtinanspruchnahme einer Wochenbettbetreuung 

Von den 60 Müttern in Brandenburg, die keine Wochenbettbetreuung in Anspruch 

genommen haben, gaben rund 48 % (n = 29) als Grund hierfür an, dass sie keine 

Hebamme brauchten, da sie sich selbst gut auskennen (Tabelle 28). Bei rund 27 % 

(n = 16) der Mütter war(en) die von ihnen angefragte(n) Hebamme(n) bereits aus-

gebucht. Dabei kam es bei den Müttern aus dem Berliner Umland mit rund 40 % 

(n = 6) häufiger vor, dass die angefragte(n) Hebamme(n) bereits ausgebucht 

war(en). In der erweiterten Metropolregion gaben nur rund 22 % (n = 10) der Müt-

ter dies als Grund dafür an, keine Wochenbettbetreuung in Anspruch zu nehmen. 
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Tabelle 28: Häufigkeitsverteilung der Gründe, warum die Mütter keine Wo-

chenbettbetreuung durch eine Hebamme hatten (in %) 

 Anteil Mütter 

 

Brandenburg 
Berliner 
Umland 

erweiterte 
Metropolregion 

Ich brauchte keine Hebamme, da ich 

mich selbst gut auskenne. 
48,3 % 53,3 % 46,7 % 

Die von mir angefragte(n) Hebamme(n) 

war(en) bereits ausgebucht. 
26,7 % 40,0 % 22,2 % 

anderer Grund 15,0 % 13,3 % 15,6 % 

Ich habe schon einmal schlechte Erfah-

rungen mit der Hebammenbetreuung 

gemacht. 

13,3 % 13,3 % 13,3 % 

Ich wurde durch meine Ärztin/meinen 

Arzt ausreichend betreut. 
10,0 % 20,0 % 6,7 % 

keine Angabe 6,7 % 0,0 % 8,9 % 

Die angebotenen Leistungen entspra-

chen nicht meinen Bedürfnissen. 
5,0 % 6,7 % 4,4 % 

Ich wusste nicht, dass die Hebammen-

betreuung nach der Geburt durch die 

Krankenkasse bezahlt wird. 

1,7 % 0,0 % 2,2 % 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Mütter 

Anmerkung: Mehrfachnennungen waren möglich, n = 60 

7.5.2 Teilnahme an einem Rückbildungskurs 

Rund 41 % (n = 456) der Mütter in Brandenburg haben nicht an einem Rückbil-

dungskurs teilgenommen bzw. planen auch keine Teilnahme. Rund 59 % (n = 643) 

der Mütter nahmen an einem Rückbildungskurs entweder in einer Präsenzveran-

staltung oder online teil oder planten eine Teilnahme. Die Quote derjenigen Müt-

ter, die an einem solchen Kurs teilgenommen haben bzw. eine Teilnahme planten, 

lag dabei im Berliner Umland mit rund 71 % (n = 374) deutlich höher als in der er-

weiterten Metropolregion mit rund 47 % (n = 269). 

Die 456 Mütter, die nicht an einem Rückbildungskurs teilgenommen bzw. keine 

Teilnahme geplant hatten, gaben hierfür insbesondere folgende Gründe an (Ta-

belle 29): 

 „Die Kurse wurden aufgrund von Corona ausschließlich online angeboten, 

und ich hatte keine ausreichende Internetverbindung für eine Teilnahme.“ 

(31 %, n = 143), 
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 „Ich hatte keine Zeit für einen Rückbildungskurs (z. B. berufliche Gründe, 

Kinderbetreuung).“ (30 %, n = 138). 

Wesentliche Unterschiede zwischen den Müttern aus dem Berliner Umland und 

den Müttern aus der erweiterten Metropolregion konnten diesbezüglich nicht be-

obachtet werden. 

Tabelle 29: Häufigkeitsverteilung der Gründe, warum die Mütter keinen Rück-

bildungskurs besucht hatten (in %) 

 Anteil Mütter 

 

Brandenburg 
Berliner  
Umland 

erweiterte 
Metropolregion 

Die Kurse wurden aufgrund von Corona 

ausschließlich online angeboten, und ich 

hatte keine ausreichende Internetver-

bindung für eine Teilnahme. 

31,4 % 37,3 % 28,4 % 

Ich hatte keine Zeit für einen Rückbil-

dungskurs (z. B. berufliche Gründe, Kin-

derbetreuung) 

30,3 % 32,0 % 29,4 % 

Ich habe schon nach einer vorherigen 

Entbindung einen Kurs besucht. 
14,3 % 14,7 % 14,1 % 

anderer Grund 18,9 % 13,3 % 21,6 % 

In meiner Nähe gab es kein solches An-

gebot. 
18,6 % 16,0 % 19,9 % 

Ich kenne mich gut aus und habe keinen 

Bedarf gesehen. 
14,0 % 16,0 % 13,1 % 

Alle Kurse waren ausgebucht. 9,4 % 12,0 % 8,2 % 

Die angebotenen Kurse entsprachen 

nicht meinen Bedürfnissen. 
8,8 % 12,7 % 6,9 % 

keine Angabe 4,6 % 6,0 % 3,9 % 

Ich wusste nicht, dass ein Rückbildungs-

kurs durch die Krankenkasse bezahlt 

wird. 

2,9 % 0,7 % 3,9 % 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Mütter 

Anmerkung: Mehrfachnennungen waren möglich, n = 456 

7.6 Zusammenfassung 

Die Befragung der Mütter richtete sich an zufällig ausgewählte Mütter mit Wohn-

sitz in Brandenburg, die im Zeitraum von Mai 2020 bis Juni 2021 ein Kind bekom-

men haben. Ziel war es, ihre Erfahrungen mit der Hebammenhilfe und Geburtshilfe 
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in Brandenburg zu erfassen. Bei der Beurteilung der Ergebnisse dieser Erhebung 

sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:  

 Der Zeitraum von Mai 2020 bis Juni 2021 umfasst die zweite und dritte 

Welle der Corona-Pandemie. Dies schränkt die Übertragbarkeit der Befra-

gungsergebnisse auf die prä- und post-pandemische Situation in der Heb-

ammen- und Geburtshilfe in Brandenburg ein.  

 Gut ein Fünftel (21 %) der Mütter, die an der Befragung teilgenommen 

haben, haben ihr Kind in einem Krankenhaus außerhalb Brandenburgs zur 

Welt gebracht; unter den Müttern aus dem Berliner Umland liegt dieser 

Anteil sogar bei 29 %. Daher fließen in die Befragung auch Erfahrungen 

mit der Hebammen- und Geburtshilfe in anderen Bundesländern ein. 

 Bundesweit lag der Anteil außerklinischer Geburten an allen Geburten im 

Jahr 2020 bei 1,8 %. In Berlin lag dieser Anteil mit 2,9 % deutlich höher. In 

der hier durchgeführten Mütterbefragung lag dieser Anteil bei 5,9 %, un-

ter den Müttern aus dem Berliner Umland sogar bei 6,1 %. 

 Der Anteil der Mütter mit Abitur bzw. (Fach-)Hochschulreife lag in dieser 

Befragung bei 78 %; unter den Müttern aus dem Berliner Umland sogar 

bei 82 %. Damit ist diese Gruppe in der Befragung überrepräsentiert: Ge-

mäß Mikrozensus aus dem Jahr 2019 lag der Anteil der weiblichen Bevöl-

kerung im Alter von 15 bis unter 50 Jahre („Frauen im gebärfähigen Alter“) 

mit (Fach-)Hochschulreife an der weiblichen Bevölkerung in dieser Alters-

gruppe insgesamt bei 45 % und bei den Frauen im Alter von 20 bis 50 Jah-

ren (an der Befragung hat keine Mutter unter 18 Jahren teilgenommen) 

bei 49 %. Warum sich überproportional viele Mütter mit Abitur/Fach-

hochschulreife an der Befragung beteiligt haben, kann auf Basis der vor-

liegenden Daten nicht geklärt werden. Denkbar ist einerseits, dass Mütter 

mit einem Abitur/Fachhochschulreife einen höheren Nutzen in der Teil-

nahme an der Befragung sahen, andererseits aber auch, dass für Mütter 

mit Hauptschulabschluss/mittlerer Reife der Aufwand für die Beteiligung 

zu hoch war (z. B. weil der Fragebogen aus ihrer Sicht nicht leicht ver-

ständlich war). 

Soziodemographische Situation der Mütter 

Die meisten Mütter in Brandenburg, die an der Befragung teilgenommen haben, 

waren zum Zeitpunkt der Befragung zwischen 31 und 35 Jahre alt; im Berliner Um-

land waren die Mütter im Mittel etwas älter als in der erweiterten Metropolregion. 

Rund 52 % der Mütter hatten im Jahr 2020/2021 ihr erstes Kind geboren. Mehr als 

drei Viertel (78 %) hatten ein Abitur bzw. die Fachhochschulreife, wobei dieser An-

teil bei den Müttern im Berliner Umland mit rund 82 % höher war als bei den Müt-

tern aus der erweiterten Metropolregion mit rund 73 %.40  

 

40  Diese Mütter mit Abitur waren im Mittel älter als die Mütter mit einem Hauptschulabschluss 

bzw. mit mittlerer Reife. 
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Insgesamt waren die Mütter aus dem Berliner Umland tendenziell etwas älter, hat-

ten häufiger ein Abitur bzw. die Fachhochschulreife, waren häufiger privatversi-

chert bzw. beihilfeberechtigt und gebaren im Jahr 2020/21 häufiger ihr erstes Kind 

als die Mütter aus der erweiterten Metropolregion. 

Informationstand über Hebammenhilfe und Geburtshilfe 

Knapp zwei Drittel der Mütter gaben an, über die verschiedenen Aspekte der Heb-

ammenhilfe voll bzw. eher ausreichend informiert zu sein. Dabei war der Informa-

tionsstand der Mütter in der erweiterten Metropolregion jedoch teils etwas 

schlechter als der Stand der Mütter im Berliner Umland. Größere Informationslü-

cken bei den Müttern zeigten sich insbesondere in Bezug auf die Kostenüber-

nahme der Hebammenleistungen durch die Krankenkassen sowie über die Mög-

lichkeit einer Geburt außerhalb des Krankenhauses (Abbildung 89). 

Abbildung 89: Subjektiver Informationsstand der Mütter über verschiedene As-

pekte der Hebammen- und Geburtshilfe 

 

Quelle: IGES auf Basis der Mütterbefragung 
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Auch gab nur knapp die Hälfte der Mütter in Brandenburg an, von ihrer Frauenärz-

tin bzw. ihrem Frauenarzt über die Möglichkeit der Hebammenhilfe vor und nach 

der Geburt informiert worden zu sein. 

Es besteht somit bei einem nicht unerheblichen Teil der Mütter in Brandenburg ein 

zumindest subjektives Informationsdefizit im Hinblick auf verschiedene Aspekte 

der Hebammenhilfe. 

Finden einer Hebamme 

Drei Viertel der Mütter haben maximal drei Hebammen angefragt; gut die Hälfte 

(52 %) hat nur eine Hebamme kontaktiert. Zum Vergleich: Im Rahmen der Mütter-

befragung in Sachsen (2019) haben 65 % der Mütter angegeben, nur eine Heb-

amme kontaktiert zu haben. Der vergleichsweise niedrige Wert in Brandenburg ist 

v. a. durch die Situation im Berliner Umland bedingt: Hier haben nur 42 % der Müt-

ter lediglich eine Hebamme kontaktiert, während der Anteil in der erweiterten 

Metropolregion mit 61 % in etwa dem Wert in Sachsen entsprach. Hauptgrund da-

für, dass mehrere Hebammen kontaktiert wurden, war, dass die Hebammen die 

Betreuung aus Zeitgründen nicht übernehmen konnten. Dies deutet auf eine hohe 

Auslastung der Hebammen insbesondere im Berliner Umland hin. 

Die meisten Mütter haben durch ihr soziales Umfeld (Familie/Freundinnen und 

Freunde/Bekannte) oder das Internet/soziale Medien ihre Hebamme gefunden. 

Andere Quellen (wie z. B. Beratungsstellen) wurden hingegen nur in sehr geringem 

Umfang genutzt.  

Knapp 60 % der Mütter aus der erweiterten Metropolregion gaben an, dass es für 

sie sehr bzw. eher leicht war, eine Hebamme für eine Betreuung zu finden (Berliner 

Umland: 53 %). Im Gegensatz dazu fanden es 26 % der Mütter eher/sehr schwer, 

eine Hebamme für die individuelle Schwangerenbetreuung zu finden. 

Regionale Unterschiede zeigten sich auch bei den Beleghebammen für eine 1:1-

Betreuung: Während es für knapp 60 % der Mütter aus der erweiterten Metropol-

region sehr bzw. eher leicht war, eine Beleghebamme zu finden, hatte im Berliner 

Umland nur knapp die Hälfte der Mütter keine Probleme, eine Beleghebamme zu 

finden. 

Diese Tendenz wurde im Hinblick auf die Wochenbettbetreuung nach der Geburt 

bestätigt. Für knapp zwei Drittel der teilnehmenden Mütter (65 %) in Brandenburg 

war es sehr bzw. eher leicht, eine Hebamme für eine Wochenbettbetreuung zu 

finden. Bei den Müttern aus der erweiterten Metropolregion waren es dabei sogar 

knapp 70 %, die keine Schwierigkeiten hatten, eine Hebamme zu finden (Berliner 

Umland: 60 %). Allerdings fanden es 20 % der Mütter eher/sehr schwer, eine Wo-

chenbettbetreuung zu finden. 

(Nicht)-Inanspruchnahme von Hebammenleistungen und Zufriedenheit 

Schwangerschaftsvorsorgeuntersuchungen wurden durch alle teilnehmenden 

Mütter in Anspruch genommen; allerdings wurde diese Leistung bei 79 % der Müt-

ter ausschließlich durch ihre Frauenärztin/ihren Frauenarzt durchgeführt (Tabelle 
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30). Die meisten Leistungen (Ausnahme: Beleghebamme in 1:1-Betreuung) wur-

den im Berliner Umland von einem größeren Anteil der Mütter in Anspruch ge-

nommen als in der erweiterten Metropolregion. 

Tabelle 30: Inanspruchnahme von Hebammenleistungen durch Mütter in 

Brandenburg und Zufriedenheit mit Leistungserbringung 

 Anteil Mütter  

Anmerkungen 
Leistungen 

mit  
Leistungs- 

inanspruchnahme 

sehr oder eher  
zufrieden  

mit Leistung 

Schwangerschafts-

vorsorgeuntersu-

chung 

100 %*  79 % ausschließlich bzw. 

mehrheitlich bei der Frau-

enärztin/beim Frauenarzt  

(BU: 72 %, eMR: 85 %) 

Schwangeren- 

betreuung 

72 %; BU: 77 % 

eMR: 68 % 

84 %  

Geburtsvorberei-

tungskurs  

45 %; BU: 50 % 

eMR: 41 % 

  

Beleghebamme in 

1:1-Betreuung 

12 %; BU: 10 % 

eMR: 14 % 

90 % Nichtinanspruchnahme häu-

fig durch mangelndes Ange-

bot bedingt (v. a. im BU) 

außerklinische  

Geburt 

5,9 %; BU: 6,1 % 

eMR: 5,7 % 

84 %  

Hebammenbetreu-

ung während der  

Geburt im KH 

94 % 78 % unterdurchschnittliche  

Zufriedenheit mit der Zeit, 

welche die Hebamme für 

die Mütter hatte 

Wochenbett- 

betreuung 

95 %; BU: 98 % 

eMR: 92 % 

84 % unterdurchschnittliche  

Zufriedenheit mit Beratung 

und praktischen Anleitung 

zum Stillen/bei Stillproble-

men 

Rückbildungskurs  59 %; BU: 71 % 

eMR: 47 % 

  

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Mütter 

Anmerkung:  BU = Berliner Umland; eMR = erweiterte Metropolregion; die unterstrichenen 

Werte beziehen sich auf das Land Brandenburg. 

 *implizites Ergebnis; es wurde nur gefragt, durch wen (Arzt/Ärztin, Hebamme) 

die Schwangerenvorsorgeuntersuchungen (mehrheitlich) durchgeführt wur-

den, nicht, ob diese Untersuchungen überhaupt in Anspruch genommen wur-

den. Der Anteil der Mütter, die diese Frage nicht beantworteten, betrug nur 

0,3 % (n = 3). 
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Der Anteil der Mütter, die eine bestimmte Leistung nicht in Anspruch genommen 

haben, reicht von 5,5 % (Wochenbettbetreuung) bis 54,8 % (Geburtsvorberei-

tungskurs) (Tabelle 31).  

Tabelle 31: Nichtinanspruchnahme von Hebammenleistungen und ungedeck-

ter Bedarf 

Leistung 
Anteil Mütter 

ohne Inan-
spruchnahme 

davon kein  
Bedarf, andere 
Gründe, k. A. 

davon  
ungedeckter  

Bedarf 

Anteil unge-
deckter Bedarf 

an Grundge-
samtheit 

Schwangeren- 

betreuung durch 

Hebamme 

28,1 % 72,1 % 27,9 % 7,8 % 

Geburtsvorberei-

tungskurs 
54,8 % 75,1 % 24,9 % 13,6 % 

Wochenbett- 

betreuung 
5,5 % 70 % 30,0 % 1,6 % 

Rückbildungs- 

kurs 
41,5 % 47,1 % 52,9 % 22 % 

Quelle: IGES auf Basis der Mütterbefragung 

Bezüglich der Schwangerenbetreuung, des Geburtsvorbereitungskurses und der 

Wochenbettbetreuung gaben die Mütter, die eine Leistung nicht in Anspruch ge-

nommen haben, überwiegend an, dass sie dafür keinen Bedarf gesehen haben, 

z. B. weil sie sich selbst gut auskennen oder ausreichend durch ihre Ärztin/ihren 

Arzt betreut werden. Nur bzgl. des Rückbildungskurses gab die Mehrheit der Müt-

ter, die diese Leistung nicht in Anspruch genommen haben, an, dass sie hier einen 

Bedarf für sich sahen, die Leistung aber nicht in Anspruch genommen haben. Als 

Gründe dafür gaben sie insbesondere die Nichtverfügbarkeit/Nichterreichbarkeit 

der Leistung und die Unkenntnis über die Leistung bzw. deren Kostenübernahme 

durch die gesetzliche Krankenversicherung an. Insbesondere bei den Kursen kam 

es pandemiebedingt zu einer Bedarfsunterdeckung. 

Bezogen auf die Grundgesamtheit aller Mütter reichte der Anteil der Mütter mit 

einem ungedeckten Bedarf von 1,6 % bei der Wochenbettbetreuung bis hin zu 

22 % bei den Rückbildungskursen. Für die Wochenbettbetreuung bedeutet der er-

mittelte Anteilswert bezogen auf die Grundgesamtheit, dass etwa 300 Mütter trotz 

Bedarfs diese essentielle Hebammenleistung nicht erhalten konnten. 
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8. Ausbildungssituation in Brandenburg  

In diesem Kapitel werden zunächst (Kapitel 8.1) die Kapazitäten für die theoreti-

sche und praktische Ausbildung von Hebammen in Brandenburg dargestellt. Im 

Anschluss (Kapitel 8.2) werden die Ergebnisse der Befragung der Hebammenschü-

lerinnen in Brandenburg vorgestellt.  

8.1 Ausbildungskapazitäten in Brandenburg  

8.1.1 Schulische und hochschulische Ausbildungskapazitäten 

Seit dem Jahr 2003 wurden in Brandenburg Hebammen an der Hebammenschule 

an der Medizinischen Schule am Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH (Kapazität: 

15 Plätze [2019: 17 Plätze]; alle drei Jahre, beginnend im Frühjahr) ausgebildet. 

Mit der Eröffnung einer zweiten staatlich anerkannten Ausbildungsstätte für Heb-

ammen in Eberswalde im Jahr 2017 erhöhte sich die Ausbildungskapazität in Bran-

denburg von vormals 15 Ausbildungsplätzen pro Jahr auf zuletzt 77 Ausbildungs-

plätze alle drei Jahre. Die Ausbildung an der Hebammenschule Eberswalde an der 

Akademie der Gesundheit Berlin/Brandenburg e. V. (Kapazität: 60 Plätze bezogen 

auf drei Jahre) startet jährlich im Herbst. 

Die Hebammenschule in Cottbus hat aufgrund der Vollakademisierung des Heb-

ammenberufes ihren Betrieb mit dem Abschluss des letzten Jahrgangs und 16 Ab-

solventinnen im Frühjahr 2022 eingestellt.  

Die Hebammenschule in Eberswalde plant die im neuen Hebammengesetz veran-

kerte Frist für den Übergang von fachschulischer zu akademischer Hebammenaus-

bildung voll auszuschöpfen. Dort ist im Herbst 2022 der letzte fachschulische Aus-

bildungsjahrgang mit 25 Hebammenschülerinnen gestartet, der im Herbst 2025 

seine Ausbildung abschließen wird (bzw. bis zum 31.12.2027 die Ausbildung abge-

schlossen haben muss).  

In den Jahren 2010 bis 2021 wurden an den beiden Brandenburger Hebammen-

schulen insgesamt 156 Ausbildungen zur Hebamme begonnen, von denen bis zum 

Frühjahr 2022 insgesamt 85 Ausbildungen erfolgreich abgeschlossen wurden. Die 

Zahlen der Ausbildungsabbrüche und nicht bestandenen Abschlussprüfungen wa-

ren sehr gering (Tabelle 32). 65 Hebammen befanden sich zum Zeitpunkt der Gut-

achtenerstellung noch in der Ausbildung. Eine interne Erhebung des LAVG Bran-

denburg ergab – laut einer Mitteilung des MSGIV – für die Jahre 2016-2021 bei der 

Hebammenausbildung eine Abbruchquote von knapp 6,5 %. Zum Vergleich: Die 

bundesweite „Vertragslösungsquote“ der dualen Berufsausbildungen lag im Jahr 

2020 bei 25,1 % (BMBF 2022). Vereinzelt werden Abschlussprüfungen erst in der 

Wiederholungsprüfung bestanden; es gab in der Zeit von 2010 bis zum Frühjahr 

2022 in Brandenburg keine Prüfung, die abschließend nicht bestanden wurde (Ta-

belle 32). Das heißt, in Brandenburg haben seit dem Jahr 2010 rund 93 % der zur 

Ausbildung angetretenen Auszubildenden ihre Hebammenausbildung erfolgreich 
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abgeschlossen. Im Vergleich zu anderen Ausbildungsberufen sind dies – so das 

MSGIV in einer Mitteilung – auch bundesweit überdurchschnittlich hohe Werte.  

Tabelle 32: In den Hebammenschulen in Cottbus und Eberswalde begonnene 

und abgeschlossene Ausbildungen, 2010-2022 

Hebammenschule 2010 2013 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Früh-

jahr 

2022 

Cottbus  

 Beginn 15 15 15   17    

 Abschluss 13 15 15   13 1  16 

 Prüfungsantritt*      13 1  16 

Eberswalde  

 Beginn***    16 17 21 24 16  

 Abschluss       13 15 1 

 Prüfungsantritt**       15 16 3 

 nicht bestanden       2 1 1 

Quelle: MSGIV 

Anmerkungen:  * Nicht alle Auszubildenden melden sich zur Prüfung an. Aufgrund von längeren 

Fehlzeiten (z. B. wegen Schwangerschaften oder Erkrankungen) verlängert sich 

die Ausbildungszeit bei einzelnen angehenden Hebammen und die Abschluss-

prüfung erfolgt ein halbes oder ganzes Jahr später. Aber auch die vereinzelten 

Ausbildungsabbrüche schlagen sich hier nieder. 

 ** 2020 haben zwei Personen die Abschlussprüfung im zweiten Anlauf im Früh-

jahr 2021 bestanden. 2021 hatte eine Person die Abschlussprüfung im ersten 

Durchgang nicht bestanden, war aber bei der Wiederholungsprüfung im Früh-

jahr 2022 erfolgreich. Eine weitere Person ist von der Wiederholungsprüfung 

zurückgetreten und hatte die Möglichkeit, im Herbst 2022 erneut zur Prüfung 

anzutreten. 

 *** Die Abschlussprüfung der 2019er-Kohorte und der Start des 2022er-Ausbil-

dungsjahrgangs erfolgen beide im Herbst 2022. 

Seit dem Jahr 2021 gibt es an der Brandenburgischen Technischen Universität Cott-

bus-Senftenberg (BTU) einen Studiengang „Hebammenwissenschaft“ mit 35 Stu-

dienplätzen und – im ersten Semester – 18 Studierenden.41 

 

41  Nur in fünf der 19 Krankenhäuser, die an der Befragung teilgenommen haben, verfügten 

angestellte Hebammen im Jahr 2020 über einen Universitätsabschluss; nur in einer Klinik 

davon machten Hebammen mit Universitätsabschluss die Mehrheit der dort angestellten 

Hebammen aus. Insgesamt wurde von elf angestellten Hebammen mit Universitätsab-

schluss berichtet. 
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8.1.2 Ausbildung in Krankenhäusern 

In den Krankenhäusern hat – so die Daten des Amts für Statistik Berlin-Branden-

burg – die Zahl der Ausbildungsplätze im Jahr 2018 durch die zusätzlichen Ausbil-

dungsplätze in Eberswalde sehr stark zugenommen und ist seitdem weiter auf 50 

Ausbildungsplätze im Jahr 2020 gestiegen (Abbildung 90). 

Abbildung 90: Anzahl Ausbildungsplätze für Hebammen in Brandenburger Kran-

kenhäusern, 2010-2020 

 

Quelle: Grunddaten Krankenhäuser, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 

Im Rahmen der Krankenhausbefragung haben zwölf Klinken angegeben, in den 

Jahren 2018, 2019 und 2020 Hebammen ausgebildet zu haben. Die Zahl der Aus-

zubildenden ist von 29 im Jahr 2018 auf 37 im Jahr 2020 angestiegen. Zehn der 

zwölf Kliniken gaben an, im Jahr 2020 eine bis drei auszubildende Hebammen be-

schäftigt zu haben; die übrigen beiden Klinken (mit jeweils rund 650 Geburten im 

Jahr 2020) gaben an, sechs bzw. acht auszubildende Hebammen beschäftigt zu ha-

ben (Abbildung 91). Bezüglich der Anzahl an Bewerbungen für einen Ausbildungs-

platz stellt sich die Lage recht unterschiedlich dar: 

 Vier der fünf Kliniken ohne Auszubildende im Jahr 2020 haben angege-

ben, im Jahr 2020 auch keine Bewerbungen für einen Hebammen-Ausbil-

dungsplatz erhalten zu haben. 

 Drei Kliniken haben im Jahr 2020 noch Hebammen ausgebildet, aber 
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 Bei vier weiteren Kliniken entspricht die Anzahl der Bewerbungen in etwa 

der Anzahl der Auszubildenden im Jahr 2020.  

 An fünf Kliniken übersteigt die Anzahl der Bewerbungen (fünf bis 34) deut-

lich die Anzahl der Auszubildenden. 

Abbildung 91: Anzahl Auszubildende und Anzahl Bewerbungen für Ausbildungs-

plätze in Brandenburger Geburtskliniken, 2020 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Geburtskliniken 

Das Carl-Thiem-Klinikum ist als Hauptpartner des seit Herbst 2021 laufenden Heb-

ammenstudiums an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senf-

tenberg (BTU) als „verantwortliche Praxiseinrichtung“ tätig. Als solche organisiert 

und koordiniert sie u. a. die klinischen und außerklinischen Praxiseinsatzstellen für 

den Hebammenstudiengang in Senftenberg. Die Durchführung des berufsprakti-

schen Teils des Studiums erfolgt durch Krankenhaus-Praxispartner. Dies sind der-

zeit42: 

 Klinikum Frankfurt/Oder, 

 Helios Klinik Bad Saarow, 

 Ernst-von-Bergmann-Klinikum Potsdam, 

 Dahme-Spree Klinik Königs Wusterhausen, 

 

42  Abfrage beim Carl-Thiem-Klinikum Cottbus (am 27.04.2022). 
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 Dahme-Spree Klinik Lübben, 

 Elbe Elster Klinikum Herzberg, 

 Klinik Lauchhammer, 

 Carl-Thiem-Klinikum Cottbus (koordinierende Einrichtung). 

Im Rahmen der Krankenhausbefragung haben vier Kliniken angegeben, im Jahr 

2021 insgesamt elf Praxiseinsatzplätze für Studierende der Hebammenwissen-

schaft angeboten zu haben. Für das Jahr 2022 planten sieben Kliniken, insgesamt 

17 Plätze anzubieten. 

Acht weitere Kliniken haben angegeben, weder Plätze anzubieten noch dies im ge-

nannten Zeitraum zu planen; zwei weitere Kliniken können sich dies für einen spä-

teren Zeitraum vorstellen. Als kooperierende Hochschule wurde weit überwiegend 

(n = 10) die BTU Senftenberg genannt. 

8.1.3 Ausbildung in Geburtshäusern 

Die drei Geburtshäuser, die an der Befragung im Rahmen dieser Studie teilgenom-

men haben, haben alle in den letzten vier Jahren Hebammen in Ausbildung im 

Rahmen eines Externats betreut. Im Jahr 2021 waren es mit zusammen 21 Heb-

ammen in Ausbildung in etwa so viele wie auch in den Jahren davor seit 2018. Alle 

Geburtshäuser gaben an, deutlich mehr Bewerbungen erhalten zu haben, als sie 

letztlich betreut haben (Verhältnis von 2,1:1 bis 5,5:1). Zwei Geburtshäuser gaben 

auch an, im Jahr 2021 Studierende in Zusammenarbeit mit einer Hochschule 

(Evangelische Hochschule Berlin) betreut zu haben. 

8.1.4 Ausbildung durch freiberuflich tätige Hebammen 

Nach Angaben im Rahmen der Hebammenbefragung betreuten im Jahr 2020 rund 

28 % (n = 40) der ausschließlich freiberuflich tätigen Hebammen eine oder meh-

rere Hebammenschülerinnen/-studentinnen im Externat. Bei kombiniert freiberuf-

lich und angestellt tätigen Hebammen lag der entsprechende Anteil bei rund 10 % 

(n = 6). 

Rund 31 % (n = 14) der freiberuflichen Hebammen, die Hebammenschülerinnen/-

studentinnen im Externat betreuten, hatten eine Hebammenschülerin/-studentin; 

mehr als die Hälfte (51 %, n = 23) betreuten zwei bzw. drei Hebammenschülerin-

nen/-studentinnen. Das Maximum lag bei acht Hebammenschülerinnen/-studen-

tinnen; durchschnittlich wurden 2,5 Hebammenschülerinnen/-studentinnen je 

Hebamme betreut.  

Als Begründung für die Externatsbetreuungen wurde von nahezu allen Hebammen 

angegeben, dass Externate wichtig seien für die generelle Sicherung des Hebam-

mennachwuchses. Rund 63 % (n = 27) führte zudem an, dass es Spaß mache, das 

eigene Wissen weiterzugeben. Etwas mehr als ein Drittel der Hebammen (35 %, 
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n = 15) möchte durch die Externatsbetreuungen zukünftiges Personal für die Heb-

ammenpraxis bzw. -gemeinschaft gewinnen. Bei den anderen Gründen wurde ins-

besondere auf bestehende Kooperationsverträge mit Hebammenschulen verwie-

sen. Zudem wurde die Verbesserung der Qualität der Geburtshilfe, 

Berufsphilosophie und zu wenige andere Hebammen im Umkreis, die Externate 

anbieten, genannt.  

Rund 38 % (n = 57) der freiberuflichen Hebammen, die im Jahr 2020 keine Exter-

nate betreuten, gaben an, dass sie keine Anfragen bekommen haben und rund 

35 % (n = 52) führten eine zu geringe wöchentliche Arbeitszeit als Begründung an 

(Abbildung 92). Letzteres traf insbesondere auf die kombiniert freiberuflich und 

angestellt tätigen Hebammen zu. Unter den anderen Gründen wurde insbeson-

dere der zeitliche Mehraufwand angeführt, da man sowieso schon sehr viel zu tun 

habe („ertrinke in Arbeit“). Dies wurde teilweise auch bedauert. Einige Hebammen 

haben sich für die Betreuung von Praktikantinnen entschieden und betreuen daher 

keine Externate. Zudem wurde die Corona-Pandemie als Begründung angeführt: 

zum einen die Auflagen während der Pandemie, zum anderen die Angst der Be-

treuten vor einer Ansteckung. Mehrfach wurde zudem die eigene mangelnde Qua-

lifizierung für eine Externatsbetreuung genannt.  

Eine Förderung durch das Land Brandenburg für die Externatsbegleitung hatten – 

gemäß Hebammenbefragung – nur 6,5 % (n = 18) der Hebammen beantragt.  

Abbildung 92: Verteilung der befragten freiberuflichen Hebammen ohne Exter-

natsbetreuung nach den Gründen (in %), 2020 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Hebammen 

Anmerkungen:  n = 149, Mehrfachnennungen waren möglich 
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8.2 Ergebnisse der Befragung der Hebammenschülerinnen in 
Brandenburg  

8.2.1 Charakteristika der Befragungsteilnehmerinnen  

Mehr als die Hälfte der teilnehmenden Hebammenschülerinnen befand sich zum 

Zeitpunkt der Befragung im dritten und damit letzten Ausbildungsjahr (53 %, 

n = 36), rund 40 % (n = 27) waren im ersten Ausbildungsjahr und rund 7 % (n = 5) 

absolvierten ihr zweites Ausbildungsjahr (Abbildung 93).  

Abbildung 93: Verteilung der Hebammenschülerinnen nach Ausbildungsjahr 

(in %), 2021 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Hebammenschülerinnen 

Anmerkung: n = 68 
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Zwei Drittel der Hebammenschülerinnen waren zum Zeitpunkt der Befragung zwi-

schen 18 und 25 Jahre alt (66 %, n = 44) (Abbildung 94). Rund jede fünfte Hebam-

menschülerin war älter als 30 Jahre (21 %, n = 14).  

Abbildung 94: Verteilung der Hebammenschülerinnen nach Altersgruppen 

(in %), 2021 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Hebammenschülerinnen 

Anmerkung: n = 67, eine Hebammenschülerin machte keine Angaben zu ihrem Alter  
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Rund drei Viertel der teilnehmenden Hebammenschülerinnen haben das Abitur 

bzw. die Hochschulreife (75 %, n = 51) und rund 24 % (n = 16) haben einen mittle-

ren Schulabschluss (Abbildung 95). 43 

Abbildung 95: Verteilung der Hebammenschülerinnen nach höchstem Bildungs-

abschluss (in %), 2021 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Hebammenschülerinnen 

Anmerkung: n = 68 

Die Mehrheit der Hebammenschülerinnen (60 %, n = 41) hatte vor Beginn der 
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Rund 40 % (n = 27) der Hebammenschülerinnen hatten bereits eine andere Aus-
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gen der Hebammenschülerinnen waren sehr heterogen, darunter v. a. Ausbildun-
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Knapp zwei Drittel der Hebammenschülerinnen hatten ihren Lebensmittelpunkt 

bereits vor Beginn der Ausbildung in Brandenburg (63 %, n = 43), rund jede fünfte 

in Berlin (24 %, n = 16) (Abbildung 96).  

Abbildung 96: Verteilung der Hebammenschülerinnen nach Wohnort vor Beginn 

der Ausbildung (in %), 2021 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Hebammenschülerinnen 

Anmerkungen: n = 68 
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8.2.2 Bewerbungsprozess und Gründe für die Ausbildungsplatzwahl  

Rund 38 % (n = 26) der Schülerinnen hatten lediglich eine Bewerbung für eine Heb-

ammenausbildung geschrieben und knapp ein Drittel (31 %, n = 21) hatten dage-

gen mindestens zehn Bewerbungen geschrieben (Abbildung 97).  

Abbildung 97: Verteilung der Hebammenschülerinnen nach der Anzahl der Be-

werbungen für eine Hebammenausbildung (in %), 2021 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Hebammenschülerinnen 

Anmerkungen: n = 68 
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Etwas mehr als ein Fünftel der Hebammenschülerinnen (22 %, n = 15) hatte sich 

auch auf einen Ausbildungsplatz außerhalb der Hebammenhilfe beworben und 

mehr als ein Drittel (38 %, n = 26) auf einen Studienplatz im Gesundheitsbereich, 

davon mehrheitlich im Bereich „Hebammenwissenschaften“.  

Rund 43 % (n = 29) der Hebammenschülerinnen hatten sich ausschließlich auf ei-

nen Ausbildungsplatz in Brandenburg beworben und rund 26 % (n = 18) hatten 

sich deutschlandweit beworben (Abbildung 98).  

Abbildung 98: Verteilung der Hebammenschülerinnen nach der regionalen 

Reichweite der Bewerbungen (in %), 2021 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Hebammenschülerinnen 

Anmerkungen: n = 68 
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Mehr als drei Viertel der Hebammenschülerinnen (78 %, n = 53) erhielten eine Zu-

sage für einen Ausbildungsplatz, knapp ein Fünftel (19 %, n = 13) erhielt zwei oder 

drei Zusagen (Abbildung 99). 

Betrachtet man die Anzahl der Zusagen in Abhängigkeit von der Anzahl der Bewer-

bungen, so hatten mehr als die Hälfte der Hebammenschülerinnen, die mehr als 

zehn Bewerbungen geschrieben haben, lediglich eine Zusage.  

Abbildung 99: Verteilung der Hebammenschülerinnen nach der Anzahl der Zusa-

gen für einen Ausbildungsplatz (in %), 2021 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Hebammenschülerinnen 

Anmerkungen: n = 68 
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Bei der offenen Frage nach Gründen für die Entscheidung zur Hebammenausbil-

dung wurde von vielen Hebammenschülerinnen angeführt, dass der Hebammen-

beruf der Traumberuf – oftmals seit der Kindheit – ist. Auch die Begleitung und 

Unterstützung der Frauen und Familien vor, während und nach der Geburt wurde 

als Begründung genannt. Des Weiteren wurde die Vielfalt der Arbeitsbereiche und 

das Abwechslungsreiche an der Hebammentätigkeit sowie die Möglichkeit, eigen-

verantwortlich zu arbeiten, betont. Zusätzlich nannten einige Hebammenschüle-

rinnen als Begründung die Praxisnähe der Ausbildung.  

Mehr als die Hälfte der Hebammenschülerinnen nannte die Nähe zum Heimatort 

(59 %, n = 40) bzw. die Nähe zur Familie oder zum Lebenspartner oder der Lebens-

partnerin (51 %, n = 35) als Grund, sich für einen Ausbildungsplatz in Brandenburg 

entschieden zu haben (Abbildung 100).  

Abbildung 100: Beweggründe für die Wahl eines Ausbildungsplatzes in Branden-

burg (in %), 2021 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Hebammenschülerinnen 

Anmerkungen: Mehrfachnennungen waren möglich, n = 68 
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Für rund 41 % (n = 28) der Hebammenschülerinnen war es sehr einfach oder eher 

einfach, einen Ausbildungsplatz zu finden, rund 44 % (n = 30) empfanden es dage-

gen als eher schwer oder sehr schwer (Abbildung 101). Die Hebammenschülerin-

nen, die die Suche nach einem Ausbildungsplatz schwer fanden, erläuterten, dass 

es eine starke Konkurrenz durch die hohe Zahl an Bewerbungen pro Ausbildungs-

platz gebe. Dies führe zu einem großen Bewerbungsaufwand, zusätzlich seien die 

Bewerbungsverfahren sehr heterogen. Zudem wurde berichtet, dass bei Bewer-

bungen mit einem mittleren Schulabschluss oftmals gleich abgesagt würde, ohne 

Einladung zum Bewerbungsgespräch. Negativ wurde zudem angemerkt, dass es 

oftmals keine Rückmeldung auf eine Bewerbung gegeben habe.  

Abbildung 101: Verteilung der Hebammenschülerinnen nach der Beurteilung der 

Schwierigkeit, einen Ausbildungsplatz als Hebamme zu finden 

(in %), 2021 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Hebammenschülerinnen 

Anmerkungen: n = 68 
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Für die große Mehrheit der Hebammenschülerinnen (88 %, n = 60) entspricht der 

Ausbildungsplatz den Wünschen in Bezug auf das Tätigkeitsfeld und für rund 57 % 

(n = 37) in Bezug auf den Ausbildungsort (Abbildung 102). Für rund 17 % (n = 11) 

entspricht der Ausbildungsplatz nicht den Wünschen in Bezug auf den Ausbil-

dungsort.  

Abbildung 102: Verteilung der Hebammenschülerinnen nach Zustimmung, ob der 

Ausbildungsplatz den Wünschen bezüglich Tätigkeit und Ort ent-

spricht (in %), 2021 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Hebammenschülerinnen 
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8.2.3 Zufriedenheit mit der Ausbildung  

Mehr als die Hälfte der Hebammenschülerinnen (54 %, n = 37) war insgesamt sehr 

oder eher zufrieden mit der Ausbildung (Abbildung 103). Rund jede zehnte Heb-

ammenschülerin war eher unzufrieden (10 %, n = 7).  

Abbildung 103: Verteilung der Hebammenschülerinnen nach der Zufriedenheit 

mit der Ausbildung insgesamt (in %), 2021 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Hebammenschülerinnen  

Anmerkungen:  n = 68 
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Die große Mehrheit der Hebammenschülerinnen war mit dem Externat (84 %, 

n = 32) sowie dem Praxiseinsatz im Kreißsaal (80 %, n = 43) sehr bzw. eher zufrie-

den (Abbildung 104). Am größten war die Unzufriedenheit der Hebammenschüle-

rinnen mit der Praxisbegleitung durch die Lehrkräfte der Berufsfachschule (sehr 

oder eher unzufrieden: 40 %, n = 22) sowie der Praxisanleitung während des Pfle-

geeinsatzes im Krankenhaus (37 %, n = 16).  

Abbildung 104: Verteilung der Hebammenschülerinnen nach der Zufriedenheit 

mit verschiedenen Aspekten der Hebammenausbildung (in %), 

2021 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Hebammenschülerinnen  

Anmerkung:  Einige Aspekte konnten von den Hebammenschülerinnen, insbesondere den 

Hebammenschülerinnen im ersten Ausbildungsjahr, nicht beurteilt werden, da 

sie noch nicht durchgeführt wurden. Daher unterscheidet sich die Anzahl der 

Hebammenschülerinnen, die die jeweiligen Fragen beantwortet haben.  
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Etwas mehr als die Hälfte der Hebammenschülerinnen (52 %, n = 34) dachte schon 

einmal an einen Abbruch der Hebammenausbildung, rund die Hälfte davon 

manchmal und rund 9 % häufig (Abbildung 105).  

Abbildung 105: Verteilung der Hebammenschülerinnen nach der Häufigkeit des 

Nachdenkens über einen Abbruch der Ausbildung (in %), 2021  

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Hebammenschülerinnen 

Anmerkungen: n = 66; zwei Hebammenschülerinnen machten keine Angaben 
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Die Unzufriedenheit mit der „theoretischen“ Ausbildung, eine zu hohe Arbeitsbe-

lastung sowie die Unzufriedenheit mit den Arbeitsbedingungen gehörten zu den 

meistgenannten Gründen für den Gedanken an einen Ausbildungsabbruch (Abbil-

dung 106). Knapp ein Drittel (32 %, n = 11) nannte die Unzufriedenheit mit dem 

Standort als Grund für den Gedanken an einen Ausbildungsabbruch. Für etwas 

mehr als ein Viertel der Hebammenschülerinnen spielten persönliche/familiäre 

Gründe eine Rolle. Bei den anderen Gründen wurde zweimal die Corona-Pandemie 

genannt. 

Abbildung 106: Gründe für das Nachdenken über einen Abbruch der Ausbildung 

(in %), 2021 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Hebammenschülerinnen 

Anmerkungen: Mehrfachnennungen waren möglich, n = 34 

  

41%

35%

35%

32%

26%

26%

26%

21%

18%

15%

15%

12%

12%

9%

9%

6%

6%

6%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Unzufriedenheit mit der "theoretischen" Ausbilung

zu hohe Arbeitsbelastung

Unzufriedenheit mit den Arbeitsbedingungen

Unzufriedenheit mit dem Standort

Unzufriedenheit mit den Praxiseinsätzen im KH

Unzufriedenheit mit der Aufnahme ins Team bei den Praxiseinsätzen

persönliche/familiäre Gründe

mangelnde Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Unzufriedenheit mit der Praxisanleitung im KH

Unzufriedenheit mit der Praxisanleitung beim Externat

Unzufriedenheit mit den Arbeitszeiten

Unzufriedenheit mit der Vergütung während der Ausbildung

mangelnde Zukunftsperspektive

Aufnahme eines Studiums im Bereich Hebammenwissenschaften

andere Gründe

andere Berufsinteressen

mangelnde Entwicklungsmöglichkeiten/Karrierechancen

gesundheitliche Gründe

Unzufriedenheit mit dem Externat

Anteil in %



IGES 211 

 

8.2.4 Pläne für die Zeit nach der Ausbildung  

Fast alle Hebammenschülerinnen (96 %, n = 64) planten nach der Zeit der Ausbil-

dung sehr oder eher wahrscheinlich die Aufnahme einer Hebammentätigkeit (Ab-

bildung 107). Zwei Hebammenschülerinnen waren zum Zeitpunkt der Befragung 

noch unentschlossen und eine Hebammenschülerin plante „eher nicht“ die Auf-

nahme einer Hebammentätigkeit. Als Grund wurden von allen drei Hebammen-

schülerinnen die Unzufriedenheit mit den Verdienstmöglichkeiten angegeben, je-

weils zwei nannten zudem andere Berufsinteressen, eine zu hohe 

Arbeitsbelastung, die Unzufriedenheit mit den Arbeitsbedingungen sowie die ge-

plante Aufnahme eines Studiums.  

Abbildung 107: Verteilung der Hebammenschülerinnen nach der Wahrscheinlich-

keit der Aufnahme einer Hebammentätigkeit nach Beendigung der 

Ausbildung (in %), 2021 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Hebammenschülerinnen 

Anmerkungen: n = 67; eine Hebammenschülerin machte keine Angaben  
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Knapp drei Viertel der Hebammenschülerinnen (73 %, n = 47) möchten nach dem 

Ende der Ausbildung als angestellte Hebamme im Krankenhaus tätig werden, 41 % 

(n = 26) möchten als freiberufliche Hebamme ohne Geburtshilfe tätig werden (Ab-

bildung 108). Bei den anderen Formen wurde eine Tätigkeit als Familienhebamme, 

als Dozentin, als Kursleiterin sowie ein Angestelltenverhältnis in einer Hebammen-

praxis angegeben.  

Bei den Erläuterungen wurde vielfach erwähnt, dass direkt nach der Ausbildung 

eine Tätigkeit im Krankenhaus als angestellte Hebamme geplant ist, um Erfahrun-

gen zu sammeln und möglichst viele unterschiedliche Geburten kennenzulernen. 

Auch das feste Einkommen wurde als Grund für die Angestelltentätigkeit in einer 

Klinik genannt, während es für die Freiberuflichkeit viele Hürden gebe, v. a. die ho-

hen Versicherungskosten. Auch wurde betont, dass sich die Situation an den Ge-

burtskliniken nur ändern wird, wenn Hebammen bereit sind, in den Kliniken tätig 

zu werden. Die Arbeitsbedingungen – zu viele gleichzeitig zu betreuende Geburten 

– in den Kliniken wurden von einigen Hebammenschülerinnen hingegen als Grund 

dafür genannt, nach der ersten Tätigkeit in der Klinik als angestellte Hebamme in 

die Freiberuflichkeit zu gehen. Viele Hebammenschülerinnen können sich zudem 

eine Kombination der Tätigkeit als angestellte und freiberufliche Hebamme vor-

stellen.  

Abbildung 108: Verteilung der Hebammenschülerinnen nach dem späteren ge-

planten Berufsfeld (in %), 2021 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Hebammenschülerinnen  

Anmerkungen:  Mehrfachnennungen waren möglich; n = 64 
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Knapp die Hälfte der Hebammenschülerinnen (45 %, n = 30) möchten nach dem 

Ende der Ausbildung sehr wahrscheinlich oder eher wahrscheinlich in Branden-

burg bleiben, knapp ein Drittel (32 %, n = 21) beurteilt einen Verbleib in Branden-

burg als eher oder sehr unwahrscheinlich (Abbildung 109).  

Abbildung 109: Verteilung der Hebammenschülerinnen nach der Wahrscheinlich-

keit, nach der Ausbildung in Brandenburg zu bleiben (in %), 2021 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Hebammenschülerinnen  

Anmerkungen:  n = 66 
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Hebammenschülerinnen, die nach dem Ende der Ausbildung wahrscheinlich in 

Brandenburg bleiben möchten, gaben dafür als Gründe hauptsächlich die Nähe zur 

Familie bzw. zum Lebenspartner oder der Lebenspartnerin (82 %, n = 27), die Nähe 

zum Heimatort (70 %, n = 23) sowie die Vertrautheit des Ortes (70 %, n = 23) an 

(Abbildung 110). Bei den anderen Gründen wurden wenig Verkehr sowie der Zu-

schuss bei Einstieg in die Freiberuflichkeit genannt.  

Abbildung 110: Verteilung der Hebammenschülerinnen nach den Gründen für ei-

nen wahrscheinlichen Verbleib in Brandenburg nach dem Ende der 

Ausbildung (in %), 2021 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Hebammenschülerinnen  

Anmerkungen:  Mehrfachnennungen waren möglich; n = 33, inklusive der Hebammenschüle-

rinnen, die noch nicht sagen können, ob sie in Brandenburg bleiben möchten 

oder nicht.  
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Knapp die Hälfte der Hebammenschülerinnen (48 %, n = 14), die nach dem Ende 

der Ausbildung nicht in Brandenburg bleiben möchten, gaben als Grund an, dass 

sie in ihre Heimat zurück möchten (Abbildung 111). Jeweils rund 41 % (n = 12) 

nannten eine mangelnde Attraktivität des Ortes sowie den Wunsch, zur Familie 

bzw. dem Ehe-/Lebenspartner oder der Ehe-/Lebenspartnerin zu ziehen. Unter 

den sonstigen Gründen wurden die Mentalität der Brandenburgerinnen und Bran-

denburger, die Arbeitsbedingungen sowie der Wunsch, nach Berlin zu gehen, ge-

nannt. 

Abbildung 111: Verteilung der Hebammenschülerinnen nach den Gründen für ei-

nen unwahrscheinlichen Verbleib in Brandenburg nach dem Ende 

der Ausbildung (in %), 2021 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Hebammenschülerinnen 

Anmerkungen:  Mehrfachnennungen waren möglich, n = 29, inklusive der Hebammenschüle-

rinnen, die noch nicht sagen können, ob sie in Brandenburg bleiben möchten 

oder nicht.  
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Rund 39 % (n = 26) planten zum Befragungszeitpunkt sehr oder eher wahrschein-

lich die Aufnahme eines Studiums der Hebammenwissenschaften in Ergänzung zur 

Ausbildung (Abbildung 112). Rund jede vierte Hebammenschülerin (25 %, n = 17) 

war diesbezüglich noch unentschlossen.  

Von den Hebammenschülerinnen, die sehr oder eher wahrscheinlich die Auf-

nahme eines Studiums der Hebammenwissenschaften planten, wollten mehr als 

ein Drittel (38 %, n = 9) in Brandenburg studieren. Rund 42 % (n = 10) wussten zum 

Zeitpunkt der Befragung noch nicht, wo sie gerne studieren möchten.  

Als Begründung für die Planung eines Studiums nannte knapp die Hälfte der Heb-

ammenschülerinnen eine vermutlich bessere Bezahlung studierter Hebammen. 

Als weitere Gründe wurden bessere Karrierechancen (z. B. Leitungspositionen) so-

wie die Möglichkeit im Ausland zu arbeiten, erwähnt. Einige Hebammenschülerin-

nen nannten zudem den Wunsch, später selbst in der Ausbildung von Hebammen 

tätig zu werden. Zusätzlich wurde eine bessere Qualifizierung durch das Studium, 

sowie wissenschaftliches und evidenzbasiertes Arbeiten genannt.  

Abbildung 112: Verteilung der Hebammenschülerinnen nach der Wahrscheinlich-

keit der Aufnahme eines Studiums der Hebammenwissenschaften 

in Ergänzung zur Ausbildung (in %), 2021 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Hebammenschülerinnen 

Anmerkungen:  n = 67 
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8.3 Zusammenfassung 

Ziel dieses Kapitels war es, die Ausbildungssituation von Hebammen in Branden-

burg – auf Grundlage von Routinedaten (etwa zur Anzahl der Ausbildungsplätze 

und Abschlüsse) und einer Befragung der Hebammenschülerinnen, aber auch der 

Befragung der Krankenhäuser, Geburtshäuser und Hebammen (zu ihrer Mitwir-

kung an der praktischen Ausbildung) – zu beschreiben und zu bewerten. Die Heb-

ammenausbildung befindet sich aufgrund der angestrebten Vollakademisierung in 

einem Umbruch. Von den beiden Hebammenschulen in Brandenburg hat die Heb-

ammenschule in Cottbus ihren Betrieb im Frühjahr 2022 eingestellt. Der Studien-

gang an der BTU Cottbus-Senftenberg ist im Herbst 2021 mit 18 Studierenden ge-

startet. Diese Studierenden wurden im Rahmen der Gutachtenerstellung jedoch 

noch nicht befragt. Aufgrund der geringen Fallzahlen wurde bei der Befragung der 

Hebammenschülerinnen zudem nicht zwischen den beiden Standorten in Ebers-

walde und Cottbus unterschieden. In der Diskussion der Befragungsergebnisse mit 

Expertinnen wurde jedoch deutlich, dass es zwischen den beiden Standorten deut-

liche Unterschiede gab (etwa hinsichtlich der Herkunft der Schülerinnen, ihrer 

Schulbildung und ihrem Verbleib in Brandenburg nach Abschluss ihrer Ausbildung). 

Insofern sind die Befragungsergebnisse nur beschränkt geeignet für die im nächs-

ten Kapitel dargestellte Abschätzung der Anzahl der bedarfsnotwendigen Studien-

plätze für Hebammenwissenschaften an der BTU Cottbus-Senftenberg.  

Schulische und hochschulische Ausbildungsplatzkapazitäten 

Seit dem Jahr 2003 wurden in Brandenburg an der Hebammenschule an der Me-

dizinischen Schule am Carl-Thiem-Klinikum in Cottbus Hebammen ausgebildet. Im 

Jahr 2017 nahm die Hebammenschule an der Akademie der Gesundheit Ber-

lin/Brandenburg Eberswalde die Arbeit auf. Aufgrund der Vollakademisierung des 

Hebammenberufs hat die Hebammenschule in Cottbus den Schulbetrieb mit dem 

Abschluss des letzten Jahrgangs im Frühjahr 2022 eingestellt. In Eberswalde ist hin-

gegen im Jahr 2022 der letzte Ausbildungsjahrgang mit 25 Hebammenschülerin-

nen gestartet und soll seine Ausbildung voraussichtlich bis zum Herbst 2025 ab-

schließen. 

Im Jahr 2021 startete an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-

Senftenberg (BTU) der Studiengang „Hebammenwissenschaft“ mit einer jährlichen 

Kohorte von 35 Studienplätzen und – im ersten Semester – 18 Studierenden. 

Der berufspraktische Teil der Ausbildung bzw. des Studiums findet in Krankenhäu-

sern, Geburtshäusern und bei freiberuflich tätigen Hebammen statt. Viele Kran-

kenhäuser sind jedoch aufgrund ihrer geringen Geburtenzahlen und dünnen Per-

sonaldecke überhaupt nicht in der Lage, Praxisplätze für Auszubildende und 

Studierende zur Verfügung zu stellen. Auch der überwiegende Teil der freiberuflich 

tätigen Hebammen betreut keine Auszubildenden/Studierenden, insbesondere, 

weil sie dafür zu wenig Zeit haben oder sie keine Bewerbungen bekommen. Die 

drei Geburtshäuser, die sich an der Befragung beteiligt haben, sind hingegen in der 

Betreuung von Auszubildenden und Studierenden aktiv. 
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Ergebnisse der Befragung der Hebammenschülerinnen 

Knapp zwei Drittel (63 %) der Hebammenschülerinnen hatten ihren Lebensmittel-

punkt bereits vor Beginn der Ausbildung in Brandenburg; 24 % kamen aus Berlin. 

Die Hebammenschülerinnen hatten überwiegend (75 %) ein Abitur bzw. die Fach-

hochschulreife, knapp ein Viertel (24 %) hatte als Schulabschluss die mittlere Reife. 

Die Hebammenschülerinnen in Brandenburg waren mit ihrem Ausbildungsort – im 

Vergleich etwa zur Zufriedenheit mit der Ausbildung insgesamt (s. u.) – überdurch-

schnittlich unzufrieden: Mit der Wahl des Ausbildungsorts waren lediglich 29 % der 

Hebammenschülerinnen voll und ganz zufrieden; 17 % eher oder überhaupt nicht 

zufrieden. Zum Vergleich: Mit dem Tätigkeitsfeld ihrer Ausbildung waren 71 % voll 

und ganz zufrieden, und keine Hebammenschülerin gab an, unzufrieden mit dem 

Tätigkeitsfeld zu sein. 

Nur knapp die Hälfte (45 %) der Hebammenschülerinnen möchte nach dem Ende 

der Ausbildung sehr wahrscheinlich oder eher wahrscheinlich in Brandenburg blei-

ben (in Mecklenburg-Vorpommern waren es 68 %); annähernd ein Drittel (31 %) 

möchte eher nicht bzw. auf keinen Fall in Brandenburg bleiben (MV: 24 %), vor al-

lem wegen der mangelnden Attraktivität des Ausbildungsortes. 

Maßgeblich für die Wahl des Ausbildungsorts wie des Orts der späteren Berufstä-

tigkeit waren v. a. die Nähe zum Heimatort und zur Familie bzw. zum Lebens-

partner/zur Lebenspartnerin. 

Die Hebammenschülerinnen unterscheiden sich sehr deutlich in der Zahl der Be-

werbungen, die sie geschrieben haben, um einen Ausbildungsplatz zu bekommen: 

Bei einem guten Drittel (38 %) war es nur eine Bewerbung, bei einem knappen 

Drittel (31 %) waren es zehn Bewerbungen oder mehr. Gut ein Fünftel hatte sich 

noch für einen anderen Ausbildungsplatz außerhalb der Hebammenhilfe bewor-

ben, ein gutes Drittel (38 %) auf einen Studienplatz (überwiegend Hebammenwis-

senschaft). Nur etwas weniger als die Hälfte der Hebammen hat sich ausschließlich 

auf einen Ausbildungsplatz in Brandenburg beworben, die übrigen auch deutsch-

landweit oder im Ausland. 

Rund 41 % der Hebammenschülerinnen (MV: 38 %) bewerteten es als sehr oder 

eher einfach, einen Ausbildungsplatz zu finden, rund 44 % empfanden es dagegen 

als eher oder sehr schwer (MV: 29 %). Als Begründung für eine eher schwierige 

Suche wurde angegeben, dass es eine starke Konkurrenz durch die hohe Zahl an 

Bewerbungen pro Ausbildungsplatz gebe. Auch wurde berichtet, dass bei Bewer-

bungen mit einem mittleren Schulabschluss oftmals gleich abgesagt werde, und 

dass es häufig keine Rückmeldung auf eine Bewerbung gebe.  

Mit der Ausbildung insgesamt war etwas mehr als die Hälfte (54 %) der Hebam-

menschülerinnen sehr oder eher zufrieden, 10 % waren eher unzufrieden. Die 

Hebammenschülerinnen waren zum Großteil zufrieden mit dem Externat sowie 

der Praxisanleitung beim Externat, der Vergütung während der Ausbildung sowie 

dem Praxiseinsatz im Kreißsaal. Am größten war die Unzufriedenheit der Hebam-
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menschülerinnen – in Brandenburg noch deutlich stärker als in Mecklenburg-Vor-

pommern – mit der Praxisbegleitung durch die Lehrkräfte der Berufsfachschule 

(40 % sehr oder eher unzufrieden) sowie der Praxisanleitung während des Pflege-

einsatzes im Krankenhaus (37 % sehr oder eher unzufrieden). 

Rund die Hälfte der Hebammenschülerinnen dachte nie an einen Abbruch der 

Hebammenausbildung, 9 % hingegen häufig. Als Begründung für den Gedanken an 

einen Abbruch der Ausbildung wurde vor allem die Unzufriedenheit mit der „the-

oretischen“ Ausbildung (41 %) sowie mit der zu hohen Arbeitsbelastung und den 

Arbeitsbedingungen insgesamt (jeweils 35 %) genannt. Knapp ein Drittel (32 %) 

nannte die Unzufriedenheit mit dem Ausbildungsstandort als Grund für den Ge-

danken an einen Ausbildungsabbruch. 

Fast alle Hebammenschülerinnen (BB: 96 %; MV: 85 %) planten nach der Zeit der 

Ausbildung sehr wahrscheinlich oder eher wahrscheinlich die Aufnahme einer 

Hebammentätigkeit. Rund 6 % wollten „eher nicht“ bzw. „auf keinen Fall“ eine 

Hebammentätigkeit aufnehmen.  

Knapp drei Viertel der Hebammenschülerinnen planten nach dem Ende der Aus-

bildung eine Tätigkeit als angestellte Hebamme im Krankenhaus, 41 % würden 

gerne als freiberufliche Hebamme ohne Geburtshilfe tätig werden (MV: 27 %). 

39 % der Schülerinnen planten zum Befragungszeitpunkt sehr oder eher wahr-

scheinlich die Aufnahme eines Studiums der Hebammenwissenschaften in Ergän-

zung zur Ausbildung, primär wegen der vermutlich besseren Bezahlung studierter 

Hebammen. 
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9. Bedarf an Studienplätzen für Hebammenwissenschaf-
ten in Brandenburg bis zum Jahr 2031 

Der Bericht hat dargestellt, wie viele Hebammen es in Brandenburg gegenwärtig 

gibt, in welchen Bereichen der Hebammenversorgung Mangelsituationen und Ver-

sorgungsengpässe bestehen, welche beruflichen Pläne die Hebammen in Branden-

burg für die nächsten Jahre haben, wie viele Hebammenschülerinnen sich derzeit 

in Brandenburg noch in Ausbildung befinden und wie viele Studierende aktuell an 

der BTU Cottbus-Senftenberg Hebammenwissenschaften studieren. 

In diesem Kapitel geht es zunächst darum zu ermitteln, mit welcher Entwicklung 

des Bedarfs an Hebammen in Brandenburg bis zum Jahr 2031 auf Basis der vorigen 

Ergebnisse gerechnet werden kann. In einem zweiten Schritt wird abgeschätzt, wie 

viele Hebammen bis zum Jahr 2031 in etwa aus dem Hebammenberuf ausscheiden 

werden. In einem letzten Schritt wird dann ermittelt, wie viele Studienplätze in den 

nächsten Jahren notwendig sind, um die Versorgungssicherheit bis zum Jahr 2031 

zu gewährleisten und den Bedarf an Hebammen zu decken. 

Für die Bedarfsermittlung werden drei Faktoren herangezogen: 

 der aktuelle Bestand an Hebammen, 

 die Unterversorgung im Bestand, 

 die geburtsassoziierte Bedarfsänderung bis zum Jahr 2031. 

Für die Entwicklung des Hebammenangebots werden vier Faktoren betrachtet: 

 das Ausscheiden von Hebammen aus dem Beruf (insgesamt und aus 

Altersgründen), 

 die Veränderung der Arbeitszeit von Hebammen, 

 der Zugang von Hebammen, die ihre Qualifikation in Brandenburg er-

worben haben, 

 der Zugang von Hebammen, die ihre Qualifikation nicht in Branden-

burg erworben haben. 

Diese Abschätzung ist mit einem erheblichen Maß an Unsicherheit behaftet. Dies 

liegt zum einen an der Vielzahl von Faktoren, die den Bedarf an Studienplätzen für 

Hebammenwissenschaften beeinflussen, zum anderen an der vergleichsweisen 

langen Dauer des Prognosezeitraums, wodurch die Unsicherheit, die mit jedem 

einzelnen Faktor verbunden ist, potenziert wird.  

Es liegt aber auch daran, dass sich die Ausbildung der Hebammen mit dem Über-

gang zu einer Vollakademisierung gerade in einem grundsätzlichen Wandel befin-

det, so dass kaum auf Erfahrungen aus der Vergangenheit zurückgegriffen werden 

kann. Auf wesentliche Unsicherheiten wird im Folgenden näher eingegangen. 
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9.1 Entwicklung des Bedarfs an Hebammen 

9.1.1 Aktueller Bestand an Hebammen 

In Brandenburg gab es im Jahr 2021 insgesamt 503 freiberuflich tätige Hebammen 

und im Jahr 2020 (aktuellstes Datenjahr zum Zeitpunkt der Berichtserstellung) 248 

angestellt tätige Hebammen. Da geschätzt 25 % der Hebammen kombiniert frei-

beruflich und angestellt tätig sind, ergibt sich eine Gesamtzahl von rund 601 Heb-

ammen in Brandenburg.  

Zum Zwecke der Fortschreibung werden die geschätzten Hebammenzahlen des 

Jahres 2019 verwendet, da dies auch das Ausgangsjahr der Bevölkerungsvoraus-

berechnungen ist. Damit wird von 503 freiberuflich tätigen Hebammen und 237 

angestellt tätigen Hebammen ausgegangen. Daraus ergibt sich eine Gesamtzahl 

von rund 592 Hebammen in Brandenburg. 

9.1.2 Unterversorgung im Bestand 

Die Studie hat in den vorangegangenen Kapiteln eine Vielzahl von Indikatoren da-

für aufgezeigt, die in Teilen der klinischen wie außerklinischen Versorgung auf Ver-

sorgungsdefizite hinweisen und durch einen Mangel an Hebammen verursacht 

werden. 

Von der Vielzahl an Indikatoren für Versorgungsdefizite wird diese Bedarfsabschät-

zung für den klinischen Bereich der in der Krankenhausbefragung ermittelte Anteil 

unbesetzter Hebammenstellen (rund 18 % aller Vollzeitstellen der Krankenhäuser, 

d. h. insgesamt ungefähr 40 Hebammen) als Anhaltsgröße herangezogen.  

Im außerklinischen Bereich ist der Mangel an Hebammen auf Grundlage der ver-

fügbaren Daten nicht zuverlässig zu quantifizieren. Aus den Ergebnissen der Müt-

terbefragung ergab sich jedoch, dass zumindest punktuell vorhandene Nachfrage 

nach Hebammenleistungen nicht gedeckt werden konnte. Für die Bedarfsabschät-

zung wird daher pauschal angenommen, dass diese Versorgungsengpässe einem 

Anteil von etwa 10 % der freiberuflich tätigen Hebammen entsprechen, also rund 

50 Hebammen. 

Auch hier wird wieder angenommen, dass rd. 25 % aller Hebammen kombiniert 

freiberuflich und angestellt tätig sind: Daher entspricht der Bedarf an 40 angestellt 

tätigen Hebammen und 50 freiberuflich tätigen Hebammen rund 72 Personen. 

9.1.3 Geburtsassoziierte Bedarfsänderung  

Die Bedarfsentwicklung kann – ausgehend vom Status Quo – näherungsweise aus 

der Geburtenentwicklung abgeleitet werden. Dem liegt die Annahme zugrunde, 

dass der Betreuungsaufwand pro Geburt in den nächsten zehn Jahren im Wesent-

lichen konstant bleibt. 
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Wie in Kapitel 3.1.2 dargestellt, wird die Geburtenzahl – dem mittleren Szenario 

der Bevölkerungsvorausberechnungen des Amts für Statistik folgend – in Branden-

burg insgesamt um 11 % zurückgehen. Hier deuten nicht nur die verschiedenen 

Szenarien auf die Unsicherheit bezüglich der künftigen Geburtenentwicklung hin; 

auch die Erfahrungen der letzten zehn Jahre (vgl. Kapitel 3.1) zeigt, wie rasch sich 

die Geburtenzahlen im Zeitverlauf ändern können. 

Ein dem mittleren Szenario entsprechender Rückgang bei der Anzahl der Hebam-

men würde bedeuten, dass im Jahr 2030 anstatt der rund 592 Hebammen nur 

noch etwa ein Bedarf für etwa 527 Hebammen (-11 %) bestünde (mittlere Vari-

ante) (Tabelle 33).  

Tabelle 33: Prognose des Bedarfs an Hebammen in Abhängigkeit von der vo-

rausberechneten Geburtenentwicklung in Brandenburg bis 2030 

 

Anzahl  
Hebammen  

im Status Quo  

Änderung in Abhängigkeit von Geburten-
entwicklung bis 2030 

mittlere  
Variante 

obere  
Variante 

untere  
Variante 

Geburtenentwicklung 2019-

2030 in Brandenburg* 
 -11 % -5 % -16 % 

Anzahl freiberuflich  

tätige Hebammen  
503 -55 -25 -80 

Anzahl angestellt im Kranken-

haus tätige Hebammen (2019) 
237 -26 -12 -38 

Hebammen gesamt  

(Schätzung) 
592 -65 -30 -95 

Quelle: IGES 

Anmerkung: *Für das Jahr 2031 liegt keine Angabe zur Anzahl der Geburten in Brandenburg 

vor, es wird daher der vorausberechnete Wert für 2030 verwendet.  

Zusammenfassend zeigt sich einerseits, dass – ausgehend von gegenwärtig rund 

592 Hebammen – der Bedarf bis zum Jahr 2030 im mittleren Szenario um 65 Heb-

ammen auf 527 Hebammen sinken wird. Andererseits sind zur Beseitigung des ge-

genwärtig bestehenden Hebammenmangels in den nächsten Jahren 72 Hebam-

men zusätzlich erforderlich. In der Summe bedeutet dies einen Bedarf von 599 

Hebammen, mithin einen Mehrbedarf im Vergleich zum Status Quo von sieben 

Hebammen. 
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9.2 Entwicklung des Angebots an Hebammen 

9.2.1 Angebotsrückgang wegen Berufsaufgabe von Hebammen  

Um den Angebotsrückgang wegen Berufsaufgabe der Hebammen bis zum Jahr 

2031 zu ermitteln, wurden die Hebammen im Jahr 2021 gefragt, wie wahrschein-

lich es ist, dass sie in zehn Jahren ihren Beruf weiterhin ausüben (Abbildung 113). 

Schon die Antwortmöglichkeiten, die den Hebammen im Fragebogen vorgegeben 

wurden, machen deutlich, dass es sich hierbei – naturgemäß – um Wahrscheinlich-

keitsaussagen handelt, die sich auf einen sehr langen Zeitraum beziehen. 

Abbildung 113: Wahrscheinlichkeit, dass angestellte bzw. freiberufliche Hebam-

men in zehn Jahren (2031) weiterhin ihren Beruf ausüben 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Hebammen 
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ammen bestehen. Für ein mittleres Szenario lässt sich annehmen, dass zusätzlich 

auch die Hebammen in zehn Jahren noch in ihrem Beruf tätig sein werden, welche 

die Frage mit „eher wahrscheinlich“ beantwortet haben. Ein optimistisches Szena-
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Jahren tätig sein werden, welche die Frage mit „weiß ich noch nicht“ beantwortet 

haben: Dann würde sich der Nachbesetzungsbedarf auf 56 angestellt tätige und 

115 freiberuflich tätige Hebammen reduzieren. 

In dem mittleren Szenario kommt es (unter Berücksichtigung der Tatsache, dass 

25 % der Hebammen kombiniert angestellt und freiberuflich arbeiten) zu einem 

Ausstieg von 266 Hebammen. 

Tabelle 34: Szenarien zum Berufsausstieg von Hebammen in Brandenburg in 

den nächsten zehn Jahren (bis 2031) 

 

pessimistisches  
Szenario  

(„sehr wahrscheinlich“) 

mittleres Szenario 
(„sehr/eher wahr-

scheinlich“) 

optimistisches  
Szenario  

(„sehr/eher wahr-

scheinlich“, „weiß 

noch nicht“) 

angestellte  

Hebammen (N=248) 
179 130 56 

freiberufliche  

Hebammen (N=503) 
304 202 115 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Hebammen 

Angebotsrückgang wegen altersassoziierter Berufsaufgabe von Hebammen 

Die eben ermittelten Schätzwerte umfassen Berufsaustritte aus allen denkbaren 

Gründen, da bei der Formulierung der Frage keine Einschränkungen diesbezüglich 

gemacht wurden und auch nicht nach den Gründen für den Berufsausstieg gefragt 

wurde.  

Auf Basis der im Rahmen der Hebammenbefragung ermittelten Daten zum Alter 

der Hebammen kann jedoch simuliert werden, wie viele Hebammen in den nächs-

ten zehn Jahren in den Ruhestand gehen werden. 

Überträgt man die Altersstruktur der Hebammen in der Befragung auf die Grund-

gesamtheit aller Hebammen in Brandenburg, so sind demnach derzeit 192 Heb-

ammen im Alter von 55-64 Jahren und 18 Hebammen 65 Jahre und älter (Tabelle 

35). 

Neben der Altersstruktur werden für die Modellbildung Informationen darüber be-

nötigt, in welchem Alter wie viele Hebammen altersbedingt aus dem Beruf aus-

scheiden. Hierzu liegen keine statistischen Daten vor, sodass Annahmen getroffen 

werden müssen: Es wird davon ausgegangen, dass die 18 Hebammen, die zum Zeit-

punkt der Befragung schon 65 Jahre oder älter waren, bis zum Jahr 2031 alle in 

den Ruhestand gewechselt sind. Für die Altersgruppe der aktuell 55-64-Jährigen 

wird angenommen, dass bis zum Jahr 2031 die Hälfte von ihnen in den Ruhestand 

gegangen sein wird. Dies würde bis zum Jahr 2031 zu einem altersbedingten Nach-

besetzungsbedarf von 114 Hebammen führen. 



IGES 225 

 

Tabelle 35: Simulation des altersbedingten Berufsausstiegs von Hebammen 

bis zum Jahr 2031 

 Gegenwärtiges Alter in Jahren 

 

unter 
25 

25 
bis 34 

35 bis 
44 

45 bis 
54 

55 bis 
64 

65 + Summe 

Altersverteilung Heb-

ammen gem. Befra-

gung 

3 % 13 % 24 % 25 % 32 % 3 % 100% 

Anzahl Hebammen  

in Grundgesamtheit 
18 78 144 150 192 18 600 

Ruhestandswahr-

scheinlichkeit  
    50 % 100 %  

Anzahl Hebammen, die 

in Ruhestand gehen 
    96 18 114 

Quelle: IGES 

9.2.2 Angebotsrückgang wegen Arbeitszeitreduzierungen von Hebammen 

Zu dem Nachbesetzungsbedarf infolge einer Berufsaufgabe kommt noch der Be-

darf hinzu, der aus Arbeitszeitreduzierungen weiterhin berufstätiger Hebammen 

resultiert. Dieser Bedarf lässt sich auf Grundlage der durchgeführten Befragung le-

diglich qualitativ und nur für den Zeitraum bis 2026 abschätzen: Hierzu wurden die 

Hebammen gefragt, welche Veränderungen sie für ihre (durchschnittliche) Wo-

chenarbeitszeit in den nächsten fünf Jahren planen. Bei den angestellten Hebam-

men waren es rund 40 %, die eine Reduzierung der Arbeitszeit planen, und nur 

3 %, die einen Anstieg der Arbeitszeit planen. Bei den freiberuflich tätigen Hebam-

men planen 49 % eine Reduzierung und nur 10 % einen Anstieg ihrer Arbeitszeit. 

Übertragen auf die Grundgesamtheit der 248 angestellten Hebammen entspricht 

der saldierte Anteil derer, die planen, ihre Arbeitszeit zu reduzieren, 37 % bzw. 

rund 92 Hebammen. Übertragen auf die Grundgesamtheit der 503 freiberuflichen 

Hebammen in Brandenburg (im Jahr 2021) entspricht der saldierte Anteil von 39 % 

rund 196 Hebammen, die planen, ihre Arbeitszeit zu reduzieren. Auch bei diesen 

Schätzungen ist zu berücksichtigen, dass es sich dabei naturgemäß lediglich um 

Planungen handelt. 

In einem mittleren Szenario mit einer durchschnittlichen Reduktion der Arbeitszeit 

um 25 % (unter Berücksichtigung der Tatsache, dass 25 % der Hebammen kombi-

niert angestellt und freiberuflich arbeiten) entspricht die Arbeitszeitreduktion ei-

nem rechnerischen Rückgang um 58 Hebammen. 
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Tabelle 36: Szenarien zur Auswirkung der von den Hebammen geplanten Ar-

beitszeitreduktionen auf das Hebammenangebot 

 Reduzie-
rung/An-
stieg-Saldo 

Anzahl Hebammen, 
die planen ihre Ar-
beitszeit in den 
nächsten 5 Jahren zu 
reduzieren 

Angebotsrückgang bei Arbeitszeit-
reduktion (Anzahl Hebammen) 

10 % 25 % 50 % 

Angestellte 

Hebammen 

-37 % 92 9 23 46 

Freiberufliche 

Hebammen 

-39 % 196 20 49 98 

Quelle: IGES 

Zusammenfassend ist unter den gemachten Annahmen mit einem Berufsausstieg 

von 266 Hebammen und mit einer durch die Arbeitszeitreduktion resultierenden 

Minderung um 58 Hebammen zu rechnen. In der Summe scheiden somit gemäß 

dem hier gewählten Szenario bis zum Jahr 2031 rechnerisch insgesamt 324 Heb-

ammen aus dem Beruf aus. 

9.2.3 Angebotszunahme durch Hebammennachwuchs und Hebammen aus 
anderen Bundesländern  

Hinsichtlich der Angebotszunahme wird unterschieden zwischen Hebammen, die 

ihre Qualifikation in Brandenburg erworben haben (dies lässt sich durch das Land 

Brandenburg relativ unmittelbar beeinflussen), und Hebammen, die ihre Qualifi-

kation anderswo erworben haben. 

Angebotszunahme durch Hebammennachwuchs mit Qualifikationserwerb in 
Brandenburg  

Der prognostizierten Anzahl der Hebammen, die bis zum Jahr 2031 den Hebam-

menberuf aufgeben, wird die Anzahl der Hebammen gegenübergestellt, die in die-

sem Zeitraum neu in den Beruf einsteigen. Konkret werden zunächst die Hebam-

menschülerinnen in Eberswalde und die Studierenden der Hebammenwissen-

schaft an der BTU Cottbus-Senftenberg betrachtet. 

Es werden Schätzungen vorgenommen, 

 wie viele Schülerinnen eine Ausbildung bzw. wie viele Studierende ein 

Studium beginnen werden, 

 wie viele davon ihre Ausbildung bzw. ihr Studium erfolgreich beenden 

werden,  

 wie viele davon (sehr) wahrscheinlich den Beruf der Hebamme ergreifen, 

 wie viele davon nach ihrer Ausbildung bzw. ihrem Studium in Branden-

burg bleiben werden. 



IGES 227 

 

Im Herbst 2022 haben in Eberswalde 25 Hebammenschülerinnen eine Ausbildung 

begonnen.  

Als Zahl der Studierenden im Ausgangsjahr 2021 und zum Start der 2. Studienko-

horte 2022 wird die tatsächliche Zahl der Studierenden herangezogen, die dort je-

weils im Herbst 2021 ihr Studium an der BTU begonnen haben. Unklar ist derzeit, 

wann und in welchem Ausmaß die Studienplatzkapazitäten erhöht werden kön-

nen. Zum Untersuchungszeitpunkt (Jahresmitte 2022) fehlte es sowohl an der BTU 

an Dozentinnen bzw. Dozenten für den Studiengang der Hebammenwissenschaf-

ten als auch an Praxiseinsatzplätzen in den Krankenhäusern. Daher wird in den 

kommenden Jahren von einem stufenweisen Anstieg der Zahl der Studierenden 

ausgegangen. 

Die Schätzungen der Abbruchquoten basieren für die Schülerinnen auf den Ab-

bruchquoten der letzten Jahre, für die Studierenden in Ermangelung spezifischerer 

Daten auf den bundesweiten Statistiken zu Abbruchquoten in den Sozialwissen-

schaften bei Bachelor-Studiengängen (Heublein et al. 2020). 

Die Schätzungen zum Anteil der Absolventinnen, die nach Ausbildung bzw. Stu-

dium den Hebammenberuf ergreifen, sowie zum Anteil der Absolventinnen, die 

vorhaben, nach ihrem Abschluss in Brandenburg zu bleiben, beruhen auf der Be-

fragung der Hebammenschülerinnen im Rahmen dieser Studie.  

Dieser Simulation zufolge gibt es bis zum Jahr 2031 insgesamt 225 Hebammen, die 

in Brandenburg ihren Abschluss gemacht haben. Davon würden 216 (sehr) wahr-

scheinlich den Hebammenberuf aufnehmen (Tabelle 37). Aber ein großer Teil da-

von würde Brandenburg gemäß dem gewählten Szenario verlassen, so dass ledig-

lich 97 in Brandenburg ausgebildete Hebammen auch in Brandenburg als 

Hebamme tätig werden würden.  
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Tabelle 37: Simulation der Anzahl der in Brandenburg ausgebildeten Hebammen mit Aufnahme einer Hebammentätigkeit in Branden-

burg bis zum Jahr 2031 (Basismodell) 

  Anteil 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Summe 

Beginn Studierende  18 18 18 18 35 35 35 35 35 35 35 317 

 Schülerinnen  16 25          41 

 gesamt             358 

Abschluss Studierende 73 %     13 13 13 13 26 26 26 129 

 Schülerinnen 95 % 15 19 23 15 24       96 

 gesamt             225 

Übergang in  

Hebammenberuf 
Studierende 96 %     13 13 13 13 25 25 25 124 

 Schülerinnen 96 % 14 18 22 15 23       92 

 gesamt             216 

Verbleib in  

Brandenburg 
Studierende 45 %     6 6 6 6 11 11 11 56 

 Schülerinnen 45 % 6 8 10 7 10       41 

 gesamt             97 

Quelle: IGES 
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Die Simulation des Hebammennachwuchses unterliegt aufgrund von Unsicherhei-

ten wesentlicher schätzrelevanter Parameter einer Reihe von Limitationen.  

 Angesichts des zum Befragungszeitpunkt bestehenden Personalmangels 

in der Lehre ist es zunächst unsicher, wann und in welchem Umfang die 

Zahl der Studienanfängerinnen bis zum angenommenen Maximum von 

35 Studienanfängerinnen pro Jahr erhöht werden kann. Jede Verzögerung 

einer Erhöhung der Ausbildungskapazität würde die Anzahl der Absolven-

tinnen bis zum Jahr 2030 reduzieren. Zudem könnte eine unzureichende 

Personalsituation auch die Zahl der Studienabbrecherinnen erhöhen. 

 Der zukünftige Betrachtungszeitraum betrifft im Wesentlichen die Studie-

renden an der BTU Senftenberg, die im Rahmen dieser Studie nicht be-

fragt wurden (Studienbetrieb erst seit Herbst 2021) und über deren wahr-

scheinliche Entwicklung (Abbruchquote, Berufswahl, Verbleib in 

Brandenburg) auch keine Erfahrungswerte von Abschlussjahrgängen vo-

rangegangener Jahre vorliegen. Es ist unklar, wie sich die bei den Hebam-

menschülerinnen erhobenen Werte auf die Studierenden übertragen las-

sen. 

 Der geringe Anteil an Hebammenschülerinnen, die nach ihrer Ausbildung 

in Brandenburg bleiben wollen, wurde im Austausch mit Expertinnen kri-

tisch diskutiert und vielfach als zu gering angesehen. Allerdings war es 

auch Konsens, dass Hebammen nach einem Studiengang möglicherweise 

eine geringere Bindung an ihren Ausbildungsort (Bundesland Branden-

burg) haben werden als die Hebammenschülerinnen. 

 Auch der Anteil der Hebammen mit einem Studienabschluss, die sich für 

den Beruf als Hebamme entscheiden, wurde diskutiert: Für einen niedri-

geren Anteil als bei den Schülerinnen spricht insbesondere das Argument, 

dass die studierten Hebammen breiter ausgebildet sein werden als die 

Hebammen bisher und ihnen daher ein breiteres Berufsspektrum offen-

stehen wird. Zudem ist davon auszugehen, dass ein Teil der Absolventin-

nen mit einem B.Sc.-Abschluss im Anschluss noch ein Master-Studium 

aufnehmen wird. Auf der anderen Seite wurde die Akademisierung des 

Hebammenberufs auch damit begründet, dass dadurch der Hebammen-

beruf für die Hebammen wieder attraktiver würde. 

Angesichts dieser Unsicherheiten werden wesentliche Parameter dieser Simulati-

onen (Ausschöpfung Studienplatzkapazitäten, Abschlussquote der Studierenden; 

Anteil der Absolventinnen, die in Brandenburg als Hebamme tätig werden) variiert. 

Dabei zeigt sich, dass eine Variation individueller Parameter des Basismodells nur 

einen beschränkten Einfluss auf die Anzahl der Hebammen hat, die nach ihrem 

Studienabschluss in Brandenburg als Hebamme tätig werden: 

 Eine volle Ausschöpfung der Studienplatzkapazitäten (von 18 auf 35 

Plätze) schon im Jahr 2023 würde zu 108 in Brandenburg verbleibenden 

Hebammen führen (statt 97 im Basismodell).  
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 Eine Erhöhung der Abschlussquote der Studierenden auf das Niveau der 

Hebammenschülerinnen (von 73 % auf 95 %) würde zu 114 in Branden-

burg verbleibenden Hebammen führen. 

 Eine Erhöhung der Verbleibquote der Studiengangs-Absolventinnen von 

45 % auf 60 % würde zu 116 in Brandenburg verbleibenden Hebammen 

führen.  

Eine gleichzeitige Erhöhung aller drei Parameter würde gegenüber dem Basismo-

dell zu einer deutlich höheren Zahl von 157 verbleibenden Hebammen führen. 

Angebotszunahme durch Hebammen mit Qualifikationserwerb außerhalb Bran-
denburgs 

Zu den Hebammen, die ihre Qualifizierung in Brandenburg erhalten haben, kom-

men jene hinzu, die ihre Qualifikation in anderen Bundesländern g oder im Ausland 

erworben haben. Von den Hebammen, die sich an der Befragung beteiligt haben, 

hatten 29 % ihr Hebammenexamen in Berlin abgelegt, zusammen 24 % in den Län-

dern Sachsen und Sachsen-Anhalt und nur 23 % in Brandenburg. Da keine Infor-

mationen zur Veränderung dieses Anteils im Zeitverlauf vorliegen, wird für diese 

Abschätzung davon ausgegangen, dass dieser Anteil bis zum Jahr 2031 konstant 

bleibt. 

9.3 Ergebnis und Schlussfolgerungen 

In den Jahren 2010 bis 2020 wurden an den beiden Brandenburger Hebammen-

schulen insgesamt 140 Ausbildungen zur Hebamme begonnen, von denen bis zum 

Frühjahr 2022 insgesamt 85 Ausbildungen erfolgreich abgeschlossen wurden. Im 

Zeitraum 2010 bis 2020 waren es 140 bzw. 70. 

Nach dem Basismodell für die Jahre 2021 bis 2031 werden insgesamt 358 Hebam-

menschülerinnen und Studierende der Hebammenwissenschaft in diesem Zeit-

raum ihre Ausbildung bzw. ihr Studium begonnen haben; 225 werden in diesem 

Zeitraum einen Abschluss erlangen. Demnach würde sich die Zahl der Abschlüsse 

in einem vergleichbaren Zeitraum deutlich erhöhen. 

Insgesamt müssten jedoch aufgrund einer geschätzten Angebotsreduktion um 324 

Hebammen und eines Zusatzbedarfs von sieben Hebammen (zur Deckung einer 

Unterversorgung im Status Quo bei gleichzeitig sinkendem Bedarf aufgrund des 

erwarteten Geburtenrückgangs) 331 Hebammen neu in die Versorgung in Bran-

denburg einsteigen. 

Die 97 Hebammen, die gemäß Basismodell bis 2031 ihre Qualifikation zur Heb-

amme in Brandenburg erworben haben und im Anschluss auch in Brandenburg als 

Hebamme tätig werden, decken rund 29 % dieses Bedarfs ab. Geht man davon aus, 

dass auch künftig rund 23 % (76) der in Brandenburg tätigen Hebammen ihre Qua-

lifikation in Brandenburg erworben haben, würden die 97 Hebammen zur Deckung 

dieses zusätzlichen Bedarfs ausreichen.  
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Insofern würden diese Modellierungen dafürsprechen, an den derzeitigen Studi-

enplatzkapazitäten festzuhalten und – unter anderem – 

 den Aufbau des Hebammenstudienganges an der BTU am Campus Senf-

tenberg weiter voranzutreiben, mit dem Ziel, möglichst bald die volle Ko-

hortenstärke zu erreichen und  

 die Studienbedingungen in der theoretischen und praktischen Ausbildung 

so attraktiv zu gestalten, dass ein möglichst hoher Anteil der Hebammen 

sich für eine Tätigkeit als Hebamme in Brandenburg entscheidet. 

Zudem könnte der hier angenommene künftige Nachbesetzungsbedarf deutlich 

vermindert werden, wenn die für einen vorzeitigen Berufsaustritt und Arbeitszeit-

reduzierungen maßgeblich ursächliche Arbeitsbelastung der Hebammen reduziert 

würde, z. B. durch eine Verringerung nicht originärer Hebammentätigkeiten oder 

den Einsatz digital vermittelter, nicht aufsuchender Hebammenhilfe. 

Sollten sich jedoch mehr Hebammen als hier angenommen für einen (vorzeitigen) 

Berufsausstieg bzw. für Arbeitszeitreduzierungen entscheiden, weniger Hebam-

men als erwartet aus anderen Bundesländern zuwandern, die Geburtenzahlen 

nicht so stark sinken oder eine durchgehende 1:1-Betreuung aller Geburten ab der 

Eröffnungsphase angestrebt werden; würde der künftige Bedarf an Hebammen 

und damit auch der Qualifizierungsbedarf in Brandenburg deutlich höher ausfal-

len. 
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10. Zusammenfassung und Handlungsempfehlungen  

Ziel dieses Gutachtens ist es,  

 die bisherige, aktuelle und künftige Versorgungslage bis zum Jahr 2031 

mit ambulanter und stationärer Hebammenhilfe regionalspezifisch zu er-

mitteln bzw. zu extrapolieren, 

 regionalspezifische Handlungsbedarfe und Maßnahmen zu benennen, 

um gegebenenfalls bereits bestehenden oder zu erwartenden Versor-

gungslücken und -engpässen entgegenwirken zu können, 

 die künftig regelmäßig statistisch zu erfassenden Parameter zu benennen 

und die Studienplatzkapazitäten zu beziffern, die zur Herstellung der Ver-

sorgungssicherheit in den kommenden zehn Jahren notwendig sind. 

Eng verknüpft mit diesen drei Zielen sind die sechs Fragen, die mit diesem Hebam-

mengutachten beantwortet werden sollen: 

1. Wie hat sich regionalspezifisch die Versorgungssituation mit Leistungen der am-

bulanten und stationären Hebammenhilfe in Brandenburg seit dem Jahr 2010 

entwickelt und wie sieht sie derzeit aus? Wie viele Hebammen sind aktuell in 

Brandenburg tätig? 

2. Wie wird sich die Versorgungssituation regionalspezifisch in den nächsten zehn 

Jahren entwickeln? 

3. Wo liegen bereits Engpässe und/oder Lücken in der Versorgung vor bzw. werden 

sich in den kommenden zehn Jahren entwickeln?  

4. Welche Gründe haben diese Engpässe/Lücken und mit welchen Maßnahmen 

kann man ihnen (regionalspezifisch) begegnen? 

5. Welche Studienplatzkapazitäten sind in Brandenburg vorzuhalten, um den Be-

darf an Hebammen in den kommenden zehn Jahren abzudecken?  

6. Welche Parameter sollten statistisch in welchem Turnus vom Land Brandenburg 

erhoben werden, um entstehende Engpässe/Lücken in der Versorgung frühzei-

tig zu erkennen? 

Im Folgenden werden die zentralen Ergebnisse der für das Gutachten durchgeführ-

ten Datenerhebungen und -analysen mit Blick auf diese drei Ziele und sechs Fra-

gestellungen des Gutachtens zusammengefasst und Maßnahmen zur Erreichung 

der Ziele formuliert. 

10.1 Geburtenentwicklung 

Geburtenentwicklung allein begründet keinen zusätzlichen Bedarf an Hebam-
menhilfe 

Die Geburtenentwicklung bildet die primäre Grundlage, um die Bedarfsgerechtig-

keit der Hebammenkapazitäten zu beurteilen.  
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In Brandenburg befand sich die Geburtenzahl im Jahr 2020 – nach einem zwischen-

zeitlichen Anstieg – insgesamt ungefähr wieder auf dem Niveau des Jahres 2010.  

Regional haben sich die Geburtenzahlen schon in den letzten Jahren unterschied-

lich entwickelt: Das unmittelbare Berliner Umland verzeichnete hierbei einen 

leichten Anstieg, die berlinferneren Regionen („erweiterte Metropolregion“) ins-

gesamt einen geringfügigen Rückgang. Die Veränderungen der Geburtenzahlen la-

gen in einzelnen Kreisen und kreisfreien Städten deutlich höher und reichten im 

Zeitraum 2010 bis 2020 von +14,5 % (Teltow-Fläming) bis -16,7 % (Ostprignitz-Rup-

pin). 

Auch künftig ist mit einer unterschiedlichen Geburtenentwicklung im Berliner Um-

land und in der erweiterten Metropolregion zu rechnen: Gemäß der mittleren Va-

riante der amtlichen Bevölkerungsvorausberechnungen aus dem Jahr 2021 wird 

die Geburtenzahl in Brandenburg bis zum Jahr 2030 um 11 % zurückgehen, dabei 

deutlich stärker in der erweiterten Metropolregion (-17 %) und deutlich schwächer 

im Berliner Umland (-4 %). 

Die erwartete rückläufige Geburtenentwicklung legt – für sich genommen – einen 

zukünftig sinkenden Bedarf an Hebammenhilfe in ganz Brandenburg, vor allem 

aber in der erweiterten Metropolregion, nahe. 

10.2 Außerklinische Hebammenhilfe 

10.2.1 Strukturen der außerklinischen Hebammenhilfe 

Rund 500 Hebammen in Brandenburg außerklinisch tätig 

Im Jahr 2021 waren für Brandenburg 503 Hebammen als Vertragspartnerinnen 

beim GKV-Spitzenverband gemeldet und damit grundsätzlich befugt, Hebammen-

leistungen für Versicherte der gesetzlichen Krankenkassen zu erbringen. Gegen-

über dem Jahr 2010 (419 Hebammen) entspricht dies einer Steigerung um 20 %. 

Derzeit ist es aufgrund fehlender Daten nicht möglich, Aussagen zur Verteilung der 

freiberuflich tätigen Hebammen in Brandenburg zu treffen. 

Die freiberuflich tätigen Hebammen sind primär in der außerklinischen Hebam-

menhilfe tätig; gemäß den Daten des Statistischen Bundesamts gab es im Jahr 

2020 an den Kliniken in Brandenburg aber auch 40 freiberuflich tätige Belegheb-

ammen. Gemäß der Hebammenbefragung waren von den freiberuflich tätigen 

Hebammen 69 % ausschließlich freiberuflich tätig.  

Die ausschließlich freiberuflich tätigen Hebammen arbeiteten nach eigenen Anga-

ben überwiegend (61 %) in Vollzeit, weitere 19 % der Hebammen mehr als 30 Stun-

den pro Woche. Nahezu drei Viertel (72 %) der kombiniert freiberuflich und ange-

stellt tätigen Hebammen arbeiteten nicht mehr als 20 Stunden pro Woche 

freiberuflich; nur 10 % arbeiteten in Vollzeit.  
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Anstieg der wöchentlichen Arbeitszeit  

Rund 60 % der freiberuflich tätigen Hebammen gaben an, dass ihre wöchentliche 

Arbeitszeit pro Woche im Zeitraum 2016-2021 (deutlich) angestiegen ist. Von einer 

(deutlichen) Reduktion der Wochenarbeitszeit in diesem Zeitraum berichteten hin-

gegen lediglich 14 % der freiberuflich tätigen Hebammen. Als Grund für die verän-

derten Arbeitszeiten nannten die freiberuflichen Hebammen mehrheitlich die Zu-

nahme des bürokratischen Aufwands (58 %) und Veränderungen bei der Anzahl 

der zu betreuenden Geburten (53 %). Mehr als zwei Drittel der freiberuflich tätigen 

Hebammen arbeiteten mehr oder viel mehr als gewünscht. 

10.2.2 Zugang zur außerklinischen Geburtshilfe 

Informationsdefizite bei den Müttern 

Die Mütter sahen sich mehrheitlich (65 %) voll bzw. eher ausreichend über die 

Hebammenleistungen vor und nach der Geburt informiert, ein Anteil von 16 % der 

Mütter fühlten sich hingegen darüber nicht ausreichend informiert. Deutlich 

schlechter war die Informationslage hinsichtlich der Möglichkeit einer außerklini-

schen Geburt und der Hebammenleistungen, die von der GKV übernommen wer-

den: Hier fühlte sich jeweils weniger als die Hälfte der Mütter ausreichend infor-

miert.  

Von ihrer Frauenärztin bzw. ihrem Frauenarzt wurde nur knapp die Hälfte (47 %) 

der Mütter in Brandenburg über die Möglichkeit der Hebammenhilfe vor und nach 

der Geburt informiert. 

Die meisten teilnehmenden Mütter (39 %) in Brandenburg wurden durch Fami-

lie/Freundinnen und Freunde/Bekannte auf ihre Hebamme aufmerksam. Dabei lag 

der Anteil der Mütter, die auf diesem Wege ihre Hebamme fanden, in der erwei-

terten Metropolregion mit rund 46 % deutlich höher als im Berliner Umland 

(31 %). Die Mütter im Berliner Umland nutzten zu diesem Zwecke eher das Internet 

und/oder soziale Medien als die Mütter in der erweiterten Metropolregion (39 % 

vs. 30 %). Öffentliche Institutionen wie Schwangeren-/Familienberatungsstellen, 

Krankenkassen und Gesundheitsämter spielten hingegen bei der Suche nach einer 

Hebamme kaum eine Rolle. 

Vor allem im Berliner Umland viele Kontakte nötig, um eine Hebamme zu finden 

Gut die Hälfte (52 %) aller Mütter hatte nur eine Hebamme kontaktiert; im Berliner 

Umland lag dieser Anteil bei lediglich 42 %, in der erweiterten Metropolregion hin-

gegen bei 61 %. Im Berliner Umland kontaktierte ein Fünftel der Mütter mindes-

tens sechs Hebammen, vor allem, weil die angefragten Hebammen aus zeitlichen 

Gründen ihre Betreuung oftmals nicht übernehmen konnten. 

Für 20 % bis 30 % der Mütter war es eher/sehr schwierig, eine Hebamme zu fin-
den  

Für knapp 60 % der Mütter aus der erweiterten Metropolregion war es sehr oder 

eher leicht, eine Beleghebamme bzw. eine Hebamme für eine Betreuung zu fin-
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den. Im Berliner Umland war dies jeweils nur für rund die Hälfte der Mütter der 

Fall. 

Die Mehrheit der Mütter fand es eher/sehr leicht, eine Hebamme für die außerkli-

nische Versorgung zu finden: 

 Wochenbettbetreuung: 65 % der Mütter fanden es eher/sehr leicht; 20 % 

eher/sehr schwierig, 

 Schwangerenbetreuung: 57 % der Mütter fanden es eher/sehr leicht, 

26 % eher/sehr schwierig, 

 Außerklinische Geburt: 51 % der Mütter fanden es eher/sehr leicht; 29 % 

eher/sehr schwierig. 

Damit war es insgesamt für rund 20 % bis 30 % der Mütter eher/sehr schwierig, 

eine Hebamme für die außerklinische Versorgung zu finden. 

10.2.3 Leistungen der außerklinischen Hebammenhilfe und deren Inanspruch-
nahme 

Nahezu alle freiberuflich tätigen Hebammen haben im Jahr 2020 eine aufsuchende 

Wochenbettbetreuung, Beratungen bei Stillschwierigkeiten oder Ernährungsprob-

lemen sowie Hilfe bei Schwangerschaftsbeschwerden und Wehen angeboten. 

Kurse (Rückbildungs- und Geburtsvorbereitungskurse) wurden dagegen – zumin-

dest z.  T. bedingt durch die Corona-Pandemie – nur von etwa der Hälfte der aus-

schließlich freiberuflichen Hebammen (z. T. im Online-Format) angeboten. Noch 

seltener wurden außerklinische geburtshilfliche Leistungen angeboten: Hausge-

burten etwa von nur 14 % der ausschließlich freiberuflichen Hebammen (Abbil-

dung 114).  
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Abbildung 114: Umfang der Leistungsangebote der außerklinischen Hebammen-

hilfe durch freiberuflich tätige Hebammen in Brandenburg, 2021 

 

Quelle: IGES auf Basis der Hebammenbefragung 
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Die Schwangerschaftsvorsorgeuntersuchungen ließ die Mehrzahl der Mütter aus-

schließlich oder überwiegend bei ihrer Frauenärztin/ihrem Frauenarzt durchfüh-

ren. Dabei lag der Anteil der Mütter, die ihre Schwangerschaftsvorsorgeuntersu-

chungen ausschließlich bzw. mehrheitlich bei der Frauenärztin/beim Frauenarzt 

haben durchführen lassen, in der erweiterten Metropolregion mit rund 85 % deut-

lich höher als im Berliner Umland mit rund 72 %. 

Von den Müttern in Brandenburg wurden insbesondere die Wochenbettbetreuung 

und die Schwangerenbetreuung in Anspruch genommen. Die Inanspruchnahme-

rate war im Berliner Umland bei allen Leistungen (zum Teil deutlich) höher als in 

der erweiterten Metropolregion (Abbildung 115). 

Abbildung 115: Inanspruchnahme von außerklinischen Hebammenleistungen in 

Brandenburg, 2021 

 

Quelle: IGES auf Basis der Mütterbefragung 
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10.2.4 Hohe Zufriedenheit der Mütter mit der außerklinischen Hebammenver-
sorgung 

Zu drei der häufig in Anspruch genommenen außerklinischen Hebammenleistun-

gen – Schwangerenbetreuung, Wochenbettbetreuung und außerklinische Geburt 

– wurden die Mütter nach ihrer Zufriedenheit mit der Leistungserbringung gefragt: 

Bei allen drei Leistungen waren 84 % der Mütter eher/sehr zufrieden. Zum Ver-

gleich: Die Zufriedenheit der sächsischen Mütter lag etwas höher. Hier waren 90 % 

der Mütter mit der Schwangerenbetreuung zufrieden, 98 % mit der Betreuung bei 

der außerklinischen Geburt und rund 89 % mit der Wochenbettbetreuung. 

10.2.5 Versorgungslücken und Engpässe in der ambulanten Hebammenhilfe 
und deren Gründe 

Hebammen fühlen sich überlastet 

Im Vergleich zu den (weit überwiegend in der stationären Hebammenhilfe tätigen) 

angestellten Hebammen sind die freiberuflich tätigen Hebammen mit ihren Ar-

beitsbedingungen und ihren Arbeitszeiten überwiegend zufrieden. Allerdings ga-

ben gut zwei Drittel von ihnen an, (viel) mehr zu arbeiten, als sie eigentlich wollen; 

mehr als die Hälfte berichtete von einem deutlichen Anstieg ihrer Arbeitszeit in 

den letzten Jahren. Als Gründe dafür führen sie v. a. eine Zunahme des bürokrati-

schen Aufwands, eine Veränderung der Anzahl der zu betreuenden Gebur-

ten/Frauen sowie eine Veränderung der Zahl der freiberuflichen Kolleginnen im 

selben Tätigkeitsgebiet an. 

Auch wenn sie angaben, künftig ihr Leistungsangebot einschränken zu wollen, 

führten die freiberuflich tätigen Hebammen meist eine zu hohe Arbeitsbelastung 

an. 

Hebammen erhalten mehr Anfragen, als sie annehmen können 

Ein Nachfrageüberhang, der von den freiberuflich tätigen Hebammen nicht ge-

deckt werden kann, deutet auf einen Versorgungsengpass hin. Dies traf nach An-

gaben der Hebammen im Jahr 2020 auf alle von ihnen angebotenen außerklini-

schen Leistungen zu, insbesondere aber auf die aufsuchende Wochenbett-

betreuung: Diese Leistung wurde von fast allen freiberuflich tätigen Hebammen 

angeboten; trotzdem gab gut die Hälfte (51 %) der Hebammen an, einen deutli-

chen Nachfrageüberhang bei dieser Leistung gehabt zu haben. Auch für die nicht 

aufsuchende Wochenbettbetreuung war der Nachfrageüberhang mit rund 20 % 

noch deutlich (Abbildung 116).  
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Abbildung 116: Nachfrageüberhang und Planung der Hebammen zur Angebots-

entwicklung bei außerklinischen Hebammenleistungen 

 

Quelle: IGES auf Basis der Hebammenbefragung 
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Hinweise auf bestehende Unterversorgung 

Ein weiteres Indiz für eine bestehende Unterversorgung ist der Anteil der Mütter, 

die eine bestimmte Hebammenleistung nicht in Anspruch genommen haben (Ta-

belle 38). Dieser Anteil reichte von 5,5 % bei der Wochenbettbetreuung bis hin zu 

54,8 % bei Geburtsvorbereitungskursen. Allerdings wurde von den Müttern als 

Grund für die Nichtinanspruchnahme von Hebammenleistungen überwiegend an-

gegeben, dass sie keinen Bedarf dafür gesehen haben (z. B. weil sie sich selbst gut 

auskannten oder durch einen Arzt ausreichend betreut wurden). Insgesamt haben 

aber z. B. 7,8 % der Mütter keine Schwangerenbetreuung durch eine Hebamme in 

Anspruch genommen, obwohl sie für sich einen entsprechenden Bedarf gesehen 

haben.  

Tabelle 38: Ungedeckter Bedarf bei außerklinischen Hebammenleistungen 

Leistung 

Anteil Mütter, die Leistung 
nicht in Anspruch genom-

men haben 

Anteil Mütter, die Leistung trotz 
Bedarfs nicht in Anspruch genom-
men haben (ungedeckter Bedarf) 

Schwangerenbetreuung 

durch Hebamme 
28,1 % 7,8 % 

Geburtsvorbereitungs-

kurs 
54,8 % 13,6 % 

Wochenbettbetreuung 5,5 % 1,6 % 

Rückbildungskurs 41,5 % 22 % 

Quelle: IGES auf Basis der Mütterbefragung 

10.2.6 Künftige Entwicklung: Angebotseinschränkungen zu erwarten 

Die künftige Entwicklung in der außerklinischen Hebammenhilfe wird – den Anga-

ben der Hebammen zufolge – geprägt durch eine vermutliche Reduktion des Leis-

tungsangebots, reduzierte Arbeitszeiten und eine mögliche Aufgabe des Hebam-

menberufs. 

Die befragten freiberuflich tätigen Hebammen planen in nahezu allen Leistungsbe-

reichen der außerklinischen Hebammenhilfe (deutliche Ausnahme: Leistungen au-

ßerhalb des Hebammenvertrags) eine mehr oder minder starke Reduktion ihres 

Leistungsangebots. Besonders ausgeprägt ist der auf Grundlage der Hebammen-

befragung zu erwartende Rückgang des Leistungsangebots bei der aufsuchenden 

Wochenbettbetreuung: 35 % der Hebammen planen in den nächsten fünf Jahren 

eine Einschränkung/Einstellung des Angebots, nur 12 % einen Ausbau. Aber auch 

bei der nicht aufsuchenden Wochenbettbetreuung und den Geburtsvorberei-

tungskursen sind vergleichsweise deutliche Einschränkungen des Leistungsange-

bots zu erwarten. 

Knapp die Hälfte der freiberuflich tätigen Hebammen (49 %) plant konkret eine 

Reduzierung der Arbeitszeit in den nächsten fünf Jahren. Demgegenüber plant nur 
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rund jede zehnte freiberufliche Hebamme eine Ausweitung der durchschnittlichen 

wöchentlichen Arbeitszeit. 

Rund 9 % (n = 20) der freiberuflich tätigen Hebammen planen konkret in den 

nächsten fünf Jahren eine Einstellung der jeweiligen Hebammentätigkeit. 

Letztlich jedoch geben von den freiberuflich tätigen Hebammen 60 % an, in den 

nächsten zehn Jahren noch in Brandenburg als Hebamme tätig sein zu wollen; in 

den nächsten fünf Jahren sind es noch 83 % und in den nächsten zwei Jahren noch 

91 %. Bei den angestellten Hebammen liegen die entsprechenden Anteile bei 

48 %, 73 % und 84 %. In welchem Umfang die hier genannten Angebotseinschrän-

kungen in den kommenden Jahren tatsächlich von den befragten Hebammen um-

gesetzt werden, liegen keine empirischen Erkenntnisse vor. 

Gründe für die Angebotseinschränkung: zu hohe Arbeitsbelastung und zu nied-
rige Vergütung 

Mehr als zwei Drittel (67 %) der freiberuflich tätigen Hebammen nannten einen zu 

hohen bürokratischen Aufwand als Grund für eine Reduzierung bzw. Aufgabe der 

freiberuflichen Hebammentätigkeit, 52 % eine zu hohe Arbeitsbelastung und 43 % 

eine unangemessene Vergütung. Aber auch ein vorzeitiger (7 %) bzw. regulärer Ru-

hestand (11 %) spielten beim Nachdenken über eine Reduzierung bzw. Aufgabe 

der freiberuflichen Tätigkeit eine Rolle. Bei den angestellten Hebammen standen 

als Gründe eine zu hohe Arbeitsbelastung (54 %) und eine Unzufriedenheit mit den 

Arbeitszeiten (29 %) im Vordergrund. Nur ein kleiner Teil der freiberuflich tätigen 

Hebammen, die eine Reduzierung ihrer Arbeitszeit als Hebamme bzw. eine Auf-

gabe ihrer Hebammentätigkeit planen oder über eine Arbeitszeitreduzierung oder 

Berufsaufgabe (sehr) oft nachgedacht haben, nannte als Grund für die Arbeitszeit-

reduzierung/Berufsaufgabe den Übergang in den vorzeitigen (7 %) bzw. regulären 

Ruhestand (11 %). Bei den angestellten Hebammen lagen diese Anteile bei 5 % 

(vorzeitiger Ruhestand) bzw. 6 % (regulärer Ruhestand). 

Als Gründe für eine geplante Einschränkung des Leistungsangebots wurden gene-

rell – d. h. nicht spezifisch für einzelne Leistungen – eine zu hohe Arbeitsbelastung 

sowie die Nichtrentabilität der Leistungserbringung angegeben.  

10.2.7 Maßnahmen, um Angebotseinschränkungen entgegenzuwirken 

Die freiberuflich tätigen Hebammen gaben an, dass sie primär aufgrund der aus 

ihrer Sicht unangemessenen Vergütung und hohen Arbeitsbelastung darüber 

nachdenken bzw. konkret planen, ihre Arbeitszeit zu verringern oder ihren Beruf 

vorzeitig aufzugeben. Diese Gründe spiegeln sich auch in den Maßnahmen wider, 

welche aus Sicht der freiberuflich tätigen Hebammen dazu beitragen könnten, Ar-

beitszeitreduzierungen und vorzeitige Berufsaufgaben zu vermeiden (Abbildung 

117). 
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Abbildung 117: Maßnahmen zur Vermeidung des Berufsausstiegs und einer Redu-

zierung der Arbeitszeiten von freiberuflich tätigen Hebammen 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Hebammen 

Anmerkungen:  Mehrfachnennungen waren möglich; inklusive der Hebammen, die nicht in der 
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eine Reduzierung ihrer Arbeitszeit zu vermeiden. Die gesundheitlichen Belastun-

gen, denen Hebammen in ihrem Beruf ausgesetzt sind, sind vielfältig und dürften 

vielfach aus der hohen physischen und psychischen Arbeitsbelastung gepaart mit 

der als unzureichend empfundenen Vergütung und Anerkennung (Effort-Reward-

Ungleichgewicht) resultieren. Vielfach gibt es schon – berufsübergreifende und be-

lastungsspezifische – Interventionen zur Gesundheitsförderung, die grundsätzlich 

auch Hebammen in Anspruch nehmen können. Die besondere berufliche Situation 

der freiberuflich tätigen Hebammen kann sich jedoch erschwerend auf den Zugang 

zu diesen Angeboten auswirken. Daher wird empfohlen, dass die relevanten Insti-

tutionen (Hebammenverbände, Krankenkassen/-verbände) gemeinsam prüfen, 

welche gesundheitsfördernden Maßnahmen für Hebammen besonders relevant 

sind und wie diese interessierten Hebammen zugänglich gemacht werden können. 

Information der Mütter über Hebammenleistungen verbessern 

In der Befragung der Mütter hat ein beträchtlicher Teil von ihnen angegeben, dass 

sie sich nicht hinreichend informiert fühlen über die Leistungen von Hebammen 

(v. a. außerklinische Leistungen), aber auch darüber, welche dieser Leistungen von 

den Krankenkassen bezahlt werden. Auch gab nur knapp die Hälfte der Mütter in 

Brandenburg an, von ihrer Frauenärztin bzw. ihrem Frauenarzt über die Möglich-

keit der Hebammenhilfe vor und nach der Geburt informiert worden zu sein.  

Hier könnte es sinnvoll sein, zu prüfen, wie diesen Informationsdefiziten ggf. ent-

gegengewirkt werden kann. Dabei sind gleichermaßen die Krankenkassen und 

Frauenärztinnen und Frauenärzte gefragt. Aber auch das Land Brandenburg sollte 

prüfen, wie es ggf. tätig werden kann, um die Informationsdefizite zu verringern.  

Bekanntheitsgrad der Hebammenförderrichtlinie steigern und Refokussierung 
der Förderung prüfen 

Gemäß der Hebammenbefragung hatten im Jahr 2021 mehr als ein Drittel der Heb-

ammen von der Hebammenförderrichtlinie des Landes Brandenburg keine Kennt-

nis; die Hälfte hatte von der Richtlinie schon einmal gehört, aber keine Förderung 

beantragt. Hier besteht für das MSGIV die Möglichkeit, z. B. auch zusammen mit 

den Hebammenverbänden über eine Fortführung und Ausweitung der Öffentlich-

keitsarbeit zur Hebammenförderrichtlinie deren Bekanntheitsgrad und Inan-

spruchnahme weiter zu steigern. 

Die Förderung der erstmaligen Niederlassung von Hebammen birgt das Risiko, die 

in diesem Gutachten festgestellte Personalknappheit in der stationären Hebam-

menversorgung durch eine Abwanderung von angestellt tätigen Hebammen in die 

Freiberuflichkeit zu verstärken. Es wird daher empfohlen, die Förderrichtlinie bei 

Bedarf anzupassen, um derartige negative Effekte zu vermeiden. Bevorzugt sollte 

aber die Leistungsausweitung von schon freiberuflich tätigen Hebammen in be-

sonders kritischen Bereichen (z. B. Wochenbettbetreuung, Geburtshilfe/Belegge-

burten, Kursangebote) gefördert werden. Darüber hinaus sollte weiterhin gezielt 

die Schaffung effizienter Strukturen für die außerklinische Hebammenversorgung 

(z.B. größere Hebammenpraxen) gefördert werden, um z.B. die Arbeitsbelastung 
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der Hebammen durch bürokratische Anforderungen zu reduzieren und die Arbeits-

zeiten planbarer zu gestalten.  Diese Förderung könnte sowohl finanzieller als auch 

beratender Natur sein. 

Bürokratieaufwand prüfen und besser bewältigen 

Ein zunehmender Bürokratieaufwand wurde von den Hebammen als ein Haupt-

grund für die Zunahme ihrer Arbeitsbelastung benannt. Hier könnte es sinnvoll 

sein, dass insbesondere die Hebammenverbände zusammen mit den Verbänden 

der Krankenkassen näher untersuchen, worin genau die Zunahme des Bürokratie-

aufwands liegt, ob bestimmte Dokumentations- und Nachweispflichten ggf. entfal-

len können und ob der Aufwand für die notwendigen Pflichten ggf. durch eine stär-

kere Digitalisierung des Dokumentationsprozesses reduziert werden könnte. 

Weitere Stärkung von digitalen Versorgungsangeboten 

Die Wochenbettbetreuung ist eine der essentiellen Leistungen der Hebammen-

hilfe. Viele Hebammen berichten von Nachfrageüberhängen und planen dennoch, 

ihr Leistungsgeschehen in diesem Bereich zu reduzieren. Als Gründe wurden ins-

besondere die Nicht-Rentabilität der Leistungserbringung und die zu hohe Arbeits-

belastung genannt. In ländlichen Gebieten wurden auch lange Anfahrtswege, in 

Städten Probleme bei der Parkplatzsuche genannt. Die beiden letztgenannten As-

pekte gelten auch für die Schwangerenvorsorge und die Schwangerenbetreuung 

und umgekehrt für die Schwangeren und Mütter, wenn es um Geburtsvorberei-

tungs- und Rückbildungskurse geht. 

Um zeitaufwendige und ggf. nicht kostendeckende Fahrten zu den Schwangeren zu 

reduzieren und Frauen die Kursteilnahme auch ohne lange Anfahrten zu ermögli-

chen, wäre zu prüfen, ob und wie die v. a. während der Corona-Pandemie etablier-

ten Formen der digital unterstützten Hebammenversorgung „aus der Ferne“ wei-

ter fortgeführt und gestärkt sowie ausgebaut werden können. Dies kann unter 

anderem durch Maßnahmen der Hebammenverbände auf Bundes- und Landes-

ebene (z. B. Entwicklung von Leitfäden/Empfehlungen zum Einsatz von digital ver-

mittelter Hebammenhilfe), aber auch durch – z. B. an der BTU Senftenberg – an-

gesiedelten Forschung zum Einsatz von digital vermittelten Versorgungsangeboten 

geschehen; mit Krankenkassen sollten Vergütungsvereinbarungen für innovative 

Versorgungsansätze entwickelt werden. In diesem Zusammenhang wäre landes-

seitig zu prüfen, ob und wie der Einsatz des digitalen Mutterpasses und die Einbin-

dung der Hebammen in die Telematikinfrastruktur unterstützt werden soll und 

kann. 

Datenlage zu freiberuflichen Hebammen in Brandenburg verbessern 

Auch mit diesem Gutachten konnte nicht regional differenziert festgestellt werden, 

wie viele freiberufliche Hebammen in den Kreisen und kreisfreien Städten Bran-

denburgs tätig sind, welches Leistungsangebot sie dort (in welchem Umfang) an-

bieten und wie sich die Anzahl der Hebammen sowie ihr Leistungsangebot und  

-umfang in den letzten Jahren regional differenziert entwickelt haben. Aufgrund 
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der regional teils sehr unterschiedlichen Bedarfssituationen sind derartige Daten 

jedoch von besonderer Bedeutung. 

Eine mögliche Datengrundlage für derartige Aussagen könnten die Meldungen der 

Hebammen an die Gesundheitsämter darstellen: Gemäß § 12 Abs.  2 des Gesetzes 

über den Öffentlichen Gesundheitsdienst im Land Brandenburg (BbgGDG) haben 

freiberuflich tätige Hebammen die Aufnahme und Beendigung ihrer Tätigkeit dem 

zuständigen Gesundheitsamt anzuzeigen.  

Schon die Umsetzung dieser Vorgabe scheint in der Praxis in vielen Kreisen (wie 

von den Gesundheitsämtern geschildert wurde) mit zum Teil erheblichen Defiziten 

verbunden zu sein: Einerseits gibt es wohl Meldedefizite insbesondere im Hinblick 

auf die Beendigung der Hebammentätigkeit und zudem nicht ausreichend Res-

sourcen in vielen Gesundheitsämtern, um eine hohe Datenqualität sicherzustellen. 

In der Folge können die in den Gesundheitsämtern vorliegenden Daten kaum als 

zuverlässige Grundlage für die Anzahl der in den Kreisen freiberuflich tätigen Heb-

ammen angesehen werden.  

Zudem ist der Umfang der Daten, welche die Hebammen verpflichtend an die Ge-

sundheitsämter melden müssen, äußerst gering und als Grundlage für die Beurtei-

lung der Bedarfsgerechtigkeit der Hebammenversorgung in den Landkreisen und 

kreisfreien Städten nicht geeignet. 

Auch ist das gegenwärtige Meldesystem so konstruiert, dass sich eine Hebamme 

in jedem Kreis, in dem sie tätig ist, separat anmelden muss. Dies führt nicht nur zu 

einem Erhebungsmehraufwand, sondern erschwert auch die Datenauswertung, 

da ein kreisübergreifender Abgleich der Daten nicht erfolgt. 

Es wird daher vorgeschlagen, die Datenmeldungen der Hebammen an die Gesund-

heitsämter zu reformieren, und zwar in Bezug auf  

 die von den Hebammen zu meldenden Daten, 

 die Meldewege und die die Daten verarbeitende Stelle, 

 die Rechtsgrundlage für das Meldewesen.  

Folgende Daten sollten von den Hebammen jährlich an die zuständige Stelle für 

die Zwecke der Versorgungsanalyse übermittelt werden: 

 Ort des Praxissitzes, 

 Leistungen, welche die Hebamme erbringt (Schwangerenbetreuung, Wo-

chenbettbetreuung etc., z. B. wie in diesem Gutachten erhoben), 

 Kreise/kreisfreie Städte, in denen die Hebamme ihre Leistungen (über-

wiegend) erbringt, 

 zeitlicher Umfang der Leistungserbringung (Vollzeit/Teilzeit, Anzahl der 

mittleren Wochenarbeitsstunden), 

 Form der Leistungserbringung (alleine/gemeinschaftlich mit anderen 

Hebammen und zusätzlichem Personal). 
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Zu prüfen wäre, ob für die Datenerhebung ein zentrales Online-Portal technisch 

möglich und sinnvoll zu betreiben wäre, wie dies mittlerweile auch bei vielen an-

deren statistischen Erhebungen üblich ist. Dies kann z. B. bei einer für die Gesund-

heitsversorgung zuständigen Landesbehörde, aber auch beim Amt für Statistik an-

gesiedelt werden. Idealerweise sind bei dieser Institution auch die Ressourcen für 

die Sicherstellung der Datenqualität und die Datenauswertung vorhanden. Sofern 

die Aufsichtsfunktion bei den Gesundheitsämtern auf Kreisebene verbleibt, sind 

ihnen die dafür notwendigen Daten von der zentralen Stelle zur Verfügung zu stel-

len. 

Für diese Reform des Meldewesens ist eine geeignete Rechtsgrundlage zu schaf-

fen, denn weder die gegenwärtige Anzeigepflicht gemäß § 12 Abs.  1 des Branden-

burgischen Gesundheitsdienstgesetzes noch § 5 Abs.  3 der Berufsordnung für 

Hebammen und Entbindungspfleger im Land Brandenburg dienen dazu, die statis-

tischen Grundlagen für eine Sicherstellung der freiberuflichen Hebammenhilfe in 

Brandenburg zu liefern. Die Rechtsgrundlagen sollten daher so angepasst werden, 

dass sie die Meldung der dafür wesentlichen Daten (Art und Umfang der angebo-

tenen Leistungen) rechtlich ermöglichen. 

10.3 Stationäre Hebammenhilfe und Geburtshilfe 

10.3.1 Strukturen der stationären Hebammenhilfe und Geburtshilfe 

Zahl der Geburtskliniken stabil, Kliniken aber klein 

Wie in anderen Bundesländern auch, finden in Brandenburg nahezu alle Geburten 

(rund 98 %) in Krankenhäusern statt. Derzeit gibt es in Brandenburg 25 Geburtskli-

niken. Im Jahr 2021 fanden in 24 Brandenburger Geburtskliniken insgesamt 14.928 

Geburten statt; an einem Standort (Rathenow) erfolgten wegen einer Kreiß-

saalschließung keine Geburten 

Sieben Kliniken betreuten im Jahr 2021 weniger als 400 Geburten; davon befanden 

sich sechs in der erweiterten Metropolregion jenseits des Berliner Umlandes. Auch 

die drei Geburtskliniken mit einem außerordentlich starken Geburtenrückgang 

(mindestens -35 %) befanden sich alle in der erweiterten Metropolregion, hatten 

alle eine Geburtenzahl von weniger als 300 Geburten im Jahr 2021 und wiesen (im 

Jahr 2019) deutlich überdurchschnittliche Kaiserschnittraten auf. Diese Kliniken 

halten Versorgungskapazitäten der Geburtshilfe in den dünn besiedelten Regionen 

mit entsprechend geringeren Geburtenzahlen vor. Sollten diese Klinikstandorte 

schließen, würde sich die Erreichbarkeit der jeweils nächstgelegenen Geburtshil-

festandorte in diesen Regionen – teilweise deutlich – verschlechtern. 

Gleichzeitig beeinträchtigt tendenziell die geringe Größe dieser Kliniken ihre Wirt-

schaftlichkeit und schränkt die Ausbildungsmöglichkeiten ein oder verhindert sie 

ganz. Dies erschwert tendenziell die Gewinnung von Personal, was wiederum die 

Gewährleistung einer ständigen Versorgungsbereitschaft phasenweise einschrän-

ken oder ganz unmöglich machen kann. In der Konsequenz können dadurch die 



IGES 247 

 

Möglichkeiten für eine qualitativ hochwertige Versorgung vor große Hürden ge-

stellt und u. U. sogar begrenzt werden. 

Anzahl der Hebammen insgesamt gestiegen, je Einrichtung aber teils sehr gering 

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes waren im Jahr 2020 in Brandenbur-

ger Krankenhäusern 248 Hebammen in einem Anstellungsverhältnis und 40 Beleg-

hebammen tätig. Gegenüber den 192 insgesamt im Jahr 2010 in Kliniken beschäf-

tigten Hebammen entspricht dies einem Anstieg um 46 %.  

Die Zahl der Hebammen je Klinik ist – wie auch schon die Anzahl der Geburten – 

teilweise sehr gering: Sieben Kliniken beschäftigen jeweils weniger als fünf Heb-

ammen (gerechnet in Vollzeitkräften). Das mag im Hinblick auf die (ebenfalls ge-

ringe) Anzahl der Geburten gerechtfertigt sein, allerdings ist es mit einer derart 

geringen Zahl an Hebammen schwierig (das zeigen auch die teilweisen oder voll-

ständigen Schließungen von Kreißsälen in den vergangenen Jahren), eine ständige 

Dienstbereitschaft sicherzustellen. Zudem sind die Hebammen dann eher von 

Überstunden und einer hohen Zahl von Bereitschaftsdiensten betroffen. Bei der 

Altersstruktur zeigen sich bei drei Kliniken erhöhte Risiken für die zukünftige Ver-

sorgungssicherheit: Dort sind 75 % bis 100 % aller Hebammen älter als 50 Jahre. 

Teilweise auch nur sehr wenige Fachärztinnen und Fachärzte in den Kliniken 

Die Kliniken beschäftigten im Mittel je fünf Fachärztinnen und Fachärzte der Fach-

richtung Gynäkologie und Geburtshilfe (überwiegend Frauen) sowie drei Ärztinnen 

und Ärzte in Weiterbildung (weit überwiegend Frauen). Einige Kliniken beschäfti-

gen zusätzlich in erheblichem Umfang Honorarärztinnen und -ärzte. Vor allem die 

kleineren Kliniken mit z. T. nur zwei bis vier Fachärztinnen/-ärzten haben Prob-

leme, eine durchgängige fachärztliche Versorgung sicherzustellen. Mehr als die 

Hälfte der Kliniken gaben an, Fachärztinnen bzw. Fachärzte zu suchen; die Beset-

zung von Facharztstellen sei aber (sehr) schwer und scheitere vor allem an der 

mangelnden Verfügbarkeit von Fachärztinnen bzw. Fachärzten und Problemen bei 

der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.  

10.3.2 Zugang zur stationären Hebammenhilfe und Geburtshilfe 

Überwiegend gute Erreichbarkeit der Kliniken 

Für den weitaus größten Teil der Frauen im gebärfähigen Alter ist die nächste Ge-

burtsklinik gut erreichbar. Nur wenn man relativ geringe Fahrgeschwindigkeiten 

zugrunde legt, müssten schon jetzt knapp 10 % der Frauen mit dem PKW mindes-

tens 40 Minuten bis zur nächstgelegenen Klinik fahren. Die Sicherung einer akzep-

tablen Erreichbarkeit in diesen Regionen hängt zum Teil von Kliniken mit schon 

jetzt (sehr) geringen Geburtenzahlen ab. Angesichts des für die nächsten Jahre er-

warteten Geburtenrückgangs in diesen Regionen deutet sich eine weitere Ver-

schärfung der Situation an. 



IGES 248 

 

Krankenhäuser werden nach Erreichbarkeit und wegen ihrer Versorgungsmög-
lichkeiten im Notfall gewählt 

Die überwiegende Mehrheit der Mütter sieht sich gut informiert über die für sie 

infrage kommenden Krankenhäuser. Bei der Auswahl einer Klinik spielen vor allem 

ihre gute Erreichbarkeit und die Versorgungsmöglichkeiten im Notfall (Neonatolo-

gie, Kinderklinik) eine Rolle. Vor allem in der erweiterten Metropolregion wird eine 

Klinik auch deshalb gewählt, weil sie das einzige Haus in der Umgebung (d. h. Er-

reichbarkeit in unter 40 Minuten) ist. Insgesamt waren aber die weitaus meisten 

Mütter (87,1 %) mit der Erreichbarkeit ihrer Geburtsklinik eher oder sehr zufrie-

den; dabei lag dieser Anteil im Berliner Umland bei 91 % und in der erweiterten 

Metropolregion bei knapp 84 %. 

10.3.3 Leistungen der stationären Hebammenhilfe und Geburtshilfe sowie de-
ren Inanspruchnahme 

Nachfrage nach 1:1-Betreuung durch Beleghebammen nicht gedeckt 

Die meisten Mütter wurden durch angestellte Hebammen oder durch Belegheb-

ammen im Schichtsystem betreut, 12 % der Mütter nahmen eine 1:1-Betreuung 

durch eine Beleghebamme in Anspruch (bundesweiter Durchschnitt: 7 %, vgl. dazu 

Albrecht et al. 2019). Mehr als für viele andere Leistungen lag die Nichtinanspruch-

nahme darin begründet, dass die Schwangeren dieses Angebot nicht kannten oder 

es für sie nicht verfügbar war. 

Insgesamt eher niedrige, aber auf Klinikebene sehr variable Kaiserschnittrate 

Die Kaiserschnittrate lag im Jahr 2019 landesweit insgesamt bei rund 26 %; das war 

die drittniedrigste aller Bundesländer und sie lag somit auch unter dem Bundes-

durchschnitt. Auf Einrichtungsebene variierte die Kaiserschnittrate jedoch stark: 

Sie reichte im Jahr 2020 von 20 % bis zu 59 %. Eine noch deutlich größere Variati-

onsbreite findet sich im Bundesgutachten aus dem Jahr 2019 (Albrecht et al. 2019): 

Hier wurden für das Jahr 2017 Kaiserschnittraten zwischen 11 % und 63 % ermit-

telt. Deutlich überdurchschnittliche Kaiserschnittraten können ein Anzeichen für 

Personalmangel sein. 

Auch Corona-bedingt immer kürzere Verweildauern 

Die mittlere Verweildauer der Mütter in den Kliniken lag im Jahr 2020 bei 3,3 Tagen 

(2019: 3,4 Tage). Die niedrigste mittlere Verweildauer lag bei 2,5 Tagen; die 

höchste bei 4,6 Tagen. Die Corona-Pandemie hat insgesamt (aber nicht in allen 

Häusern) zu einer Reduzierung der Verweildauern beigetragen und insbesondere 

den Anteil der Geburten mit einer Krankenhausverweildauer der Mutter von we-

niger als 24 Stunden erhöht (im Jahr 2020 im Mittel über alle Kliniken: 2,9 %; 2018: 

1,5 %).  
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10.3.4 Zufriedenheit der Mütter mit der stationären Hebammenversorgung 
und Geburtshilfe 

Die Mütter sind mit der stationären Hebammenversorgung und Geburtshilfe über-

wiegend (sehr) zufrieden, sowohl im Berliner Umland als auch in der erweiterten 

Metropolregion. 

Rund 91 % der Mütter würden sich wieder für eine Geburt im Krankenhaus ent-

scheiden. Mit der Hebammenbetreuung und der ärztlichen Betreuung waren je-

weils mehr als drei Viertel (78 % bzw. 77 %) der Mütter sehr zufrieden; mit der 

Betreuung auf der Wochenbettstation oder auf der Neu-/Frühgeborenenstation 

hingegen nur knapp zwei Drittel der Mütter (63 %). Grund für diese geringere Zu-

friedenheitsquote dürften auch die durch die Corona-Pandemie bedingten Be-

suchs-Restriktionen sein. 

10.3.5 Engpässe und Versorgungslücken in der stationären Hebammenhilfe 
und Geburtshilfe sowie deren Gründe 

Statistische Daten deuten darauf hin, dass die Belastung der Hebammen in Bran-

denburg mit der Geburtshilfe i. e. S. geringer zu sein scheint als in Deutschland ins-

gesamt, und diese Belastung hat in den letzten Jahren durchschnittlich zudem 

deutlich abgenommen. 

In den Brandenburger Geburtskliniken gibt es aber eine Vielzahl von Hinweisen 

darauf, dass insgesamt ein Mangel an Hebammen und auch (Fach-)Ärztinnen und 

-Ärzten besteht und insbesondere die dort beschäftigten Hebammen häufig über-

lastet sind. Dieser Mangel und die Überlastung der Hebammen ist jedoch nicht 

gleichmäßig über die Brandenburger Geburtskliniken verteilt: So gibt es auch Kli-

niken, die derzeit keine vakanten Stellen für Hebammen haben, und vor allem in 

Krankenhäusern mit geringen jährlichen Geburtenzahlen gibt es zum Teil auch eine 

Unterauslastung der dort beschäftigten Hebammen.  

Überstunden weit verbreitet 

Fast alle Hebammen berichteten von Überstunden: Bei knapp einem Drittel in eher 

moderatem Umfang (weniger als zehn Stunden in einem durchschnittlichen Mo-

nat), bei einem anderen Drittel hingegen in einem Umfang von mindestens 20 

Stunden pro Monat. Gut zwei Drittel von ihnen gaben an, (viel) mehr zu arbeiten, 

als sie eigentlich wollen; mehr als die Hälfte berichtete von einem deutlichen An-

stieg ihrer Arbeitszeit in den letzten Jahren. Als Gründe dafür führten sie v. a. Ver-

änderungen bei der personellen Besetzung am Arbeitsplatz (77 % der Hebammen) 

und eine Zunahme des bürokratischen Aufwands (63 %) an. Im Vergleich dazu war 

die Veränderung der Anzahl der zu betreuenden Geburten schon als dritthäufigs-

ter der genannten Gründe für eine Veränderung der Wochenarbeitszeit mit nur 

29 % von nachrangiger Bedeutung. 
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Vakante Stellen sowohl bei den Hebammen als auch im (fach-)ärztlichen Bereich 
schwer zu besetzen 

Von 13 Kliniken mit entsprechenden Angaben haben fünf berichtet, keine vakanten 

Stellen für angestellte Hebammen zu haben, die übrigen acht Kliniken berichteten 

von insgesamt 17 vakanten Planstellen bei 77,8 besetzten Stellen: Einfach extrapo-

liert auf alle 25 Kliniken wären dies etwa 30 vakante Planstellen, d. h. angesichts 

der verbreiteten Teilzeittätigkeit mindestens 40 Hebammen, die derzeit aus Sicht 

der Krankenhäuser fehlen. 

Rund drei Viertel aller Kliniken haben angegeben, dass ihnen die Besetzung vakan-

ter Stellen sehr schwerfällt, weil nicht genügend Hebammen auf dem Arbeitsmarkt 

verfügbar seien, die von den Häusern angebotenen Vergütungen von Bewerberin-

nen als zu niedrig, die Arbeitsbelastung als zu hoch und die Vereinbarkeit von Fa-

milie und Beruf (z. B. wegen Rufbereitschaften, Schichtarbeit) als unzureichend an-

gesehen würden. 

Anzahl Geburten je Hebamme ist zurückgegangen und relativ niedrig 

In Brandenburg ist die Anzahl der Geburten je Hebamme im Krankenhaus in den 

letzten Jahren – anders als in Deutschland insgesamt – deutlich zurückgegangen: 

In den letzten fünf verfügbaren Datenjahren von 64 Geburten je Hebamme im Jahr 

2016 auf 52 Geburten je Hebamme im Jahr 2020 (-19 %). Zugleich lag der Wert in 

Brandenburg im Jahr 2020 rund 21 % unter dem Bundesdurchschnitt. Dies spricht 

einerseits für eine Reduktion der unmittelbar mit der Geburtshilfe verbundenen 

Arbeitsbelastung der Hebammen in den letzten Jahren. Andererseits deutet dies 

auf eine niedrigere Arbeitsbelastung der Hebammen in Brandenburger Kranken-

häusern im Vergleich zu den Hebammen in Deutschland insgesamt hin. 

Hebammen durch Geburtshilfe vielfach nicht ausgelastet 

Auf Basis einer Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Perinatale Medizin (DGPM 

2021) besteht die Annahme, dass eine vollständige Auslastung einer in Vollzeit tä-

tigen Hebamme bei etwa 100 Geburten im Jahr erreicht wird. Dies würde dafür-

sprechen, dass die Hebammen in den Brandenburger Geburtskliniken mit geburts-

hilflichen Tätigkeiten allein – gemessen an diesem Anhaltswert – vielfach nicht voll 

ausgelastet sind. 

Bei Einbeziehung weiterer Tätigkeiten von Hebammen zeigen sich Über- und Un-
terauslastungen 

Allerdings übernehmen die Hebammen in den Kliniken neben der Geburtshilfe im 

engeren Sinne noch eine Vielzahl von anderen Aufgaben. Dazu zählen z. B. in der 

ambulanten Versorgung die Durchführung von Hebammen- und Anmeldesprech-

stunden sowie die Schwangerenvorsorge, aber auch Reinigungstätigkeiten, die 

Materialbestellung oder die Assistenz bei Periduralanästhesien.  
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Die bundesweite Befragung stationär tätiger Hebammen (Albrecht et al. 2019) 

ergab, dass die Hebammen in einer durchschnittlichen Woche rund 66 % ihrer Ar-

beitszeit für die Geburtshilfe im Kreißsaal aufwenden (Abbildung 118). 

Abbildung 118: Verteilung der im Krankenhaus tätigen Hebammen nach ausgeüb-

ten Tätigkeiten (durchschnittlich pro Woche) in Deutschland, 2018 

 

Quelle: Albrecht et al. 2019; n = 1.426 

Bezogen auf Deutschland insgesamt kann eine in Vollzeit tätige Hebamme, die nur 

rund 66 % ihrer Arbeitszeit für die Geburtshilfe aufwendet, – entsprechend der 

oben genannten Leitlinie – pro Jahr auch nur etwa 66 Geburten betreuen. Zudem 

ist nicht klar, inwiefern Hebammen in anderen Bereichen als der Geburtshilfe tätig 

sind, obwohl sie eine hohe Zahl von Geburten zu betreuen haben und inwiefern 

sie einen hohen Anteil ihrer Arbeitszeit für andere Tätigkeiten aufwenden, weil sie 

ein sehr geringes Geburtenaufkommen zu bewältigen haben. Für letzteres spricht 

ein weiteres Ergebnis aus der bundesweiten Befragung (Albrecht et al. 2019): Dort 

gaben drei Viertel (75 %) der Hebammen aus kleineren Krankenhäusern mit weni-

ger als 500 Geburten an, dass es „Leerlaufzeiten“ gebe, in denen sie anwesend sein 

müssten, aber keine Betreuung von Schwangeren bzw. Gebärenden stattfände 

(z. B. als Folge der Anmeldung oder zeitlichen Verteilung der Geburten). Diese Heb-

ammen schätzten den durchschnittlichen Anteil der „Leerlaufzeiten“ an ihrer Ar-

beitszeit im Mittel auf 16,4 %. Im Vergleich dazu lag der Anteil der Hebammen, die 

angaben, „Leerlaufzeiten“ zu haben, in Kliniken mit mehr als 1.000 Geburten nur 

bei 38 % und der mittlere Anteil der Leerlaufzeiten an der Arbeitszeit nur bei 9,6 %. 

Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass es in Brandenburg Geburtskli-
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niken gibt, in denen die Hebammen mit dem Geburtsaufkommen deutlich über-

lastet sind, und auf der anderen Seite Kliniken, in denen die Hebammen mit dem 

Geburtsgeschehen (deutlich) unterausgelastet sind (Abbildung 119). 

Abbildung 119: Anzahl Geburten je Hebammen-Vollkraft in Brandenburger Ge-

burtskliniken, 2020 

 

Quelle: IGES auf Basis der SQB 2020 und Daten der Milupa-Liste; hier nur Häuser mit 

angestellten Hebammen  

Anmerkung:  Farblich hinterlegt ist der Bereich, in dem wahrscheinlich eine Vollauslastung 

einer in Vollzeit tätigen Hebamme zu erwarten ist 

Daraus wird deutlich, dass es zumindest in einigen Kliniken noch ein Potential ge-

ben dürfte, die Hebammen dadurch zu entlasten, dass sie (weiter) von anderen 

Tätigkeiten befreit werden, die nicht zu ihren Kernaufgaben zählen.  

Betreuungsschlüssel in weniger nachgefragten Kliniken besser 

Ein Betreuungsschlüssel unter der Geburt von 1:1 und 1:2 wird in den 14 Kliniken, 

die an der Befragung teilnahmen, nahezu durchgehend sichergestellt. Nur zwei Kli-

niken weisen einen signifikanten Teil an Geburten auf, die im Verhältnis 1:3 oder 

schlechter betreut wurden. Allerdings erfolgten insgesamt nur 43 % aller Geburten 

in einer 1:1-Betreuung, da die Betreuungsverhältnisse v. a. in den stark nachge-

fragten Kliniken im Mittel ungünstiger sind. Dies deckt sich mit den Ergebnissen 

einer bundesweiten Studie (Albrecht et al. 2019), die zeigte, dass eine 1:1-Betreu-

ung unter der Geburt nicht der Standard ist und stattdessen die 1:2-Betreuung 

überwiegt. 
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Von den befragten, in der klinischen Geburtshilfe tätigen Hebammen gab ebenfalls 

nur eine Minderheit (15 %) an, üblicherweise nur eine Gebärende zur gleichen Zeit 

zu betreuen. Die berichteten Anteile bewegten sich in etwa auf dem Niveau, das 

auch im Rahmen der bundesweiten Befragung ermittelt wurde (16 %). Diese Werte 

liegen unter den aus der Klinikbefragung gewonnenen Werten: Demzufolge fan-

den in den Krankenhäuser 43 % aller Geburten im 1:1-Verhältnis statt. Diese Dis-

krepanz dürfte auch daher rühren, dass die Hebammen, die an der Befragung teil-

genommen haben, häufig aus Kliniken mit höheren Geburtenzahlen kamen. Für 

diese (größeren) Klinken wurde schon in der bundesweiten Befragung (Albrecht et 

al. 2019) ein geringerer Betreuungsschlüssel festgestellt: Im Jahr 2018 lag der An-

teil der Geburten in 1:1-Betreuung insgesamt bei 40 %, und war in Geburtskliniken 

mit 51 % deutlich höher als in Perinatalzentren Level 1 mit 29 %.  

In den Kliniken betreute eine Hebamme im Schichtdienst zum Zeitpunkt der Befra-

gung üblicherweise eine bis drei Frauen und eine bis zwei Entbindungen gleichzei-

tig im Kreißsaal (Mittelwert 2,3 mit n = 16 bzw. 1,4 mit n = 17).44 14 Kliniken mach-

ten vollständige und (annähernd)45 plausible Angaben zu den Betreuungs-

schlüsseln in den letzten sieben Tagen vor der Befragung. Sechs Kliniken gaben an, 

dass mindestens 90 % aller Geburten in den letzten sieben Tagen im 1:1-Verhältnis 

betreut wurden; in vier Kliniken wurden weniger als die Hälfte der Geburten im 

1:1-Verhältnis betreut und in zwei Kliniken wurde ein nennenswerter Teil der Ge-

burten im Verhältnis 1:3 oder geringer betreut (Abbildung 64). Allerdings fanden 

nur 43 % der Geburten im 1:1-Verhältnis statt, weil es vor allem in Kliniken mit 

hohen Geburtenzahlen geringere Werte des Betreuungsschlüssels gab.  

Gemäß der S3-Leitlinie „Vaginale Geburt am Termin“ wird eine Eins-zu-Eins-Be-

treuung durch eine Hebamme für alle Frauen unter der Geburt ab dem Beginn der 

aktiven Eröffnungsphase empfohlen. Es sollte daher das Ziel sein, eine Eins-zu-

Eins-Betreuung für alle Gebärenden anzustreben.  

Kritische Situationen eher selten und auf einige Kliniken konzentriert 

Kritische Situationen, die auf eine Überlastung der Kliniken hindeuten, kamen in 

verschiedenen Kliniken vor. Insgesamt wird aber deutlich, dass derartige kritische 

Situationen in den meisten Kliniken die Ausnahme sind. 

Zur mittleren Auslastung der Entbindungsplätze in den Kliniken machten nur acht 

Kliniken eine Angabe, so dass diesbezüglich keine belastbare Aussage getroffen 

werden kann. Von diesen acht Kliniken berichtete jedoch nur eine von einer deut-

lichen Überlastung der Kreißsaalkapazitäten (Auslastung von 99 %); alle anderen 

von Auslastungen zwischen 50 % und 80 %. 

 

44  Eine Klinik, die angegeben hat, dass eine Hebamme üblicherweise 100 Frauen gleichzeitig 

im Kreißsaal betreue, wurde dabei nicht berücksichtigt. 

45  Annähernd plausibel bedeutet, dass die Summe der Anteilswerte nahe bei 100 % lag. 
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Zu einer Überlastung der Entbindungsplätze in den Kliniken – d. h. für eine Gebä-

rende stand bei Bedarf kein (sofortiger) Entbindungsplatz im Kreißsaal zur Verfü-

gung – kam es in den Kliniken aber nur selten (max. einmal pro Quartal, in vielen 

Kliniken gar nicht).  

Weiter gab die Hälfte der 18 Kliniken an, die dazu Angaben machten, dass Frauen 

im Jahre 2020 mindestens einmal schneller als die vorgesehenen zwei Stunden 

postpartaler Überwachung vom Kreißsaal auf die Station verlegt wurden, da der 

Raum für die nächste Geburt gebraucht wurde (0,6 % bis 4,9 % aller Geburten).  

Von einer ungeplanten Geburt auf Station berichteten sechs der 18 Kliniken (je-

weils aber nur ein bis zwei Fälle im Jahr). Davon, dass die diensthabende Ärztin/der 

diensthabende Arzt Geburten allein betreuen musste, weil keine Hebamme zur 

Verfügung stand, berichteten vier Kliniken (in drei Kliniken ebenfalls ein bis zwei 

Fälle, in einer Klinik <30 Fälle). Sechs Kliniken berichteten, dass keine dieser Situa-

tionen im Jahr 2020 vorgekommen seien.  

Einen besonders schwerwiegenden Engpass stellt die Schließung von Kreißsälen 

dar. Sieben Kliniken berichteten von Kreißsaalschließungen im Jahr 2020, davon 

sechs von teilweisen Schließungen und ein Standort von einer kompletten Schlie-

ßung. Nur ein Standort berichtete im Jahr 2020 von einer längerfristigen Schlie-

ßung (120 Tage), in den übrigen Fällen handelte sich um deutlich kürzere vorüber-

gehende Schließungen. 

In der Mehrzahl der Häuser gab es keine Überlastungsanzeigen aus dem Kreißsaal 

heraus an die Leitungsebene. Für das Jahr 2020 berichtete nur ein Haus von Über-

lastungsanzeigen (25 Anzeigen), für das Jahr 2021 waren es drei Kliniken (davon 

zwei Kliniken mit je zehn Anzeigen und eine Klinik mit einer Anzeige). 

Kaiserschnittrate kann auf Personalengpässe hindeuten 

Die durchschnittliche Kaiserschnittrate in Brandenburgs Geburtskliniken im Jahr 

2019 ist mit 25,6 % die drittniedrigste aller deutschen Bundesländer und liegt un-

ter dem Bundesdurchschnitt. Einige Kliniken haben jedoch deutlich überdurch-

schnittliche Kaiserschnittraten (35 % und mehr). Diese können ein Indiz für eine 

mangelhafte Versorgungsqualität und eine unzureichende Personalausstattung 

sein. Zwar konnte ein eindeutiger, systematischer Zusammenhang zwischen der 

Anzahl der Geburten in einer Klinik und der Kaiserschnittrate– wie auch schon in 

der Studie für Deutschland insgesamt (Albrecht et al. 2019) – auch für Branden-

burg nicht festgestellt werden. Tendenziell lag die Kaiserschnittrate jedoch in klei-

neren Kliniken etwas höher: Von den zehn Kliniken mit den höchsten Kaiserschnitt-

raten hatten sieben weniger als 500 Geburten; von den zehn Kliniken mit den 

niedrigsten Kaiserschnittraten waren es nur drei. Und in den zehn Kliniken mit den 

wenigsten Geburten lag die Kaiserschnittrate zusammen bei rund 34 %, in den 

zehn Kliniken mit den höchsten Geburtenzahlen hingegen bei 29 %.  
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Hoher Anteil unzufriedener angestellter Hebammen 

Viele der vorgenannten Aspekte führen dazu, dass – verglichen mit den freiberuf-

lich tätigen Hebammen – ein hoher Anteil der angestellten Hebammen die Arbeits-

bedingungen als eher schlecht (26 %) bzw. sehr schlecht (4 %) bewertete; in grö-

ßeren Krankenhäusern war die Unzufriedenheit dabei deutlich höher als in kleinen 

Krankenhäusern.46 Als Hauptgrund für die schlechten Arbeitsbedingungen wurde 

hauptsächlich der Personalmangel angeführt, der dazu führe, dass man zu wenig 

Zeit für die Frauen habe, Pausen nicht einhalten könne, mehrere Frauen gleichzei-

tig unter der Geburt betreuen müsse, ständig (teilweise unbezahlte) zusätzliche 

Dienste übernehmen solle oder weitere Überstunden leisten müsse.  

10.3.6 Künftige Entwicklungen 

Die landesweit unterschiedliche Geburtenentwicklung hat schon in den vergange-

nen Jahren zu deutlich unterschiedlichen Bedarfsentwicklungen an den verschie-

denen Klinikstandorten geführt. Vor allem Kliniken in der erweiterten Metropolre-

gion werden voraussichtlich auch in den nächsten Jahren mit einem 

Geburtenrückgang konfrontiert werden, so dass demzufolge unter sonst gleichen 

Bedingungen auch mit einem Rückgang des Bedarfs an im Krankenhaus tätigen 

Hebammen zu rechnen ist.  

Trotzdem gehen zwei Drittel der befragten Kliniken (darunter auch viele aus der 

erweiterten Metropolregion) davon aus, dass der Bedarf an Hebammen in den 

nächsten fünf Jahren ansteigen wird; keine Klinik erwartet einen Rückgang des Be-

darfs an Hebammen. Dies kann einerseits damit erklärt werden, dass kleinere Ge-

burtskliniken schon jetzt in einem Bereich tätig sind, in denen die Anzahl der vor-

zuhaltenden Hebammen nicht mehr primär durch das Geburtsgeschehen 

determiniert wird, sondern durch die Anforderung, eine durchgängige Dienstbe-

reitschaft sicherzustellen. 

Andererseits kann dies auch damit erklärt werden, dass die Kliniken durch die Ein-

stellung weiterer Hebammen eine gegenwärtig von vielen Kliniken berichtete Un-

terversorgung und Überlastung der Hebammen abzubauen versuchen und sich zu-

dem auf den künftigen altersbedingten Ausstieg von Hebammen vorbereiten 

wollen. Von den Kliniken, die an der Befragung teilgenommen haben, plant gut die 

Hälfte (53 %) der Geburtskliniken in den nächsten fünf Jahren einen Ausbau der 

Kapazitäten, 47 % planen mit konstanten Kapazitäten und keine Klinik plant eine 

Reduktion. Eine Klinik äußert konkrete Überlegungen zur Schließung des Stand-

orts, sollte es künftig nicht gelingen, ausreichend Fachärztinnen und Fachärzte für 

die Geburtshilfe zu gewinnen. Angesichts des vom Landesamt für Statistik Berlin-

Brandenburg vorausberechneten Geburtenrückgangs in Brandenburg insgesamt 

könnten die Ausbaupläne auf einen (Verdrängungs-)Wettbewerb zwischen den 

 

46  21 % der befragten Hebammen bewerteten die Arbeitsbedingungen als eher gut und 3 % 

als sehr gut. 
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Geburtskliniken hindeuten, insbesondere auch deswegen, weil höhere Geburten-

zahlen im gegenwärtigen Vergütungssystem mit einer höheren Wirtschaftlichkeit 

der Leistungserbringung einhergehen.  

10.3.7  Maßnahmen zur Vermeidung des Berufsausstiegs und einer Reduzie-
rung der Arbeitszeiten von angestellt tätigen Hebammen 

Von den Hebammen, die sich häufig Gedanken über eine Berufsaufgabe oder eine 

Reduzierung der Arbeitszeit machten, wurden als Grund dafür meist eine zu hohe 

Arbeitsbelastung und ein zu geringes Einkommen genannt.47 Die hohe und in den 

letzten Jahren gestiegene Arbeitsbelastung wiederum resultierte aber nur zum Teil 

aus einem Anstieg der Geburtenzahlen und dem damit verbundenen Arbeitsauf-

wand. Mehr Hebammen führen personelle Veränderungen (wohl Personalrück-

gang) auf ihrer Station und einen Anstieg der Belastung durch Bürokratie als 

Gründe für den Anstieg ihrer Arbeitszeit an. Das Niveau und die Veränderung der 

Arbeitsbelastung der Hebammen ist damit zumindest teilweise vom Kern der Heb-

ammentätigkeit – der Geburtshilfe im engen Sinne – entkoppelt. 

Die von den angestellt tätigen Hebammen selbst vorgeschlagenen Maßnahmen 

zur Vermeidung des Berufsausstiegs und einer Reduzierung der Arbeitszeiten spie-

geln diese Gründe wider (Abbildung 120). 

 

47  Aber auch Kliniken führen ihre Stellenbesetzungsprobleme teilweise auf eine zu niedrige 

Vergütung zurück. 
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Abbildung 120: Maßnahmen zur Vermeidung des Berufsausstiegs und einer Redu-

zierung der Arbeitszeiten von angestellt tätigen Hebammen 

 

Quelle: IGES auf Basis der Befragung der Hebammen 

Anmerkungen:  Mehrfachnennungen waren möglich 

Insgesamt geht es darum, einen vorzeitigen Berufsausstieg bzw. eine Reduzierung 

der Arbeitszeit der derzeit (noch) in den Kliniken tätigen Hebammen zu verhindern 

und zusätzliche Hebammen für die Tätigkeit in Krankenhäusern zu gewinnen. 

Beides kann durch eine Verbesserung der Vergütung zusammen mit einer Vermei-

dung einer Arbeitsüberlastung der Hebammen und durch eine bessere Anpassung 

der Arbeitszeiten an die Bedürfnisse der Hebammen erreicht werden.48 

 

48  Insbesondere eine isolierte Verbesserung der Vergütung würde nicht ausreichen, weil das 

Ausmaß der Arbeitsüberlastung zum Teil als derart hoch angegeben wird, dass es nicht 

durch eine bessere Vergütung kompensiert werden kann. 
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Die Vergütung von angestellt tätigen Hebammen wird grundsätzlich zwischen Ar-

beitgeberinnen und Arbeitgeber sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ver-

einbart, ggf. eingebettet in tarifvertragliche Regelungen. Insofern ist es den Arbeit-

gebern auch grundsätzlich möglich, die Vergütungssituation für Hebammen zu 

verbessern, sei es außerhalb eines Tarifvertrags oder innerhalb z. B. durch Sonder-

zahlungen und Höherstufungen. Zum einen haben Arbeitgeber aber das Tarifge-

füge innerhalb der Klinik als Ganzes im Auge, welches durch eine Höhervergütung 

einzelner Berufsgruppen aus dem Gleichgewicht gebracht werden könnte. Zum an-

deren muss sich die Vergütung der Hebammen grundsätzlich auch im Rahmen des 

DRG-Vergütungssystems abbilden lassen; dies dürfte gegenwärtig vor allem für 

kleinere Kliniken nicht immer der Fall sein. Diese Kliniken bzw. solche, die für die 

flächendeckende Versorgung notwendig sind, können daher unter Umständen ei-

nen Sicherstellungszuschlag erhalten. In Brandenburg hat knapp die Hälfte aller 

Geburtskliniken gemäß einer aktuellen Auflistung der Vertragsparteien auf Bun-

desebene (ohne Autor 2021) einen solchen Sicherstellungszuschlag bekommen. 

Im Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung vom Dezember 2021 wurde 

als kurzfristiges Ziel eine bedarfsgerechte auskömmliche Finanzierung der Ge-

burtshilfe genannt.49 

Die Höhe der Vergütung von Leistungen der Beleghebammen, die durch die ge-

setzlichen Krankenkassen vergütet werden, wird im Rahmen der Hebammen-Ver-

gütungsvereinbarung als Anlage 1 zum Vertrag nach § 134a SGB V geregelt, der 

zwischen dem GKV-Spitzenverband und den für die Wahrnehmung der wirtschaft-

lichen Interessen gebildeten maßgeblichen Berufsverbänden der Hebammen und 

den Verbänden der von Hebammen geleiteten Einrichtungen auf Bundesebene ge-

schlossen wird. Die letzte Vereinbarung stammt aus dem Jahr 2017 und kam erst 

durch eine Entscheidung der Schiedsstelle zustande. Auch auf die Höhe dieser Ver-

gütung (und die damit verbundenen Abrechnungsmodalitäten) hat das Land Bran-

denburg faktisch keinen Einfluss. Denkbar wäre hier allenfalls eine grundsätzliche 

Förderung wie derzeit bereits im Rahmen der Hebammen-Förderrichtlinie. 

Befreiung von nicht-originären Hebammentätigkeiten  

Als weiterer wesentlicher Aspekt wurden von den angestellten Hebammen eine 

Reduzierung der nicht-originären Hebammentätigkeiten genannt. Auch diesbezüg-

lich wurden von Kliniken schon Maßnahmen ergriffen oder geplant, wie beispiels-

weise die Einstellung von anderem Personal wie Medizinische Fachangestellte 

(MFA) oder Assistenzpersonal zur Entlastung der Hebammen. Eine konsequente 

Befreiung der Hebammen in der klinischen Geburtshilfe von fachfremden Tätigkei-

ten wird auch schon seit längerem vom Deutschen Hebammenverband gefordert 

(DHV 2019). Hier wird empfohlen, dass Hebammen und Krankenhausvertreterin-

nen und -vertreter (mit Unterstützung durch Hebammenverbände bzw. die Lan-

 

49  Mit dem zum Jahresende 2022 beschlossenen Krankenhauspflegeentlastungsgesetz wurde 

mit § 5 Abs. 2b und c des Krankenhausentgeltgesetzes die Förderung der geburtshilflichen 

Versorgung für die Jahre 2023 und 2024 eingeführt. 
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deskrankenhausgesellschaft) gemeinsam und ggf. moderiert durch das MSGIV eru-

ieren, in welchen Kliniken, in welchem Ausmaß und aus welchen Gründen es über-

haupt (noch) zu einem fachfremden Einsatz von Hebammen angesichts des allseits 

konstatierten Mangels an Hebammen kommt. 

 Dort wo eine Überlastung der Hebammen durch zu viele Geburten be-

steht: Konsequente Befreiung von Hebammen von Aufgaben, die nicht 

zum Kerngebiet ihrer Tätigkeit gehören;  

 Übertragung von Aufgaben, die nicht zum Kern der Hebammentätigkeit 

gehören, auf andere Berufsgruppen;  

 Bei Bedarf ggf. Schaffung einer bundesrechtlich geregelten Qualifikation, 

welche Tätigkeiten von Hebammen übernehmen kann, die nicht zum Kern 

der Hebammentätigkeit zählen, ähnlich wie in anderen Bereichen (Physi-

cian Assistant, Krankenpflegehelferin bzw. -helfer). 

Krankenhausplanung für die Geburtskliniken in Brandenburg 

Von den 25 Standorten mit einer Geburtshilfe in Brandenburg wiesen im Jahr 2021 

elf weniger als 500 Geburten auf, vier hatten sogar weniger als 300 Geburten. Die 

Ausbildungsmöglichkeiten sind mindestens begrenzt und die Wahrung der Versor-

gungssicherheit ist erschwert. Aber auch Kliniken mit mittleren Fallzahlen haben 

häufig mit wirtschaftlichen Problemen und – aufgrund des ohnehin geringen Per-

sonalbestandes – mit (kurz- und langfristigen) Personalengpässen zu kämpfen, die 

schon in der Vergangenheit zu einer vorübergehenden Einschränkung oder gar 

Schließung des Versorgungsangebots geführt haben. Die kleineren Kliniken liegen 

zudem häufig in Regionen, die in stärkerem Maße vom erwarteten Bevölkerungs- 

bzw. Geburtenrückgang betroffen sein werden. 

Der aktuell geltende Krankenhausplan für das Land Brandenburg, der Vierte Kran-

kenhausplan, weist bereits einen Prüfauftrag für das Fachgebiet der Frauenheil-

kunde und Geburtshilfe aus. Demnach soll eine landesweite Strategie zur Siche-

rung einer qualitativ hochwertigen Geburtshilfe in der Fläche auch bei ggf. 

sinkenden Geburtenzahlen im Land Brandenburg erarbeitet werden. 

Dieses Vorhaben wird in Anbetracht der vorliegenden Ergebnisse als notwendig 

erachtet. Ziel sollte sein, sowohl auf Ebene der einzelnen Kliniken als auch für die 

verschiedenen Regionen Brandenburgs ein detailliertes, belastbares Bild von der 

Situation der Geburtskliniken zu erhalten und bei Bedarf Maßnahmen zur Stabili-

sierung des Systems planen und einleiten zu können. Hierfür empfiehlt sich eine 

Betrachtung der Entwicklung der bestehenden Standorte, die Betrachtung der Ge-

burtenanzahl, die Bevölkerungsentwicklung in den Regionen des Landes sowie die 

vor diesem Hintergrund erwarteten zukünftigen Bedarfe an geburtshilflichen Leis-

tungen. Dabei sollte insbesondere die Erreichbarkeit der Versorgungsangebote in 

einem Flächenland wie Brandenburg sowie die Situation der Kliniken mit Beleg-

hebammen näher untersucht werden.  
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Erweitertes Monitoring der Geburtshilfe im Rahmen der Krankenhausplanung 

Zudem wird empfohlen, für die Geburtskliniken in Brandenburg ein erweitertes 

Monitoring zu etablieren. Damit sollen die Versorgungskapazitäten aufgezeigt und 

Kapazitätsengpässe und Versorgungsdefizite zeitnah erkannt werden.  

10.4 Aktuelle und künftige Ausbildungssituation  

Seit dem Jahr 2017 gab es zwei Hebammenschulen in Brandenburg. Angesichts der 

Vollakademisierung der Hebammenausbildung hat die Hebammenschule am Carl-

Thiem-Klinikum in Cottbus im Frühjahr 2022 den Betrieb eingestellt. Die dortigen 

Fachkräfte bringen ihre Expertise im Bereich der Hebammenausbildung jetzt in 

den Hebammenstudiengang ein: Das Carl-Thiem-Klinikum hat für den Senftenber-

ger Studiengang die Funktion einer „Verantwortlichen Praxiseinrichtung“ über-

nommen. Die Hebammenschule in Eberswalde hingegen hat im Herbst 2022 den 

letzten Jahrgang an Hebammenschülerinnen aufgenommen. Die akademische 

Ausbildung von Hebammen in Brandenburg erfolgt seit dem Herbst 2021 an der 

BTU Senftenberg: Dort haben 18 Studierende ein Studium der Hebammenwissen-

schaften begonnen. Die nächste Kohorte startete im Herbst 2022. 

Nur ein Teil der Krankenhäuser kann Praxiseinsatzplätze anbieten 

Der berufspraktische Teil der Ausbildung bzw. des Studiums findet in Krankenhäu-

sern, Geburtshäusern und bei freiberuflich tätigen Hebammen statt. Viele Kran-

kenhäuser sind jedoch aufgrund ihrer geringen Geburtenzahlen und z. T. aufgrund 

der dünnen Personaldecke nicht in der Lage, Praxisplätze für Auszubildende und 

Studierende zur Verfügung zu stellen. Auch der überwiegende Teil der freiberuflich 

tätigen Hebammen betreut bisher keine Auszubildenden/Studierenden, insbeson-

dere, weil sie dafür zu wenig Zeit haben oder weil sie keine Bewerbungen bekom-

men. Die drei Geburtshäuser, die sich an der Befragung beteiligten, sind hingegen 

in der Betreuung von Auszubildenden und Studierenden aktiv. 

Auch sind die Brandenburger Geburtskliniken, die ausschließlich mit Beleghebam-

men arbeiten, bisher gar nicht in der Praxisausbildung von angehenden Hebam-

men tätig.   

Unzufriedenheit der Hebammenschülerinnen mit Praxisbegleitung und Praxisan-
leitung 

Von den Hebammenschülerinnen der beiden Schulen in Eberswalde und Cottbus, 

die im Rahmen dieser Studie befragt wurden, war nur etwa die Hälfte (54 %) mit 

der Ausbildung sehr oder eher zufrieden. Am größten war die Unzufriedenheit der 

Hebammenschülerinnen – in Brandenburg noch deutlich stärker als in Mecklen-

burg-Vorpommern – mit der Praxisbegleitung durch die Lehrkräfte der Berufsfach-

schule (40 % sehr oder eher unzufrieden) sowie der Praxisanleitung während des 

Pflegeeinsatzes im Krankenhaus (37 % sehr oder eher unzufrieden). 

Die Verfügbarkeit einer ausreichenden Anzahl von Praxiseinsatzstellen und qualifi-

zierten Praxisanleiterinnen wird im Zuge der Akademisierung weiter von großer 
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Bedeutung sein. Gegenwärtig hemmt der Mangel an Praxiseinsatzstellen im südli-

chen Brandenburg/nördlichen Sachsen den Ausbau des Hebammenstudiengangs 

in Senftenberg.  

Berufsperspektive für Berufsinteressierte mit mittlerer Reife 

Knapp zwei Drittel (63 %) der Hebammenschülerinnen hatten bereits vor Beginn 

der Ausbildung den Lebensmittelpunkt in Brandenburg, 24 % kamen aus Berlin. 

Die Hebammenschülerinnen waren mit ihrem Ausbildungsort eher unzufrieden; 

nur knapp die Hälfte von ihnen möchte nach dem Ende der Ausbildung sehr wahr-

scheinlich oder eher wahrscheinlich in Brandenburg bleiben; ein besonderer Hal-

teeffekt lässt sich nicht feststellen.  

Die Hebammenschülerinnen hatten überwiegend Abitur, aber knapp ein Viertel 

(24 %) hatte als Schulabschluss die mittlere Reife. Zur Einordnung dieses Ergebnis-

ses liegen kaum vergleichbare Studien vor – in Mecklenburg-Vorpommern lag der 

Anteil der Hebammen mit mittlerer Reife bei einer Befragung im Jahr 2020 bei 

rund 17 % (neun von 53 Schülerinnen). Ggf. können die Hebammenschulen in 

Brandenburg noch weitere Informationen über zurückliegende Schülerinnen-Jahr-

gänge liefern. Es sollte geprüft werden, ob dieser Anteil (zumindest in Branden-

burg) in der Vergangenheit regelmäßig so hoch war oder ob es sich möglicherweise 

um einen „Torschluss-Effekt“ handelt, da die mittlere Reife künftig nicht mehr aus-

reicht, um auf direktem Weg Hebamme werden zu können. Insbesondere wenn 

sich zeigen sollte, dass der Anteil der Hebammenschülerinnen mit mittlerer Reife 

in der Vergangenheit ähnlich hoch war, wäre zu prüfen, in welcher Form diesen am 

Hebammenberuf Interessierten auch künftig eine Tätigkeit in diesem Bereich er-

möglicht werden kann. Hierfür wären Anpassungen auf bundesrechtlicher Ebene 

die Voraussetzung. 

Fast alle Hebammenschülerinnen planen Hebammentätigkeit 

Nahezu alle Hebammenschülerinnen (96 %) planten nach der Zeit der Ausbildung 

sehr wahrscheinlich oder eher wahrscheinlich die Aufnahme einer Hebammentä-

tigkeit.  

10.5 Bedarf an Studienplätzen für Hebammenwissenschaften in 
Brandenburg bis zum Jahr 2031 

Eine Abschätzung des Bedarfs an Studienplätzen für Hebammenwissenschaften in 

Brandenburg bis zum Jahr 2031 ist mit einem erheblichen Maß an Unsicherheit 

behaftet. Ein Schätzmodell auf Basis der verfügbaren Daten kommt in einer „mitt-

leren“ Variante zu dem Ergebnis, an den derzeitigen Studienplatzkapazitäten fest-

zuhalten und – unter anderem – 

 den Aufbau des Hebammenstudienganges an der BTU am Campus Senf-

tenberg weiter voranzutreiben, mit dem Ziel, möglichst bald die volle Ko-

hortenstärke zu erreichen und dadurch  
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 die Studienbedingungen in der theoretischen und praktischen Ausbildung 

so attraktiv zu gestalten, dass ein möglichst hoher Anteil der Hebammen 

sich für eine Tätigkeit als Hebamme in Brandenburg entscheidet. 

Sollten sich jedoch mehr Hebammen als hier angenommen für einen (vorzeitigen) 

Berufsausstieg bzw. für Arbeitszeitreduzierungen entscheiden, weniger Hebam-

men als erwartet aus anderen Bundesländern zuwandern, die Geburtenzahlen 

nicht so stark sinken oder eine durchgehende 1:1-Betreuung aller Geburten ab der 

Eröffnungsphase angestrebt werden; würde der künftige Bedarf an Hebammen 

und damit auch der Qualifizierungsbedarf in Brandenburg deutlich höher ausfal-

len. 

Allerdings könnte der hier angenommene künftige Nachbesetzungsbedarf auch 

deutlich vermindert werden, wenn die für einen vorzeitigen Berufsaustritt und Ar-

beitszeitreduzierungen maßgeblich ursächliche Arbeitsbelastung der Hebammen 

reduziert werden könnte, z. B. durch den Einsatz digital vermittelter, nicht aufsu-

chender Hebammenhilfe oder durch eine Reduzierung nicht-originärer Hebam-

mentätigkeiten. 

10.6 Weitere Maßnahmenvorschläge 

In der aktuellen gesundheitspolitischen Diskussion in Deutschland ergeben sich 

weitere Maßnahmenvorschläge zur Sicherung der Hebammenversorgung aus dem 

übergeordneten Kontext einer grundlegenden Krankenhausstrukturreform. Eine 

wesentliche Zielstellung hierbei ist es, durch stärkere Zentralisierung und standort-

bezogene Fallzahlkonzentration die Voraussetzungen dafür zu schaffen, bei be-

grenzten Ressourcen eine hohe (Struktur-)Qualität der Versorgung sicherzustellen. 

Dies betrifft insbesondere die personellen Ressourcen, die weniger einwohnerbe-

zogen als vielmehr relativ zu Standort- und Fallzahlen zunehmend Engpässe auf-

weisen. Eine stärkere Zentralisierung würde es u. a. erleichtern, Mindestanforde-

rungen an die Personalvorhaltung dauerhaft einzuhalten. 

Die unvermeidbare Folge einer stärkeren Zentralisierung der stationären Versor-

gungsangebote sind Einschränkungen bei der zeitlichen Erreichbarkeit nächstgele-

gener Kliniken, die je nach Region und Bevölkerungsstruktur sehr unterschiedlich 

ausfallen können. Damit diese Einschränkungen durch positive Effekte der Siche-

rung einer hohen Versorgungsqualität mindestens aufgewogen werden können, 

werden insbesondere drei Voraussetzungen diskutiert: 

 Zeitkritische Versorgung in Notfällen: Für zeitkritische Notfallsituationen 

muss der Zugang zu einer adäquaten Versorgung gewährleistet bleiben. 

Eine Zentralisierung stößt dort an Grenzen, wo entstehende zusätzliche 

räumliche Distanzen nicht durch Transport- und Rettungsmittel und/oder 

telemedizinische Vernetzung ausgeglichen werden können. 

 Ambulantisierung: In den diskutierten Reformansätzen geht die ange-

strebte Zentralisierung mit einer Reduzierung des – im internationalen 

Vergleich hohen – Fallzahlniveaus einher. Eine solche Reduzierung setzt 
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voraus, dass deutlich mehr bislang stationäre Behandlungen ambulant 

durchgeführt werden. Hierfür ist ein Ausbau ambulanter Versorgungs-

strukturen und entsprechender Leistungsangebote erforderlich. 

 Personalmobilität: Die mit einer Zentralisierung verbundenen Ziele setzen 

eine gewisse Mobilität des Fachpersonals voraus. Die Bereitschaft, den 

Standort des Arbeitsplatzes zu wechseln, gilt vor allem bei den nicht-ärzt-

lichen Gesundheitsberufen als beschränkt.50 

Speziell mit Blick auf die Hebammenversorgung kann davon ausgegangen werden, 

dass ein Spannungsverhältnis zwischen ihrer Qualität, ihrer Wohnortnähe und ih-

rer Wirtschaftlichkeit in Flächenländern wie Brandenburg auf absehbare Zeit be-

stehen bleiben wird. Mit den daraus resultierenden Herausforderungen sehen sich 

neben anderen Bundesländern auch viele Länder in der europäischen Union kon-

frontiert: von den ländlichen Regionen des „leeren“ Spaniens („España vacía“) bis 

nach Nordskandinavien. Möchte man an dem hohen Qualitätsniveau der geburts-

hilflichen Versorgung keine wesentlichen Abstriche machen und akzeptiert zu-

gleich, dass die finanziellen und personellen Ressourcen eines jeden Gemeinwe-

sens beschränkt sind, bleibt ein Gestaltungsspielraum vor allem bei dem Umgang 

mit den großen räumlichen Distanzen in ländlichen Regionen. Hierzu werden im 

Wesentlichen drei Ansätze diskutiert:  

 die virtuelle Überbrückung dieser Distanzen mithilfe digitaler Medien 

(z. B. Telemedizin, „Digital Midwife“),  

 die beschleunigte reale Überbrückung im Notfall bzw. bei ungeplanten 

Geburten mit speziell ausgerüsteten Rettungswagen/„Storchenwagen“ 

und  

 die frühzeitige Überbrückung mithilfe von Unterkünften in Kliniknähe für 

Schwangere in den letzten (z. B. zwei) Wochen vor dem errechneten Ge-

burtstermin bzw. bei planbaren Geburten. 

Die digitalen Angebote (insbesondere zur Schwangeren- und Wochenbettbetreu-

ung) wurden im Rahmen der Corona-Pandemie stark ausgeweitet und sollten auch 

künftig – entsprechend qualitätsgesichert – weiter ausgebaut werden.  

Besondere Transportmittel im Notfall wurden in den vergangenen Jahren immer 

wieder regional erprobt oder als Lösungsansatz zumindest in Erwägung gezogen, 

konnten sich aber – u. a. aufgrund von Personalengpässen, wegen einer ungesi-

cherten Finanzierung oder aufgrund mangelnder Nachfrage – kaum dauerhaft 

etablieren.  

 

50  Dies wurde mehrfach im Rahmen von Expertengesprächen gegenüber dem IGES Institut ge-

äußert.  
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Besondere Wohnangebote für Schwangere (und Angehörige) in Kliniknähe können 

von den Kliniken51 oder auch von anderen Anbietern betrieben werden. Solche 

Angebote sollten sich auch auf den Betreuungsbedarf unmittelbar nach einer kom-

plikationslosen Geburt beziehen. Entsprechende Zugangsbestimmungen (z. B. bei 

Fahrzeiten von mehr als 45 oder 60 Minuten) und Kostenübernahmevereinbarun-

gen mit den für die Sicherstellung der Krankenhausversorgung Verantwortlichen 

bzw. den Krankenkassen (wie in Flensburg) sind hierfür erforderlich.  

 

51  In Deutschland zum Beispiel das Boarding-Konzept des Diako Krankenhauses in Flensburg 

(https://www.diako-krankenhaus.de/kliniken-und-zentren/kliniken/frauenklinik/leis-

tung/geburtshilfe-und-kreisssaal/boarding-haus) oder als Wochenbett-Hotel am CTK in 

Cottbus. 
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